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Zusammenfassung

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den Planungsbericht liber die
mittel- und langfristige Entwicklung des Angebots fiir den 6ffentlichen Perso-
nenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026. Der vierte 6V-Bericht gibt Auskunft zur
Erreichung der Ziele des letzten 6V-Berichts sowie zum aktuellen Stand des
6V im Kanton Luzern und geht auf die Entwicklungen im Umfeld ein. Er zeigt
auf, wie sich das Angebot des 6V in den nachsten Jahren, abgestimmt auf die
Infrastruktur, den Tarif und weitere Mobilitatsangebote, entwickeln wird. Der
Bericht dient auch als finanzpolitische Grundlage, da daraus die Uberein-
stimmung des Finanzbedarfs fiir den 6V mit der kantonalen Finanzplanung,
insbesondere dem aktuellen Aufgaben- und Finanzplan (AFP), hervorgeht. Der
o6V-Bericht 2023 bis 2026 baut auf den bewahrten 6V-Berichten vorangehender
Berichtsperioden auf und ist mit dem Planungsumfeld abgestimmt. Er bezieht
sich aufgrund der Abstimmung mit dem AFP neu auf die Periode 2023-2026.

Rdckblick

Die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 gesetzten Ziele werden nur teilweise erreicht.
Insbesondere das Modalsplit-Ziel in der Agglomeration Luzern wird, unabhangig der
kurz- und mittelfristigen Folgen von Covid-19, deutlich verfehlt werden — die
Nachfrage im motorisierten Individualverkehr wachst starker als jene im 6V.

Ziele 6V-Bericht 2023 bis 2026

Der langfristige Zielzustand 2050 bisheriger 6V-Berichte ist in weiten Teilen noch
immer gultig und wird nur geringfligig angepasst. Die darauf bauenden Ziele bis
2026 werden aufgrund neuer Entwicklungen und Erkenntnisse aktualisiert.

Schwerpunktthemen: Ausgangslage und strategische Stossrichtungen

Die Kapazitatsengpasse werden sich bei einigen S-Bahn- und Buslinien mittelfristig
verscharfen. Bus-Kapazitaten konnen flexibler erweitert werden als Bahnangebote.
Bis zur Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs Luzern (DBL) ist das Bahnsystem
weitgehend ausgereizt. Mit dem Einsatz von Doppelstockztigen und allenfalls
wenigen zusatzlichen Zugen werden letzte Spielraume genutzt.

Zahlreiche Buslinien erleiden Verlustzeiten und dadurch Anschlussbriche. Eine
bessere Zuverlassigkeit des 6V, hauptsachlich mit konsequenter Busbevorzugung,
ist Voraussetzung fir die angestrebte Modalsplit-Verschiebung. Hierzu ist eine
gesamtverkehrliche Betrachtung nach dem 4V-Prinzip «Verkehr vermeiden,
verlagern, vernetzen und vertraglich machen» erforderlich.

Der 6V wird zunehmend mit anderen Verkehrsmitteln verknipft. Dazu braucht es
eine ganzheitliche Planung mittels digitaler Mobilitatsplattformen und physischer
Verkehrsdrehscheiben, unter Berlicksichtigung neuer und erganzender Mobilitats-
angebote. In der vernetzten Mobilitdt wird der konventionelle linien- und fahrplan-
gebundene 6V als umweltfreundliches und flacheneffizientes Angebot auch
langfristig einen wichtigen Stellenwert einnehmen, damit die Mobilitatsbedirfnisse
Uberhaupt abgewickelt und die Klimaziele erreicht werden kdnnen.

Die drei Schwerpunktthemen stehen in positiver Wechselwirkung: Eine bessere
Zuverlassigkeit fihrt dank hoherer Leistungsfahigkeit zu mehr Kapazitat und diese
wiederum ermoglicht kirzere Fahrgastwechselzeiten, was zu einer besseren
Pulnktlichkeit beitragt. Eine bessere Zuverlassigkeit sorgt flir sichere Anschlisse,
was fur die Vernetzung der Verkehrsmittel essenziell ist. Eine optimale Vernetzung
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wiederum ermoglicht mit zuverlassig verkehrenden Angeboten kurzere Reisezeiten.
Und nicht zuletzt sorgt eine geschickte Vernetzung zusammen mit genigend Kapa-
zitaten fur eine héhere Effizienz im Gesamtverkehrssystem und damit einen
wirtschaftlicheren Einsatz der finanziellen Mittel.

Umfeldentwicklung

Wie der Klimawandel, die demografischen Veranderungen und weitere Aspekte
beeinflussen auch die «Sharing Economy» und die Digitalisierung das Mobilitats-
verhalten und die Mobilitdtsabwicklung. Die sich daraus ergebenden Chancen sind
zu nutzen und mogliche, damit verbundene Risiken zu minimieren.

Die potenziellen mittel- und langfristigen Auswirkungen von Covid-19 auf das Mobili-
tatsverhalten sind noch nicht abschliessend klar. Die gewahlten strategischen
Stossrichtungen liefern robuste Antworten auf die anstehenden Herausforderungen.

Massnahmen

Verschiedene Schlisselplanungen laufen oder sind innerhalb der Berichtsperiode

anzugehen, damit der langfristige Zielzustand erreicht wird. Bis 2026 werden

verschiedene Massnahmen umgesetzt, um den 6V attraktiver zu gestalten und die

gesetzten Ziele zu erreichen. Die wichtigsten Massnahmen sind:

— Projektierung Durchgangsbahnhof Luzern und nationale Planungen zu den
nachsten Bahnausbauschritten,

— Planung Angebotskonzepte Bahn 2040 (ZK6V) und Bus 2040 (Kanton Luzern),

— verstarkte Kundenorientierung mit Tarifharmonisierung,

— Kapazitatssteigerung im Bahnkorridor Luzern—Olten,

— schrittweise Umsetzung der AggloMobil-Planung, der Korridorplanungen im land-
lichen Raum sowie der einheitlichen Angebotsstandards,

— Umsetzung aufgewertetes, zuschlagsfreies Nachtangebot,

— starkere Vernetzung des 6V mit anderen Verkehrsmitteln,

— zunehmender Einsatz effizienter, emissionsarmer und mit erneuerbaren Energien
betriebener Busse.

Finanzierung

Die vorgesehenen Angebots- und weiteren Massnahmen sind mit der erwarteten
Nachfrageentwicklung im Zuge von Covid-19 und den derzeit absehbaren
finanziellen Moglichkeiten abgestimmt. Die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 im Jahr
2021 vorgesehene Erhdhung der Kantons- und Gemeindebeitrage wurde nun per
2022 vorgenommen. Aufgrund der absehbaren Entwicklung verschiedener
Einflussfaktoren wie Energiepreise und allgemeine Teuerung ist eine weitere Erhé-
hung der Kantons- und Gemeindebeitrage per 2025 vorgesehen, nachdem das
vorhandene, auch durch Sondereffekte gedufnete Eigenkapital, abgebaut wird. Die
verschiedenen Risiken und Chancen mit finanziellen Auswirkungen sind noch mit
Unsicherheiten behaftet. Allenfalls erfordern die finanziellen Rahmenbedingungen in
den nachsten Jahren eine zeitliche Anpassung der vorgesehenen Massnahmen.
Tariferhéhungen waren mangels Akzeptanz und gesamtverkehrlicher Uberlegungen
bisher national und damit auch lokal nicht vorgesehen, werden je nach finanzieller
Entwicklung aber diskutiert werden mussen.

Die Infrastrukturmassnahmen basieren auf der kantonalen Planung zu den 6V-
Investitionen gemass AFP 2023-2026. Gemass diesem AFP ist auch vorgesehen,
die Ressourcen zur Projektierung von Infrastrukturmassnahmen und begleitenden
Massnahmen zu erhdhen.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen einen Planungsbericht Gber die mittel- und langfristige Ent-
wicklung des Angebots fiir den 6ffentlichen Personenverkehr 2023 bis 2026.

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen 6V-Bericht

Gemass § 13 Absatz 5 des Gesetzes Uber den 6ffentlichen Verkehr (6VG) vom 22.
Juni 2009 (SRL Nr. 775) ist Inrem Rat alle vier Jahre ein Bericht Giber die mittel- und
langfristige Entwicklung des Angebots fur den offentlichen Personenverkehr (6V-Be-
richt) vorzulegen. Der 6V-Bericht ist ein besonderer Planungsbericht gemass § 77
Absatz 1c des Gesetzes Uber die Organisation und Geschaftsfiihrung des Kantons-
rates (Kantonsratsgesetz; KRG) vom 28. Juni 1976 (SRL Nr. 30). Er gibt Auskunft
Uber das bestehende Angebot im 6ffentlichen Personenverkehr, die geplanten Infra-
strukturvorhaben und Angebotsveranderungen, den Zeitpunkt ihrer Verwirklichung
und die damit verbundenen Kosten und halt die Tarifgrundséatze fir das Verkehrsan-
gebot fest (§ 13 Abs. 2 6VG). Der Bericht zeigt das Zusammenspiel auf zwischen
der Infrastrukturplanung des Kantons und der Angebotsplanung und -festsetzung
des Verkehrsverbunds Luzern (VVL), der daflr seit dem 1. Januar 2010 zustandig
ist. Der 6V-Bericht beriicksichtigt die in § 2 6VG genannten Ziele und Grundsatze,
die Funktion der Linien, das Erschliessungspotenzial, die Siedlungs-struktur und -
entwicklung sowie die Wirtschaftlichkeit und die Kostenentwicklung (§ 13 Abs. 3
dVG). Er dient somit auch als finanzpolitische Grundlage, da daraus die Uberein-
stimmung des Angebots im 6ffentlichen Personenverkehr mit der kantonalen Fi-
nanzplanung, insbesondere also mit dem jeweils aktuellen Aufgaben- und Finanz-
plan gemass § 8 des Gesetzes Uber die Steuerung der Finanzen und Leistungen
(FLG) vom 13. September 2010 (SRL Nr. 600), hervorzugehen hat.

1.2 Einbettung 6V-Bericht im Planungsumfeld

Der offentliche Verkehr (6V) ist als Teil der Gesamtmobilitat und als mitgestaltendes
Element der rdumlichen Entwicklung in zahlreichen Planungsinstrumenten mit unter-
schiedlicher Relevanz enthalten (vgl. Beilage 10). Demnach hat der 6V einerseits
eine wichtige Grundversorgungsrolle (Service public). Andererseits erleichtert er
durch seine Flachen- und Ressourceneffizienz die Abwicklung der Mobilitatsbedurf-
nisse auch in verkehrlich stark belastetem Umfeld (vgl. Ausfuhrungen in Beilage 12,
zu Kapitel 2.2).

Projekt «Zukunft Mobilitdt im Kanton Luzerny

Am 19. Juni 2018 erklarte Ihr Rat das Postulat P 518 von Adrian Nussbaum uber
eine Mobilitatsstrategie flir den gesamten Kanton Luzern und das Postulat P 508
von Yvonne Zemp Baumgartner (iber die Uberarbeitung des Radroutenkonzepts er-
heblich. Eine Mobilitatsstrategie soll die Entwicklungsabsichten — analog dem Agglo-
merationsprogramm — mit einem Betrachtungsperimeter Uber den Kanton hinaus
aufzeigen.


https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600
https://www.lu.ch/kr/Parlamentsgeschaefte/detail?ges=36c34555fe6f4379a089ea302d5a2e66
https://www.lu.ch/kr/Parlamentsgeschaefte/detail?ges=b4d0b4505d4445be824dd0d63851eb50

Unser Rat hat deshalb beschlossen, ein entsprechendes Projekt in Angriff zu neh-
men. Die Erarbeitung des Projektes Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern soll in zwei
Phasen erfolgen: In der ersten Phase werden die Ziele und die grundlegenden,
langfristigen strategischen Stossrichtungen der zukuinftigen Mobilitatspolitik inner-
halb des Kantons Luzern hergeleitet und festgelegt. Ein zentraler Bestandteil dieser
ersten Phase ist zudem die Ausgestaltung der neu zu schaffenden oder anzupas-
senden Instrumente zur Planung der Mobilitat im Kanton Luzern und deren gesetzli-
che Verankerung. Nach Abschluss der ersten Phase steht in der zweiten Phase die
inhaltliche Erarbeitung des neuen «Programms Gesamtmobilitat» im Zentrum. Ab-
geleitet aus den Zielen und Stossrichtungen sollen unter Wahrung der Gesamt-
schau die konkreten Massnahmen fir alle Verkehrsarten bestimmt werden.

Der 6V-Bericht 2023 bis 2026 kommt noch in der gewohnten Form daher und ba-
siert auf den aktuell gultigen Planungs- und Gesetzesgrundlagen, wobei die inhaltli-
che Abstimmung mit dem Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern sichergestellt
wird. Fir die anschliessende Periode nach 2026 wird der 6V voraussichtlich Teil des
noch zu erarbeitenden «Programms Gesamtmobilitat» sein.

1.3 Aufbau des Berichts

Der 6V-Bericht 2023 bis 2026 basiert auf dem langfristigen Zielzustand der vorange-
henden 6V-Berichte. Schwerpunkte im vorliegenden Bericht sind die Themen Zuver-
lassigkeit, Kapazitat und Vernetzung, welche als Voraussetzung fir einen attrakti-
ven 6V gesehen werden. Diese Schwerpunktthemen werden im ganzen Bericht mit
entsprechenden Icons hervorgehoben.

In Kapitel 2 wird die Ausgangslage des heutigen 6V und der Kontext zur Raum- und
Mobilitatsplanung sowie zur Umfeldentwicklung dargestellt. Darin werden auch die
Aspekte Digitalisierung und Sharing Economy beleuchtet, wie dies von Ihrem Rat
bei der Kenntnisnahme des 6V-Berichts 2018 bis 2021 vom 19. Marz 2018 gefordert
wurde. Zugunsten des Gesamtverstandnisses werden verschiedene begleitende Er-
lauterungen zum Stand und Umfeld des 6V sowie zum Kontext zur Raumplanung in
der Beilage 12 dargestellt. Basierend auf den Ausfiihrungen des Kapitels 2 werden
in Kapitel 3, ausgehend vom langfristigen Zielzustand, die Ziele 2026 formuliert und
davon der Handlungsbedarf abgeleitet. In Kapitel 4 werden die zur Zielerreichung
dienenden strategischen Stossrichtungen fir die kurz-, mittel- und langfristigen Zeit-
horizonte benannt. In Kapitel 5 werden die zugehdrigen, im Rahmen der finanziellen
Rahmenbedingungen mdglichen Massnahmen fir die Berichtsperiode bis 2026 defi-
niert. Schliesslich werden in Kapitel 6 die finanziellen Auswirkungen und die sich da-
raus ergebenden Abgeltungen an die Transportunternehmen sowie die finanziellen
Beitrage des Kantons Luzern und der Luzerner Gemeinden aufgezeigt.



https://mobilitaet.lu.ch/zumolu
https://mobilitaet.lu.ch/zumolu
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2a181e31af4497fa55c554ef4211fb1&back=1&title=%C3%B6v-bericht&art=-0&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

1 Einleitung

2 Ausgangslage

Ziele und
3 Handlungsbedarf
Strategische
4 Stossrichtungen
5 Massnahmen

6 Finanzierung

Abb. 1: Aufbau des Berichts am Beispiel der drei Fokusthemen



1.4 Vernehmlassungsverfahren

Vom 25. Oktober 2021 bis zum 13. Februar 2022 fihrte der VVL im Auftrag unseres
Rates die Vernehmlassung zum Entwurf des 6V-Berichts 2023 bis 2026 durch.

Umfrage zur Zustimmung

73 Stellungnehmende haben zu sechs Fragen ihren Grad der Zustimmung abgege-
ben. Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Entwurf des 6V-Berichts 2023—
2026 grosstenteils unterstitzt wird und die inhaltlichen Stossrichtungen damit als
Basis weiterverwendet werden kénnen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1) Sind Sie mit dem 6V-Bericht als Ganzes (Inhalt und Darstellung)

LT
einverstanden? o2 == N
0%3%
2) Sind Sie mit der Dars.tellung der Ausgangslage (Kapitel 2) = - -
einverstanden?
1% 3%
3) Unterstitzen Sie den Zielzustand 2050 und die daraus
20%
abgeleiteten Ziele bis 2025 (Kapitel 3)? 407 e 7
4% 3%

4) Tragen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen strategischen
Stossrichtungen (Kapitel 4) mit?

5) Beurteilen Sie es als richtig, dass der VWL die Koordination und
Finanzierung eines abgestimmten Bikesharing-Angebots nicht als
Verbundaufgabe sieht (vgl. Kapitel 4.3.8)?

18%

6) Sind Sie mit den geplanten Massnahmen (Kapitel 5) und der
darauf abgestimmten Finanzplanung fur die Jahre 2022 bis 2025
(Kapitel 6) einverstanden?

10%

W Stimme stark zu B Stimme eher zu B Stimme eher nicht zu W Stimme nicht zu Keine Antwort
Abb. 2: Grad der Zustimmung zu den sechs Vernehmlassungsfragen

Textriickmeldungen

116 Stellungnehmende haben insgesamt rund 1100 Einzelantrage oder allgemeine
Bemerkungen formuliert. Der 6V-Bericht wird im Allgemeinen als sehr gut aufberei-
tete Planungsgrundlage gelobt. Dass der 6V als Teil des Gesamtverkehrssystems
betrachtet wird, wird positiv hervorgehoben. Ebenso wird die essenzielle Wichtigkeit
des DBL fir eine Verbesserung des 6V bzw. des Gesamtverkehrs rundum betont.
Gemeinden und regionale Entwicklungstrager wirdigen zusatzlich die fir sie rele-
vanten Massnahmen und nennen Zusatzbedurfnisse (insb. das Schliessen von
Netz- und Angebotsliicken). Zudem haben sich weitere Interessierte mit teilweise
sehr spezifischen Anliegen geaussert.

Folgende Anliegen werden zahlreich genannt:

— Zuverlassigkeit: Eine bessere Zuverlassigkeit des strassengebundenen 6V wird
von nahezu allen Stellungnehmenden als essenzielles Thema angesehen, um
den 6V sowie die gesamtverkehrliche Situation zu verbessern und die Modalsplit-
und Klimaziele zu erreichen. Entsprechende Busbevorzugungsmassnahmen sol-
len umgehend geplant und umgesetzt werden. Von vielen Stellungnehmenden
werden wirksame flankierende Massnahmen wahrend der Bauzeit von Bypass



und DBL gefordert. Zum Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV)
stehen sich Forderungen zwischen Verzicht auf MIV-Ausbauten und der Beibe-
haltung der MIV-Leistungsfahigkeiten gegenuber. Die Ausfuhrungen des 6V-Be-
richts zeigen einen Mittelweg, weshalb keine Anpassung erforderlich ist. Zudem
werden die verkehrspolitischen Prioritdten im Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton
Luzern abgehandelt.

— Modalsplit-Ziel: Weil das Modalsplit-Ziel wiederholt klar verfehlt wird, betonen
viele Stellungnehmende nun die Wichtigkeit und Dringlichkeit von Verbesserun-
gen im Busverkehr mit Busbevorzugung und Angebotsausbauten — gerade weil
Ausbauten im Bahnangebot bis zur Realisierung des Durchgangsbahnhofs (DBL)
nicht moéglich sind. Teilweise wird das ambitionierte Modalsplit-Ziel in Frage ge-
stellt. Deshalb und auch angesichts der pandemiebedingten Verschiebung der
Nachfrage vom 6V hin zum MIV sowie der infrastrukturellen Herausforderungen
wird das Modalsplit-Ziel fur den Agglomerationsraum fur den Berichtszeitraum
auf 25 Prozent 6V-Anteil angepasst und mittel- und langfristig am alten Ziel von
30 Prozent festgehalten.

— Organisation: Es wird von vielen Stellungnehmenden eine bessere Abstimmung
zwischen Angebot und Infrastruktur gefordert, bspw. die dringende Realisierung
von Busbevorzugungsanlagen und Bushubs/Verkehrsdrehscheiben, damit die
Angebotsverbesserungen ihre Wirksamkeit entfalten konnen. Diese Anliegen
fliessen in das im Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern angedachte Pro-
gramm Gesamtmobilitat ein.

— Kontroversere Rickmeldungen gab es zu den Themenfeldern ergéanzende/alter-
native Angebote, Tarif und Finanzierung: Einige Stellungnehmende erwarten
vom VVL ein erhéhtes Engagement bzw. den Einsatz zusatzlicher finanzieller
Mittel, andere Stellungnehmende fordern demgegeniber eher Zurtickhaltung.
Der jeweils dargestellte Mittelweg zwischen den unterschiedlichen Positionen
wird weitgehend unverandert beibehalten.

Der zusammenfassende Umgang mit den Stellungnahmen ist im separaten Mitwir-
kungsbericht dargelegt.

1.5 Riickblick und Erfolgskontrolle

1.5.1 Bisherige Bemerkungen Kantonsrat

Ihr Rat hat zu den bisherigen 6V-Berichten verschiedene Bemerkungen Uberwiesen.
Diese sind, mit einer aktuellen Beurteilung, in der Beilage 11 dargestellt.

1.5.2 Zielerreichung

Uberblick

Die Ziele des 0V-Berichis 2018 bis 2021 werden einzig hinsichtlich Finanzen voll-
standig erreicht. Das Modalsplit-Ziel (Anteil des 6V am Gesamtverkehr, gemessen
an der Tagesdistanz) wird hingegen deutlich verfehlt werden.



https://mobilitaet.lu.ch/zumolu
https://mobilitaet.lu.ch/zumolu
https://mobilitaet.lu.ch/zumolu
https://www.vvl.ch/oev-angebot/oev-bericht
https://www.vvl.ch/oev-angebot/oev-bericht
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2a181e31af4497fa55c554ef4211fb1&back=1&title=%C3%B6v-bericht&art=-0&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

Tab. 1:

Uberblick tiber den Stand der Zielerreichung

Ziel

Status und Bemerkung

Der Modalsplit-Anteil des 6ffentlichen

Verkehrs in der Agglomeration steigt
von 20 Prozent im Jahr 2015 weiter
bis 30 Prozent im Jahr 2021 (bezo-
gen auf die Tagesdistanz).

Die definitiven Resultate zum Mikrozensus 2021 liegen
im Laufe des Jahres 2023 vor. Das ambitionierte Mo-
dalsplit-Ziel dirfte, mit Blick auf das jahrliche Monito-
ring Gesamtverkehr [1], zum zweiten Mal in Folge
deutlich verfehlt werden (stagnierende Modalsplit-Ent-
wicklung bei den Querschnittsbelastungen zwischen
2015 und 2019 bzw. Rickgang im Pandemie-Jahr
2020). Eine Interpretation der Zielverfehlung findet sich
in den inhaltlichen Erganzungen in Beilage 12.

Die Qualitat wird trotz noch nicht voll-
standig realisierter 6V-Bevorzugung
gehalten (76 Punkte bei Kundenzu-
friedenheit).

Kundenzufriedenheit 2018 mit 76 Punkten; Ziel er-
reicht. Kundenzufriedenheit 2021 mit 75 Punkten; Ziel
knapp nicht erreicht. Der Riickgang ist vor allem auf
die tiefer bewertete Plnktlichkeit zur Hauptverkehrszeit
zurlckzufuhren.

Die Kantons- und die Gemeindebei-
trage entwickeln sich im Rahmen der
Finanzvorgaben.

Ziel wird erreicht. Gegenuber der Planung waren meis-
tens tiefere Kantons- und Gemeindebeitrage maéglich.

Der Kostendeckungsgrad verbessert
sich von 55 Prozent im Jahr 2016
weiter auf 58 Prozent im Jahr 2021.

Ziel mit 59,5 Prozent bereits im Fahrplanjahr 2019
Ubertroffen. Griinde daflr sind neues, glinstigeres Roll-
material, h6here Erlése und dauerhaft tiefere Abgeltun-
gen durch neue Vorgaben seitens Bund.

Im Fahrplanjahr 2020 sank der Kostendeckungsgrad
infolge der Covid-19-Pandemie auf 53,3 Prozent, im
Fahrplanjahr 2021 stieg er wieder auf 58 Prozent (je-
weils inklusive nachtragliche Defizitbeitrage; ohne
diese Beitrage resultierten Kostendeckungsgrade von
47,5 Prozent [2020] bzw. 48,9 Prozent [2021]). Das
Ziel von 58 Prozent wurde damit in den beiden Pande-
mie-Jahren nicht erreicht.

Der Durchgangsbahnhof Luzern ist
im Bahnausbauschritt 2030/2035 als
zu realisierendes Vorhaben, mindes-
tens mit ersten Projektetappen und
mit der Moglichkeit einer Vorfinanzie-
rung, enthalten.

In diesem Wortlaut nicht erreicht. Zum DBL wird im
Ausbauschritt 2035 explizit die Projektierung mit dem
Bau- und Auflageprojekt erwahnt. In den nachsten
Ausbauschritten soll der ganze DBL inkl. notwendiger
erganzender Massnahmen als zu realisierendes Ele-
ment erwdhnt werden.

Umgesetzte Massnahmen im Zeitraum 2018 bis 2021
Von den im 6V-Bericht 2018 bis 2021 vorgesehenen Massnahmen in der Verant-

wortung des VVL konnten rund 80 Prozent bzw. rund 45 Massnahmen umgesetzt
werden. Darunter sind folgende Massnahmen speziell hervorzuheben:

— RBus-Standard auf Linie 8 (2018),

— Ausbauten Linie 14 im Zusammenhang mit Mobilitatsmanagement Hirslanden-

Klinik St. Anna (2018),

— neue Tangentiallinie 111 Waldibrtucke—Inwil-Ebikon, mit stabilerer FUhrung Linie
22 sowie Verdichtung Tangentiallinie 110 Hochdorf-Rotkreuz (2018),

— Verlangerung S77 (vormals S61) nach Willisau und Optimierung des gesamten
Busnetzes in Luzern West und im Wiggertal (2020),

— Verlangerung RBus-Linie 1 nach Ebikon, neue Tangentiallinie 30 Littau—Kan-
tonsspital-Ebikon und Anbindung Linien 22 und 23 an S-Bahn (2020),
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— Systematisierung Morgen- und Abendangebot diverser Bahn- und Buslinien im
Raum Luzern Landschaft und in der Stadt und Agglomeration Luzern flir bessere
Anschlisse und haufigere Abfahrten (2018 und 2020),

— Luckenschliessung 30-Minuten-Takt S9 abends bis Betriebsschluss bis Hochdorf
(2018), mit Buserganzung Richtung Hitzkirch (2020) sowie 30-Minuten-Takt S3
bis Betriebsschluss bis Kussnacht am Rigi (2021).

Die Umsetzung weiterer im 6V-Bericht 2018 bis 2021 vorgesehener Massnahmen
ist in der Beilage 4 dargestellt. Uber den 6V-Bericht hinaus konnten innerhalb des
Abgeltungsbudgets zahlreiche weitere kleinere und grossere Angebotsoptimierun-
gen realisiert werden (vgl. Archiv der Fahrplanwechsel auf der VVL-Website).

Die Wirkung der in den Fahrplanjahren 2018 und 2019 umgesetzten Massnahmen

ausserte sich, Covid-19 ausgeklammert, in den meisten Fallen durch eine spurbare
Nachfragezunahme. Die Wirkung der in den Fahrplanjahren 2020 und 2021 umge-

setzten Massnahmen wird aufgrund des Riickgangs im Zuge von Covid-19 voraus-
sichtlich erst ab 2023-2024 feststellbar sein.

Im Weiteren konnten in der Berichtsperiode 2018—-2021 zahlreiche Planungen abge-
schlossen oder weitergetrieben werden, bspw. Korridorplanungen im Raum Luzern
Landschaft, AggloMobil 4 sowie die Begleitung des Ausbauschritts 2035 der Bahn-
infrastruktur (vgl. Dokumente in Beilage 5).

Im Zeitraum 2018 bis 2021 nicht umgesetzte Massnahmen

Einzelne Angebotsmassnahmen wurden aufgrund neuer Erkenntnisse nicht umge-
setzt oder mussten aus unterschiedlichen Griinden verschoben werden. Ein Beispiel
ist die Verlangerung der Linie 12 bis Tschuopis, weil sich die der Massnahme zu-
grundeliegende Siedlungsentwicklung verzégert. Ein weiteres Beispiel ist die Flih-
rung der Linie 14 via Arsenalstrasse und Bahnhof Mattenhof, weil die daflir notwen-
digen Verkehrsmassnahmen in der Arsenal- und Eichwaldstrasse nochmals ber-
pruft werden missen. Zudem bestehen aus AggloMobil 4 punktuell neuere Erkennt-
nisse zur weiteren Liniennetzentwicklung gegentiber Vorgangerplanungen. Die wei-
teren Grinde fir die einzelnen Massnahmen sind in der Beilage 4 erwahnt.

Bei der Umsetzung der notwendigen Infrastrukturmassnahmen — sowohl in Sachen
Busbevorzugung wie bei Bushubs/Verkehrsdrehscheiben — gibt es Verzégerungen
und besteht Aufholbedarf.

2 Ausgangslage

Nachfolgend wird die Ausgangslage in verkirzter Form dargestellt. Vertiefte Erlaute-
rungen finden sich in der Beilage 12.

2.1 Der offentliche Verkehr im Kanton Luzern

2.1.1 Angebot

Das vom Verkehrsverbund Luzern (VVL) bestellte 6V-Angebot im Kanton Luzern
umfasst auf der Schiene die S-Bahn- und RE-Linien. Das Angebot kann aus infra-
strukturellen Griinden bis auf Weiteres kaum ausgebaut werden. In der Agglomera-
tion Luzern erganzt das leistungsfahige RBus-Netz auf den Hauptachsen die S-
Bahn in dichtem Takt. Weitere Buslinien sorgen fur die Feinverteilung, tangentiale
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Verbindungen und die regionale Erschliessung. Bahn und Bus werden laufend stér-
ker vernetzt und das Angebot entsprechend der Nachfrage bzw. den Potenzialen
ausgebaut. Weiter werden einzelne Schiffs- und Zahnradbahnverbindungen aus-
serhalb der touristischen Zeiten und mit Taxito im Lutherntal und Seetal ein ergan-
zendes Mobilitatsangebot bestellt.

Mit vom VVL nicht bestellten, eigenwirtschaftlichen Fernverkehrsztigen und vorab
internationalen Fernbuslinien bestehen zahireiche weitere Verbindungen vom Kan-
ton Luzern in die restliche Schweiz und nach europaischen Stadten.

2.1.2 Nachfrage und Kapazitatsengpasse

Die Nachfrage im 6V hat sich bis zur Covid-19-Pandemie stetig erhdht. Zu Spitzen-
zeiten muss vielerorts auf Stehplatze ausgewichen werden. Entwickelt sich die
Nachfrage nach Beendigung der Covid-19-Pandemie weiter wie in den letzten Jah-
ren, drohen auf einigen Linien in den nachsten Jahren zu Spitzenzeiten erhebliche
Kapazitatsengpasse. Die punktuell starken Nachfragespitzen fihren zu einem ho-
hen Betriebsmittelaufwand (bspw. mit Beiwagen) oder ziehen bei engen Taktfolgen
Zuverlassigkeits- und betriebliche Probleme nach sich (bspw. Paketbildungen von
Bussen).

Bis 2026 wird, nach dem pandemiebedingten zwischenzeitlichen Einbruch, im ge-
samten Verbundgebiet von einer gleichbleibenden Nachfragezunahme von insge-
samt rund 7 Prozent gegentber 2019 ausgegangen, welche primar durch die Bevol-
kerungs- und Arbeitsplatzentwicklung sowie das Mobilitatsverhalten unter anderem
durch haufigeren Freizeitverkehr (vgl. Erlauterungen in Beilage 12, zu Kapitel 2.4)
hervorgerufen wird. Gegenlber den Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes [2] ist
diese Entwicklung tGberdurchschnittlich. Auf einzelnen sich stark entwickelnden Kor-
ridoren, bspw. auf der S1 (Sursee—Luzern—Baar) kénnte die Nachfrage, wie bisher,
noch starker wachsen (vgl. Ausfihrungen in Beilage 12). Die Kapazitaten auf der
Schiene bleiben hingegen bis zur Inbetriebnahme des DBL weitgehend dieselben,
womit die Abwicklung der Nachfrage herausfordernd wird. Es besteht die Gefahr,
dass die Kapazitat Ubersteigende Nachfrage auf den MIV verlagert wird. In dieser
Zeit sind Ausbauten im Strassennetz vorgesehen, bspw. der Bypass. Damit deren
Entlastungswirkung tatsachlich eintritt und deren Nutzen fir die betreffenden Regio-
nen und den 8V maximiert werden kann, sind flankierende Massnahmen zugunsten
des 6V erforderlich. Dies wurde auch von Ihrem Rat im Rahmen der Beratungen zur
Spange Nord unter anderem mit der Forderung durchgehender Busspuren entspre-
chend festgehalten.

2.1.3 Storquellen und Verlustzeiten

Die Bahnlinien verkehren grosstenteils plnktlich und zuverlassig. Mégliche Stor-
quellen sind meist technischer Art am Fahrzeug oder an der Bahnanlage sowie
Baustellenintervalle mit Fahrplaneinschrankungen. Gréssere Auswirkungen kann
dies insbesondere auf einspurigen Streckenabschnitten haben. Der strassengebun-
dene 6V verkehrt grosstenteils auf der gleichen Flache wie andere Verkehrsteilneh-
mende. Bei grossem Verkehrsaufkommen und Engpassen ergeben sich Verlustzei-
ten. Diese betragen beim MIV einige Sekunden oder wenige Minuten, fihren im 6V
aber zu Anschlussbrichen und damit je nach Taktintervall der Anschlusslinie rasch
zu 15, 30 oder 60 Minuten langeren Reisezeiten. Die Anzahl und der Umfang der
Verlustzeiten hat in den vergangenen Jahren zugenommen.
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Um das Taktangebot und die Anschllsse halten zu kénnen, werden aufgrund feh-
lender Bevorzugungsinfrastrukturen verschiedene betriebliche Massnahmen ergrif-
fen, welche den Einsatz finanzieller Mittel oder Nachteile fir die Fahrgaste bedingen
(vgl. vertiefende Erlauterungen in Beilage 12). Abbildung 3 zeigt die aktuellen Stor-
quellen im Kanton Luzern, welche sich durch die betrieblichen Massnahmen nicht
kompensieren lassen. Kumulationen von Stérungen gibt es auf Zulaufstrecken ver-
schiedener Knotenpunkte, insbesondere im Bereich der Stadt und Agglomeration
Luzern sowie in den Regionalzentren wie Sursee und Willisau. Weitere Stérquellen
befinden sich bei Autobahnanschlissen und Bahnlbergéngen. Problematisch bei
den Autobahnanschlissen ist der freie Abfluss des Verkehrs von der Autobahn in
das untergeordnete Strassennetz, welches das Verkehrsvolumen insbesondere
auch im Storungsfall nicht aufnehmen kann und in der Folge Ruckstaus im gesam-
ten Strassennetz und somit auch Verlustzeiten fur den 6V zur Folge hat.

Mit dem Bau des DBL (ab ca. 2030) wie auch des Bypasses (ab ca. 2025) sowie der
Erweiterung des Autobahnanschlusses Emmen Nord (ab ca. 2026) werden voraus-
sichtlich Uber mehrere Jahre teilweise erhebliche Einschrankungen fur einen Teil
des strassengebundenen 6V entstehen. Beim Bau des DBL kommen womdglich zu-
satzliche temporare Einschrankungen im Bahnverkehr hinzu. Dadurch benétigte
Bahnersatzbusse sind dann wiederum von den Stérungen im Strassenverkehr be-
troffen. In dieser Zeit wird einerseits die Zuverlassigkeit der Buslinien wie auch die
Kapazitat des gesamten 6V zu einer Herausforderung. Die dadurch gegebenenfalls
mangelnde 6V-Attraktivitat kann zu einem starker steigenden MIV-Aufkommen bei-
tragen, was die Situation zusatzlich verscharfen wirde.
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Abb. 3: 6V-Netz Kanton Luzern mit den wichtigsten Stérquellen (im Zentrumsbereich Luzern
sind pro Punkt mehrere Stérquellen zu verzeichnen).

2.1.4 Verkniupfung des 6V mit anderen Verkehrsmitteln

Seit jeher sind im Raum Luzern Landschaft die Buslinien mit der Bahn verknUpft.
Mit der Umsetzung verschiedener Bushubs seit 2012 erfolgt auch in der Agglomera-
tion Luzern eine zunehmende Verknipfung von Bahn und Bus. Mit den Park-and-
ride-Anlagen sowie dem laufenden Ausbau von Bike-and-ride-Anlagen an diversen
Bahnhofen wird der 6V zunehmend auch mit dem MIV und dem Veloverkehr ver-
netzt. Mit Ausnahme einzelner Mobility- und Nextbike-Angeboten fehlen an Bahnho-
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fen und Bushaltestellen hauptsachlich noch Sharing-Angebote. Die bisher ausge-
pragte sektorale Betrachtung sowohl bei der Bereitstellung der Verknupfungsinfra-
struktur wie auch bei digitalen Hilfsmitteln weicht zunehmend einer gesamtheitlichen
Sichtweise.

2.1.5 Weitere Themen

Tarif und Vertrieb

Die Fahrgaste empfinden das Tarifwesen einerseits als kompliziert und als grosse
Zugangshirde zum 6V sowie andererseits im normalen Ticketsortiment insbeson-
dere fir kurze, zonenuberschreitende Fahrten als teuer [3]. Die heutige Tarifland-
schaft mit den regionalen Tarifverblinden (Zonentarif) und dem «nationalen direkten
Verkehr» (Streckentarif) stosst insbesondere an den Schnittstellen zwischen Ver-
binden an Grenzen. Die Erreichbarkeit des Entwicklungsschwerpunkts Rotkreuz mit
einem Passepartout-Ticket oder -Abo konnte per Fahrplanjahr 2022 bereinigt wer-
den. Mit dem derzeitigen Umbruch des Vertriebs Richtung digitaler Kanale und den
Arbeiten der Tarifbranche zum Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems (Projekt
«GITA») soll ein auf die klinftigen Bedurfnisse abgestimmtes Tarifsortiment angebo-
ten werden. Weitere Ausfiihrungen finden sich in Beilage 12.

Hindernisfreiheit

Bis Ende 2023 muss gemass dem Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benach-
teiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz,
BehiG) vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3), unter Wahrung der Verhaltnismassig-
keit, der autonome Zugang zum 6V sichergestellt sein; dies umfasst hauptsachlich
entsprechend ausgertistete Fahrzeuge und Haltestellen sowie barrierefreie Websei-
ten und Apps. Seit dem Fahrplan 2020 sind alle Fahrzeuge des bestellten Agglome-
rations- und Regionalverkehrs im Kanton Luzern hindernisfrei nutzbar, sofern der
Zugang an den Haltestellen dies zulasst. Im Fernverkehr gibt es teilweise noch
Zige mit hohen Einstiegen. Bei der Haltestelleninfrastruktur ist absehbar, dass die
Frist bis Ende 2023 nicht tberall eingehalten werden kann. Die verschiedenen An-
spruche an hindernisfreie Haltestellen (autonomer Zugang, Einbettung im Strassen-
raum, Kostenfolgen) lassen jedes einzelne Objekt zur Herausforderung werden. In
der Folge werden auch einzelne Haltestellenstandorte optimiert oder aufgehoben.
Bis Ende 2023 werden die meisten Bahnhéfe hindernisfrei ausgestaltet sein. Fur
nicht umgesetzte Massnahmen sind ab 2024 Ersatzmassnahmen (bspw. Call Cen-
ter Handicap, Mobilitatshelfer, Fahrdienste usw.) erforderlich, deren Verantwortung
und Finanzierung bei den jeweiligen Infrastruktureigentiimern oder den Transportun-
ternehmen liegt.

Far Personen mit Wohnsitz im Kanton Luzern, die den 6V nicht oder nur einge-
schrankt nutzen kénnen, wird flr Alltagsfahrten, welche nicht durch Dritte (bspw.
Sozialversicherungen) bezahlt werden, ein Kontingent von Fahrtgutscheinen zur
Verfigung gestellt. Mit der Organisation ist Pro Infirmis Luzern, Ob- und Nidwalden
beauftragt; sie Gberprift die Berechtigung und vergibt die sogenannten Tixi-Taxi-
Bons.

Fahrgastinformation

In den letzten Jahren konnte die Echtzeit-Fahrgastinformationsplattform 6V-LIVE
bzw. 6V-Plus stetig optimiert werden. Inzwischen sind fast alle Transportunterneh-
men in der Zentral- und Ostschweiz sowie im Grossraum Bern an der Plattform be-
teiligt. Die Daten werden national gegenseitig zur Verfliigung gestellt, wobei unter-
schiedliche Schnittstellen herausfordernd sind. Damit sind Echtzeitinformationen
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nicht nur an Haltestellen und im Bus verfiigbar, sondern auch auf dem Smartphone,
im Webbrowser und auf Info-Bildschirmen in &ffentlichen Gebauden und in Unter-
nehmen. Mit den Informationsbildschirmen unter anderem am Bahnhof Luzern
konnten Mehrwerte erreicht werden. Inzwischen kdnnen Transportunternehmen
auch unternehmensitibergreifend schnell und einheitlich Uber geplante oder unge-
plante Stérungen informieren. Die Kommunikation bei ungeplanten Stérungen ist
weiterhin herausfordernd, da sich die Kenntnis- und Betriebslage jeweils schnell an-
dert, die Fahrgaste aber verlassliche und konsistente Informationen erwarten.

Kundenwahrnehmung und Qualitat

Die vom VVL gemessene Kundenzufriedenheit war Gber viele Jahre stabil bei 74
Punkten, was bei der laufend steigenden Erwartungshaltung seitens der Fahrgaste
eine Steigerung der Qualitat bedingte. Mit wirkungsvollen Massnahmen, bspw. zur
besseren Sauberkeit von Fahrzeugen und Kundeninformation im Regelfall, konnte
in der Kundenzufriedenheitsumfrage 2018 die Bewertung auf 76 Punkte gesteigert
werden. In der Kundenzufriedenheitsumfrage 2021 musste wieder ein Riickgang auf
75 Punkte registriert werden [3]. Nach wie vor deutlich unterdurchschnittlich werden
die Aspekte «Zuverlassigkeit zur Hauptverkehrszeit», «Kundeninformation im St6-
rungsfall», «Angebot nach 20 Uhr» und «Reklamationsmanagement» bewertet.

Das Bundesamt fur Verkehr (BAV) misst die Qualitat mit einer automatischen Aus-
wertung der Pulnktlichkeit sowie mit anonymen Testpersonen [4] Themen wie Sau-
berkeit, Fahrgastinformation und Freundlichkeit. Die automatische Puinktlichkeits-
messung berlcksichtigt nur die absolute Plnktlichkeit, nicht aber die Gewahrleis-
tung von Reiseketten. Ein die S-Bahn abwartender Bus wird demzufolge negativ be-
wertet, obwohl der gesicherte Anschluss fiir die Anschlussreisenden sehr positiv ist.
Aus diesen Pinktlichkeitsmessungen werden Massnahmen fir eine bessere Plnkt-
lichkeit abgeleitet.

2.1.6 Finanzieller Einsatz

In den letzten Jahren waren die tatsachlich ausgerichteten Abgeltungen stets tiefer
als die von lhrem Rat im Voranschlag bereitgestellten Mittel. Griinde daftir sind tiefe
Zinsen und Energiekosten, wirksame Zielvereinbarungen, geringere Kosten dank
neuer Fahrzeuge, positive Erlésentwicklungen durch Preiserhéhungen sowie Son-
dereffekte wie Rlckzahlungen und dauerhaft tiefere Abgeltungen aufgrund ver-
scharfter Vorgaben des Bundes.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Budget Abgeltungen VVL I st Abgeltungen VWL Datenquelle: VWL

Abb. 4: Vergleich Budget- und Ist-Abgeltungen VVL 2015 bis 2021 (2020 und 2021 inkl.
nachtrégliche Defizitdeckung).
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Damit wurden in den letzten Jahren auch die finanziellen Kennzahlen stetig verbes-
sert. Die Abgeltung pro Personenkilometer (vgl. Abb. 5) konnte stark reduziert und
der Kostendeckungsgrad markant erhéht werden.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 0.80 in CHF
___________________________________________________________ \_""""""""""_"""" 0.60
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0.40
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 0.20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
= Kostendeckungsgrad (%) = Abgeltungen/Personenkilometer (CHF) Datenquelle: VWL

Abb. 5: Kennzahlenvergleich Kostendeckungsgrad und Abgeltungen pro Personenkilometer
des gesamten vom VVL bestellten 6V-Angebots 2015 bis 2021.

In den letzten Jahren wurden — unter Abzug der Beitrage in den Bahninfrastruk-
turfonds — teilweise nur geringe Investitionen in 6V-Infrastrukturen (Planung und
Umsetzung) vorgesehen und noch weniger effektiv umgesetzt. Griinde daflr sind
unter anderem Verzogerungen in Projektprozessen (bspw. durch Einsprachen) und

fehlende Ressourcen. Es besteht dadurch ein erheblicher Projektiiberhang und Auf-
holbedarf.

35
30
25
20

15
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I rianohneBiF M st ohne BIF
= Plan mit BIF = |st mit BIF Datenquelle: VI | BUWD

Abb. 6: Getétigte und geplante 6V-Investitionen 2010 bis 2021, mit und ohne kantonalen
BIF-Beitrag
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2.1.7 Erfolgsfaktoren des 6V und Status im Kanton Luzern

Wettbewerbsféhige Reisezeiten

Dazu zahlen Direktverbindungen, optimierte Anschlisse, stérungsfreie Fahrt und
optimierte Fuss- und Velowege zu Haltestellen. Auf der Schiene und bei Buslinien
Uber die Autobahn sind die Reisezeiten des 6V konkurrenzfahig. Im Stadt- und Ag-
glomerationsraum ist der 6V einzig auf den Achsen mit konsequenter Busbevorzu-
gung lokal konkurrenzfahig (bspw. Haldenstrasse). Im Allgemeinen bewegen sich
die Reisezeiten mit dem 6V innerhalb der Agglomeration im Bereich des Eineinhalb-
bis Zweifachen gegeniber dem MIV. Die Standorte von Haltestellen sind nicht im-
mer optimal ins Fuss- und Velowegnetz integriert. Hindernisfreie Haltestellen wer-
den oftmals nach finanziellen oder strassenbetrieblichen Prioritdten anstelle einer
Gesamtsicht realisiert.

Leichter Zugang und einfache Nutzung

Dazu z&hlen leicht merkbare Fahrplane und eine nachvollziehbare Netzgestaltung.
Im Kanton Luzern verkehren die Linien meist in der leicht merkbaren Taktfamilie des
60-/30-/15-/10-/7,5-Minuten-Rasters und bieten durchgehende Anschlisse und Rei-
seketten. In Gebieten mit geringer Angebotsdichte missen teilweise Kompromisse
zwischen Einfachheit und flachendeckender Erschliessung eingegangen werden.

Hohe und durchgéngige Servicequalitét

Dazu zahlen dichte Fahrplane, Anschlusssicherheit, Punktlichkeit, die technische
Funktionalitat und ein ausreichendes Platzangebot. In der Stadt und Agglomeration
ist das Angebot zwar dicht, die Punktlichkeit und die Anschlusssicherheit sind je-
doch zu Spitzenzeiten gering. Umgekehrt verhalt es sich, mit Ausnahmen, im landli-
chen Raum. Das Platzangebot ist auf einzelnen Bahn- und Buslinien bzw. -kursen
zu Spitzenzeiten kritisch. Technische Stérungen sind in der Regel selten, aber leider
nie ganz auszuschliessen.

Preiswerte Nutzung

Ein fur Viel- und Gelegenheitsfahrende preiswerter 6V ist eine wichtige Basis fur die
Konkurrenzfahigkeit. Die Preiswahrnehmung ist in Kapitel 2.1.5 beschrieben.

Umweltgerechte, ressourcen- und flacheneffiziente Verkehrsabwicklung

Der 6V leistet durch die Blindelung der Nachfrage und die zunehmende Elektrifizie-
rung einen wichtigen Beitrag fir eine umweltgerechte und dank des geringen Fla-
chenbedarfs auch leistungsfahige Verkehrsabwicklung. Dies ermdglicht Mobilitat fur
mehr Personen auf gegebener Strassenflache als beim MIV und die Erreichung des
Klimaziels.

Produktive Nutzung der Reisezeit

Die Reisezeit im 6V kann bspw. zum Arbeiten und Lesen, eventuell gar zum Schla-
fen genutzt werden, sofern es der Reisekomfort erlaubt, das heisst vornehmlich im
Fernverkehr.
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2.2 Abstimmung 6V mit Gesamtverkehrs- und Raumplanung

2.2.1 Rolle und Zweck des oV

Der offentliche Verkehr dient insbesondere der flachen- und ressourceneffizienten
Mobilitatsabwicklung sowie der Grundversorgung mit Mobilitat.

Mit der erwarteten Siedlungs- und Mobilitatsentwicklung (vgl. Erlauterungen in Bei-
lage 12, zu Kapitel 2.2) steigt der Bedarf nach einer flachen- und ressourceneffizien-
ten sowie umweltschonenden Mobilitdtsabwicklung. Es sollen mehr Personen auf
den bestehenden Verkehrsflachen unterwegs sein kénnen — wie dies im kantonalen
Richtplan vorgesehen ist [9].

Damit der 6V fir eine effiziente Grunderschliessung sorgen kann, ist eine gewisse
Siedlungsdichte hilfreich. Entsprechende Wirkungszusammenhange sind in der Bei-
lage 12 vertiefter dargestellt.

2.2.2 Faktoren mit Einfluss auf die 6V-Nachfrage

Neben den in Kapitel 2.1.7 erwahnten Erfolgsfaktoren hangt die Verkehrsmittelwahl
massgebend davon ab, wie komfortabel, wie schnell und zu welchen Kosten eine
Person mit einem bestimmten Verkehrsmittel von A nach B gelangt. Verschiedene
Einflussfaktoren wie der Infrastruktur- und Angebotsausbau und die Parkplatzver-
fugbarkeit werden in der Beilage 12 naher erlautert.

2.2.3 Handlungsspielraume zur Erreichung verkehrlicher Ziele

Mit dem bisher erfolgten parallelen Ausbau der MIV- und 6V-Kapazitadten werden die
erwlnschten Modalsplit-Verschiebungen, wie gezeigt, nicht eintreten. Es braucht ei-
nen Massnahmenmix nach dem 4V-Prinzip — Verkehr vermeiden, verlagern, vernet-
zen und vertraglich machen —, wie es im Planungsbericht Zukunft Mobilitat im Kan-
ton Luzern B 140 vom 20. September 2022 [6] dargestellt ist, um die Verkehrsmittel-
wahl entsprechend der politisch geforderten Ziele zu beeinflussen. Neben den Mas-
snahmen, welche die 6V-Nutzung férdern, braucht es gleichzeitig auch Vorhaben,
welche die MIV-Nutzung im Vergleich unattraktiver machen. Erst in der Kombination
von allen Handlungsebenen werden die besten Wirkungen erzielt. Beispiele dazu
sind in der Beilage 12 dargestellt.

2.3 Umfeldentwicklung

Verschiedene Entwicklungen im Umfeld haben direkten und indirekten Einfluss auf
die Mobilitat und den 6V. Diese werden anhand gesellschaftlicher Trends [7] [8] be-
leuchtet und ihre Wirkung auf die Mobilitdtszukunft und den 6V eingeschatzt.

2.3.1 Klimawandel und Ressourcenknappheit

Der vom Kanton Luzern erarbeitete Bericht Uber die Klima- und Energiepolitik 2021
(B 87 vom 21. September 2021) hat im Verkehrssektor das Ziel null Emissionen bis
2050 und sieht dafur auch Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses im Be-
reich der Mobilitat vor. So soll unter anderem der Verkehr fossilfrei gemacht (u.a. mit
der Umsetzung der E-Bus-Strategie des VVL) und der MIV reduziert werden. Die
Mobilitat der Zukunft wird weitgehend mit emissionsarmen, energieeffizienten und
erneuerbaren Energien betrieben sein, wofir der 6V eine Vorbildrolle einnimmt. Aus
diesen drei «e» leitet sich der Begriff «E-Bus-Strategie» ab; das «E» steht nicht au-
tomatisch fur «elektrisch».
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Der VVL hat 2019 die technologieoffene E-Bus-Strategie [9] ausgearbeitet, welche
die Méglichkeiten und Grenzen sowie den Entwicklungspfad von emissionsarmen,
effizienten und mit erneuerbaren Energien verkehrenden Bussen flr die nachsten
beiden Jahrzehnte aufzeigt und die verschiedenen Technologien und die Marktent-
wicklung untersucht. Folgende Kernbotschaften sind nach heutigem Kenntnisstand
daraus ableitbar:

— Bis 2040 werden die Busse emissionsarm, effizient und mit erneuerbaren Ener-
gien angetrieben verkehren.

— Depotlader-Batteriebusse ersetzen sukzessive Dieselbusse. Vor 2030 weisen sie
allerdings noch zu geringe Reichweiten auf, um grossflachig Dieselbusse erset-
zen zu kdnnen. Zunéchst ist die schrittweise Umstellung von Pilotlinien oder Teil-
flotten vorgesehen. Depotlader mit grosser Batterie und Nachladung im Depot er-
madglichen im Unterschied zu Zwischenladern langfristig den flexiblen, linienunge-
bundenen Einsatz auch fur Extraleistungen wie bspw. Bahnersatz und bedingen
keine Ladeinfrastrukturen im offentlichen Raum.

— Batterie-Trolleybusse machen das Trolleybus-Liniennetz bereits kurz- und mittel-
fristig flexibler. Das Fahrleitungsnetz wird als Lade-Infrastruktur weiterhin ben6-
tigt. Mit vergleichsweise geringen Investitionen kdnnen zusatzliche Buslinien
elektrifiziert werden, indem Dieselbus- und Trolleybuslinien verknipft oder Die-
selbus- zu Batterie-Trolleybuslinien umgestellt werden.

— Alternative Antriebsoptionen, bspw. mit Wasserstoff, werden technologieoffen ge-
pruft und kénnen, sofern zweckmassig, zu einem fossilfreien 6V beitragen.

— Der Betrieb von E-Bussen ist bei bisherigem Dieselpreis und mit der bestehen-
den Treibstoffzollrlickerstattung bei Dieselbussen teurer und aufgrund zusatzli-
cher Einflussfaktoren zudem komplexer als jener von Dieselbussen (bspw. Ein-
satzplanung, Lademanagement, teilw. Einsatz als Bahnersatz usw.). Mit hhe-
rem Dieselpreis und dem geplanten Wegfall der Treibstoffzollrlickerstattung sinkt
die Preisdifferenz oder fallt gar weg.

Die E-Bus-Strategie (kunftig Strategie «fossilfreier 6V») und die Umsetzung werden

periodisch anhand des neusten Stands der Technologie- und Marktentwicklung ak-

tualisiert.

Der Schienenverkehr wird bereits weitgehend elektrisch abgewickelt. Diesellokomo-
tiven werden zunehmend mit Batterien oder alternativen Antriebsformen ausgeristet
oder neu beschafft.

2.3.2 Digitalisierung

Die Digitalisierung eréffnet Chancen, kinftige Herausforderungen — auch im Mobili-
tatsbereich — einfacher zu I16sen. Sie erleichtert bspw. das Teilen von Fahrzeugen
und Fahrten, ermdéglicht die Vernetzung verschiedener Mobilitdtsangebote auf multi-
modalen Plattformen und schafft die Voraussetzungen flr die Automatisierung von
Fahrzeugen. Die Digitalisierung bringt aber auch neue Risiken mit sich. So ist anzu-
nehmen, dass das Verkehrswachstum mit selbstfahrenden Fahrzeugen ohne regu-
lative staatliche Eingriffe erheblich beschleunigt wird. Die Digitalisierung kann somit
als Hilfsmittel fir verkehrliche Lésungen dienen, sie ist aber nicht als alleinige heils-
bringende Ldsung anzusehen. Die Erwartungshaltung an digitale Lésungen, die Re-
alitdt sowie sinnvolle Einsatzmdglichkeiten sind aufeinander abzustimmen.

Automatisierung und selbstfahrende Fahrzeuge

Der Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen im 6V wurde und wird von einigen
Transportunternehmen (Postauto, tpf, ZVB, TPG usw.) mit Kleinbussen getestet.
Die anfangliche Euphorie ist inzwischen einer gewissen Erntichterung gewichen,
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weil diese Fahrzeuge bei fehlendem Satellitenempfang oder kleinsten Hindernissen
auf ihrem vorgegebenen Fahrweg manuelle Eingriffe bedingen. Durch die vielen au-
tomatisch ausgeldsten Stopps kommen diese Fahrzeuge im Durchschnitt kaum
schneller voran als Fussgangerinnen und Fussganger.

Selbstfahrende Fahrzeuge versprechen, sei es als Linienverkehr oder fir flexible
Angebotsformen, Kostenvorteile, wenn das Fahrpersonal ersatzlos wegfallt. Die Ak-
zeptanz vollig unbegleiteter Fahrzeuge bei den Fahrgasten ist jedoch noch unklar.
Sind anstelle des Fahrpersonals neu Begleit- oder Aufsichtspersonen erforderlich,
resultieren keine Kostenvorteile.

Neue, flexible Angebotsformen werden gemeinhin mit selbstfahrenden Fahrzeugen
in Verbindung gebracht. Solche Angebotsformen sind allerdings unabhangig des
Automatisierungsgrads von Fahrzeugen, wie aktuelle Beispiele von On-Demand-An-
geboten zeigen (vgl. Ausfiihrungen in Beilage 12, zu Kapitel 2.3.3).

Effizientere Nutzung der Infrastruktur

Auf dem Schienennetz beabsichtigt die ERTMS-Strategie (European Rail Traffic
Management System) eine bessere Nutzung der Infrastruktur durch moderne IT-Mit-
tel, sprich héhere Kapazitaten und mehr Stabilitat, dank mehr Software statt Hard-
ware zu dereinst geringeren Kosten. Mit Blick auf die teilweise erntichternden Erfah-
rungen beim ETCS L2 (EuropeanTrain Control System — Fihrerstandssignalisie-
rung), wo teilweise gar Kapazitatsreduktionen in Kauf genommen werden mussten,
wird sich zeigen, ob die beabsichtigten Effizienz- und Kapazitatssteigerungen er-
reicht werden konnen.

Auf dem Strassennetz ermoglicht die fortschreitende Digitalisierung eine intelligen-
tere, adaptive Steuerung von Lichtsignalanlagen entsprechend dem Verkehrsauf-
kommen bzw. entsprechend der rollenden Neupriorisierung verschiedener Ver-
kehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Heutige, weitgehend starre Lichtsignalsteue-
rungsprogramme, die im Optimalfall eine Busbevorzugung auf Anmeldung beinhal-
ten, kdnnen so effizienter gestaltet werden. Erste Anwendungen in Luzern sind er-
mutigend.

Multimodale Mobilitatsplattformen

Im Zusammenhang mit dem Teilen und Nutzen von Mobilitdtsdienstleistungen (statt
dem Nutzen des eigenen Fahrzeugs) spricht man auch von «Mobility as a Service»
(«MaaS»). Fur die Vernetzung solcher Mobilitatsangebote dienen multimodale Mo-
bilitatsplattformen, welche Angebot und Nachfrage in Echtzeit miteinander abglei-
chen. Sie bieten den Nutzenden Informationen zum vielfaltigen Mobilitdtsangebot
sowie die Buchung und Bezahlung ihrer Reisen an einem einzigen virtuellen Ort.
Solche Plattformen funktionieren allerdings nur, wenn die virtuell angezeigte Vernet-
zung verschiedener Verkehrsmittel in der Realitat auch tatsachlich funktioniert. Dies
bedingt neben multimodalen Verkehrsdrehscheiben zur physischen Verknipfung
auch eine sehr hohe Zuverlassigkeit im 6V.

Schwierigkeiten bestehen in der fehlenden Standardisierung der Datenschnittstel-
len. Auch aus diesem Grund will der Bund eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruk-
tur (MODI) aufbauen, Uber die sich die verschiedenen Akteure einfacher vernetzen
sowie Daten bereitstellen und austauschen kénnen. MODI besteht in einer ersten
Phase aus den zwei Hauptelementen NADIM (Nationale Datenvernetzungsinfra-
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struktur Mobilitat) und Verkehrsnetz CH. Die Daten bleiben bei den jeweiligen Ei-
gentimern und sollen auch von diesen gepflegt werden. MODI bietet der &ffentli-
chen Hand die Chance, Einflussmoglichkeiten bezuglich Qualitat, Verlasslichkeit
und Unabhangigkeit zu behalten und die Mobilitatssteuerung frei von kommerziellen
Interessen zu gewahrleisten. Der 6ffentlichen Hand soll die Rolle zukommen, Daten
und Informationen zur Verkehrssituation bereitzustellen und zu pflegen. Hingegen
ist es aus Sicht des Bundes nicht Aufgabe der 6ffentlichen Hand, eigene Mobilitats-
plattformen zu erstellen und als Vermittler tatig zu sein.
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Abb. 7: Mbgliches Ausgestaltungsprinzip einer multimodalen Mobilitétsplattform auf Basis
einer nationalen Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

Tarif und Vertrieb

Mit der im Gang befindlichen Offnung der Vertriebskanéle ergeben sich mit der Digi-
talisierung verschiedene Moglichkeiten zur Férderung des 6V. Beispielsweise kdn-
nen variable Ticketpreise die Auslastung des 6V optimieren. Die Spartickets gehen
in diese Richtung, und ein Mobility-Pricing mit bspw. zeit- und streckenabhangigen
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Ticket- und Strassenbenutzungspreisen ware eine konsequent umgesetzte Weiter-
entwicklung. Die Herausforderung bleibt, mit diesen verschiedenen Mdglichkeiten
das Tarifsystem im 6V zu vereinfachen. Als Hilfsmittel dazu sind in den letzten Jah-
ren Ticket-Apps wie Fairtiq sowie die auf SBB-Mobile integrierte EasyRide-Funktion
entstanden. Sie erleichtern Fahrgasten ohne vertiefte Tarifkenntnisse den Zugang
zum V. Allerdings entstehen durch solche digitalen Losungen auch wieder neue
Zugangshurden, indem sie bediente oder analoge Vertriebskanale zunehmend ver-
drangen. Es wird wohl immer Personengruppen geben, die weder ein Smartphone
noch eine bargeldlose Bezahlungsmdglichkeit besitzen kénnen oder wollen; auch
fur diese muss der Zugang zum 6V sichergestellt sein.

SmartCity

Der 6V spielt eine wichtige Rolle in einer smarten Mobilitat. Digitalisierte Infrastruk-
turen und multimodale Mobilitatsplattformen sind Bestandteile davon. Mit Echtzeit-
Fahrgastinformationen und automatischem Ticketing wie bspw. mit 6V-Plus, SBB
EasyRide und Fairtiq sowie Sharing-Angeboten wie Mobility oder nextbike bestehen
bereits entsprechende Angebote.

Datenmanagement

Die Digitalisierung verandert auch betriebliche Ablaufe bei den Transportunterneh-
men und erlaubt bessere, detailliertere und aktuelle Daten. Die Zusammenfuhrung
verschiedener Daten (bspw. Nachfragedaten verschiedener Transportunternehmen
oder der Abgleich von Echtzeit- mit Soll-Fahrplandaten) zwecks gezielter Analysen
oder zur Weiterbearbeitung ist aufgrund unterschiedlicher Schnittstellen teilweise
mit erheblichem manuellen Aufwand verbunden oder aufgrund riesiger Datenmen-
gen nur Uber einen gewissen Zeitraum moglich. Die 6ffentliche Hand muss ihrerseits
die Moglichkeiten schaffen, die Daten aggregiert Gber alle Transportunternehmen
auswerten zu kénnen und mit bestehenden Datenmodellen zu verknipfen.

Smartes Arbeiten

Mit der Digitalisierung sind im Aufschwung begriffene Arbeits- und Lebensmodelle
moglich, welche zur Verkehrsreduktion beitragen konnten. Beispiele dafur sind ein-
zelne Homeoffice-Tage, die partielle Arbeit bzw. Sitzungen in dezentral gelegenen
Co-Working-Spaces oder Sitzungsstart- und -endzeiten ausserhalb der Verkehrs-
spitzen. Es ist aufgrund der Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie anzunehmen,
dass Homeoffice einen wichtigen Stellenwert behalt. Dies reduziert den Arbeitsver-
kehr, wobei offen ist, ob diese Entlastung die ganze Woche oder hauptsachlich
montags und freitags eintritt und der Nutzen damit klein ist. Zudem durfte der redu-
zierte Arbeitsverkehr durch zusatzlichen Freizeitverkehr Gberkompensiert werden.

2.3.3 Sharing Economy

In der Sharing Economy werden Dinge geteilt und genutzt, statt sie selbst zu besit-
zen. Auch Verkehrsmittel wie das Velo oder das Auto kdnnen geteilt werden. Dabei
sind verschiedene Sharing-Formen mdglich, welche teilweise in der Beilage 12 na-
her erlautert werden.
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Abb. 8: Gliederung verschiedener Sharing-Formen

Teilen von Fahrzeugen (bspw. Car-, Bike- oder Scootersharing)

Ein Fahrzeug wird unter verschiedenen Parteien geteilt, wobei nur eine Partei aufs

Mal das Fahrzeug nutzt. Dies bendtigt weniger Fahrzeuge (und damit weniger Ab-

stellflache), fuhrt aber nicht zwingend zu weniger Verkehr. Angebotsformen sind:

— Sharing stationsbasiert: Im klassischen stationsgebundenen Teilen von Fahrzeu-
gen erfolgt die Riickgabe entweder wieder am Startpunkt (bspw. Mobility Return)
oder an einer anderen Station (bspw. nextbike, Mobility Oneway).

— Sharing free floating: In den letzten Jahren kamen in verschiedenen Stadten zu-
nehmend sogenannte free-floating Sharing-Systeme auf den Markt, bei welchen
die Fahrzeuge in einem definierten Perimeter an einem beliebigen Ort abgestellt
und wieder bezogen werden kdnnen.

— Privates Carsharing: Nur wenige Anbieter ermdglichen das Teilen des eigenen
Fahrzeugs (bspw. 2EM). Der Marktdurchbruch blieb bisher aus.

Geteilte Autos sind einerseits zweckmassig in urbanen Raumen, um kein eigenes

Auto besitzen zu missen und den Parkplatzbedarf zu reduzieren, andererseits im

Iandlichen Raum zur Erweiterung des Einzugsgebiets von dV-Haltestellen.
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Geteilte Velos sind eine sinnvolle Erganzung des 6V zur Erweiterung des Haltestel-
leneinzugsgebiets sowie fur kurze tangentiale Strecken. E-Bikes erhéhen den Ra-
dius solcher Velofahrten und erméglichen zunehmend auch den Einbezug von
Hang- und erhéhten Lagen in den Bikesharing-Perimeter. Eine Herausforderung ist
das mangelnde Interesse von Bikesharing-Anbietern fur Standorte ausserhalb der
Agglomeration, da die Stationsdichten geringer und die Distanzen fir Unterhalts-
fahrten grosser sind. Fur Bikesharing ausserhalb der Agglomeration durfte deshalb
ein Interessenbeitrag von der 6ffentlichen Hand erforderlich sein.

Elektrisch angetriebene Tretroller haben in der Vergangenheit die Zentren grésserer
Stadte erobert, mit dem Ziel, das Auto auf kurzen Strecken zu ersetzen bzw. den 6V
zu erganzen. Aufgrund der Erfahrungen ist festzustellen, dass vorwiegend vorma-
lige Fusswege, Velo- und 6V-Fahrten ersetzt wurden und diese Tretroller eher mehr
Probleme verursachen als sie I6sen (Parkierung, Unfélle, Haltbarkeit).

Teilen von Fahrten (bspw. 6V, Taxito, Sammeltaxi usw.)

Ein Fahrzeug wird gleichzeitig von mehreren Parteien auf derselben Fahrt genutzt.

Dies fuhrt zu weniger bendtigten Fahrzeugen und auch zu weniger Verkehr, sofern

damit bisherige Einzelfahrten ersetzt werden. Wenn damit vornehmlich bisherige

O0V-Fahrten, Velofahrten oder Fussstrecken ersetzt werden, resultiert hingegen mehr

Verkehr. Mogliche Angebotsformen sind:

— Fahrplan- und linienbasierter 6V: Dieser ist die Urform fir das Teilen von Fahr-
ten; viele Personen fahren gemeinsam in einem grossen Fahrzeug und bean-
spruchen so nur wenig Verkehrsflache. Der Zugang ist fur alle moglich.

— Mitfahrdienste: Bei Mitfahrdiensten gibt es einerseits die spontane Mitfahrt (bspw.
Autostopp, Mitfahrbank, Taxito) und die im Vorfeld organisierte Mitfahrt (bspw.
Blabla-Car, Mitfahrzentrale). Damit werden ohnehin stattfindende private Auto-
fahrten besser ausgelastet. Insbesondere bei spontanen Mitfahrsystemen be-
steht die Hirde potenziell langer Wartezeiten bzw. fehlender Mithahmebereit-
schaft. Andererseits gibt es kommerzielle Anbieter, welche Fahrtwlinsche zu biin-
deln versuchen (bspw. Lyft, Clevershuttle, Uber [teilweise] usw.).

— Mischformen zwischen 6V und MIV [10]: Seit Langerem gibt es flir Gebiete und
Zeiten geringer Nachfrage Mischformen zwischen dem fahrplan- und linienba-
sierten 6V und dem flexiblen Taxi, sogenannte On-Demand-Angebote. Ein Bei-
spiel daflr ist der Publicar von Postauto, welcher bspw. bis vor rund zehn Jahren
im Raum Sursee—Dagmersellen die Grunderschliessung sicherstellte. Die Publi-
car im Kanton Luzern wurden entweder aufgrund zu hoher Nachfrage in Linien-
angebote Uberflihrt oder aufgrund zu geringer Nachfrage und zu hoher Kosten
pro Fahrgast eingestellt. Ein weiteres Beispiel ist der Telebus Kriens, welcher
abends nach Betriebsende des Quartierbusses die Erschliessung in die Krienser
Quartiere sicherstellt. Dieses Angebot kann hauptsachlich dank freiwilligen Fah-
rerinnen und Fahrern aufrechterhalten werden. Weitere Erlduterungen zur Ein-
schatzung von On-Demand-Angeboten im 6V-Kontext sind in Beilage 12 zu fin-
den.

2.3.4 Gesellschaftliche Veranderungen

Gewohnheiten und Mobilitédtsverhalten

Das Mobilitatsverhalten ist abhangig von gesellschaftlichen Werten und Gewohnhei-
ten. Diese Aspekte sind nicht von heute auf morgen veranderbar, sondern bedingen
— insbesondere mit kooperativen statt regulativen Ansatzen — ein langfristiges Wir-
ken oder einschneidende Regularien, wie sie bspw. vom Bund temporar wahrend
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Covid-19 angewendet wurden. Rund 60 Prozent der Arbeitspendlerinnen und -pend-
ler hatten im Normalfall grundsatzlich die Méglichkeit, ausserhalb der Spitzenzeiten
zu pendeln. Soziale Normen und Gewohnheiten sowie organisatorische Aspekte
und bspw. Kita-Offnungszeiten libersteuern dies [11]. Es wird sich zeigen, wie Co-
vid-19 die bisherigen Gewohnheiten nachhaltig zu verandern vermag. Verhaltensan-
derungen bedingen nicht nur persénliche Motive, sondern entsprechende Rahmen-
bedingungen seitens der Arbeitgeber.

Demografischer Wandel

Die Gesellschaft wird zunehmend &lter. Altere Personen, Mobilitatseingeschrankte
und Reisende mit Gepack und Kindern benétigen mehr Zeit beim Queren von Stras-
sen und beim Umsteigen zwischen &V-Linien. Letzteres steht im Zielkonflikt zu den
von Pendlerinnen und Pendlern gewlnschten kurzen Umsteigezeiten. Die bestmog-
liche Erfallung beider Bedurfnisse ist nur moglich, wenn Umsteigewege kurz oder
die Takte der Anschlusslinien sehr dicht sind, womit verpasste Anschliisse nicht so
relevant sind.

Individualisierung und 24/7-Gesellschaft

Es ist in verschiedenen Bereichen eine zunehmende «Jederzeit-sofort-und-jetzt»-
Mentalitdt wahrzunehmen, wie sie bspw. beim Online-Shopping zutage tritt. Es wird
rund um die Uhr gelebt, gefeiert und eingekauft. Dies kann auch Einfluss auf die Er-
wartungshaltung gegeniber Mobilitdtsangeboten bzw. auf die Verkehrsmittelwahl
haben. Erfahrungen von Mischformen zwischen 6V und MIV zeigen, dass Fahrten-
winsche mit On-Demand-Angeboten in der Regel per sofort und nicht mit grosserer
Vorlaufzeit gebucht werden. Zudem besteht am Wochenende auch eine ausge-
pragte nachtliche Mobilitatsnachfrage. Letztere wird zunehmend als «normal» ange-
sehen, wie die vielerorts umgesetzte Abschaffung verschiedener Nachtzuschlage
oder nachtlicher Sondertarife im 6V sowie der Ausbau des Nachtangebots zeigen.

Freizeitverkehr

Seit Jahren nimmt der Freizeitverkehr zu; seit einiger Zeit ist dessen Aufkommen
grosser als jenes des Pendlerverkehrs. Der Freizeitverkehr verlauft Gblicherweise
disperser und existiert rund um die Uhr. Er lasst sich deshalb sowohl raumlich als
auch zeitlich nicht gleich gut biindeln wie der Pendlerverkehr, weshalb der motori-
sierte Individualverkehr in diesem Segment nach wie vor eine dominante Rolle ein-
nimmt. Freizeitziele mit Uberregionaler Ausstrahlung wie bspw. das Eigenthal,
Soérenberg und Engelberg sowie gréssere Veranstaltungen fuihren zu starker bun-
delbaren Reisestrdmen und damit einem gewissen Stellenwert des 6V.

2.3.5 Weitere Entwicklungen im 6V-Umfeld

Hochwertige Bussysteme
xo‘**“‘“ﬁss’“*@,\ Mit der Lancierung des Systems «RBus» beabsichtigte der VVL im Jahr 2014 flr die

Hauptachsen innerhalb der Agglomeration ein Bussystem, welches nahezu die Ka-
o PR pazitat, den Bevorzugungsstandard und den Komfort eines Trams erreicht — aber zu
I 2 den Kosten eines Busses. Die kapazitatsstarken Fahrzeuge sind auf den Linien 1, 2

und 8 in Betrieb und werden auch auf der kiinftigen Linie 3 verkehren. Der ange-

strebte erhdhte Bevorzugungsstandard, dank welchem sich die Reisezeiten in den

Hauptverkehrszeiten jenen in den Nebenverkehrszeiten angleichen sollen, ist je-

- = doch noch lange nicht erreicht. Es konnten bisher aus verschiedenen Griinden erst

é@ B8 wenige Massnahmen geplant und umgesetzt werden; zahlreiche Projekte sind im

Il Bauprogramm fir die Kantonsstrassen 2023-2026 (B 120 vom 17. Juni 2022) [12]
vorgesehen. Damit kommt das RBus-System bisher, abgesehen von den speziell
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gestalteten Fahrzeugen und dem systematisierten Angebot, nicht Gber normale Bus-
linien hinaus.

Tempo 30

Auf Quartierstrassen hat sich Tempo 30 in den letzten Jahrzehnten etabliert. Neu
wird Tempo 30 auch in Zentrenbereichen und Ortsdurchfahrten aus Larmschutz-
und Sicherheitsgriinden immer starker diskutiert und nach und nach umgesetzt. Die
Auswirkungen auf den 6V sind fallweise zu prifen. In Spitzenzeiten dirften aufgrund
der verkehrsaufkommensbedingt ohnehin tiefen Durchschnittsgeschwindigkeiten
kaum weitere Fahrzeitverlangerungen auftreten. Hingegen kénnen ausserhalb von
Spitzenzeiten langere Fahrzeiten resultieren, welche unter Umstanden Mehrkosten
wegen zusatzlich notwendiger Fahrzeuge nach sich ziehen. Fur den 6V elementar
sind dabei vortrittsberechtigte 6V-Achsen (d.h. T30-Strecken statt T30-Zonen mit
Rechtsvortritt) sowie die konsequente Umsetzung von Busbevorzugungen.

Alternative Verkehrsmittel

Siedlungsstrukturen an Hanglagen oder Uber Gelandespriinge sind weder mit kon-
ventionellen 6V-Angeboten noch mit On-Demand-Angeboten wirtschaftlich er-
schliessbar, da die Fahrwege aufgrund gewundener Strassen haufig lang und zeitin-
tensiv sind. Hier kdnnten Seilbahnen, Schraglifte oder Rolltreppen allenfalls eine
zweckmassigere Alternative sein.

Publikumsintensive Einrichtungen sind teilweise in ungunstiger Distanz zu wichtigen
OV-Haltestellen gelegen. Der Fussweg wird als zu lang empfunden, fur einen wirt-
schaftlichen Busbetrieb sind die Distanzen jedoch zu kurz. Hierzu kénnten in fla-
chem Gelande Laufbander wie an Flughafen und in steilerem Gelande Rolltreppen
zur Uberwindung der Distanz eine zweckmassige Option darstellen.

Ergédnzende und konkurrierende Mobilitdtsangebote

Den 6V zweckmassig erganzende Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie
einerseits das Haltestellen-Einzugsgebiet vergréssern und andererseits die Er-
schliessung von Gebieten sicherstellen, in welchen der 6V mangels Potenzial und
Bundelungseffekte kaum eine Daseinsberechtigung hat. Dazu gehéren bspw. Bike-
sharing, Carsharing und Ridesharing. Sie kommen hauptsachlich fur die soge-
nannte erste und letzte Meile infrage, wo sich die Nachfrage nur ungenugend bun-
deln Iasst. Noch nicht restlos klar ist die Wirkung von geteilten fahrzeugahnlichen
Geraten wie Mikroscooter und E-Trottinetts im Bezug zum 6V. Auch sie konnen Hal-
testellen-Einzugsgebiete des 6V erweitern, allerdings tendenziell in einem kleineren
Radius als Velos. Gleichzeitig substituieren sie zahlreiche 6V-Fahrten.

Konkurrierend zum 6V sind Angebote, welche dem 8V in Gebieten, in denen er eine
wichtige Funktion im Gesamtverkehrssystem Ubernimmt, Verkehrsmittelanteile strei-
tig machen und eine geringere Flacheneffizienz aufweisen. Dazu gehoren unter an-
derem Rideselling-Angebote, also gewerbliche Fahrdienste im Sinne Uberlagerter
On-Demand-Angebote wie Uber, Moia und CleverShuttle.

Alle diese Angebotsformen werden bisher nicht als Aufgabe des VVL angesehen.

Betriebliche Mobilitdtskonzepte

Als Teil von ganzheitlichen Mobilitdtskonzepten beteiligen sich immer mehr Arbeit-
geber und Wohnungsvermieter an Mobilitdtsmanagements, welche zugunsten einer
vertraglichen Mobilitdtsabwicklung sowohl Pull- (Anreiz) wie Push- (Druck) Mass-
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nahmen umfassen. Neben einer geringen Anzahl Parkplatze und der Bewirtschaf-
tung dieser Parkplatze kdnnen auch Arbeitgeberbeitrdge an den 6V und den Fuss-
und Veloverkehr oder die Inkludierung des 6V-Abos im Mietpreis zu entsprechenden
Massnahmen zahlen. Mobilititsmanagements sind zentrale Bausteine, um Spitzen-
belastungen zu brechen und die vorhandene Kapazitat gleichmassiger auszulasten.

Intermodalitat

Eine 6V-Reise umfasst fur den Weg von der und bis zur Hausttire immer mindes-
tens zwei weitere Wegetappen; meist Fusswege, manchmal auch eine Velo- oder
Autofahrt.

— Bike+Ride: Das Velo erweitert das Einzugsgebiet von Haltestellen erheblich und
im Falle von E-Bikes gilt dies zunehmend auch fir Hang- oder erhdhte Lagen. Es
werden denn auch laufend Bike- and-ride-Abstellplatze ausgebaut, bis hin zu ei-
gentlichen Velostationen mit Zusatzdienstleistungen, unter anderem auch Bike-
sharing.

— Park+Ride: Aufgrund verschiedener Wirkungszusammenhange ist sichtbar, dass
Park-and-ride-Anlagen nur noch ausserhalb von Agglomerationsraumen zweck-
massig sind. Einerseits ist innerhalb der Agglomeration das 6V-Angebot und das
Wegnetz des Fuss- und Veloverkehrs in der Regel gentigend gut, sodass hier
auf Autozubringerfahrten verzichtet werden kann. Andererseits ist der Agglome-
rationsbereich bereits stark durch Autofahrten belastet und der Druck auf Fla-
chen im Bahnhofsumfeld gross. Im Iandlichen Raum, wo 6V-Zubringerlinien in
geringerem Takt verkehren oder gar fehlen, kdnnen Park-and-ride-Anlagen nach
wie vor als Erweiterung der Haltestellen-Einzugsgebiete sinnvoll sein, wobei sie
mdglichst nah an der Fahrtquelle liegen sollten.

— Einzelne Stadte bauen ein Netz sogenannter Minihubs auf, welche an netzrele-
vanten Punkten, bspw. in Quartierzentren, verschiedene Mobilitdtsangebote wie
Bushaltestellen, Bike- und Carsharing sowie Mitfahrdienste physisch vernetzen.
Mobilitatsstationen in Siedlungen befinden sich dagegen haufig in privatem Ei-
gentum und auf Hin- und Rickfahrten und damit mehr auf Multi- als Intermodali-
tat ausgelegt.

Der Bund leitet das Programm «Verkehrsdrehscheiben» mit verschiedenen Studien
und Projekten. Unter anderem wurde flir den Handlungsraum Luzern eine staats-
ebenen-ubergreifende Pilotstudie durchgefiihrt, um ein theoretisches Wirkungsmo-
dell anhand von konkreten Beispielen zu prifen. Der Kanton Luzern vertieft diese
Methodik und erarbeitet in der Folge ein kantonales Konzept Verkehrsdrehscheiben.

Multimodalitat

Verschiedene Akteure bieten multimodale Paketlosungen an, bspw. die SBB mit ih-
rem Programm «Green Class». Zu einem Pauschalpreis kdnnen so verschiedenste
Verkehrsmittel — auch ausserhalb des 6V — genutzt werden. Einzelne Tarifverbunde
gehen mit Zusatzangeboten zu den bestehenden 6V-Abonnementen in eine ahnli-
che Richtung, bspw. «zenGo» im Raum Lausanne und Genf. Im Zusammenhang
mit dem erwarteten Bedeutungswachstum multimodaler Mobilitatsplattformen ist ab-
zuwarten, ob sich eher solche Pauschalangebote oder eher die Bezahlung anhand
der effektiven Nutzung durchsetzen werden.

Mobility-Pricing

Ein Mobility-Pricing kénnte dereinst bestehende Abgaben und Steuern sowie 6V-Ta-
rife ersetzen und dabei einerseits die Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen auch
in Zeiten der Elektromobilitat (Wegfall Mineraldlsteuer) sicherstellen, andererseits
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koénnte es zur Lenkung von den Spitzen- zu Schwachlastzeiten beitragen. Die Idee
hinter Letzterem sind — anhand des theoretischen Fallbeispiels Kanton Zug — tiefere
Mobilitatskosten fur jene, die sich unterdurchschnittlich haufig bzw. weit und aus-
serhalb der Spitzenzeiten bewegen, und héhere Mobilitdtskosten fiir zu Spitzenzei-
ten verkehrende Vielfahrende. Fur die Durchschnittskonsumenten sollten idealer-
weise keine zusatzlichen Mobilitdtskosten entstehen. Der Bund wird auf Basis von
Ruckmeldungen der Kantone die rechtlichen Grundlagen konkretisieren, die vorlie-
genden Projektskizzen um zusatzliche 6V-Elemente erweitern und Machbarkeitsstu-
dien vorantreiben. [13]

Gegenteiliges, die Gratis-Nutzung des 6V, wurde 2020 in Luxembourg als Teil zur
Losung gesamtverkehrlicher Herausforderungen eingefuhrt. Es bleibt abzuwarten,
welche Wirkungen — allenfalls auch Folgeprobleme wie kaum bewaltigbare Nach-
frage oder unerwinschte Langstrecken-Pendelfahrten — daraus resultieren.

2.3.6 Mogliche Szenarien der kiinftigen Mobilitats- und 6V-Entwicklung
Auf Basis obiger Ausfiihrungen kénnen die in Abbildung 9 dargestellten, denkbaren
Szenarien abgeleitet werden. Diese haben unterschiedliche langfristige Auswirkun-
gen, welche nur zum Teil bereits im kurzfristigen Horizont der Berichtsperiode 2023
bis 2026 wirksam werden durften. Es sind auch Mischformen der beschriebenen
Szenarien denkbar. Die dargestellten blauen Entwicklungspfeile kénnen sich je nach
Raumtyp (Landschaft, Agglomeration, Stadt) unterschiedlich entwickeln. Die zuge-
hérigen Erlauterungen sind in Beilage 12 dargestellt.

Aus raumplanerischer und gesamtverkehrlicher Sicht wie auch aus der 6V-Perspek-
tive sind einzig die Szenarien «Verknupfte Mobilitat» oder «Smarte Mobilitat» anzu-
streben, in welchen die Bedeutung des privat besessenen und individuell genutzten
Autos abnimmt bzw. allenfalls ganz wegfallt. Alle anderen Ansatze fihren zu mehr
Verkehr und damit zu schlechteren Produktionsbedingungen fiir den 6V — bei paral-
lel sinkender Nachfrage. Der Staat muss sich entscheiden, ob er die Infrastruktur
auf Jahrzehnte hinaus immer weiter ausbauen will (linke beide Quadranten), oder
zum Gesamtnutzen aller Verkehrsteilnehmenden und der Bevélkerung im Sinne des
Push-and-pull-Ansatzes (vgl. Kap. 2.2.3) verstarkt lenkend eingreifen und die Mobili-
tatsangebote vernetzen will (rechte beide Quadranten). Das Projekt Zukunft Mobili-
tatim Kanton Luzern geht in Teilen in diese Richtung.
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Abb. 9: Darstellung méglicher Szenarien fiir die kiinftige Mobilitdtsentwicklung.

2.4 Folgen der Covid-19-Pandemie auf den 6V

Die Covid-19-Pandemie hatte mit den behérdlichen Anordnungen ab Marz 2020
eine erheblich tiefere 6V-Nachfrage und damit Erlésausfalle zur Folge, wahrend an-
dere Verkehrsmittel geringere Rickgange (u.a. Bikesharing, MIV) oder gar Zu-
wachse (u.a. Veloverkehr) verzeichneten. In den Sommermonaten 2020 und 2021
stieg die Nachfrage im 6V wieder auf das Niveau von rund 70 bis 90 Prozent von
2019 an, je nach Gebiet und Kundengruppen unterschiedlich, war mit den verschie-
denen Corona-Wellen in den Winterhalbjahren jedoch wieder ricklaufig. Seit Marz
2022 ist wieder ein spurbares Wachstum festzustellen. Es ist noch unklar, wann der
Rickgang Uber die gesamte 6V-Nachfrage vollstandig wettgemacht ist; aktuelle
Prognosen der 6V-Branche gehen vom Jahr 2024 aus. Die konkreten Auswirkungen
der Pandemie auf das Mobilitatsverhalten werden laufend zu beobachten sein. Die
dahinterliegenden Annahmen und mogliche Auswirkungen in Form von Szenarien
sind in Beilage 12 erlautert.
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Als Schlussfolgerung lasst sich festhalten, dass auch mit den absehbaren und po-
tenziellen Folgen von Covid-19 die zentralen Stossrichtungen des 6V-Berichts nach
wie vor ihre Giiltigkeit haben. Fallweise erhalten die Stossrichtungen gar eine ho-
here Wichtigkeit aufgrund kurz- und mittelfristig zunehmender Herausforderungen,
um die moglichen Folgen zumindest teilweise bewaltigen zu kdnnen. Insbesondere
werden das Mobilitats- und Verkehrsmanagement (Kap. 4.2) sowie der Kapazitats-
ausbau (Kap. 5.1 und 5.2) einen noch héheren Stellenwert erhalten. Die wahrge-
nommenen Verhaltensanderungen bieten bspw. die Chance, Mobilitatsmanagement
mit Fokus auf tage- oder stundenweisem Homeoffice zur Umgehung der Spitzenzei-
ten breit zu etablieren (vgl. Ausfihrungen zu «Smartes Arbeiten» in Kapitel 2.3.2).

2.5 Organisation

Zusténdigkeiten

Der 6V ist vertikal Uber alle Staatsebenen organisiert und horizontal in verschiedene
Organisationseinheiten der jeweiligen Staatsebene eingebunden. Zusatzlich neh-
men die ausfihrenden Transportunternehmen eine wichtige Rolle ein. Die nachste-
hende Ubersicht tiber die Zustandigkeiten fiir den 6V im Kanton Luzern lasst sich in
vier Themen (Quadranten) sowie in jeweils vier Prozessschritte (Kreise) unterteilen.
Ein attraktives Gesamtprodukt 6V bedingt die integrierte Betrachtung aller Aspekte.

Im Kanton Luzern ist der VVL lediglich fur die Planung, Finanzierung und Umset-
zung des 6V-Angebots zustandig. Die anderen Aspekte liegen im Einflussgebiet
weiterer Akteure, wozu eine intensive Zusammenarbeit der beteiligten Partner nétig
ist. Dabei werden naturgemass auch Zielkonflikte mit unterschiedlichen Gewichtun-
gen sichtbar, was die Planung und Umsetzung von 6V-Verbesserungen teilweise
herausfordernd macht, Projekte verzogert und Potenziale brachliegen lasst. Dies hat
nicht zuletzt auch Einfluss auf die mangelhafte Zielerreichung der im 6V-Bericht
2018 bis 2021 gesetzten Modalsplit-Ziele.

Zusammenarbeit mit Bund und anderen Kantonen

Bund und Kantone bestellen den Regionalverkehr gemeinsam. Im Rahmen der Re-
form «Regionaler Personenverkehr» soll mehr Klarheit, Transparenz und Effizienz
im Bestellverfahren erreicht werden. Unter anderem sind nun auch Massnahmen
zur Klarung der Verwendung von Subventionen im Bundesgesetz lber die Perso-
nenbeférderung (Personenbeférderungsgesetz, PBG) vom 20. Marz 2009 (SR
745.1) verankert.

Im Rahmen der Planungsregion Zentralschweiz arbeiten die Kantone gemeinsam
und aufeinander abgestimmt in der nationalen Bahnplanung (Ausbauschritte) mit.

Zusammenarbeit innerhalb Kanton und mit Gemeinden

Die Organisationsstruktur der flr die Mobilitat zustandigen Stellen orientiert sich ei-
nerseits an der Finanzierung, andererseits an der sektoralen Betrachtung der einzel-
nen Verkehrsmittel. Die Zielsetzungen und Planungen sind dadurch untereinander
teilweise nicht kongruent. Insbesondere in der besseren Abstimmung von Siedlung
und Verkehr sowie zwischen Angebot und Infrastruktur besteht noch Optimierungs-
potenzial, wie dies auch auf Bundesebene erkannt wurde [14]. Mit dem Agglomerati-
onsprogramm findet eine solche Ubergreifende Planung, mit den damit verbundenen
Herausforderungen, statt. Mit dem Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern und
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dem darauf aufbauenden Programm Gesamtmobilitat erhalt die abgestimmte Strate-
OV-ANGEBOT

gie und Planung Uber alle Verkehrsmittel und mit der Raumplanung auch fur den ge-

samten Kanton ein hohes Gewicht.
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Abb. 10: Zusténdigkeiten fiir das Gesamtprodukt 6V im Kanton Luzern

. Transportunternehmen (TU)

Zusammenarbeit mit Transportunternehmen

Die Transportunternehmen setzen nicht nur die Planung des VVL in den Fahrdienst
um, sondern kiimmern sich um zahlreiche weitere Aspekte. Im Rahmen der Idee

«Einer macht’s fur alle» (Zusammenarbeit im Verbund) konnten in den letzten Jah-

. Bund | Kanton | Gemeinden
L Handlungsbedarf | Schnittstellen

ren einige Zusammenarbeitsmandate umgesetzt werden:
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OV-LIVE/6V-Plus: Seit 2013 verantworten die VBL die Fahrgastinformation aller
Zentralschweizer und inzwischen auch diverser Ostschweizer Bus-Transportun-
ternehmen. Seit Sommer 2021 besteht ein Verbund mit Transportunternehmen
im Grossraum Bern unter der Co-Leitung von der Bernmobil und den VBL. Res-
sourcen und Know-how konnen so im Dienste aller gezielt aufgebaut und effi-
zient genutzt werden.

Linien- und Tarifzonenplan: Seit 2016 erstellt Postauto die jahrlich neu erschei-
nenden Linien- und Tarifzonenplane auch im ZVV-Gebiet. Damit kommt die stati-
sche Fahrgastinformation einheitlich und professionell daher.

Key Account Management Job-Abo: Seit 2017 bearbeitet SBB Geschaftskunden
den Unternehmensmarkt, einerseits um Mobilitatsmanagement-Konzepte zu initi-
ieren, andererseits um den Job-Abo-Absatz zu verbessern.

Contact Center: Seit 2020 fungieren die VBL im Namen des Tarifverbunds Pas-
separtout als Anlaufstelle fur Telefon- und Mailanfragen zu Tarifthemen.

DarUber hinaus arbeiten die Transportunternehmen in verschiedenen Fragen aus-
serhalb des institutionellen Rahmens zwecks eines hochstehenden 6V zusammen.
In einzelnen Aspekten zeigen sich allerdings Abgrenzungshaltungen zwischen den
verschiedenen Transportunternehmen, indem sie nicht den 6V als Gesamtes, son-
dern vor allem ihr jeweiliges Marktgebiet sehen.

2.6 Folgerungen

Die dargestellte Ausgangslage lasst sich wie folgt in den folgenden Thesen und der
anschliessenden Grafik zusammenfassen:

1.

Der 6V ist — Covid-19 ausgeklammert — flr immer mehr Fahrgéaste eine ge-
schatzte Verkehrsmitteloption. Gleichzeitig hat der 6V mit verschiedenen Her-
ausforderungen wie Kapazitatsengpassen und Zuverlassigkeitsproblemen zu
kampfen (vgl. Kap. 2.1).

Digitalisierung und Sharing Economy kénnen zu unterschiedlichen Anwen-
dungsformen wie bspw. neue und alternative Mobilitdtsangebote, multimodale
Mobilitatsplattformen oder automatisierte Fahrzeuge flihren. Diese Angebote ha-
ben verschiedene Auswirkungen auf das Mobilitdtsverhalten. Ebenso ermdoglicht
die Digitalisierung bspw. mit smartem Arbeiten eine Vermeidung von Verkehr
(vgl. Kap. 2.3.2).

Digitalisierung und Sharing Economy kénnen — sofern sie als Hilfsmittel zweck-
massig eingesetzt werden — mit Vernetzung der verschiedenen Angebote zur
Erreichung der verkehrlichen Ziele beitragen. Potenzielle negative Auswirkun-
gen auf die Mobilitat sind ebenfalls zu beachten; bspw. dirfte die Etablierung
selbstfahrender Fahrzeuge ohne entsprechende Regularien zu einem unkontrol-
lierten MIV-Wachstum und Staus flihren. Neue Lésungen sollen einen positiven
Nutzen stiften und nicht nur umgesetzt werden, weil sie neu sind.

Ein zunehmend fossilfreier Verkehr hilft, Luftreinhaltungs- und Klimaschutzziele
zu erreichen. Die Stau- und Verlustzeitproblematik bleibt auch mit elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen unvermindert bestehen oder kann sich durch den «sorglo-
seren» Gebrauch gar verstarken (vgl. Kap. 2.3.1).
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4. Die Ressource «Boden» ist beschrankt. Da zu erwarten ist, dass die Mobilitats-

nachfrage weiterhin zunimmt, akzentuieren sich die Platz- bzw. Kapazitatsprob-
leme, insbesondere in den urbanen Raumen bzw. den Regionalzentren (vgl.
Kap. 2.2).

In jedem denkbaren Mobilitatsszenario ist deshalb eine gezielte Lenkung der
Mobilitat notwendig, um die kunftige Mobilitatsnachfrage mit der vorhandenen
bzw. geplanten Infrastruktur und dem Angebot Uberhaupt flacheneffizient, 6kolo-
gisch und volkswirtschaftlich vertraglich abwickeln zu kdnnen. Dazu sind klassi-
sche Steuerungsinstrumente nach dem 4V-Prinzip (vgl. Beilage 12, zu Kapitel
2.2.3) notwendig, die durch neue digitale Losungen unterstitzt werden kénnen.
Ohne den Einsatz wirksamer Steuerungsinstrumente droht ein negativer Mobili-
tatskreislauf (vgl. Abb. 32).

. Zugunsten eines positiven Mobilitatskreislaufs (vgl. Abb. 32) wird in und zwi-
schen Stadt- und Agglomerationsraumen der flacheneffiziente, linien- und fahr-
plangebundene 6V (Bahn und Bus) als kapazitatsstarkes Beférderungsmittel
weiterhin und zunehmend eine wichtige Rolle einnehmen, optimal vernetzt mit
anderen Mobilitdtsangeboten. Dazu sind einerseits eine ausreichende Kapazitat
und andererseits die storungsfreie Fahrt zugunsten einer hohen Leistungsfahig-
keit und sicherer Anschliisse zwingende Voraussetzungen.

Insbesondere in R&umen und zu Zeiten geringerer Nachfrage bieten sich gege-

benenfalls auch neue, alternative und erganzende Mobilitdtsangebote anstelle
des oder erganzend zum konventionellen 6V an.
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Abb. 11: Zusammenhénge zwischen den verschiedenen Themen der Ausgangslage

3 Ziele und Handlungsbedarf

3.1 Zielzustand bis 2050

Der im 6V-Bericht 2018 bis 2021 dargestellte Zielzustand 2050 ist in seinen Grund-

satzen nach wie vor giltig. Aufgrund der laufenden und absehbaren Entwicklungen

sind nur geringfiigige Anpassungen angezeigt. Der aktualisierte Zielzustand 2050

I&sst sich wie folgt umschreiben:

— Der 6V antizipiert gesellschaftliche Entwicklungen und Bedurfnisse. Der 6V wird
als attraktive und unverzichtbare nachhaltige Mobilitatsoption wahrgenommen.

— Mit dem Durchgangsbahnhof Luzern verbindet ein leistungsfahiges Bahnangebot
mit haufig, schnell und direkt verkehrenden Durchmesserlinien die Korridore
Richtung Sursee—-Zofingen, Rotkreuz—Zug, Entlebuch/Willisau, Seetal und Kiss-
nacht. Der Korridor Richtung Horw, Nid- und Obwalden profitiert dank besseren
Anschlissen ebenfalls vom Durchgangsbahnhof. Abgestimmt mit den raumlichen
Entwicklungsvorstellungen des Richtplans verbinden tberregionale RE- oder In-
terregio-Zlge die verschiedenen potenzialstarken Haupt-, Neben- und Regional-
zentren untereinander. S-Bahn-Ziige sorgen fir eine attraktive Erschliessung der
Agglomeration und der regionalen Bahnachsen. Intercity- und Eurocity-Zlige er-
mdglichen die schnelle Verbindung von Luzern zu den nationalen und internatio-
nalen Zentren.
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Im Agglomerationsbereich ermoglicht das hochwertige, kapazitatsstarke sowie
konsequent bevorzugte RBus-Netz zusammen mit den weiteren ebenfalls zuver-
lassig und weitgehend als Durchmesserlinien verkehrenden Buslinien einen ho-
hen 6V-Anteil und damit eine stadtgerechte Mobilitatsabwicklung.

Ein auf das Bahnangebot ausgerichtetes und zuverlassiges regionales Busnetz
erschliesst den ganzen Kanton und ermoglicht regelmassige Verbindungen zwi-
schen den Ortschaften und den einzelnen Regionalzentren. Die Feinerschlies-
sung und die Verbindungen innerhalb des landlichen Raums erfolgen nachfrage-
gerecht im Sinne des Service public.

Sollte die Nachfrage zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Gebieten kein Lini-
enangebot rechtfertigen, konnen — sofern zweckmassiger und wirtschaftlicher —
alternative Angebotsformen den linien- und fahrplangebundenen 6V ersetzen.
Mit dem 6V vernetzte, ergdnzende Mobilitdtsangebote wie Bike- und Carsharing
erweitern dank optimaler Vernetzung das Einzugsgebiet des 6V.

Fernbuslinien erganzen das internationale und nationale Bahnangebot zweck-
massig. Konkurrenz zum bestehenden Bahnangebot ist nicht erwlnscht.
Multimodale Verkehrsdrehscheiben verschiedener Grossen vernetzen Bahn, Bus
und weitere Mobilitatsangebote sowie Zusatzdienstleistungen miteinander und
wirken so als Vernetzungspunkt fir die taglichen Bedirfnisse.

Der 6V verkehrt vollstandig mit erneuerbaren Energien, effizient und emissions-
arm.

Das Tarifsystem ist einfach verstandlich, und die Zugangshiirde zum 6V klein.
Die Reisezeiten mit dem 6V sind kurz, jederzeit zuverldssig kalkulierbar und ge-
genuber dem MIV konkurrenzfahig.

Die Chancen der Digitalisierung und anderer Entwicklungen im Umfeld sind ge-
nutzt und deren negativen Auswirkungen mittels geeigneter Massnahmen erfolg-
reich bekampft.

Um diesen Zielzustand bis 2050 in die Realitat umsetzen zu kbnnen, bedarf es der
aktiven Mitwirkung aller beteiligten Akteure. Der 6V kann die ihm zugesprochene
Rolle nur einnehmen, wenn alle Aspekte optimal ineinandergreifen — nicht erst
«morgen» oder «Ubermorgen», sondern bereits «heute».
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Abb. 12: Zielzustand 6V bis 2050
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3.2 Ziele bis 2026

Aus dem Zielzustand bis 2050 lassen sich die untenstehenden Ziele fiir die Be-
richtsperiode bis 2026 ableiten. Die meisten Ziele des 6V-Berichts 2018 bis 2021
werden aktualisiert und um zusatzliche Ziele erganzt:

— Die erwartete zusatzliche Nachfrage von rund 7 Prozent bis 2026 (auf Basis An-
zahl Einsteigende 2019) im 6V wird, abgestimmt auf die angestrebte raumliche
Entwicklung und unter der Berucksichtigung der Finanzierbarkeit, abgedeckt.
Das Angebot wird dort ausgebaut, wo Kapazitdtsengpasse vorhanden sind, der
0V Marktpotenzial aufweist und wo bezuglich Infrastruktur und Finanzierung ef-
fektive Handlungsspielrdume bestehen.

— Die Zuverléssigkeit des strassengebundenen 6V wird mit geeigneten Infrastruk-
tur- und betrieblichen Massnahmen soweit erhdht, dass sich die Fahr- und Um-
laufzeiten der Buslinien zu Hauptverkehrszeiten bis 2026 soweit reduzieren, dass
die Anzahl der gegenliber den Nebenverkehrszeiten (bei gleichem Fahrplanan-
gebot) zusatzlich eingesetzten Busse von zehn (2021) auf sieben reduziert wer-
den kann.

— Zur effizienten Infrastrukturnutzung entwickelt sich der Modalsplit des 6V (Tages-
distanz, Einwohnerprinzip) bis 2026, differenziert nach Raumtyp, wie folgt:
— In der Stadt Luzern steigt der 6V-Anteil von 42 Prozent (2015) auf 45 Prozent.
— In der Agglomeration Luzern steigt der 6V-Anteil von 20 Prozent (2015) auf 25
Prozent und erst mittelfristig auf den Zielwert von 30 Prozent.
— Im landlichen Raum steigt der 6V-Anteil von 16 Prozent (2015) auf 20 Pro-
zent.

— Die Qualitat wird wieder auf 76 Punkte Kundenzufriedenheit erhoht.

— Der Anteil der im Kanton Luzern mit erneuerbaren Energien, effizient und emissi-
onsarm verkehrenden Busse entwickelt sich von rund 21 Prozent (2020) auf min-
destens 30 Prozent.

— Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 werden die Erlése erst nach 2023 wie-
der Uber das Niveau von 2019 hinaus kontinuierlich steigen. Der Kosten
deckungsgrad wird bis 2026 59 Prozent erreichen, unter anderem mit den stei-
genden Energiepreisen und Zinsen, sowie den anstehenden Investitionen in ei-
nen fossilfreien 6V.

3.3 Handlungsbedarf

Aus der Differenz zwischen der Ausgangslage (Kapitel 2) und den Zielen (Kapitel 3)

Iasst sich folgender wichtigster Handlungsbedarf ableiten:

— Bewaltigung Nachfrage: Um die weitere Nachfrageentwicklung bis zur Inbetrieb-
nahme des Durchgangsbahnhofs Luzern bewaltigen zu kénnen, sind, neben ge-
zielten Angebotsoptimierungen (Kapazitatserhdhungen, bessere Vernetzung,
systematisierte Angebote), auch Massnahmen erforderlich, welche Nachfrage-
spitzen brechen. Angebotsverbesserungen sind auch ausserhalb der Spitzenzei-
ten angezeigt, speziell mittels Flllen von Taktlicken, im Freizeitverkehr sowie
beim Nachtangebot.

— Modalsplit 6V: Ohne aktives Gegensteuern driften planerische Vorgaben und die
gemessene Realitat zum Modalsplit des 6V immer weiter auseinander. Damit der
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0V zu einem hoheren Modalsplit kommt, muss er im Vergleich zum MIV attrakti-
ver ausgestaltet werden (Reisezeiten, Bevorzugung, Zuganglichkeit usw.).
Zuverlassigkeit: Fur jeden Zeithorizont und fur jedes Mobilitatsszenario ist ein zu-
verlassiger und damit leistungsfahiger und attraktiver 6V eine zwingende Gelin-
gensbedingung, um die kunftigen Mobilitatsbedirfnisse Uberhaupt abwickeln zu
kénnen und damit gentigend Kapazitaten fur den sogenannten wirtschaftlich not-
wendigen Autoverkehr bestehen. Hierflr sind unter anderem Busbevorzugungs-
massnhahmen, wenn nétig zulasten des MIV, moéglichst umgehend und konse-
quent umzusetzen, wobei nicht nur punktuelle Engpasse, sondern ganze Korri-
dore integral zu betrachten sind.

Umfeldentwicklung bericksichtigen: Die Chancen, die sich aus der Umfeldent-
wicklung bieten (bspw. Digitalisierung), sind zu nutzen. Gleichzeitig sind die po-
tenziellen Gefahren mit gezielten Massnahmen — aus einer gesamtverkehrlichen
Optik — zu vermeiden. Digitalisierung und neue Mobilitatsformen ersetzen die
Busbevorzugungen nicht, kdnnen aber unterstitzend wirken. Multimodale Mobili-
tatsplattformen entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie auf geteilten Mobilitatsange-
boten (Fahrten und/oder Fahrzeuge teilen, vgl. Kap. 2.3.3) basieren und virtuell
angezeigte Anschlisse in der Realitat eingehalten werden.

Fossilfreier 6V: Die technologische und preisliche Entwicklung der erneuerbaren,
effizienten und emissionsarmen Antriebsformen ist im Auge zu behalten. Es bie-
tet sich mit Blick auf diese Entwicklung eine schrittweise Umstellung an.
Vereinfachung: Der Zugang zum 6V muss vereinfacht werden (Tarif, Angebot, In-
formation, Lage der Haltestelle im Netz, direkte Wegfiihrung zu Haltestellen, Ori-
entierung, nahe gelegene und komfortable Veloabstellplatze usw.).
Zusammenarbeit: Bei der Zusammenarbeit bzw. in der Abstimmung zwischen
den Verantwortlichen fiir die verschiedenen Verkehrsmittel sowie der Raumpla-
nung, zwischen den Staatsebenen, wie auch innerhalb der 6V-Branche besteht
im Sinne gesamtheitlicher und integrierter Planungen (Angebot, Rollmaterial, Inf-
rastruktur und Rahmenbedingungen) Optimierungspotenzial.

Engagement fir den DBL: Damit der fir die gesamtverkehrliche Entwicklung
wichtige DBL realisiert werden kann, braucht es weiterhin das Engagement aller
Beteiligten jeder Staatsebene. Dabei soll der DBL in der im Jahr 2026 zu be-
schliessenden Botschaft zur Uberarbeitung und Weiterentwicklung des Ange-
botskonzepts 2035 («nachster Ausbauschritt») mindestens in einer ersten
Etappe aufgenommen werden. In der im Jahr 2030 zu beschliessenden Bot-
schaft zum «ubernachsten Ausbauschritt» wird die Finanzierung des ganzen
DBL und begleitender Massnahmen erwartet. Fur eine gute Bewertung des Vor-
habens ist eine moglichst hohe Nachfrage im Bahnsystem erforderlich, weshalb
eine gesamtverkehrliche Betrachtung fur das Erreichen der Modalsplit-Ziele es-
senziell ist.
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4 Strategische Stossrichtungen

4.1 Einfuhrung

Die strategischen Stossrichtungen zeigen den Weg, wie die bestehenden und kom-
menden Herausforderungen gemeistert und die Ziele 2026 erreicht werden kénnen.
Die strategischen Stossrichtungen sind kurz-, mittel- und langfristig angelegt und
aufgrund der noch unklaren Mobilitdtsverhaltensanderungen im Zuge von Covid-19
robust formuliert. Sie berlcksichtigen deshalb die im kurzfristigen Horizont massge-
benden finanziellen Mdglichkeiten nur teilweise. Hingegen werden die aus den stra-
tegischen Stossrichtungen abgeleiteten Massnahmen in Kapitel 5 abhangig von den
in Kapitel 6 beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen umgesetzt.

Zeithorizonte

Die nachfolgenden Ausflihrungen werden in verschiedene Zeithorizonte unterteilt:

— Kurzfristig: geplante Umsetzung innerhalb der Berichtsperiode bis 2026; Finan-
zierung geplant oder gesichert; Lésungen flr aktuelle Probleme.

— Mittelfristig: Umsetzung zwischen 2026 und circa 2030; Massnahmen mit langem
Planungs- und Finanzierungshorizont.

— Langfristig: Umsetzung nach circa 2030; Massnahmen mit sehr langem Pla-
nungs- und Finanzierungshorizont.

Grundsétze

Fur die wirtschaftliche Entwicklung und Erreichbarkeit aller Teilrdume des Kantons
ist ein leistungsfahiges und funktionierendes Verkehrssystem essenziell. Mit Blick
auf die Ausfuhrungen in Kapitel 2 ist es notwendig, die Mobilitat und den Verkehr
gemass den rechten beiden Quadranten der Abbildung 9 mittels konsequenter Ver-
netzung der Verkehrsmittel aktiv zu gestalten, wobei der technologische Fortschritt
unterstitzend genutzt werden soll. Hierflr bietet sich das bereits in mehreren Ge-
samtverkehrskonzepten bewahrte und auch im Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton
Luzern enthaltene «4V-Prinzip» an. Fiur die Umsetzung dieses 4V-Prinzips ist zu be-
ricksichtigen, dass entscheidende Hebel zum Gelingen der Strategie nicht im Zu-
standigkeitsbereich des VVL liegen. Die 6V-Angebote alleine vermégen die gesteck-
ten Ziele nicht zu erreichen, wie dies bereits in vergangenen Berichtsperioden ge-
zeigt wurde. Damit der 6V als Gesamtprodukt «gelingt» und er die ihm zugedachte
Rolle Gbernehmen kann, sind Voraussetzungen zu schaffen, wie sie in Kapitel 4.2
als «Gelingensbedingungen» beschrieben werden.

4.2 Gelingensbedingungen fiir einen attraktiven 6V

4.2.1 Mobilitatsmanagement

Die bis zur Inbetriebnahme des DBL limitierte Kapazitat auf der Bahn sowie das in
Zentrumsbereichen gesattigte Strassennetz bedingen Mobilitdtsmanagement-Mass-
nahmen. Einerseits um den Verkehr hin zu flacheneffizienten Verkehrsmitteln zu
verlagern und andererseits um den Verkehr zeitlich zu verteilen, um die ausserhalb
der Spitzen brachliegende Kapazitat besser zu nutzen. Dies ermdglicht bessere
Produktionsbedingungen fir den 6V und damit eine héhere Zuverlassigkeit und At-
traktivitat. Unser Rat hat im Zusammenhang mit der Bemerkung Ihres Rates zum
6V-Bericht 2018-2021 eine Mobilitatsmanagement-Strategie [15] ausgearbeitet. Die
Strategie gliedert sich in die vier Stossrichtungen «Siedlung und Verkehr abstim-
men», «Dachmarke etablieren», «Vorbildfunktion leben» und «Innovationen for-
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Handlungsschwerpunkte

dern», zu welchen verschiedene Handlungsschwerpunkte zugeordnet sind. Betref-
fend Vorbildrolle besteht beim Staatspersonal (15% aller Beschaftigten im Kanton
Luzern) ein hohes Anwendungspotenzial.

Handlungsschwerpunkte

Siedlung und Verkehr abstimmen Dachmarke etablieren
Der Kanton steuert Verfahren sowie Zur Férderung und Koordination des
konzeptionelle Planungen und schafftdadurch Mobilititsmanagements arbeiten Kanton,
Rahmenbedingungen fiir eine zukunfts- Gemeinden, Unternehmen, Schulen,
gerichtete Abstimmung zwischen Siedlungs- Verbande und weitere Akteure unter einer
und Verkehrsentwicklung. gemeinsamen Dachmarke zusammen.

Der Kanton Luzern férdert mit
dem Mobilititsmanagement
gemeinsam mitverschiedenen

Partnern ein nachhaltiges
Mobilitatsverhalten, um die
Verkehrsinfrastrukturen
effizient zu nutzen.

apjundiamyassbunjpueH

Vorbildfunktion leben

Der Kanton geht mit gutem Beispiel voran und
setzt Massnahmen des Mobilitats-
managements innerhalb der eigenen
Verwaltung und offentlichen Einrichtungen
konsequent um.

Innovation fordern

Der Kanton verfolgt Innovationen und kann
Forschungsprojekte und Pilotversuche von
neuen, erfolgsversprechenden
Mobilitatsangeboten fordern.

Handlungsschwerpunkte

Abb. 13: Ubersicht Strategie Mobilitdtsmanagement Kanton Luzern (Leitsatz und strategi-
sche Grundsétze) [15]

Der VVL setzt im Rahmen des strategischen Grundsatzes «Dachmarke etablieren»

die folgenden Handlungsschwerpunkte um:

— Die Dachmarke luzernmobil.ch wird unabhangig der konkreten Tragerschaft ver-
marktet und fur attraktive Kampagnen und Aktionen verwendet.

— Die bestehende Internetplattform luzernmobil.ch und weitere Kommunikations-
mittel werden unter Einbezug verschiedener Akteure weiterentwickelt.

— Das Beratungsangebot fir Unternehmen, Gemeinden, Schulen usw. wird opti-
miert und ausgebaut.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Fir die Handlungsschwerpunkte im Zustandigkeitsbereich des VVL ist
ein Umsetzungskonzept in Arbeit. Erste Massnahmen werden anschliessend um-
gesetzt, wobei die Auswirkungen von Covid-19 als Katalysator dienen kdnnen.
Zudem wird das Auslastungsmanagement im Bereich Mittel-, Berufs- und Hoch-
schulen zur Brechung der Nachfragespitzen intensiviert, damit teure Spitzenzeit-
leistungen vermieden werden kénnen.

— Mittel- und langfristig: Die umgesetzten Massnahmen werden einem Monitoring
unterzogen und bei Bedarf weiterentwickelt. Im Weiteren ist bei der Standortwahl
von publikumsintensiven Bildungs- und Arbeitsorten auch die Wirkung auf die
Mobilitatsnachfrage zu beachten. Standorte an Knotenpunkten von Hauptachsen
sind ideal, um bestehende Ressourcen gleichmassiger nutzen zu kénnen.
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Zustandig fur die Umsetzung sind neben dem VVL auch das BUWD, die Dienststelle
Personal (Umsetzung Strategie Mobilitdtsmanagement) sowie das Bildungsdeparte-
ment und die Dienststelle Immobilien (Planung Arbeits- und Schulstandorte).

4.2.2 Verkehrsmanagement

Der in die Mobilitat eingesetzte Franken soll einen moglichst grossen Nutzen auslo-
sen. Dazu ist eine stérungsfreie Fahrt des 6V elementar (vgl. Abb. 32). Mittels Ver-
kehrsmanagement-Massnahmen, wie sie auch im Agglomerationsprogramm Luzern
vorgesehen sind, wird der verbleibende Verkehr so gesteuert, dass die Leistungsfa-
higkeit der Strassen erhalten bleibt, der 6V bevorzugt vorankommt, seine An-
schllisse erreicht und dass die Aufenthaltsqualitat und die Querbarkeit von Stras-
senraumen fur den Fuss- und Veloverkehr verbessert wird. Dabei sind, wie von |h-
rem Rat zum 6V-Bericht 2014 bis 2017 gefordert, konsequente Busbevorzugungen
notwendig. Damit beispielsweise der Bypass als Entlastungsprojekt fir die Region
Luzern dienen kann, braucht es flankierende Massnahmen zugunsten des 6V. Bei-
spielsweise wird mit Dosierungen nur so viel Verkehr durch einen Engpass gelas-
sen, wie darin mit flussigem Vorankommen bewaltigt werden kann. Dabei ist auf
eine korridorbezogene Gesamtwirkung zu achten.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die zustandigen Strasseneigentimer sollen, anstelle der bisherigen
Einzelbetrachtung von Massnahmen, eine gemeinsame korridorbezogene Ana-
lyse- und Umsetzungsplanung von Verkehrsmanagement- bzw. Busbevorzu-
gungsmassnahmen durchflihren. Diese Massnahmen sollen méglichst rasch um-
gesetzt werden. Die infolge Covid-19 stattgefundene Verkehrsverlagerung hin
zum MIV flhrt zu einer noch héheren Dringlichkeit.

— Mittel- und langfristig: Die Umsetzung der obigen Massnahmen drfte sich auf-
grund der Komplexitat auf die Jahre ausserhalb der Berichtsperiode hinziehen.
Die korridorbezogene Analyse- und Umsetzungsplanung wird hinsichtlich der
verschiedenen Generationen der Umsetzungsprogramme wie bspw. dem Bau-
programm oder dem Programm Gesamtmobilitat periodisch aktualisiert und bei
Bedarf weiterentwickelt.

Zustandig sind die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur fir die Kantonsstrassen

und die Standortgemeinden flr die Gemeindestrassen.

4.2.3 Zuganglichkeit und Aufenthaltsqualitat

Kurze, direkte und hindernisfreie Zugangswege sowie hohe Aufenthaltsqualitaten an

Haltestellen sind wichtig fur die Attraktivitdt des Gesamtsystems 6V. Damit werden

Hurden abgebaut, das reale Einzugsgebiet von Haltestellen erweitert und die Warte-

zeiten und Umsteigevorgange in der Reisekette ertraglicher gemacht.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz-, mittel- und langfristig: Im Zusammenhang mit der Umsetzung hindernis-
freier Haltestellen, korridorbezogener Busbevorzugungsmassnahmen und Pro-
jekten zur Aufwertung von Strassenraumen sind auch die Haltestellenstandorte
betreffend Lage und Ausstattung zu prufen. Zudem sind die Standortgemeinden
angehalten, in ihren Erschliessungsrichtplanen und Nutzungsplanungen sichere
und direkte Fuss- und Velowege zu Haltestellen darzustellen und durchzusetzen.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur fur die

Kantonsstrassen und die Standortgemeinden fir die Gemeindestrassen.
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4.3 Mobilitatsangebote

4.3.1 Internationale Anbindung

Nachdem die internationale Anbindung von Luzern per Bahn seit den 1990er-Jahren
sukzessive reduziert wurde, bestehen ab Luzern derzeit zwei Verbindungen nach
Milano, eine davon in Frankfurt beginnend (in Gegenrichtung via Bern). Die Anzahl
der mehrmals wdchentlich ab Luzern bzw. Raststatte Neuenkirch per Fernbus direkt
erreichbaren internationalen Ziele steigt laufend. Im Zuge der Klimadiskussionen be-
stehen seitens Bahnunternehmen Anstrengungen, den internationalen Verkehr in-
klusive dem Nachtverkehr zu fordern, wobei Luzern in diesen Uberlegungen kaum
eine Rolle spielt.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Es wird weiterhin ein Ausbau von internationalen Verbin-
dungen angestrebt und die Entwicklung im internationalen Fernbusmarkt aktiv
verfolgt. Ein zielfUhrender Angebotsausbau wird unterstiitzt, soweit die Busse
nicht zu abendlichen Spitzenzeiten das Agglomerationszentrum Luzern anfahren
und internationale Bahnangebote ab Luzern nicht konkurrieren. Bessere Informa-
tionsmoglichkeiten zum Fernbusangebot sollen den Zugang vereinfachen.

— Langfristig: Mit dem DBL und einem geeigneten Angebotskonzept mit bis zu ei-
ner halben Stunde kirzeren Fahrzeit besteht das Potenzial, internationale Ziige
zwischen Deutschland und ltalien vermehrt Gber Luzern zu fihren. Die Entwick-
lung im internationalen Fernbusmarkt wird weiterhin aktiv verfolgt. Ein Ausbau
zielfUhrender Angebote wird unterstitzt, soweit internationale Bahnangebote ab
Luzern nicht konkurriert werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Transportunternehmen des internationalen

Fernverkehrs; der VVL setzt sich fur die Anliegen des Kantons Luzern ein.

4.3.2 Nationale Anbindung

Grossere Angebotsausbauten sind auf der Achse Richtung Zirich erst mit dem Zim-
merberg-Basistunnel 2 (ZBT 2) ab 2037 sowie mit dem Durchgangsbahnhof Luzern
auf allen Korridoren ab circa 2040 mdéglich. Bis dahin sehen die national geplanten
Ausbauschritte 2025 und 2035 fur Luzern gar einzelne Abbauten vor, wobei im
nachsten, 2026 zu beschliessenden Ausbauschritt das Angebotskonzept 2035 noch
Uberarbeitet und weiterentwickelt wird. Ohne DBL kann das Bahnangebot in die
Schweizer Zentren nicht nachfrage- und potenzialgerecht weiterentwickelt werden
und bestehende Missstande und Kapazitatsengpasse bleiben bestehen. Wahrend
der Bauphasen des ZBT 2 und des DBL und ihrer begleitenden Massnahmen wer-
den ebenfalls punktuelle Einschrankungen im Bahnangebot zu erwarten sein.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Bis zur Inbetriebnahme des DBL ist trotz steigender Nach-
frage weitgehend mit dem bestehenden Angebot auszukommen, unter anderem
mit dem Stundentakt nach Bern oder Basel. Trotz kleinem Handlungsspielraum
soll bis zur Inbetriebnahme des DBL jede sich bietende Moglichkeit flr bessere
Angebote und héhere Kapazitaten, bspw. durch neues Rollmaterial oder zusatzli-
che Zige, genutzt werden, wobei dies vorwiegend im Rahmen des Jahresfahr-
plans auf allfélligen Restkapazitaten mdglich sein durfte. Es ist darauf hinzuwir-
ken, dass wahrend der Bauphasen des ZBT 2 und des DBL allenfalls notwendige
Einschrankungen im Bahnangebot méglichst geringe Auswirkungen haben und
die nach wie vor steigenden Nachfrage auch wahrend der Bauphase vertraglich
abgewickelt werden kann. Potenziale fir nationale Fernbusverbindungen zwi-
schen Nebenzentren verschiedener Agglomerationen kénnen geprift werden,
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sofern sie die Bahnangebote sinnvoll erganzen und dabei zeitlich attraktiver sind
als die Umsteigeverbindungen mit der Bahn via die Kernstadte.
— Langfristig: Mit den dank dem DBL mdglichen Angebotsausbauten im nationalen
Fernverkehr sollen Luzern, die Agglomerations- und Regionalzentren mindestens
im 30-Minuten-Takt, auf nachfragestarken Verbindungen partiell im 15-Minuten-
Takt, schnell, haufig und direkt mit den Schweizer Zentren verbunden werden.
Zustandig fur die Umsetzung sind die Transportunternehmen des nationalen Fern-
verkehrs; der VVL setzt sich fur die Anliegen des Kantons Luzern ein.

4.3.3 Erschliessung Kanton Luzern (alle Teilraume)

Infrastrukturelle Vernetzung an multimodalen Verkehrsdrehscheiben

Die Vernetzung der Verkehrsmittel an den Schnittstellen zwischen dem nationalen

und lokalen Netz vermag die hochbelasteten Raume vom MIV zu entlasten. Dazu

sind infrastrukturelle Verknipfungspunkte, Verkehrsdrehscheiben bei Bahnhdfen
und Autobahnausfahrten und Minihubs in Quartier- und Ortszentren zu schaffen
bzw. zu starken. Sie bieten kurze Umsteigewege zwischen geteilten, 6ffentlichen
und privaten Verkehrsmitteln und unterstitzen die Strukturierung des Siedlungsge-
biets. Der Bund will unter anderem im Rahmen der Agglomerationsprogramme der

4. Generation multimodale Verkehrsdrehscheiben verstarkt fordern. Dazu ist eine

raumlich-verkehrliche Gesamtkonzeption nétig, auch mit Blick auf attraktive Zusatz-

angebote wie Versorgungseinrichtungen fir den taglichen Bedarf. Passende Tarifl6-
sungen (vgl. Kap. 4.4) und digitale Hilfsmittel wie multimodale Mobilitatsplattformen

(vgl. Kap. 4.5) erleichtern die Vernetzung der Verkehrsmittel. Risiken und Herausfor-

derungen solcher Vernetzungsinfrastrukturen sind in der Planung zu bertcksichti-

gen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die bestehenden und geplanten Bahnhéfe und Bushubs werden zu
multimodalen Verkehrsdrehscheiben weiterentwickelt, wo neben Bus, Bahn und
den bisher bereits berucksichtigten Fussgangerinnen und Fussganger,
Bike+Ride (Velos im Privatbesitz) sowie teilweise Park+Ride neu auch Bike- und
Carsharing und weitere passende geteilte Mobilitdtsangebote vernetzt werden.
DarUber hinaus sollen auch sogenannte Minihubs an netzrelevanten Punkten fir
die lokale Vernetzung von Bus, Fussgangerinnen und Fussganger, Velos, Bike-
und Carsharing etabliert werden.

— Mittel- und langfristig: Setzt sich der Trend weg vom Besitz hin zum Teilen fort,
sollen Minihubs zur Verknipfung geteilter Mobilitdtsangebote in umfangreicherer
Zahl umgesetzt werden. Je nach Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge sind
Aus- und Zustiegsbereiche vorzusehen. Mit dem DBL gewinnen die Verkehrs-
drehscheiben an Bahnhofen mit dichtem Bahnangebot weiter an Bedeutung.

Zustandig fur die Umsetzung sind das BUWD sowie die Standortgemeinden in Zu-

sammenarbeit mit dem VVL und den Mobilitdtsanbietern.
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Abb. 14: Schemadarstellung von untereinander vernetzten multimodalen Verkehrsdreh-
scheiben und Minihubs mit einem Angebot jeweils passender Verkehrsmittel

Umgang mit Kapazitidtsherausforderungen

Die Kapazitat im regionalen Bahnangebot kann bis zur Inbetriebnahme des DBL

nicht gemass dem vorhandenen und prognostizierten Bedarf ausgebaut werden.

In den Jahren zwischen 2010 und 2020 stand mit der Vernetzung und Verknipfung

von Bus und Bahn die Starkung der Bahn im Vordergrund. Dies fiihrte zu einer stark

wachsenden Nachfrage auf einigen Bahnkorridoren, was erst dazu fihrte, dass der

Bund den Handlungsbedarf hinsichtlich des DBL erkannte. Deshalb ist diese Strate-

gie als Erfolg zu werten. Bis zur Inbetriebnahme des DBL und des damit verbunde-

nen Angebotsausbaus missen nun auf den hochbelasteten Korridoren die verblei-

benden Kapazitatsreserven mit geschickten Massnahmen optimal genutzt werden,

bspw. eine zeitliche Nachfrageverlagerung zu den Nebenverkehrszeiten.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Die S-Bahn-Zige sollen mit grésseren Multifunktionsfla-
chen im Bereich der Turen ausgestattet werden, womit die Gesamtkapazitat ver-
grossert und Fahrgastwechselzeiten reduziert werden. Der RE Luzern—Olten wird
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auf Doppelstockziige umgestellt. Die fir den Guterverkehr reservierten, aber im
Jahresfahrplan nicht genutzten Trassen sollen, sofern moéglich und zweckmassig,
zu Spitzenzeiten zur Fihrung von Personenzligen genutzt werden, bspw. fiir zu-
satzliche Zige zwischen Luzern und Sursee. Im Weiteren sind auch Mobilitats-
management-Massnahmen nétig, damit mittels zeitlicher Verlagerung (Brechung
Nachfragespitzen) alle Mobilitatsbedirfnisse befriedigt werden kénnen.

— Langfristig: Erst mit dem DBL kann die Kapazitat auf den Bahnkorridoren so aus-
gebaut werden, dass fir einige Jahre genligend Kapazitaten bereitstehen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.
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Abb. 15: Kapazitdts- und Nachfrageentwicklung auf hochbelasteten Bahnkorridoren (sche-
matische Darstellung)

------------------------------------------------’

—

trategiephase «Kapazitdten geschickt nutzen» Strategiephase «Bahn als Riickgrat»

Auf Raumplanung abgestimmtes Bahnangebot

Die Bahn soll die raumplanerischen Zielsetzungen gemass den Bundesplanungen,
wie bspw. dem Sachplan Verkehr, und dem kantonalen Richtplan unterstitzen und
nicht unterlaufen. Sie ist daher fur starke Nachfragerelationen geeignet, wie sie typi-
scherweise auf radialen oder Durchmesser-Achsen vorkommen. Fir tangentiale Be-
ziehungen sind Busse in der Regel die passendere Option. Bis nach der vollstandi-
gen Realisierung des DBL durften keine neuen Bahnstrecken im Kanton Luzern hin-
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zukommen. So bleibt bspw. die Achse Willisau—Nebikon vorderhand dem Bus vor-
behalten und wird dazu zur Bus-Hauptachse aufgewertet. Die im Richtplan vorge-
nommene Raumsicherung kann zunachst flir einen Buskorridor und dereinst, bei
genugend grossem Potenzial und unter der Voraussetzung, dass diese Achse Teil
eines kunftigen nationalen Ausbauschritts werden wurde, fur einen Bahnkorridor ge-
nutzt werden.

Allfallige neue S-Bahn-Haltestellen sind sorgfaltig im Gesamtkontext zu prifen. Sie
kénnen zwar die lokale Erschliessung deutlich verbessern, reduzieren hingegen ten-
denziell die Streckenkapazitat und damit die Angebotsdichte in einem Korridor.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Das Bahnangebot ist bis zum Horizont 2035 weitgehend
bestimmt; Bereinigungen vorbehalten. Anpassungen sind kaum mehr moglich.

— Langfristig: Mit dem DBL sind Durchmesserlinien zwischen den Achsen nach Zu-
rich und Bern/Basel vorgesehen, bspw. RE-Zlge, welche potenzialstarke Orte
mit Zentrumsfunktion wie Zofingen, Sursee, Emmenbricke, Luzern, Ebikon und
Rotkreuz in dichtem Takt bedienen. Die schnellen Stadteverbindungen (IC) und
die jeden Halt bedienenden S-Bahn-Ziige sollen darauf abgestimmt werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL in Zusammenarbeit mit den Transportun-

ternehmen, dem BUWD, der Planungsregion Zentralschweiz und dem Bund.

Angebotsstandards — Taktdichte

Fir eine einfachere Merkbarkeit und Zuganglichkeit zum 6V-System wird ein Haupt-
netz definiert, welches die Uberwiegende Mehrheit der Bevolkerung und der Arbeits-
platze wahrend der ganzen Woche und bis mindestens 20 Uhr im 30-Minuten-Takt
erschliesst (vgl. Abb. 16). Dariiberhinausgehende Verdichtungen, bspw. das Aufful-
len von mehrstindigen Taktlicken, und die Feinerschliessung fur abseits des
Hauptnetzes liegende Gebiete erfolgen nachfrage- und potenzialgerecht. Insbeson-
dere fir die Erschliessung publikumsintensiver Einrichtungen und grosser Arbeitge-
ber — dazu zahlen neben Einkaufszentren auch Schulen und Spitaler — ist ein durch-
gangiges einfach merkbares 6V-Angebot zentral.
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Abb. 16: 6V-Hauptachsen mit angebotsorientiertem Mindestangebot und Nebenachsen mit
nachfrageorientiertem Angebot

Angebotsstandards — erste/letzte Verbindungen

Das Zentrum Luzern soll ab den verschiedenen Teilrdumen des Kantons Luzern zu
einer bestimmten Zeit frihmorgens erreichbar sein und spatabends verlassen wer-
den koénnen (vgl. Abb. 17).
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barkeiten von und nach Luzern

Aus der Agglomeration und den kantonalen Regionalzentren soll Luzern frihmor-
gens vor 6 Uhr erreicht und spatabends nach 24 Uhr noch verlassen werden kdn-
nen. Fir Orte entlang der 6V-Hauptachsen soll Luzern vor 7 Uhr erreicht und spat-
abends nach 23 Uhr verlassen werden kénnen. Fir Orte abseits der 6V-Hauptach-
sen soll Luzern vor 8 Uhr erreicht und nach 20 Uhr, Freitag und Samstag nach

23 Uhr verlassen werden kénnen. Fir die Stadte Zirich, Basel und Bern gilt jeweils
eine Stunde spatere Erreichbarkeit frihmorgens und eine Stunde frihere Abfahrt
spatabends. Freitag- und Samstagnacht sind bei Bedarf spatere Verbindungen in

49



Abstimmung mit dem Nachtangebot anzustreben. Auf vielen Korridoren werden

diese Anforderungen bereits erfullt oder gar Ubertroffen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Bahn- und Busangebote werden schrittweise in Richtung der An-
gebotsstandards bezlglich Angebotsdichte und Erreichbarkeit weiterentwickelt.

— Mittel- und langfristig: Je nach Nachfrage- und Potenzialentwicklung sind die An-
gebotsstandards zu Uberprifen und gegebenenfalls neu zu definieren. Insbeson-
dere im Horizont DBL durfte eine Neudefinition der Angebotsstandards angezeigt
sein.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

Nachtangebot

Die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 vorgesehene planerische Weiterentwicklung des

heute dreigeteilten Nachtangebots ist mit der Nachtnetzstrategie Region Luzern [16]

erfolgt. Gemass dieser soll das Nachtangebot aus einer Hand geplant und kommu-

niziert werden, es soll mit demselben Tarif und mit Anschlussverbindungen durch-
gangig nutzbar und im Sinne einer gewissen Kontinuitat verlasslich sein. Hierzu hat
der VVL die Bestellung und die Finanzierung der bisher von den Transportunterneh-
men selbst getragenen Nachtangebote Gbernommen. Nach dem in weiten Teilen
der Schweiz abgeschafften Nachtzuschlag wird nun im Sinne der Tarifharmonisie-
rung auch im Nachtnetz Luzern nur der Regeltarif onne Nachtzuschlag angewendet.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Das kirzlich umgesetzte neue Nachtangebot erschliesst mit einem
auf die erwartete Nachfrage zugeschnittenen Netz und Takt an den Wochenend-
nachten die potenzialstarken Korridore des Kantons Luzern sowie die Agglome-
ration Luzern. Durch die neu mégliche Nutzung des Nachtangebots mit demsel-
ben Tarifsortiment wie im Tages-6V-Netz ist eine Nachfragezunahme zu erwar-
ten, welche sich auch positiv auf die Auslastung im Tages-6V-Netz auswirkt.

— Mittel- und langfristig: Bei positiver Nachfrageentwicklung kann das Nachtange-
bot nach wirtschaftlichen Grundsatzen ausgebaut werden.

Zustandig flr die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

Netzliicken schliessen

In einigen Raumen des Kantons Luzern gibt es Relationen, welche mit dem 6V nur

mit grossen Umwegen und entsprechendem Zeitbedarf fahrbar sind, bspw. Malters—

Littau—Kriens oder Uber die Kantonsgrenzen hinaus wie zwischen Seetal-Freiamt.

Dazu werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Wie im 6V-Bericht 2018 bis 2021 anhand des Beispiels Malters—
Littau—Kriens bereits angesprochen, soll nach Ende der Baustelle (mit Strassen-
sperrung) Renggloch eine 6V-Verbindung realisiert werden, wozu das geeignete
Angebotskonzept ausgearbeitet wird.

— Mittel- und langfristig: Weitere identifizierte Netzlliicken werden bei geniigendem
Nachfragepotenzial mit geeigneten Mobilitatsangeboten geschlossen.

Zustandig flr die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.3.4 Zusatzliche Stossrichtung fiir den landlichen Raum

Das Busnetz im landlichen Raum wird weiterhin auf die Bahn ausgerichtet und an-
hand der Angebotsstandards mit Taktverdichtungen, langeren Betriebszeiten und
bei Bedarf neuen Konzepten nachfrage- und potenzialgerecht weiterentwickelt.
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4.3.5 Zusatzliche Stossrichtung fiir die Region Sursee

Der Bushub Sursee bildet ein wichtiges Verknipfungselement fir die Region. Er bil-
det gemeinsam mit Massnahmen fir eine bessere Zuverlassigkeit und Anschlusssi-
cherheit die Voraussetzung fir die angestrebte Weiterentwicklung des Busnetzes.
Neben der Anbindung auf die Bahn wird auch die innerértliche Erschliessung ver-
bessert, bspw. mit der Durchbindung von Linien in Arbeitsplatzgebiete. Dies bedingt
teilweise Infrastrukturen im Verantwortungsbereich der Standortgemeinden. Mit dem
Angebotskonzept 2035 kann voraussichtlich der Halbstundentakt des RE Luzern—
Olten in Verknupfung mit der S29 Sursee—Olten—Turgi realisiert werden. Nach jetzi-
gem Kenntnisstand ist dafur die Aufhebung der S-Bahn-Haltestellen St. Erhard-
Knutwil und Britthau-Wikon notwendig. Kann in der weiteren Planung keine Lésung
fur die Weiterbedienung der beiden Halte gefunden werden, ist eine attraktive und
Mehrwerte generierende Ersatzerschliessung per Bus sicherzustellen.

4.3.6 Zusatzliche Stossrichtung fiir Stadt und Agglomeration Luzern

Stérkung RBus zu hochwertigem Bussystem

Das RBus-Netz soll zu einem hochwertigen und leistungsfahigen Gesamtsystem

weiterentwickelt werden. Bei der Infrastruktur besteht erheblicher Nachholbedarf fir

einen weitgehend stérungsfreien Betrieb (vgl. Kap. 4.2.2). Ein solcher ist entschei-
dend flrs Erreichen der Ziele. Verschiedene Beispiele in Frankreich zeigen, dass
dies zusammen mit gesamtverkehrlichen Massnahmen und einer gelungenen stad-
tebaulichen Integration moglich ist.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Gemeinsam mit den Strasseneigentimern wird flir das RBus-Netz
eine umfassende Bevorzugungsplanung angegangen und das Gesamtsystem
RBus weiterentwickelt. Kurzfristig umsetzbare Massnahmen (bspw. Anpassun-
gen von Lichtsignalsteuerungen) sollen realisiert werden.

— Mittel- und langfristig: Die aus der Bevorzugungsplanung resultierenden mittel-
und langfristigen Massnahmen (bspw. Umwidmung von Mischverkehrs- zu Bus-
spuren, neue Knotenlayouts) werden umgesetzt. Zudem wird die Bevorzugungs-
planung anhand eines Monitorings periodisch aktualisiert.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Strasseneigentimer.

Bewiéltigung Bauphasen DBL und Bypass

Damit wahrend der langen Bauphasen des DBL und des Bypass Luzern und weite-
rer grosserer Baustellen der flacheneffiziente 6V zuverlassig funktionieren kann,
braucht es flankierende betriebliche und infrastrukturelle Massnahmen wie Busbe-
vorzugungen und Gberkommunale Verkehrsmanagement-Einrichtungen. Diese sol-
len umgehend geplant werden, damit sie im Hinblick auf die betreffenden Zeithori-
zonte rechtzeitig in den Umsetzungsprogrammen berucksichtigt und dann umge-
setzt werden kénnen. Zustandig fur die Umsetzung sind die Strasseneigentumer.

4.3.7 Erschliessung touristischer Ziele

Die Eingangstore zu touristischen Zielen sollen im Sinne von Verkehrsdrehscheiben

direkt mit dem 6V erschlossen werden, um die heute oftmals langen Fusswege zur

Bergbahn zu vermeiden. Folgende strategischen Stossrichtungen werden verfolgt:

— Kurz-, mittel- und langfristig: Bestehende 6V-Angebote werden schrittweise ge-
zielt verbessert, bspw. mit zusatzlichen Kursen ins Eigenthal und in die touristi-
schen Schwerpunkte im Entlebuch. Umsteigewege zwischen zubringenden 6V-
Linien und Bergbahnen sollen verkirzt werden, indem die jeweilige Haupt-Halte-
stelle ndher am Eingang der Talstation liegt als die Parkplatze, bspw. in Weggis
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oder Kriens. Zudem konnen situativ erganzende Angebote zum Einsatz kommen,
welche auf die je nach Saison und Wetter stark schwankende Nachfrage besser
reagieren kénnen, bspw. Flughafenbusse zu Tagesrandzeiten sowie Wintersport-
Zusatzverbindungen.
Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL zusammen mit den Transportunterneh-
men und dem BUWD als Bewilligungsbehdrde.

4.3.8 Neue, alternative und erganzende Mobilitatsangebote

Rickgrat der meisten intermodalen Reisen soll, wo die Nachfrage blndelbar ist, der

konventionelle Linien-6V sein. Er ist unter den flacheneffizienten Verkehrsmitteln

das schnellste und leistungsfahigste. Weitere Mobilitdtsangebote kénnen den Li-

nien-6V auf einer weiteren Reiseetappe zweckmassig erganzen oder allenfalls er-

setzen. Sowohl bisherige wie auch neue Mobilitdtsangebote sollen dort zum Einsatz
kommen, wo sie Mehrwerte firs Gesamtverkehrssystem und fir die Nutzenden ge-

nerieren. Als Beurteilungskriterien fur den Einsatz von neuen, erganzenden und al-

ternativen Mobilitdtsangeboten sind folgende Aspekte heranzuziehen:

— Umwelt: Energieeffizienz erhdhen; Flacheneffizienz steigern oder mindestens
beibehalten; hohe Auslastung der Fahrzeuge bei gleichzeitig geringem Umweg-
faktor und wenigen Leerfahrten; Unterstlitzung der raumplanerischen Ziele.

— Fahrgastnutzen: Erflllung der Erfolgsfaktoren (bestehende und allfallige neue);
tieferes oder maximal gleiches Tarifniveau; hoher individueller Nutzen.

— Wirtschaftlichkeit: Verhaltnismassige Kosten pro Personenkilometer bzw. pro
Fahrgast; positive Grenzkosten bzw. -nutzen; vertretbarer Initialaufwand.

Den 6V ergdnzende Angebote

Der 6V wird aufgrund zu grosser Zielkonflikte nie einen Tur-zu-TUr-Service anbieten
(vgl. Spannungsfelder in Beilage 12, zu Kapitel 2.3.3). Soll der 6V auch auf Wegen
abseits der Zentren eine ernsthafte Alternative zum MIV darstellen, sind somit di-
rekte und sichere Fuss- und Velowege zu Haltestellen und nah gelegene Velo-/Mo-
torradabstellplatze (ggf. mit Ladestationen) genauso elementar wie ein gutes Fahr-
planangebot. Ihr Rat hat denn auch unseren Rat mit der Uberarbeitung des Radrou-
tenkonzepts beauftragt, unter anderem mit Berticksichtigung von Premiumrouten.

Ein Bikesharing-Angebot kann auch im landlichen Raum zur Erweiterung der Halte-
stelleneinzugsgebiete zweckmassig sein. Dafiir mangelt es aufgrund des nicht kos-
tendeckend moglichen Betriebs allerdings an interessierten Betreibern, weshalb die
offentliche Hand einspringen misste. Dafiir kommen aus Sicht des VVL Dritte,
bspw. Gemeinden, als Besteller in Frage, wobei sich der VVL entsprechend seiner
Moglichkeiten im Sinne intermodaler Reiseketten fiir moglichst optimale Rahmenbe-
dingungen engagieren soll. Mit der von der Stadt Luzern initiierten Ausschreibung
des bestehenden Veloverleihsystems [17] besteht eine gute Basis, bei welcher di-
verse Gemeinden mitmachen kénnen. Dabei soll ein lickenhaftes Netz aufgrund ei-
nes Verzichts einzelner Gemeinden madglichst vermieden werden.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Bikesharing-Angebote werden begrusst; der VVL setzt sich fir opti-
male Rahmenbedingungen ein. Die Stadt Luzern und weitere Gemeinden sorgen
fur ein gut auf den 6V abgestimmtes Netz an Bikesharing-Stationen. Carsharing
an Bahnhoéfen und an Minihubs wird ebenfalls begrisst.

— Mittel- und langfristig: Im Kontext der Entwicklung geteilter Fahrzeuge und multi-
modaler Mobilitatsplattformen ist ein verstarktes Engagement im Bereich von
Bike- und Carsharing zu prufen.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Standortgemeinden und Sharing-Anbieter.
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Den 6V konkurrierende Angebote

Rideselling-Angebote, das heisst gewerbliche Fahrdienste oder den 6V Uberla-

gernde On-Demand-Angebote (bspw. Uber), sind aus gesamtverkehrlicher Sicht zu-

mindest in hochbelasteten Rdumen zu vermeiden. Eine abschliessende Positionie-

rung solcher Angebote ist noch nicht sichtbar.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Etablierung und die Wirkung von Rideselling-Angeboten werden
weiterhin beobachtet.

— Mittel- und langfristig: Je nach Entwicklung geteilter Fahrzeuge und multimodaler
Mobilitatsplattformen ist der Umgang mit Rideselling-Angeboten zu Uberprifen.

Zustandig fur die Umsetzung sind die jeweiligen Regulierungsbehoérden.

Alternative Verkehrsmittel

Fur die Erschliessung topografisch schwieriger Gebiete kbnnen anstelle konventio-
neller Quartierbusse, welche Uber gewundene Strassen oft nur geringe Potenziale
erschliessen kénnen, kiinftig auch alternative Verkehrsmittel wie Schraglifte oder
Rolltreppen gepruft werden, wie dies bspw. auch das Raumentwicklungskonzept der
Stadt Luzern [18] vorsieht. Dafur ist die Ausscheidung geeigneter, in den Raum in-
tegrierbarer Korridore notwendig, welche im Zuge von Erschliessungsrichtplanen
und Bebauungsplanen gesichert werden mussen.

Alternative Angebotsformen zwischen 6V und MIV

Gemass Beilage 12, zu Kapitel 2.3.3 bestehen noch viele offene Fragen zum
zweckmassigen Einsatz von On-Demand-Angeboten. Sie sollen dort eingesetzt wer-
den, wo sie Mehrwerte fiirs Gesamtverkehrssystem bringen. Fir die Beurteilung, ob
On-Demand-Angebote naher beim 6V oder naher beim Taxi liegen, ist zwischen
drei Angebotstypen zu unterscheiden:

— Grundangebot: substituiert den konventionellen 6V als Zubringer zu héher hierar-
chisierten 6V-Achsen; muss unter anderem auch den hindernisfreien Zugang ge-
wahrleisten.

— Erganzungsangebot: erganzt den 6V zu Zeiten und in Raumen, in welchen er
aus wirtschaftlichen Grinden nicht (mehr) verkehrt; basiert auf lokaler Initiative.

— Uberlagerungsangebot: Taxi-nahes und den &V konkurrierendes Angebot.

Als Grundangebot deklarierte On-Demand-Angebote kdnnen anstelle von konventi-

onellen 6V-Linien eingesetzt werden, wenn sie bezliglich Angebotsqualitat und/oder

Wirtschaftlichkeit mindestens gleich gut oder besser sind und die ganze Reisekette

im Zentrum steht. Die Kosten pro Fahrgast oder Personenkilometer sollten nicht ho-

her sein wie jene fur im gleichen Gebiet verkehrende konventionelle Linienange-

bote. Initialaufwande mussen im Vergleich zur Anzahl profitierender Fahrgaste ver-
nunftig sein. Konkrete Einsatzgebiete waren zusammen mit den Transportunterneh-
men und Gemeinden zu definieren. Nicht infrage kommen Uberlagernde Angebote
in bereits hochbelasteten Rdumen. Die Gleichbehandlung von bestehenden und all-
falligen neuen On-Demand-Angeboten ist sicherzustellen. Je nach Bewilligungsform
resultieren unterschiedliche Vorgaben, bspw. zum hindernisfreien Zugang und zum

Tarif. Unabhangig davon sollte das 6V-Gesetz (SRL Nr. 775) und die zugehdrige

Verordnung (SRL Nr. 7752) in einzelnen Punkten so angepasst werden, dass On-

Demand-Angebote zumindest nicht mehr implizit ausgeschlossen werden. Auch im

nationalen PBG und in der zugehdrigen Verordnung (VBG; SR 745.11) sind ein-

zelne Anpassungen angezeigt, um die gesetzgeberische Liicke zwischen dem kon-
ventionellen 6V und Taxis zu schliessen.
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Spontane Mitfahrdienste wie Taxito lasten ohnehin stattfindende Autofahrten besser
aus. Insbesondere im landlichen Raum konnen sie eine valable Erganzung zum 6V
sein. Lineare Strassen- bzw. Siedlungsstrukturen eignen sich dafur eher als fla-
chige, weil dadurch die Ubereinstimmung passender Wunschlinien von Fahrenden
und Mitfahrenden grésser ist. Haltepunkte sollten an Haupt- oder Verbindungsstras-
sen in unmittelbarer Bahnhofndhe und mit hohem Anteil an zum Reiseziel verkeh-
render Autofahrten eingerichtet werden. Aufgrund der Abhangigkeit von der Mitnah-
mebereitschaft von Autofahrerinnen und -fahrern und der fehlenden Anschlusssi-
cherheit an Umsteigepunkten zum 6V werden Mitfahrdienste wohl ein Nischenmarkt
bleiben.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Erfahrungen von On-Demand-Versuchsbetrieben werden weiter-
hin aktiv beobachtet. Die Initiative und die Ressourcen fur den Einsatz von On-
Demand-Angeboten missen von Gemeinden, Transportunternehmen oder weite-
ren Dritten ausgehen, da die vorhandenen VVL-Ressourcen prioritar zur Losung
bestehender Herausforderungen (vgl. Kap. 3.3) eingesetzt werden. Spontane
Mitfahrdienste (Taxito) werden im Rahmen der heutigen Gebiete und Opportuni-
taten weiterhin unterstiitzt; ein Ausbau von Bedienungsgebieten zeichnet sich
nicht ab. Gebiete mit topografischen Hiirden sind zwecks allenfalls geeigneterer
Verkehrsmittel zu identifizieren, und bei Bedarf sind entsprechende Planungen
und Raumsicherungen vorzunehmen.

— Mittel- und langfristig: Im Kontext der Entwicklung und Positionierung geteilter
Fahrzeuge und multimodaler Mobilitatsplattformen ist das Engagement im Be-
reich von On-Demand-Angeboten und spontanen Mitfahrdiensten zu tberprifen.

Zustandig fir die Koordination bzw. Umsetzung sind, allenfalls mit Initiative Dritter,

der VVL zusammen mit den Transportunternehmen.

4.4 Tarifverbund Passepartout

Die nachfolgenden Ausflihrungen entsprechen der Sicht des VVL auf den Tarifver-
bund Passepartout. Diese muss nicht deckungsgleich zur Strategie des Passepar-
tout sein, da Letztere die gemeinsame Haltung aller drei Bestellerkantone (Luzern,
Ob- und Nidwalden) und der beteiligten Transportunternehmen wiedergibt.

4.4.1 Rolle des Tarifverbunds Passepartout

Als einer von 18 Tarifverblinden bietet der Passepartout einen einfacheren Zugang
fur Mobilitatsbedurfnisse innerhalb des Verbunds. Ziel ist die Beseitigung vorhande
ner Hurden zum nationalen direkten Verkehr und anderen Verbiinden. Dies soll ei-
nerseits mit der Harmonisierung der verschiedenen Tarifbestimmungen und ande-
rerseits mit dem Fernziel eines einheitlichen nationalen Tarifmodells erreicht wer-
den, das sich am Ziel der Alliance SwissPass, den Zugang und die Nutzung der Mo-
bilitat in der Schweiz nahtlos, einfach und effizient zu gestalten (Projekt GITA) orien-
tiert.

National wie auch innerhalb des Passepartout sollen die Krafte gebindelt werden.
Der Markt soll nicht mehr von allen Transportunternehmen oder Verblinden parallel
bearbeitet werden, sondern fur nationale Themen national und fur regionale The-
men regional geblndelt von dazu mandatierten Stellen (bspw. Transportunterneh-
men oder die Geschaftsstellen der Verblnde). Damit soll mit den zur Verfigung ste-
henden Ressourcen eine hdhere Wirkung fir das Gesamtprodukt 6V erzielt werden.
In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

54



— Kurzfristig: Im Rahmen des bestehenden Projekts «Zusammenarbeit im Ver-
bund» werden bewahrte Mandate weitergefuhrt und neue zweckmassige Man-
date initiilert. Passepartout arbeitet in den nationalen Gremien zugunsten der Har-
monisierung und des niederschwelligen Zugangs aktiv mit.

— Mittel- und langfristig: Es gibt ein national einheitliches Tarifmodell. Falls Passe-
partout als regionale Tariforganisation weiterbesteht, sorgt er fur die regionale
Anwendung des nationalen Tarifs sowie fUr allenfalls zweckmassige regionale
Zusatzangebote (bspw. Kombination mit Freizeitangeboten).

Zustandig fur die Umsetzung ist der Tarifverbund Passepartout gemeinsam mit den

nationalen Gremien.

4.4.2 Kundenfreundlichkeit

Angesichts der Tatsache, dass die Verkaufe nach Preiserh6hungen mehrmals zu-
rickgegangen sind, scheint die Zahlungsbereitschaft der Fahrgaste fir den 6V aus-
geschdpft. Mit verschiedenen Anséatzen soll das Tarifsystem fur die Fahrgaste at-
traktiver, transparenter und einfacher werden. Das Tarifsystem ist so zu gestalten,
dass bei den Fahrgasten moglichst wenig Vorwissen naétig ist. Tageszeitabhangige
Tarife (bspw. Sparbillette fir Schwachlastzeiten) unterstiutzen zwar die erwiinschte
Nachfrageverteilung, stehen aber einem vereinfachten Tarifsystem eher entgegen.
In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Innerhalb eines harmonisierten und vereinfachten Tarifsystems mit
bereinigten Zonengrenzen soll eine differenzierte Preisgestaltung, gemeinsam
mit weiteren Mobilititsmanagement-Massnahmen, Anreize schaffen, um die
Nachfrage von Spitzen- zu Schwachlastzeiten zu verschieben und flexiblere Ar-
beitsmodelle mit partiellem Homeoffice zu leben. Ebenfalls im Sinne der Harmo-
nisierung und Vereinfachung wurde, analog der anderen Nachtnetzregionen in
der Schweiz, der Nachtzuschlag abgeschafft. Zudem soll die Integration von
Mehrwerten, bspw. von Sharing-Angeboten, in den Passepartout-Tarif gepruft
werden.

— Mittel- und langfristig: Die differenzierte Preisgestaltung kann bei entsprechen-
dem politischen Willen zu einem eigentlichen verkehrsmittellbergreifenden und
kundenfreundlichen Mobility-Pricing unter Berticksichtigung externer Kosten und
externem Nutzen weiterentwickelt werden.

Zustandig fur die Umsetzung ist der Tarifverbund Passepartout, fallweise gemein-

sam mit den nationalen Gremien und dem VVL.

4.4.3 Multi- und intermodale Vernetzung

Mit der Etablierung multimodaler Mobilitatsplattformen soll die Vernetzung zwischen
den Verkehrsmitteln nicht nur digital und an geeigneten Infrastrukturen, sondern
auch im Tarifbereich erfolgen. Aufgrund der Komplexitat umfassen nicht alle Apps
neben der Information und Buchung auch die Bezahlung Uber alle Verkehrsmittel
hinweg. Der Fokus dieser Apps liegt eher bei Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer
mit Abrechnung nach jeder Fahrt. Fiir Vielfahrende kénnten als Ubergangslésung,
bis auch Abos in den multimodalen Mobilitatsplattformen bertcksichtigt sind, Zu-
satzangebote zur Nutzung von Taxis, Leihvelos usw. in die herkdmmlichen 6V-Abos
inkludiert werden.

4.4.4 Marktprasenz und Vertriebskanale

Die Zugangshurden zu Tickets und Abos sind zu reduzieren. Die weiterhin stark
wachsenden digitalen Vertriebskanale werden zwar voraussichtlich in wenigen Jah-
ren die Billettautomaten als starkster Absatz- und Umsatzkanal ablosen, Letztere
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aber nicht obsolet machen. In der komplexer werdenden Mobilitatswelt besteht wei-

terhin das Beduirfnis nach gezielter und gesamtheitlicher Mobilitatsberatung vor,

wahrend und nach der Reise. Die vollstandige Digitalisierung aller Verkaufskanale
steht im Kanton Luzern derzeit nicht im Vordergrund; im Sinne des Service Public
wird darauf geachtet, dass ein minimales Angebot an nicht-digitalen Kanalen be-
steht. Im sich rasch wandelnden Mobilitatsmarkt und mit Blick auf teilweise umfang-
reiche 6V-Angebotsanderungen ist ein Augenmerk auf die Kundenbindung zu legen,
woflr neben Werbekampagnen und Verkaufsférderungsmassnahmen bei Bedarf
gezielte Kundenbindungsmassnahmen auszuarbeiten sind. Zudem sind bei grosse-
ren Veranstaltungen die 6V-Tarife konsequent in das Veranstaltungsticket zu inklu-
dieren.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Der Vertrieb Uber digitale Kanale soll in Abstimmung mit nationalen
Losungen intensiviert werden. Sowohl der Verkauf Uber Automaten wie auch der
bediente Verkauf und die Beratung haben weiterhin ihre Berechtigung. Fir den
bedienten Verkauf und die Beratung soll ein Konzept erarbeitet werden, ob und
wie an strategisch relevanten, potenzialstarken Standorten solche Beratungs-
und Verkaufsdienstleistungen angeboten werden kénnen — idealerweise ber
verschiedenste Mobilitdtsangebote hinweg und gegebenenfalls kombiniert mit
dem Beratungsangebot im Rahmen des Mobilitatsmanagements (vgl. Kap. 4.2).
Vorstellbar ist bspw. die Prasenz am Bahnhof Luzern, in den drei Nebenzentren
Emmenbricke, Horw und Ebikon sowie entlang der Bahnkorridore in den Regio-
nalzentren (Hochdorf, Sursee, Willisau, Schipfheim) im Sinne der «Zusammen-
arbeit im Verbund» getragen durch jeweils ein mandatiertes marktverantwortli-
ches Transportunternehmen — als physische oder digitale Kundenzentren. Daflir
sollen Synergien mit den Aufgaben zum Mobilitditsmanagement geprift werden.

— Mittel- und langfristig: Das Vertriebs- und Beratungsangebot muss periodisch im
Zuge der fortlaufenden Entwicklung Gberprift und gegebenenfalls angepasst
werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Transportunternehmen gemeinsam mit dem

Tarifverbund Passepartout und den nationalen Gremien.
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Abb. 18: Bedeutung der Vertriebskanéle lber die Zeit (schematische Darstellung)
4.5 Querschnittsthemen

4.5.1 Umwelt (u.a. Energie- und Flacheneffizienz)

Der Klimawandel bedingt eine Doppelstrategie: einerseits die Reduktion des Aus-
stosses von Treibhausgasen (Klimaschutz) und andererseits Massnahmen zur An-
passung an den Klimawandel (Klimaadaption). Der 6V kann einen direkten Beitrag
zum Klimaschutz leisten, indem mit erneuerbaren Energien angetriebene, energieef-
fiziente und emissionsarme Busse statt Dieselbusse und bei geringer Nachfrage
kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden. Eine positive Wirkung haben zudem die
Energiegewinnung im betrieblichen Umfeld von 6V-Unternehmen (bspw. mit Photo-
voltaik auf Depotdachern oder mit Erdsonden) sowie die Minderung des Energiever-
brauchs dank wirksamer Gebaudeisolation, einer optimierten Wasseraufbereitung
fur die Fahrzeugwaschanlage sowie einer Betriebs- und Serviceflotte mit emissions-
armen, energieeffizienten und mit erneuerbaren Energien betriebenen Fahrzeugen.
Mit geringeren Verkehrsmittelanteilen des mit fossilen Energien betriebenen MIV
und ergo héheren Anteilen des umweltfreundlicheren 6V und Fuss- und Velover-
kehrs resultiert auch ein erheblicher indirekter Beitrag zum Klimaschutz.

In Bezug zur Klimaadaption sind insbesondere die Infrastrukturverantwortlichen und

die Transportunternehmen gefragt, um die Verkehrswege vor den Auswirkungen

des Klimawandels zu schitzen, Hitzeinseleffekte zu vermeiden und fir die Fahr-

gaste moéglichst angenehme Wartezeit- und Reisebedingungen zu schaffen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Zugunsten der Umwelt ist der Modalsplit des 6V zu steigern und der
O0V-Betrieb inklusive Nebenbetriebe wie Waschanlagen zunehmend mit erneuer-
baren Energien, effizient und emissionsarm abzuwickeln. Zudem sollen grosse
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Dachflachen der Depots fir die Energiegewinnung genutzt sowie begrint und
Flachen im Bereich von Hitzeinseln soweit moglich entsiegelt werden.

— Mittel- und langfristig: Die kurzfristigen Massnahmen sind mittel- und langfristig
weiterzuentwickeln, damit die Wirkung weiter optimiert werden kann.

Zustandig fur die Umsetzung sind primar die Transportunternehmen sowie die Infra-

strukturverantwortlichen.

4.5.2 Digitalisierung

Eine bessere Zuverlassigkeit des strassengebundenen 6V bedingt bauliche Infra-
strukturen und betriebliche Massnahmen. Deren Wirkung kann bei geeignetem Ein-
satz digitaler Hilfsmittel zusatzlich optimiert werden. So sollen adaptive Lichtsignal-
steuerungen herkdmmliche fixe Lichtsignalprogramme ersetzen, indem sie die Kno-
tenkapazitaten mittels intelligenter, vorausschauender Steuerung erhdéhen und ver-
spateten Bussen eine hdhere Prioritat einrdumen als punktlichen.

Infolge der Digitalisierung stehen immer mehr Daten zur Verfigung. Der Verkehrs-
verbund erarbeitet zusammen mit den Transportunternehmen Vorgehensweisen,
wie Daten mdglichst automatisiert und standardisiert aufbereitet werden konnen, da-
mit TU-Ubergreifende Auswertungen mdglich sind. Im Vordergrund stehen Ange-
bots-, Nachfrage- und Punktlichkeitsdaten sowie Offert- und Ist-Daten im Rahmen
des Bestellverfahrens. So geben Ein- und Aussteigerdaten keine Aufschlisse Uber
Waunschlinien, die flr Linienfiihrungen oder Anschlussbildungen elementar waren.
Smarte Technologien sollen genutzt werden, um ein besseres Verstandnis Uber das
Mobilitatsverhalten der Bevélkerung zu schaffen und die Mobilitatsangebote besser
auf die tatsachlichen Bedlrfnisse auszurichten. Hierbei ist der Datenschutz zentral,
weshalb nur aggregierte Daten infrage kommen.

Auf Basis des aufgezeichneten Mobilitatsverhaltens konnen flirs Mobilitatsmanage-
ment digitale Losungen mit einem spielerischen Zugang (bspw. Wer im Team nutzt
haufiger den 6V oder das Velo?) flr ein starkeres Mobilitatsbewusstsein und eine
bessere Wirkung sorgen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die sich bereits kurzfristig ergebenden Chancen der Digitalisierung
sind zu nutzen. Insbesondere sollen zugunsten eines besseren Verstandnisses
der Mobilitatsbedurfnisse und eines effektiveren Mitteleinsatzes bereits vorhan-
dene und bisher inkompatible Daten transportunternehmens- und verkehrsmittel-
Ubergreifend ausgewertet werden. Allfallige mittel- und langfristig negative Wir-
kungen sind bereits in kurzfristigen Entscheidungen zu bericksichtigen.

— Mittel- und langfristig: Die Digitalisierung wird alle Aspekte des 6V in irgendeiner
Form durchdringen. Es ist auch langfristig darauf zu achten, dass Personen, die
den 6V mit analogen Mitteln nutzen méchten, dies tun kénnen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.5.3 Multimodalitat und Mobility-as-a-Service (MaaS)

Die Nutzung vernetzter Verkehrsmittel basiert auf digitaler und physischer Infra-
struktur sowie auf einer attraktiven verkehrsmittelibergreifenden Tarifierung. Dies
wird in der Realitat erst die volle Wirkung erzielen, wenn alle Reiseetappen mit ge-
teilten Verkehrsmitteln zurtickgelegt werden und hierzu eine Buchung notig ist.

Bei der digitalen Vernetzung der Verkehrsmittel ist die Macht Uber die Algorithmen,

welche letztlich Gber die Auswahl der prasentierten Mobilitdtsoptionen und Reise-
wege entscheiden, zu diskutieren. Eine nationale Dateninfrastruktur als Basis aller
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multimodalen Mobilitatsplattformen ist zu unterstiitzen. Dazu missen Regelungen
zur Dateneigentimerschaft, Datenverfligbarkeit und -Ubertragung getroffen werden,
inklusive klarer Zustandigkeit bei der Pflege lokaler Daten (bspw. gesperrte Stras-
senabschnitte bei Veranstaltungen). Als Mobilitdtsvermittler kbnnen Transportunter-
nehmen oder Dritte tatig sein, da dies einer privatwirtschaftlichen Tatigkeit gleich-
kommt und diese Akteure mehr Ressourcen dafur aufwenden kénnen.

Die infrastrukturelle Vernetzung ist im Kapitel 4.3.3 thematisiert.

Die tarifarische Vernetzung Uber verschiedene Verkehrsmittel ist im Kapitel 4.4 the-
matisiert. Mit multimodalen Mobilitatsplattformen geht der Weg vom im Voraus ge-
kauften Billett zunehmend in Richtung nachtraglich anhand der tatsachlich gefahre-
nen Strecke zu bezahlenden Tarife.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Fur das Funktionieren der multimodalen Vernetzung mussen zahlrei-
che Stellen ihren Beitrag zu den Ebenen digitale und physische Infrastruktur so-
wie Tarifierung leisten. Seitens VVL wird die Planung der jeweils zustandigen
Partner fur infrastrukturelle Verkehrsdrehscheiben und Busbevorzugungsmass-
nahmen aktiv unterstitzt.

— Mittel- und langfristig: Die im kurzfristigen Horizont initiierten und geplanten Mas-
snahmen werden umgesetzt und laufend weiterentwickelt.

Zustandig fur die Umsetzung sind alle Staatsebenen bei der Dateninfrastruktur so-

wie die Mobilitatsanbieter fiir die Etablierung von Mobility-as-a-Service.

4.5.4 Selbstfahrende Fahrzeuge

Es ist nicht absehbar, dass sich in den Stadten und auf Uberlandstrassen unbeglei-

tete, selbstfahrende und in ansprechender Geschwindigkeit verkehrende Fahrzeuge

in den nachsten Jahren durchsetzen und eine adaquate Alternative zu handgelenk-
ten Fahrzeugen darstellen werden.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Im Kanton Luzern werden keine Versuchsbetriebe mit selbstfahren-
den Bussen durchgefiihrt, sondern von den Erfahrungen anderer profitiert. Be-
ziglich selbstfahrender Ziige werden Projekte wie die ERTMS-Strategie aktiv
verfolgt; allfallige zweckmassige Nutzenpotenziale flir das Bahnangebot im Kan-
ton Luzern sollen anschliessend umgesetzt werden.

— Mittel- und langfristig: Abhangig von der Etablierung selbstfahrender Fahrzeuge
werden Projekte zur Umsetzung selbstfahrender Busse initiiert, soweit unbeglei-
tete Fahrzeuge auf Akzeptanz stossen. Der Kanton arbeitet darauf hin, dass die
Chancen selbstfahrender Fahrzeuge (bspw. Kostenvorteile im 6V) genutzt und
die Gefahren (wie bspw. ein deutliches Verkehrswachstum) minimiert werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind primar die Regulierungsbehdrden.

4.5.5 Kundeninformation und -lenkung

Mit den offen verfigbaren Soll- und Ist-Fahrplandaten und darauf basierenden Pro-
dukten wie bspw. 6V-LIVE oder 6V-Plus profitieren die Fahrgaste von transportun-
ternehmens- und linientbergreifenden Echtzeit-Fahrplan- und Stérungsinformatio-
nen. Dieses bisher auf den 6V bezogene System kann mit Echtzeitinformationen zu
weiteren Mobilitdtsangeboten kombiniert werden. Fur die gleichmassigere Auslas-
tung von Zugen konnen dank Belastungsanzeigen in einzelnen Wagen die Fahr-
gaste zu weniger ausgelasteten Zugsteilen gelenkt werden.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:
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— Kurzfristig: 6V-LIVE wird pragmatisch weiterentwickelt. Einerseits sind Informatio-
nen zu Stérungen noch intensiver zu bewirtschaften und einheitlicher zu gestal-
ten. Andererseits sind Echtzeit- und Stérungsinformationen auch von Schiff
(SGV) und Bergbahnen (bspw. Pilatus- und Rigibahn) in 6V-LIVE einzubinden.
Zudem ist eine Kombination mit erganzenden Mobilitatsangeboten wie Bikesha-
ring anzustreben. Die Moglichkeiten zur Kundenlenkung sollen genutzt werden.
Der Aufbau lokaler multimodaler Mobilitatsplattformen ist nicht vorgesehen; min-
destens sind Uberregionale Lésungen anzustreben.

— Mittel- und langfristig: Je nach Etablierung multimodaler Mobilitatsplattformen ist
die Rolle von 6V-LIVE zu Uberprufen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.5.6 Fossilfreier oV

Mit auf die technologische und die Marktentwicklung passenden Umsetzungskon-
zepten wird die Menge von Fahrgasten, welche mit erneuerbaren Energien, emissi-
onsarm und effizient beférdert wird, laufend erhéht. Dabei wird gemass E-Bus-Stra-
tegie nach heutigem Wissensstand hauptsachlich aus wirtschaftlichen und betriebli-
chen Grinden auf den Batterie-Trolleybus und den Depotlader-Batteriebus gesetzt.
Zudem sollen Versuchsbetriebe mit anderen Antriebsoptionen wie bspw. Wasser-
stoff mégliche Potenziale aufzeigen. Die Umstellung erfolgt in Abstimmung mit der
Netz- und Flottenentwicklung. Neben den alternativ angetriebenen Fahrzeugen be-
darf es auch einer Anpassung der Lade- bzw. Tankinfrastrukturen. Die Strategie fos-
silfreier 6V und damit auch der Umsetzungspfad werden regelmassig technologieof-
fen Uberprift und aktualisiert.

Um die Umweltvertraglichkeit der Batterien (Herstellung, Entsorgung) zu verbes-
sern, sind Recycling-Lésungen gegenuber Zertifizierungen fir umweltgerechtere
Abbaumethoden zu bevorzugen, um Kollateralschaden durch den weiteren Abbau
zu vermeiden. Hierzu soll seitens der 6ffentlichen Hand eine Vorbildrolle eingenom-
men werden, bspw. mit entsprechenden Vorgaben bei der Beschaffung.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die netzrelevanten Elemente des kinftigen Batterie-Trolleybus-Net-
zes werden umgesetzt. Zudem werden auf ersten geeigneten Dieselbuslinien
bzw. in Teilflotten Depotlader-Batteriebusse eingesetzt. Der Anteil fossiler Treib-
stoffe wird im Rahmen von Ersatzbeschaffungen mit einer verstarkten Hybridisie-
rung der Antriebe reduziert. Fir die Beschaffung von Batteriebussen ist auf eine
hohe Umweltvertraglichkeit zu achten. Es sind auch Massnahmen zur Energiege-
winnung und -einsparung im betrieblichen Umfeld des 6V umzusetzen.

— Mittelfristig: Die Strategie fossilfreier 6V wird regelmassig technologieoffen tber-
pruft und aktualisiert. Der 6V wird mit optimalen emissionsarmen, energieeffizien-
ten und mit erneuerbaren Energien betriebenen Technologien im Rahmen ubli-
cher Ersatzbeschaffungen fossilfrei gemacht.

— Langfristig: Sdmtliche Busse und das betriebliche Umfeld werden mit erneuerba-
ren Energien, emissionsarm und effizient betrieben, um die Ziele des Planungs-
berichts Klima und Energie sowie der Strategie fossilfreier 6V zu erreichen. Dazu
sind bei Kursen mit sehr hohen Laufleistungen, flr welche die Batterien bis auf
Weiteres ungeeignet sind, alternative Antriebsformen einzusetzen oder Einsatz-
konzepte anzupassen. Dazu sollen friihzeitig, neben den bereits geplanten De-
potladern, alternative Antriebsformen, bspw. Wasserstoff, getestet werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.
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Abb. 19: Entwicklungspfad geméass E-Bus-Strategie

4.5.7 Wahrnehmung und Qualitat

Emotionalisierung des 6V

Viele Mobilitatsanbieter werben mit positiven Emotionen fur ihr Verkehrsmittel. Aus-
serhalb des Freizeitverkehrs hinkt die 6V-Branche mit positiver Emotionalisierung
ihres Produkts etwas hinterher. Damit der 6V auch fir den Alltagsgebrauch und ins-
besondere bei den Nicht-6V-Nutzenden positiver konnotiert wird und die Mehrwerte
des 6V fir die Gesellschaft besser sicht- und nachvollziehbar werden, ist eine ganz-
heitliche Herangehensweise unter Einbindung aller relevanten Akteure notwendig.
Insbesondere nachdem der 6V im Zuge von Covid-19 — nach heutigem Kenntnis-
stand zu Unrecht — beziglich Ansteckungsgefahr ein schlechteres Image aufweist,
ist mit geeigneter Kommunikation auf eine positivere Wahrnehmung hinzuwirken.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz-, mittel- und langfristig: Es sollen Moéglichkeiten zur besseren Emotionalisie-
rung des regionalen 6V geprift und umgesetzt werden, damit Neukunden fir den
OV gewonnen werden kdénnen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der Passepartout mit den Transportunternehmen.

Qualitat

Die Kundenerwartungen an den 6V steigen im selben Ausmass, wie dessen Qualitat
verbessert wird. Es sind also weiterhin Anstrengungen notwendig, um die Kunden-
zufriedenheit von 75 Punkten nur schon halten zu kénnen. Dabei sollen gezielt die
gemass Kapitel 2.1.5 deutlich unterdurchschnittlich bewerteten Aspekte verbessert
werden. Grossten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben [3]:
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— Zuverlassigkeit zur Hauptverkehrszeit: Eine bessere Zuverlassigkeit des stras-
sengebundenen 6V ist eine Kernforderung des vorliegenden 6V-Berichts. Hierzu
sollen gemeinsam mit den Strasseninfrastrukturverantwortlichen die strategi-
schen Stossrichtungen gemass Kapitel 4.2 umgesetzt werden.

— Angebot nach 20 Uhr: Mit dem auf den in Kapitel 4.3.3 dargestellten Angebots-
standards basierenden Angebotsausbau sowie dem auf den aktuellen Bedurfnis-
sen ausgerichteten Nachtangebot werden passende Massnahmen umgesetzt.

— Kundeninformation im Stoérungsfall: Die Transportunternehmen unternehmen in
diesem Bereich laufend grosse Anstrengungen. Der im Jahr 2019 systematisch
eingefihrte Stérungsmanager von 6V-LIVE leistet hier wertvolle Dienste.

— Reklamationsmanagement: Mit dem Mandat Contact Center Passepartout und
gezielter Schulung von Mitarbeitenden wird die Professionalisierung des Kunden-
kontakts und insbesondere im Umgang mit Reklamationen weiter erhoht.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: In den nachsten Jahren sind schwergewichtig die Angebots- sowie or-
ganisatorische und betriebliche Massnahmen umsetzbar. Von den infrastrukturel-
len Massnahmen durften nur wenige kurzfristig umsetzbar sein.

Nach der Etablierung des Qualitdtsmesssystems des Bundes fur die vom Bund
mitfinanzierten Linien ist zu prifen, ob dieses auch fir die alleine vom VVL finan-
zierten Linien verwendet werden soll.

— Mittel- und langfristig: Die infrastrukturellen Massnahmen werden umgesetzt. Zu-
dem werden allfallige neue hervortretende Qualitatsprobleme angegangen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.5.8 Hindernisfreiheit

Um die Vorgaben des hindernisfreien Zugangs zum 6V einzuhalten, sind bis Ende
2023 auf infrastruktureller Seite noch erhebliche Anstrengungen erforderlich. Es ist
nicht davon auszugehen, dass die Ziele vollstandig erreicht werden.

— Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU; SBB, BLS und zb) werden bis
Ende 2023 voraussichtlich 49 von 59 Bahnhaltestellen im Kanton Luzern hinder-
nisfrei ausgestaltet haben. Vier der zehn verbleibenden Bahnhaltestellen werden
in den darauffolgenden Jahren umgebaut, bei den restlichen werden Ersatzmas-
snahmen geplant. [19]

— Der Kanton wird bis Ende 2023 voraussichtlich 129 von 671 Haltestellen auf Kan-
tonsstrassen hindernisfrei ausgebaut haben, 178 Haltestellen folgen 2024. Ver-
bleibende Haltestellen werden zu einem spateren Zeitpunkt im Rahmen ohnehin
stattfindender Baumassnahmen erstellt oder aufgehoben. Der Kanton ist sich be-
wusst, gegenilber den Vorgaben in Verzug zu sein. [20]

— Auf Basis von Ruckmeldungen der Gemeinden dirften bis Ende 2023 voraus-
sichtlich ungefahr 90 von rund 400 Haltestellen (mit teilweise mehreren Haltekan-
ten) auf Gemeindestrassen hindernisfrei ausgebaut sein. Die Planungen und
Umsetzungen bei den Gemeinden sind unterschiedlich weit fortgeschritten.

— Die Ticketautomaten sowie die Informationssysteme halten die Vorgaben bereits
weitgehend ein.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Hindernisfreiheit muss gemass Gesetz bis Ende 2023 normenge-
recht hergestellt werden. Die Umsetzungsplanungen zeigen, dass die Vorgabe
nicht vollstandig erreicht werden kann. Auf begrindbar unverhaltnismassige
Massnahmen wird verzichtet.

— Mittel- und langfristig: Allféllige normative und technologische Entwicklungen sind
mit Blick auf die wiinschbare vollstdndige Hindernisfreiheit zu nutzen.
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Zustandig fur die Umsetzung sind die Infrastruktureigentimer gemeinsam mit den
Transportunternehmen.

4.5.9 Schulerverkehr

Das Transportbedurfnis von Schilerinnen und Schilern wird soweit mdglich mit
dem regularen Linien-6V abgedeckt, um die Grundauslastung und die Kostende-
ckung bestehender Angebote zu erhéhen. Dazu missen Pendler- und Schiiler-
strdme aufeinander abgestimmt werden, wozu gegebenenfalls Anpassungen von
Schulzeiten nétig sind. Stehen keine geeigneten 6V-Verbindungen zur Verfligungen,
ist der Einsatz eines Schulbusses sinnvoll, dessen Bewilligung durch den VVL erteilt
wird.

Im Zuge eines Gerichtsurteils gegen die Kostenuberwalzung von Schulausflugen
auf die Eltern werden vermehrt Schulausflugsziele in der Region angesteuert, sofern
sie mit dem GV innerhalb eines halben oder eines ganzen Tages erreichbar sind. Ei-
nige Optimierungen konnten hierzu in der Vergangenheit bereits umgesetzt werden.
Zudem besteht ein Interesse an einfachen Tariflésungen fur die Bedirfnisse von
Schulklassen. Entsprechende Losungen werden derzeit von Passepartout geprift.
In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Wo mdglich, sollen die Pendler- und Schiilerstrdme optimal aufeinan-
der abgestimmt werden, wenn nétig mit Anpassung von Schulzeiten. Zudem sol-
len schulausflugskompatible 6V-Angebote gepriift und umgesetzt werden.

— Mittel- und langfristig: Die kurzfristig gepriften und umgesetzten Massnahmen
sollen bei Bedarf weiterentwickelt werden.

Zustandig fir die Umsetzung ist der VVL gemeinsam mit den Transportunterneh-

men und den Schulbehdérden.

4.5.10 Logistik und Guterverkehr

Gleich wie im Personenverkehr wird auch im Guterverkehr die Vernetzung der ver-
schiedenen Verkehrstrager (Strasse, Schiene, Wasser) wichtiger. Die Themen Lo-
gistik und Guterverkehr werden im Guterverkehrs- und Logistikkonzept des Kantons
Luzern (GVLK) dargestellt. Von diesem liegen vorerst die Phase 1 mit dem Hand-
lungsbedarf, den Zielen und Stossrichtungen vor [21]. Bei einer erheblichen Zu-
nahme des Gliterverkehrs wird von einer leichten Erhéhung des Bahnanteils von 8
Prozent auf 9 Prozent ausgegangen, wobei dazu noch diverse Anstrengungen nétig
sind. Es besteht Abstimmungsbedarf bei der Kombination von Schiene und Strasse
und der Konkurrenzfahigkeit des Schienenguterverkehrs insbesondere im Binnen-
verkehr.

Gemass dem GVLK werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Es sollen ein Zielbild fir den Schienenguterverkehr entwickelt, Stand-
orte fur Anlagen des kombinierten Verkehrs bezeichnet und optimale Bedingun-
gen fur einen effizienten Schienengulterverkehr geschaffen werden.

— Mittel- und langfristig: In der Schnittstelle von geblindelter Grobversorgung und
der Feinverteilung sollen multimodale, bahnerschlossene City-Logistikhubs in Be-
tracht gezogen werden.

Die Massnahmen zum Guterverkehrs- und Logistikkonzept sind derzeit in Erarbei-

tung. Zustandig fur die Umsetzung ist der Kanton gemeinsam mit den Gutertrans-

portunternehmen und Schieneninfrastruktur-Eigentimerinnen.
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4.6 Zusammenarbeit

4.6.1 Zusammenarbeit auf Behordenebene

Damit die Rahmenbedingungen, Fahrplanangebote, Infrastrukturen und Fahr-
zeugthemen optimal aufeinander abgestimmt sind und das Gesamtprodukt «6V»
gelingt, sollten bei den Zustandigkeiten einzelne Schnittstellen optimiert werden.
Auch die zunehmende Vernetzung verschiedener Mobilitdtsangebote erfordert eine
bessere Koordination unter den verschiedenen Zustandigkeiten. Zudem sind die
Verantwortlichkeiten fiir die Planung und Finanzierung von Infrastrukturen mit tGber-
kommunalem Interesse wie bspw. Verkehrsdrehscheiben zu tberprifen, um allfal-
lige Interessenkonflikte bei den Standortgemeinden zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden, den Kantonen sowie mit dem Bund bie-
tet ebenfalls Optimierungspotenzial. Mit einer gemeinsamen Datenplattform fiir das
Offert- und Bestellverfahren und fir Konzessionen kénnen insbesondere bei kan-
tonsubergreifenden Linien sowohl fir Besteller wie auch fir Transportunternehmen
Synergien genutzt werden. Die vom VVL aufgebaute Plattform «Beluga» setzte sich
bei anderen Kantonen bisher nicht durch. Ein neuer Anlauf wird nun von der Konfe-
renz der kantonalen Delegierten des 6ffentlichen Verkehrs (KKD&V) initiiert.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Im Zuge des kantonalen Mobilitdtskonzepts sollen die organisatori-
schen Aspekte fur eine bessere Koordination der verschiedenen 6V-Zustandig-
keiten sowie fur die Vernetzung und Finanzierung der verschiedenen Mobilitats-
angebote geprift und je nach Ergebnis umgesetzt werden. Eine national einheitli-
che Datenplattform soll fir Synergien bei Besteller und Transportunternehmen
sorgen. Allenfalls notwendige Schnittstellen werden in «Beluga» implementiert.

— Mittel- und langfristig: Die im kurzfristigen Horizont getroffenen Massnahmen sol-
len bei Bedarf weiterentwickelt werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind alle beteiligten Behérden.

4.6.2 Zusammenarbeit im Verbund

Die Mobilitatsnutzerinnen und -nutzer verkehren verkehrsmittel- und transportunter-

nehmensubergreifend. Die geforderte Vernetzung von Verkehrsmitteln muss sich

auch innerhalb der 6V-Branche mit einer starkeren Vernetzung und somit einer ver-

starkten Zusammenarbeit zwischen den Transportunternehmen niederschlagen. Es

besteht nach wie vor Potenzial fur eine effizientere und effektivere Bearbeitung ver-

schiedener Themen, indem eine Stelle oder wenige Stellen diese Themen fir den

ganzen Verbund bzw. die ganze Branche ubernehmen. Dadurch kdnnen Doppel-

spurigkeiten reduziert und mit gleichem Mitteleinsatz Mehrwerte zugunsten der

Fahrgaste erreicht werden. Zudem kdnnen bei den Transportunternehmen spezi-

fisch vorhandene Kenntnisse flir das Gesamtsystem gewinnbringend genutzt und

weiter gestarkt werden, was sich auch positiv auf die Innovationskraft und nicht zu-

letzt auch positiv auf die Qualitat auswirken durfte. Mogliche Themen sind:

— Vertrieb/Beratung: bedienter Verkauf bzw. Beratung an ausgewahlten Standorten
(abzustimmen mit Mobilititsmanagement)

— Mobilitatsmanagement: Marktbearbeitung und Beratung (abzustimmen mit Ver-
trieb/Beratung Passepartout)

— Leitstelle: aktive Uberwachung des Betriebs auch fir andere Transportunterneh-
men, bspw. wahrend des Nachtangebots Freitag und Samstag

— emissionsarme, energieeffiziente und mit erneuerbaren Energien betriebene
Busse: Beschaffung Fahrzeuge/Ladeinfrastrukturen
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— Fahrgastinformation: Vereinheitlichung

— Mobilitatsausbildung in den Schulen

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die laufenden Mandate sind, sofern weiterhin zweckmassig, weiterzu-
fuhren. Neue, vielversprechende Mandate sollen geprift werden.

— Mittel- und langfristig: Laufende und mégliche neue Mandate sollen periodisch
auf deren Zweckmassigkeit gepruft und umgesetzt, beendet oder justiert werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

5 Massnahmen

5.1 Schliusselplanungen

Fir das Erreichen des Zielzustands 2050 und zur Unterstlitzung der strategischen
Stossrichtungen fiir den mittel- und langfristigen Horizont sind Planungen in ver-
schiedenen Fokusfeldern erforderlich. Folgende Schliisselplanungen und -projekte
werden identifiziert.
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Abb. 20: Uberblick iiber Schliiisselplanungen und -massnahmen im Zusammenhang mit
dem Bahn- und Busangebot
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5.1.1 Bahn 2040 mit Durchgangsbahnhof und Begleitmassnahmen

Im Ausbauschritt 2035 der Bahninfrastruktur ist der Durchgangsbahnhof Luzern
(DBL) als zu projektierende Massnahme enthalten. Bis 2026 erfolgt die Projektie-
rung (bis Bau-/Auflageprojekt) des DBL und der begleitenden Massnahmen wie die
Projektierung des Ausbaus der Bahnhofe Sursee, Emmenbriicke und Ebikon. Es
werden daruber hinaus weitere Ausbauten auf Zulaufstrecken erforderlich sein, da-
mit die Wirkung des DBL bis in die Regionen hinausstrahlt. Zudem wird der DBL ge-
mass Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2035 zur Realisierung in einem nachs-
ten Ausbauschritt gepruft.

Der nachste Ausbauschritt soll im Jahr 2026 dem Bundesparlament vorgelegt wer-
den und dient hauptséachlich zur Uberarbeitung und Weiterentwicklung des Ange-
botskonzepts 2035. Daflr sollen auch erste Etappen der im Bundesbeschluss tber
den Ausbauschritt 2035 fur die Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 (SR
742.198.5) in Artikel 1 Absatz 3 genannten Massnahmen geprift und punktuelle Inf-
rastrukturmassnahmen fir den Regional- und Guterverkehr unter Beriicksichtigung
der Perspektive BAHN 2050 [22] beriicksichtigt werden.

Der Ubernachste Ausbauschritt soll dann im Jahr 2030 dem Bundesparlament vor-
gelegt werden, wozu ein neues Angebotskonzept mit der Perspektive BAHN 2050
als strategische Planungsgrundlage erarbeitet werden soll.

Die Planungsregion Zentralschweiz erarbeitete als Vorbereitung fiir diese nachsten
Ausbauschritte eine Systemanalyse, damit die sechs Zentralschweizer Kantone bei
der noch folgenden Eingabe der regionalen Angebotsziele geeint auftreten kénnen.
Diese Systemanalyse baut mangels noch nicht bekannter Bundesvorgaben auf An-
nahmen und muss im Hinblick auf die Eingabe der regionalen Angebotsvorstellun-
gen an den Bund gegebenenfalls noch aktualisiert werden. Der DBL spielt in diesen
Angebotsvorstellungen eine Schliisselrolle. Sein Nutzen fir die Region Luzern, die
ganze Zentralschweiz und auch fir ein nationales Angebotskonzept wird im Rah-
men der Systemanalyse offensichtlich. Wahrend ein zusatzlicher Kopfbahnhof zur
Kapazitatssteigerung beitragt, vermag erst ein Durchgangsbahnhof mit den schnel-
len, direkten und haufigen Durchmesserlinien einen Nutzen fir die angestrebte Ver-
lagerung zum 6V zu leisten. Mit Blick auf die Ausfliihrungen im Kapitel 4.1 kann der
Nutzen des DBL mit zusatzlichen gesamtverkehrlichen Massnahmen weiter erhoht
werden.

Der Kanton Luzern setzt sich in der Erarbeitung der nachsten Ausbauschritte fir fol-

gende Stossrichtungen ein:

— Mindestens halbstiindliche, auf Hauptachsen viertelstiindliche RE-Verbindungen
zwischen den Haupt-, Agglomerationsneben- und Regionalzentren als Grund-
struktur des Zentralschweizer 6V-Netzes.

— Viertelstunden-Takt mit der S-Bahn im Agglomerationsraum.

— Mindestens halbsttindliche schnelle Direkt- oder attraktive Umsteigeverbindun-
gen zu den nationalen Zentren (Richtung Zurich viertelstindlich) und den rele-
vanten Flughafen.

— Modglichst viele Durchmesserlinien zur Vernetzung der Zentralschweiz und der
Agglomeration Luzern.

— Optimale Vernetzung der verschiedenen Zugsprodukte untereinander und mit an-
deren Verkehrsmitteln an multimodalen Verkehrsdrehscheiben.
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— Neue S-Bahn-Haltestellen, wenn sie grosse Zusatzpotenziale erreichen und be-
zuglich Nachfrage und (Strecken-)Kapazitat ins Gesamtgefiige eines Korridors
passen.

— Beitrag des Schienenguterverkehrs zur wirtschaftlichen Versorgung der Zentral-
schweiz.

— Erh6éhung des Modalsplits und des Anteils der sehr gut und gut mit der Bahn er-
schlossenen Bevdlkerung und Arbeitsplatze.

— Effizientere Nutzung der Infrastruktur und der betrieblichen Ressourcen.

Von der Stadt Luzern wurden im Rahmen einer Testplanung stadtebauliche und ver-
kehrliche Perspektiven flir das Umfeld des Bahnhofs Luzern — die auch langfristig
mit Abstand wichtigste Mobilitatsdrehscheibe der Zentralschweiz — erarbeitet. Der-
weil pruft der Kanton im Rahmen einer gesamtverkehrlichen Studie die Mdoglichkei-
ten und Grenzen der Testplanungsergebnisse, mit dem Ziel, die Verkehrsabwick-
lung rund um den Bahnhof Luzern aus und in alle Richtungen zu ermdglichen. Fur
den 6V sind unabhéangig der Studienergebnisse und letztlich der konkreten Ausge-
staltung des Bahnhofumfelds kurze Umsteigewege, leistungsfahige Haltekanten so-
wie optimale Produktionsbedingungen ohne Verlustzeiten essenziell.

Als langfristiges Zielbild sollen im Seetal der Einsatz von normalbreitem Rollmaterial
mit Standard-Perronhéhen madglich und eine starkere Entflechtung vom Strassen-
verkehr und damit punktuell Geschwindigkeitserhéhungen angestrebt werden.

5.1.2 Bus 2040

Mit der Inbetriebnahme des DBL bietet das Bahnangebot 2040 mit dichteren Takten
und neuen Durchmesserbeziehungen erhebliches Potenzial flr Veranderungen im
regionalen und stadtischen Busangebot. Dazu wird eine Studie ausgearbeitet, nach
welchen Grundsatzen das Busangebot weiterentwickelt werden kann. Es werden
zwei Horizonte betrachtet:

— Vor Inbetriebnahme des DBL: Wahrend der Bauphase des DBL werden einer-
seits punktuelle Einschrankungen im Bahnangebot erwartet, welche gegebenen-
falls Bahnersatzleistungen bedingen. Andererseits werden im direkten Umfeld
des Bahnhofs Flachen fir den Bau bendétigt, welche temporar nicht fur die Ab-
wicklung des Verkehrs oder flir Bushaltestellen zur Verfligung stehen. Zudem
wird voraussichtlich in derselben Zeitspanne der Bypass gebaut, was ebenfalls
Einschrankungen flir den Verkehrsablauf in der Agglomeration Luzern bedeutet.
Wahrenddessen wird die Nachfrageentwicklung weitergehen, obwohl die Kapazi-
taten beschrankt sind. Es muss also ein robustes Konzept fir das Busangebot
und dafur notwendige Infrastrukturen gefunden werden, welches mit den be-
schriebenen Herausforderungen umgehen kann. Bereits vor Inbetriebnahme des
DBL umzusetzende Massnahmen sollen mdéglichst aufwartskompatibel zum Zu-
stand nach Inbetriebnahme des DBL sein.

— Nach Inbetriebnahme des DBL: Mit einem auf das voraussichtliche Bahnangebot

2040 passenden Bus-Angebotskonzept soll einerseits das sich bietende Poten-
zial fir die bessere Vernetzung von Bus und Bahn genutzt werden. Andererseits
sollen die Kapazitaten fur die erwartete Nachfrageentwicklung sichergestellt wer-
den. Stossrichtungen sind die konsequente Anbindung von Regional- und Agglo-
merationsbuslinien an geeigneten S-Bahn-Haltestellen bzw. Verkehrsdrehschei-
ben, mdglichst viele Durchmesserlinien im Agglomerationszentrum (u.a. mit ei-
nem 6V-Korridor Inseli/Rdsslimatt) sowie moglichst wenige am Bahnhof Luzern
wendende Linien.
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Die bereits heute sichtbaren Anforderungen fir die beiden Horizonte sind in der von
der Stadt initiierten Testplanung zum DBL-Umfeld platziert. Die aus dem Projekt Bus
2040 resultierenden Ergebnisse werden in den weiteren Planungen bertcksichtigt.

5.1.3 Weiterentwicklung Bahn-/Busangebot bis Inbetriebnahme DBL

Mittelfristangebot Bahn

Einerseits besteht aufgrund der Nachfrageentwicklung das Bedurfnis nach Kapazi-
tatsausbauten bereits vor Inbetriebnahme des Zimmerberg-Basistunnels 2 (ZBT 2)
und des DBL, andererseits ist es infolge des gleichzeitigen Baus der Grossprojekte
wahrscheinlich, dass temporar sogar Angebotsreduktionen in Kauf genommen wer-
den missen. Fur die Bewaltigung der steigenden Nachfrage sind bis zur Inbetrieb-
nahme des ZBT 2 und des DBL ausser der neuen S41, dem Kapazitatsausbau beim
RE Luzern—Olten und allenfalls den Hauptverkehrszeit-Zligen Luzern—Sursee keine
relevanten Spriinge zu erwarten.

Die jede Stunde verfligbaren Trassen werden auf Basis des glltigen Angebotskon-
zepts (aktuell AK 2035) und des Netznutzungskonzepts in den Netznutzungsplanen
jeweils fur ein Fahrplanjahr verbindlich auf die einzelnen Zugsarten (Fernverkehr,
Regionalverkehr, Guterverkehr) verteilt. Die Flhrung zusatzlicher Zlige ist in der Re-
gel nur auf Kosten bereits zugewiesener Trassen méglich. So beansprucht bspw.
die S99 Luzern—Hochdorf fir den Gulterverkehr reservierte Zeitfenster, was inner-
halb der Trassenvergabe im Jahresfahrplan solange maoglich ist, wie der Glterver-
kehr diese nicht firr sich beansprucht. Im Rahmen von sogenannten Anderungsma-
nagements werden die Angebotskonzepte periodisch aktualisiert, woraus dann bei
Bedarf auch die nachfolgenden Instrumente angepasst werden. Im Rahmen der ver-
schiedenen Planungsgefasse muss versucht werden, das jeweils maximal Mégliche
fur das Bahnangebot im Kanton Luzern herauszuholen.

5.1.4 AggloMobil-Planungen im Agglomerationsraum

Im Agglomerationsraum wurde die AggloMobil-Planung bisher vierjahrlich jeweils
Uber den gesamten Perimeter aktualisiert, zuletzt mit AggloMobil 4. Nachdem nun
das Busangebot in der Agglomeration nach einheitlichen Massstaben geplant ist
und die grosseren Vorhaben definiert sind, geht es in den nachsten Jahren eher um
punktuelle bzw. gebietsweise Aktualisierungen. Die AggloMobil-Planung soll somit
kinftig im Vorfeld des zweijahrlichen Bestellverfahrens jeweils in einzelnen Teilrau-
men aktualisiert werden und sich schrittweise in Richtung Zielkonzept Bus 2040 (vor
bzw. nach Inbetriebnahme des DBL) entwickeln.

Die heutige Kumulation von Bussen auf dem Bahnhofplatz Luzern mitsamt den ne-
gativen Begleiterscheinungen kann mit der Bildung von Durchmesserlinien vermin-
dert werden. Dazu ist allerdings die Realisierung der geplanten zusatzlichen Durch-
messer-Haltekanten in der Achse Pilatusstrasse—Seebricke notwendig. Eine umfas-
sendere Wirkung ist mit weiteren Durchmesserlinien moglich, sofern diese zwischen
Luzern Bahnhof und Tribschen via Inseli bzw. dereinst nach Inbetriebnahme des
DBL via der Uber die heutigen Gleisfelder verlangerten Blrgenstrasse verkehren
kdnnen. Damit verbleiben nur noch wenige am Bahnhof Luzern wendende Radialli-
nien. Die daftr notwendigen Durchmesser-Haltekanten bendétigen weniger Flache
als eine Vielzahl von Haltekanten fur wendende Busse.

Korridor- und Knotenplanungen im l&ndlichen Raum

Im landlichen Raum haben sich die Korridorplanungen (bspw. verschiedene Phasen
rund um die S77 geplanter Busangebote) sowie die Knotenplanungen (bspw. 6V-
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Konzept Sursee) bewahrt. Diese sollen beibehalten werden und sich ebenfalls Rich-
tung Zielkonzept Bus 2040 (vor bzw. nach Inbetriebnahme des DBL) entwickeln.

5.1.5 Zuverlassigkeit verbessern

Die mangelnde Zuverlassigkeit und damit verbundene langere Reisezeiten und An-
schlussbriiche wurden in Kapitel 2.1.3 als hauptsachliches Defizit ausgemacht und
sind in den strategischen Stossrichtungen verschiedentlich bertcksichtigt. Diesbe-
zuglich wurden bereits in den AggloMobil-Planungen Bedurfnisse an die Infrastruk-
tureigentimer formuliert, welche in der Folge im Bauprogramm Kantonsstrassen so-
wie im Agglomerationsprogramm teilweise berucksichtigt sind. Fur die wichtigsten
Abschnitte mit sehr tiefen Reisegeschwindigkeiten fehlen hingegen nach wie vor
wirksame Massnahmen.

Fir einen zuverlassigen Betrieb ist eine Korridorbetrachtung von der Start- zur Ziel-
haltestelle einer Linie und zurlck notwendig. Ansatze dazu sind in der Haltestel-
lenstrategie des VVL [23] enthalten. Dartber hinaus wird, unter Einbezug von Kan-
ton und Standortgemeinden, eine Studie zur korridorbezogenen Beschleunigung
des Bussystems ausgearbeitet. Ziel ist eine Ubersicht zu kurz-, mittel- und langfristig
moglichen Verbesserungspotenzialen und -ansatzen, welche sich an der Idee hoch-
wertiger Bussysteme (vgl. Kap. 2.3.5 und 4.3.6) orientieren und helfen, die Ziele ge-
mass Kapitel 3.2 zu erreichen.

5.1.6 Vernetzung Mobilitatsangebote

Da die Zustandigkeiten fir die einzelnen Verkehrsmittel noch immer sektoral geglie-
dert sind, kommt Projekten zu ihrer Vernetzung an multimodalen Verkehrsdreh-
scheiben eine hohe Bedeutung zu. Zunachst ist ein Gesamtkonzept zur Intermodali-
tat (bzw. kombinierten Mobilitat) Gber grossere und kleinere Verkehrsdrehscheiben
zu erstellen, woraus einzelne konkrete Umsetzungsprojekte folgen. Mit der staats-
ebenen-ibergreifenden Pilotstudie flir den Handlungsraum Luzern wurde hierzu ein
Anfang gemacht.

5.1.7 Tarifverbund Passepartout

Fur den Tarifverbund Passepartout sind die weiteren Arbeiten zum Projekt GITA
(Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems) im Rahmen der Alliance SwissPass
hinsichtlich eines zukunftsfahigen Tarifsystems von entscheidender Bedeutung.

5.2 Massnahmen VVL 2022 bis 2026

5.2.1 Einleitung

Das Erreichen der Ziele bis 2026 bedingt die Umsetzung verschiedener Massnah-
men auf Basis der jeweiligen kurzfristigen strategischen Stossrichtungen. Die Mass-
nahmen sind in die Bereiche Angebot, Rollmaterial, neue und erganzende Mobili-
tatsangebote, Mobilitaitsmanagement, Mandate und Tarif unterteilt. Dartber hinaus
gibt es weitere notwendige Massnahmen in der Verantwortung von Partnerorganisa-
tionen, welche in die Bereiche Tarif (Passepartout), Infrastruktur (Kanton und Ge-
meinden) und alternative und erganzende Mobilitadtsangebote unterteilt sind. Neben
der nachstehenden Zusammenstellung sind sdmtliche Massnahmen auch in den
Beilagen 6 und 7 gelistet. Bestehende Angebote ohne wesentliche Veranderungen
werden, ohne sie zu erwahnen, weitergefihrt.
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Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen und des temporaren Nachfragertck-
gangs infolge der Corona-Pandemie kdnnen bzw. sollen nicht alle urspriinglich vor-
gesehenen Massnahmen innerhalb der Berichtsperiode umgesetzt werden. Nachfol-
gend werden alle nach heutigem Kenntnisstand innerhalb der Berichtsperiode finan-
zierbaren Massnahmen dargestellt.

Die Angaben zu den Realisierungszeitpunkten beziehen sich jeweils auf das Fahr-
planjahr (mit Beginn Mitte Dezember des Vorjahres; bspw. heisst Fahrplan 2024
Einflhrung per 12. Dezember 2023). Die Abfolge orientiert sich an der Chronologie
der Inbetriebnahme, gruppiert nach Bahn, Bus und emissionsarmen, energieeffi-
zienten und mit erneuerbaren Energien betriebenen Bussen. Alle Massnahmen sind
nummeriert, wobei Massnahmen mit mehreren Umsetzungszeitpunkten bzw. Tei-
lumsetzungen in allen betreffenden Jahren erwahnt werden. Die detaillierten Anga-
ben mit den Kosten sind in den Beilagen 6 und 7 ersichtlich. Die effektiven Realisie-
rungszeitpunkte der Massnahmen hangen, neben infrastrukturellen Voraussetzun-
gen und Lieferressourcen der Industrie (Rollmaterial), auch von den finanziellen
Méglichkeiten des VVL und der Partner ab. Im Zuge von Covid-19 und der ange-
spannten Ressourcensituation ist noch nicht restlos klar, wie sich die einzelnen As-
pekte entwickeln werden.
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5.2.2 Angebot
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Abb. 21: Ubersichtskarte Massnahmen 2022 bis 2026

WPPAZITE, Die berucksichtigten Massnahmen entsprechen dem Optimum aus zweckmassigen
und finanzierbaren Angeboten. Bei der Auswahl werden berucksichtigt:

o Oéﬂ%ﬁ@ — Angebotsmassnahmen Bahn, fir die der Bund Infrastrukturen verbindlich bereit-
r|-|] stellt (bspw. Doppelspureinfliihrung Zentralbahn Luzern fir den Betrieb der S41)
Il . . . . . .
und fir welche Betriebsmittelgenehmigungen vorliegen (bspw. Doppelstockziige

RE Luzern—Olten), sowie darauf ausgerichtete Angebotsmassnahmen Bus.
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— Angebotsmassnahmen Bus, die auf daflr realisierten Infrastrukturen und vorlie-
genden Betriebsmittelgenehmigungen aufbauen (bspw. Bushubs fiir Bus/Bahn-
Verknupfung, Durchmesser-Haltekanten, Umsetzung Strategie fossilfreier 6V).

— Angebotsmassnahmen Bahn und Bus, wo Kapazitadtsengpasse bestehen.

— Angebotsmassnahmen Bahn und Bus, wo gemass dem kantonalen Richiplan
und dem Agglomerationsprogramm Luzern Potenziale bestehen (bspw. wo er-

hebliche Modalsplit-Verlagerungen erzielt werden sollen), namentlich auf den
kantonalen Hauptentwicklungsachsen und in der Agglomeration Luzern.

— Angebotsmassnahmen, die den strategischen Stossrichtungen entsprechen.

— Noch nicht realisierte Angebotsmassnahmen aus dem 6V-Bericht 2018 bis 2021.

Diejenigen Massnahmen des Fahrplanjahrs 2022, die bereits im Entwurf des 6V-Be-
richts 2022 bis 2025 fur die Vernehmlassung enthalten waren, sind nachfolgend der
Vollstandigkeit halber ebenfalls aufgefiihrt, obwohl sich der 6V-Bericht aufgrund der
Abstimmung mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) neu auf die Periode 2023 bis

2026 bezieht.

S$41

10

Neue S-Bahn S41 Luzern—Horw (zu HVZ)

Einsatz Standardbusse (mit Massnahme Nr. 101), Wegfall Taktverdichtung Mittag

O O

62
71

Einflihrung 30-Minuten-Takt Abschnitt Sursee—SPZ Mo—Fr

Ausbau: Wochenende und Einflihrung Ferienfahrplan Mo—Fr

281/451

Neukonzept infolge Einklrzung Linie 451 bis Melchnau (Verzicht Linienflihrung bis Altbiron);
Linie 281 neu mit stlindlicher Verbindung in St. Urban, Verbesserung Erschliessung lups

14/22

Rochade Gelenk- und Standardbusse (mit Teileinsatz Gelenkbusse Linie 14 und Takt-
verdichtung Linie 22 zur Morgen-HVZ)

241

Verbesserte Erschliessung Sérenberg; Freizeitverkehr

73

Durchgehender 30-Minuten-Takt bis Rotkreuz Mo—Sa

60 0 06000 O

80/82

Raum Santenberg: Verlangerung Linie 82 bis Dagmersellen

Diverse

N

Weitere kleinere Massnahmen gemass Fahrplankommunikation

Neues Nachtangebot 2022 (inkl. Aufhebung Nachtzuschlag)

Diverse

o
&)
6000

Diverse

Anpassungen Tagnetz im Ubergang zu Nachtangebot

Angebotsanpassungen Erreichbarkeit Luzern mit ersten/letzten Kursen

Linienverlangerung Wysshsli Nottwil

@ 65

Diverse

Weitere kleinere Massnahmen gemass Fahrplankommunikation

Abb. 22: Massnahmen Angebot inkl. zugehériges Rollmaterial Fahrplanjahre 2022/2023
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ab 2024

©
0

006

ab 2025

E

0060 O0O0OOOOOO 060O0OOBOO

©

0006 6

Diverse

Angebotsanpassungen Erreichbarkeit Luzern mit ersten/letzten Kursen

Diverse

Angebotsmassnahmen Erreichbarkeit Naherholungsgebiete und
Wiedereinflihrung Zusatzziige Luzern—Interlaken Express

502

Anbindung in Weggis an Rigi—Seilbahn (kostenneutral, héhere Erlose)

11/15

VerknUlpfung Linie 11 und 15 mit Durchbindung Sonnenberg, inkl. Abendangebot

16/21

Umsetzung AM4 Luzern Sud

271

Einflihrung 30—Minuten—Takt am Sonntag; Schliessung Taktllicken Mo—Fr

63

Einflihrung 30—Minuten—Takt am Sonntag

64

Einflrhung 30—Minuten—Takt am Samstag

80/82

Einflihrung Linie 80 zwischen Sursee—Kaltbach—Nebikon—-Altishofen

86

15—Minuten—Takt Mo—Fr (Finanzierung Campus),
30-Minuten—Takt Sa/So (Finanzierung VVL)

87

Einflihrung Samstagsangebot

101/105

Verbesserung Erschliessung Wochenende

106/107

Verbesserung Erschliessung Wochenende

110

Schliessung Taktllicken Nachmittag, Ausdehnung Angebot am Abend

212/231

Angleichung an Angebot S77

399

Einflihrung Sonntagsangebot und Verbesserung am Abend (gemeinsam mit Kt. AG)

50/51/52

Angebotsoptimierung Korridor BeromUinster—Luzern

50/52, 61,
84, 85, 89,
502

Taktllicken schliessen Bus-Hauptachsen, integraler 30—Minuten—Takt Mo—So bis ca. 20 Uhr

111

Diverse Angebotsverbesserungen, Systematisierung und Harmonisierung

offen

Korridor Maihof: Entlastung Linie 1

60

Angebotsverdichtung (bei Fertigstellung Bushub Rothenburg)

Diverse

Reduktion zusétzlicher zu HVZ notwendiger Busse fiir Stabilisierung Umlaufe infolge besserer
Busbevorzugung

S11

HVZ-Ziige Luzern—Sursee mit 4 bis 6 Kurspaaren, Weiterentwicklung zu Durchbindung S29/RE
(inkl. Anpassungen Busnetz) zu spaterem Zeitpunkt in Prifung

Diverse

Zusétzliche Doppeltraktionen am Rand der HVZ

S77

Verlangerung zu HVZ nach Zell LU (Morgen—HVZ)

414

Linienumlegung neu nach St. Urban Klinik

@ 214

Neue Linie zwischen Malters—Littau—Kriens

@ Diverse

Angebotsmassnahmen Erreichbarkeit Emmenbriicke Bhf. Sid

Abb. 23: Massnahmen Angebot inkl. zugehériges Rollmaterial Fahrplanjahre 2024/2025
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bis 20.30 Uhr (mit Angebotsoptimierungen Linien 281/282)

@ @ 57 Schliessung Taktlicken: Integraler 30-Minuten-Takt $6/57 Willisau=Huttwil Mo=Fr tagsiiber

@ @ 12/8 VerknUpfung Linien 12 und 8 (Ost) zu neuer Durchmesserlinie

Y

(RBus-Linie 3, Batterie-Trolleybus)
12 Verlangerung Linie 12 ab Gasshof bis Tschuopis (Batterie-Trolleyhus)
8/19 Verknlpfung Linien 8 (Siid) und 19 zu neuer Durchmesserlinie (Batterie-Trolleybus)
19 Verldngerung Linie 8/19 bis Emmenbriicke (Batterie-Trolleybus)
offen  Verbindung Rontal-Rotkreuz
40 his 45  Uberprifung Busnetz Emmen

Diverse Optimierungen Raum Wiggertal

0000006006

Diverse Vorzeitige Umsetzung Teilelemente Ubergangskonzept Bus 2040

Diverse Vorzeitige Umsetzung Teilelemente Ubergangskonzept Bus 2040

4 \Verlangerung Linie 4 ab Hubelmatt bis Bahnhof Mattenhof (Batterie-Trolleybus)

6060

Diverse Kapazitdatserhohungen zu HVZ

Abb. 24: Massnahmen Angebot inkl. zugehériges Rollmaterial Fahrplanjahre ab 2026

Die Massnahmen werden im ordentlichen zweijahrlichen Bestellverfahren durch den
zustandigen Verbundrat genehmigt. Die Angebotsbeschliisse 2022/2023,
2024/2025 und 2026/2027 des Verbundrates basieren auf jeweils weiter optimierten
Planungen, den zugehdrigen Offerten und den zur Verfligung stehenden finanziellen
Mitteln.

5.2.3 Rollmaterial und betriebliche Infrastruktur

Die nicht direkt mit Angebotsanderungen zusammenhangenden Rollmaterial-Mass-
nahmen gliedern sich in abgeltungswirksame Massnahmen zur Kapazitatserhéhung
(grossere Fahrzeuge), zu Ersatzbeschaffungen bzw. Revisionen sowie zur Umset-
zung zu fossilfreiem 6V. Flr Letzteres sind bei heute rund 300 Bussen im Kanton
Luzern fur die Zielerreichung von 30 Prozent Anteil emissionsarmer, energieeffizien-
ter und mit erneuerbaren Energien betriebener Busse rund 40 Dieselbusse zu erset-
zen.

@ S9 Ersatz Rollmaterial S9 (GTW) durch Nachfolgefahrzeuge, Projektkosten;
Kostenfolgen Folgejahre offen
) = @ 10 Pilotlinien Depotlader-Batteriebusse (Fahrzeuge und Betriebskosten)

Q

-
M|

@ IR Ersatz Rollmaterial IR Luzern—Engelberg und Verstarkungsziige Briinig
(Inbetriebnahme ab 2025)

@ BLS Refit Létschberger

@ 60, 64, 70, Pilotlinien Depotlader-Batteriebusse (Fahrzeuge und Betriebskosten)
89

Abb. 25: Massnahmen Rollmaterial und betriebliche Infrastruktur Fahrplanjahre 2022—2023
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@@

| @

RE

Einsatz Doppelstockziige auf RE Luzern-Olten (Mo—Fr, 6—20 Uhr)

Rigi

Teilersatz Rollmaterial

sS4, S5

BLS, zb

Diverse

offen

S6,S7, RE

Refit Spatz-Zlige

Neue rsp. Ausbau Fahrzeuginstandhaltungsanlagen

Zweite Phase Depotlader-Batteriebusse (Fahrzeuge und Betriebskosten)

Versuchsbetrieb mit alternativen Antrieben (bspw. Wasserstoff)

Anderungen Rollmaterialeinsatz, MIKA statt Lotschberger/Nina

12, 30

Umstellung auf Batterie-Trolleybus

Ersatz Rollmaterial S1 (Flirt) durch einstockige Zlige (BEST); Kostenfolgen offen

@ ® 51,583,529

Abb. 26: Massnahmen Rollmaterial und betriebliche Infrastruktur Fahrplanjahre 2024—2026

5.2.4 Weitere Massnahmen zur Forderung des 6V
ENETZUnG Erganzende und alternative Mobilitatsangebote werden, wie in Kapitel 4.3 beschrie-

@) ben, vom VVL nicht aktiv initiiert. Initiativen Dritter, insbesondere im Bereich von er-
O 5 ganzenden 6V-Angeboten, konnen bei guter Beurteilung von Beitragen des VVL
© profitieren (vgl. Kap. 5.3, Massnahmen Partner).

Konkrete Mobilitatsmanagement-Massnahmen liegen nach Erarbeitung des entspre-
chenden Umsetzungskonzepts vor.

Die verschiedenen Kommunikations- und Tarifmassnahmen sowie die Umsetzung
der Mandate haben unterschiedliche Planungsstande und Konkretisierungsgrade.
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ab 2022 bis 2026

O

&

S

00060 6 0066 0600 6 6 0 66 6 6 6 6

Ergdnzende
Mobilitatsangebote

Ridesharing: Weiterflihrung Mitfahrdienst Taxito

Alternative
Mobilitatsangebote

Ridepooling: Versuch substituierendes On-Demand-Angebot
(Beitrag an Initiative Dritter)

Alternative
Mobilitatsangebote

Beitrag an alternative Verkehrsmittel (bspw. Schraglifte)

Multimodalitat

Mobilitdtsmanagement

Interessenbeitrag an Multimodale Mobilitatsplattform / Mobility as a Service
(Weiterentwicklung 6V-LIVE) / neue digitale Vertriebskanale

Weiterentwicklung und Vermarktung Dachmarke luzernmobil.ch und Verwendung
derselben fiir attraktive Kampagnen und Aktionen

Mobilitdtsmanagement

Optimierung und Ausbau Beratungsangebot fiir Unternehmen und Gemeinden
mit Weiterflihrung KAM-Mandat

Mobilitdtsmanagement
[Tarif

Optimierung Angebot fiir Schulen, Immobilieninvestoren und Veranstalter
(in Zusammenarbeit mit Passepartout)

Mobilitdtsmanagement

Kommunikation

Entlastung HVZ (Kampagne)

Periodische 6V-Kampagnen fiir den ganzen Verbund (Dachkampagne)

Kommunikation

Mobilitatsaushildung: Schul- und Erlebniszug Verkehrshaus

Kommunikation

Kundenbindungsaktionen, neue Zielgruppen (Kampagne mit Gemeinden)

Kommunikation

Mandat

Fahrplanwechsel, neue RBuslinien, gréssere Anderungen Kanton Luzern

Weiterflihrung Mandat 6V-Plus (ehem. 6V-LIVE)

Mandat

Weiterflihrung Mandat Linien- und Zonenplane

Mandat

Weiterflihrung Mandat Contact Center Passepartout (Finanzierung PP)

Mandat

Tarif

Platzhalter neue Mandate

Harmonisierung Nationaler Direkter Verkehr und Verbunde
(kurz- und langfristige Massnahmen)

Tarif

Preisliche Nachfrageforderungs- und -lenkungsmassnahmen

Tarif

Bereinigung Verbundgrenze Rotkreuz (via Passepartout-Budget)

Tarif

Marktforschung Kundenbediirfnisse

Tarif

Jubildum Passepartout 1986—2026

Abb. 27: Weitere Massnahmen zur Férderung des 6V in den Fahrplanjahren 2022—2026

5.3 Massnahmen Partner

Verschiedene Massnahmen in Verantwortlichkeit diverser Partner des VVL stehen
im direkten Kontext zu den in Kapitel 5.2 erwahnten Massnahmen des VVL und wer-
den deshalb nachfolgend dargestellit.

5.3.1 Angebot und Rollmaterial

Folgende Massnahmen in der Zustandigkeit der jeweiligen Betreiber sind in den
nachsten Jahren geplant:
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Internationale und nationale Anbindung

Folgende Massnahmen in der Zustandigkeit der jeweiligen Betreiber sind in den

nachsten Jahren geplant:

Tab. 2: Massnahmen internationaler Fernverkehr

Art Linie Massnahme Jahr
Bus Fernbus Weiterentwicklung Liniennetz laufend
Tab. 3:  Massnahmen nationaler Fernverkehr

Art Linie Massnahme Jahr

Bahn IR15 Aufwertung auf der Strecke Luzern—Bern—Genf mit Restaurant-/ 2022
Bistroangebot

Bahn IR70 Temporare Aufhebung Durchbindung IR70 Luzern—Zirich Flug- 2024
hafen infolge Baustelle Wipkingerviadukt.

Bahn IR70 Wiederaufnahme Durchbindung IR70 mit IR13 Luzern—Zirich 2025

Flughafen—St. Gallen—Chur

In der vom Bund gefiihrten Bahnplanung sind mittel- und langfristig in den verschie-

denen Ausbauschritten folgende Massnahmen vorgesehen:
— Urspringlich mit dem Ausbauschritt 2025 vorgesehen und nun per 2032 ange-

kiindigt ist der 30-Minuten-Takt des IR15 nach Bern. Eine friihere Realisierung ist
aufgrund des laufenden Infrastrukturausbaus im Knoten Bern nicht mdglich. Im
Gegenzug bleiben bis dahin stlindlich zwei umsteigefreie Verbindungen zwi-
schen Luzern und Basel (IC21/IR26 und IR27) bestehen. Erst mit dem 30-Minu-
ten-Takt nach Bern muss bei einer der zwei stundlichen Verbindungen in Zofin-
gen umgestiegen werden.

Mit dem Ausbauschritt 2035 fallt dann auch die Umsteigeverbindung Luzern—Ba-
sel weg (Umwidmung ab Hauenstein-Basistunnel nach Zirich statt Zofingen),
womit der Korridor Luzern—Basel in diesem Horizont die einzige Stadteverbin-
dung mit lediglich einem Stundentakt wird, was aus Sicht Luzerns als nicht halt-
bar beurteilt wird. Im selben Zeithorizont soll das Angebot im Raum Luzern West
um 30 Minuten gedreht werden. Zudem ist die Verdichtung des IR Luzern—Engel-
berg zum 30-Minuten-Takt (mit Integration der S44) und der saisonale 30-Minu-
ten-Takt des IR Luzern—Interlaken Ost (mit Verlangerung der S55) vorgesehen.
Im Jahr 2037 sollen der Zimmerberg-Basistunnel 2 (ZBT 2) sowie begleitende
Massnahmen zwischen Baar und Ebikon in Betrieb genommen werden. Wahrend
der Bauzeit ist, wie auch beim Bau des DBL, mit punktuellen Einschrankungen
im Bahnangebot nach Zug und Zurich zu rechnen. Die neuen Infrastrukturele-
mente ermdglichen, neben der Fahrzeitverkirzung von ungefahr sechs Minuten
nach Zurich, gemass dem Ausbauschritt 2035 ein deutlich dichteres Bahnange-
bot. Vorgesehen sind stindlich zwei Interregio- (mit Halt in Zug) und zwei Regio-
Express-Zuge (mit Halt in Ebikon, Rotkreuz, Cham, Zug, Baar). Weitere zwei RE-
Zlge sollen zumindest zu Spitzenzeiten ab Rotkreuz nach Zirich verkehren. Bis
der ZBT 2 eroffnet wird und zusatzliche Zuge zwischen Luzern und Zirich ver-
kehren, kann der RE Luzern—Olten im angenaherten 30-Minuten-Takt verkehren,
sofern die Konflikte mit dem Guterverkehr gelést sind. Der Kanton Luzern setzt
sich in der im Rahmen des nachsten Ausbauschritts stattfindenden Uberarbei-
tung und Weiterentwicklung des Ausbauschritts 2035 fir ein besseres Angebots-
konzept fur den Raum Luzern ein, wozu auch mindestens eine erste Etappe des
DBL in Betracht gezogen werden muss.
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— Spatestens mit dem Ubernachsten Ausbauschritt soll der DBL in seiner vollen
Funktionalitat fur Durchmesserlinien realisiert werden, womit das Bahnangebot
gemass den Stossrichtungen der Planungsregion Zentralschweiz und des Kan-
tons Luzern ausgebaut werden kann.

5.3.2 Erganzende und alternative Mobilitatsangebote

Ergénzende Mobilitdtsangebote

Bikesharing wird als zweckmassige Erganzung zum 6V positioniert. Die Standorte
gemass Ausschreibung Veloverleihsystem Stadt Luzern (in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden in der Region) sollen méglichst optimal mit dem 6V abgestimmt
werden. Zielfihrend sind Standorte an allen wichtigen Bahnhéfen im Kanton Luzern
sowie als Partnerstandorte in den jeweils zugehdrigen Ortszentren, bei publikumsin-
tensiven Einrichtungen und in grossen Arbeitsgebieten. Ein Angebot von E-Bikes
wird als sinnvoll erachtet.

Alternative Mobilitdtsangebote

Da sich der VVL gemass Kapitel 4.3.8 im Bereich alternativer Mobilitadtsangebote
nicht in federfuhrender Rolle sieht, sind entsprechende Angebote durch Dritte zu ini-
tiieren und zu tragen. Der VVL kann bei positiver Wirkung auf den 6V Beitrage leis-
ten bzw. Angebote finanzieren. Entsprechende Massnahmen waren zu entwickeln.

5.3.3 Tarif

Die Massnahmen im Tarifbereich liegen in der Verantwortung der nationalen Gre-
mien der Alliance SwissPass sowie des Tarifverbunds Passepartout. Speziell zu er-
wahnen ist die per Fahrplanjahr 2022 erfolgte vollstandige Einbindung von Rotkreuz
in den Tarifverbund Passepartout.

5.3.4 Infrastruktur

Bauprogramm Kantonsstrassen

Die Realisierung von Infrastrukturmassnahmen fiir den Bus ist von den geltenden
Umsetzungsprogrammen der Infrastruktureigentimer, bspw. dem von lhrem Rat be-
ratenen Bauprogramm Kantonsstrassen 2023-2026, und der effektiven Umsetzung
der einzelnen Elemente abhangig. Finanziert werden die Massnahmen mit den fr
den Strassenbau reservierten Mitteln.

Neben den bereits im Bauprogramm 2019-2022 vorgesehenen Massnahmen fur
den 6V wurden fur das Bauprogramm 20232026 verschiedene Massnahmenbe-
durfnisse formuliert, welche in der Beilage 9 dargestellt sind. Ein Teil davon konnte
im Bauprogramm 2023-2026 berUcksichtigt werden. Die termingerechte Realisie-
rung der Infrastrukturen ist aufgrund der Ressourcensituation und Projektrisiken
(bspw. Einsprachen) herausfordernd.

6V-Investitionen

Far die Vernetzung verschiedener Mobilitdtsangebote mit dem 6V und der Elektrifi-
zierung des 6V sind entsprechende Infrastrukturen zu erstellen. Diese werden bei
regionaler Bedeutung Uber die 6V-Investitionskasse finanziert. Die einzelnen Mass-
nahmen sind in der Beilage 8 aufgelistet. Auch hier ist die termingerechte Realisie-
rung der Infrastrukturen aufgrund der Ressourcensituation und Projektrisiken her-
ausfordernd.
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6 Finanzierung
6.1 Grundsatze

6.1.1 Annahmen

Die Ausfiihrungen in diesem Kapitel beruhen auf den bis Ende Mai 2022 bekannten
und absehbaren finanziellen Rahmenbedingungen. Sie sind aufgrund ausstehender
definitiver Finanzbeschlisse von Bund und Kanton sowie auf den noch unklaren fi-
nanziellen Auswirkungen von Covid-19 und der weltpolitischen Lage mit erheblichen
Unsicherheiten verbunden. Die Annahmen Uber die Entwicklung der Nachfrage und
der Erlése basieren auf den Erfahrungen der letzten Jahre und der heutigen Ab-
schatzung der Erlésentwicklung in der 6V-Branche. Grossere Abweichungen sind
jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung (u.a. Arbeitsplatzangebot, Preise
fur Mobilitatsangebote, Krisen/Pandemien) und der gesellschaftlichen Veranderun-
gen (u.a. demografische Entwicklung, Verhaltensanderungen) moglich.

Fur die nachfolgend aufgezeigten Finanzzahlen wurden aufgrund von Covid-19 fol-

gende Annahmen getroffen (Stand Juni 2022):

— Bis ins Jahr 2022 werden gegenuber dem Jahr 2019 tiefere Erlose erwartet.
Nach dem massiven pandemiebedingten Einbruch steigen die Erldse ab 2023
Uber das Niveau von 2019. Dies liegt insbesondere am ebenso Uberproportional
stark steigenden Wachstum im touristischen Verkehr, wo héhere Erlése generiert
werden koénnen als im Pendlerverkehr.

— Ab dem Jahr 2025 steigt die Nachfrage und damit die Erlése im bisherigen Rah-
men um jahrlich 3 Prozent.
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Abb. 28: Entwicklung der Nachfrage und der Erlése, Ist bis 2021 und Annahmen auf Basis
Prognose Alliance SwissPass und Offerten 2022/2023 ab 2022 (Stand Juni 2022)

6.1.2 Finanzierungspartner

Die Finanzierung des 6V ist eine Verbundaufgabe Uber alle drei Staatsebenen —
Bund, Nachbarkantone und VVL (Kanton Luzern sowie Luzerner Gemeinden).

Die Gesamtkosten des VVL (Verbundrechnung und 6V-Investitionen) werden von

Kanton und Gemeinden zu je 50 Prozent finanziert. Der Beitrag wird jeweils auf Ba-
sis des kantonalen Budgets festgelegt. Dabei legt Ihr Rat den Anteil des Kantons-
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beitrags fur die ungedeckten Kosten aus dem Betrieb des 6ffentlichen Personenver-
kehrs, die Beitrage an Tarifverbunde und die Kosten fir weitere Massnahmen zu-
gunsten des offentlichen Verkehrs sowie die Verwaltungskosten des VVL fest. Der
Verbundrat bestimmt die Beitrage fir den Behindertenfahrdienst und den Investiti-
onskostenbeitrag der Gemeinden.

Der Bund verflgt uber einen vom Parlament verabschiedeten Vierjahreskredit fur
Mittel im Offentlichen Verkehr, darunter fallen auch die Abgeltungen fur den o6ffentli-
chen Regionalverkehr. Ebenfalls im Vierjahresrhythmus legt der Bund den Kosten-
verteilschlussel zwischen Bund und Kantonen fest.

Vom Bund nicht mitfinanzierte Leistungen des o6ffentlichen Personenverkehrs sind
von den Kantonen alleine zu finanzieren. Im Kanton Luzern sind dies die Ortsver-

kehrs-Linien, touristische Linien, die nicht das ganze Jahr verkehren, sowie Regio-
nalverkehrslinien, die die Auflagen des Bundes nicht oder nur teilweise erfullen.

6.2 Verbundrechnung

In der Verbundrechnung wird die Erfolgsrechnung des VVL mit den wichtigsten Kos-

ten- und Ertragspositionen fur die Jahre 2023 bis 2026, im Vergleich zur Rechnung

2021 sowie dem Forecast 2022 (Stand Juni 2022) abgebildet. Neben den lblichen

Positionen wie dem Personal- und Sachaufwand sowie den Beitragen an die Trans-

portunternehmen sind folgende Positionen in der Periode 2023 bis 2026 relevant:

— In der von unserem Rat Ende November 2019 verabschiedeten Mobilitdtsma-
nagement-Strategie ist dem VVL die Etablierung der Dachmarke luzernmobil.ch
mit drei Handlungsschwerpunkten Ubertragen: Vermarktung, Weiterentwicklung
und Ausbau des Beratungsangebots. Daflr sind beim VVL zusatzliche Stellen
und eine Erhéhung der Ausgaben flr das Mobilititsmanagement vorgesehen
(vgl. Erlauterungen weiter unten).

— Der Beitrag der Mall of Switzerland, der als Einmalzahlung 2017 lberwiesen
wurde, wird Uber 15 Jahre erfolgswirksam aktiviert. Dieser Beitrag ist in der Ver-
bundrechnung aufgefiihrt und fliesst nicht in die Linienrechnungen der Transport-
unternehmen ein. Beitradge anderer Dritter fliessen dagegen auf Basis von Vertra-
gen als Abgeltungsbestandteil in die Linienrechnungen der Transportunterneh-
men ein.

— Beitrage fur Ersatzbetriebe aufgrund von Baustellen und Umleitungen sind mit
0,5 Millionen Franken zwischen 2023 und 2025 und 0,3 Millionen Franken fir
2026 bericksichtigt.

— In den Jahren 2010 bis 2013, 2015 bis 2019 sowie 2021 hat der VVL mit Gewinn
abgeschlossen und leistete, mit Ausnahme von 2021, jeweils Ruckzahlungen an
Kanton und Gemeinden, um die Eigenkapitalgrenze von 10 Prozent der Kantons-
und Gemeindebeitrage nicht zu Gberschreiten. Die im 6\V-Bericht 2018 bis 2021
fur das Jahr 2021 vorgesehene Erhéhung der Kantons- und Gemeindebeitrage
erfolgte nun im Jahr 2022. Danach werden sie bis 2024 auf derselben Héhe be-
lassen. Aufgrund der absehbaren hoheren Energiepreise und den Mehrkosten
aufgrund der Umstellung auf fossilfreie Antriebsformen ist eine weitere Erh6hung
der Kantons- und Gemeindebeitrage ab 2025 notwendig. Das vorhandene ver-
fugbare Eigenkapital (d.h. exkl. Anteil Rickforderung gegenuber den VBL) wird
reichen, die erwarteten Verluste der Jahre 2022 bis 2024 aufzufangen. Ab 2025
wurden unter den getroffenen Annahmen negative Ergebnisvortrage resultieren.
Es sind Massnahmen einzuleiten, um dies zu verhindern.
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— In der Rechnung des Verkehrsverbundes Luzern (Tab. 4) wird der Ergebnisvor-
trag ohne die VBL-Rckerstattungsforderung aufgefiihrt. Diese verfligbaren Re-
serven sind fir die Deckung der erwarteten Defizite vorgesehen. Damit wird der
Eventualitdt Rechnung getragen, dass die Forderung gegenliber den VBL auf-
grund des noch ausstehenden Gerichtsurteils abgeschrieben werden msste.
Unterschreiten die verfigbaren Reserven mehr als funf Prozent der Kantons- und
Gemeindebeitrage, missen Kanton und Gemeinden eine Nachzahlung leisten.

Tab. 4: Rechnung Verkehrsverbund Luzern (Stand Juni 2022)

Rechnung Forecast

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aufwand (in Mio. Fr.)
Personalaufwand 1,7 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Sachaufwand 2,9 3,5 4.2 3,5 3,5 3,5
Beitrage an Transportunternehmen
(Abgeﬁung und wepitere Beitrage) 72,5 74 730 769 758 749
Nachtrage fur Covid-19 Ausfalle 47 - - - - -
Beitrage fur Ersatzbetrieb (schwankend) - - 0,5 0,5 0,5 0,3
Mehrkosten fossilfreier 6V - - 0,5 0,4 1,4 2,2
Mehrkosten Energie & Beschaffungen - - 3,8 6,9 55 4.5
Mobilitatsmanagement - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
erganzende Mobilitdtsangebote 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Behindertenfahrdienst 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Abschreibungen 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Total Betriebsaufwand 83,2 850 86,2 925 91,0 89,7
Ertrag (in Mio. Fr.)
Kantons- und Gemeindebeitrage
(inkl. Behindertenfahrdienst) ) 80,2 824 824 824 854 85,4
Beitrage Dritter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Beitrag Mall of Switzerland 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Aus_gleich Guthab_en far 01 ) i ) i i
Behindertenfahrdienst '
Beitrage von Transportunternehmen 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Total Betriebsertrag 83,0 853 853 853 883 88,3
Betriebsergebnis -0,2 0,3 -0,9 -7,2 -2,7 -1,4
a.o. Ertrag 1,4 6,3 - - - -
Jahresergebnis 1,2 6,6 -0,9 -7,2 -2,7 -1,4
Ergebnisvortrag exkl. Anteil VBL 1,2 7,8 6,9 -0,2 -2,9 -4,3
Ergebnisvortrag gesamt 17,4 24,0 23,2 16,3 11,7 7,5

6.2.1 Abgeltungen und Beitrage an Transportunternehmen

Unter der Position Beitrdge an Transportunternehmen wird die vom VVL zu zah-
lende Abgeltung ausgewiesen. In der separaten Zeile «Mehrkosten Energie und Be-
schaffungen» wurde eine Abschatzung héherer Kosten gegenuber 2023 fir Fahr-
zeugunterhalt (+2% 2024 und 2025), Fahrpersonal (+2% 2024 und 2025), Diesel
(+25% 2024 und +25% 2025) und Zinsen (+50% 2024 und +10% 2025) vorgenom-
men. Unberucksichtigt sind allfallige Mehrkosten fur den Strom.
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Die Héhe der Abgeltung hangt, neben den obenstehend erwédhnten Finanzierungs-
grundsatzen und ausserordentlichen Mehrkosten, von verschiedenen Faktoren ab,
die in der nachfolgenden Tabelle summarisch dargestellt werden. Die Annahmen

werden in den nachfolgenden Unterkapiteln erlautert.

Tab. 5:  Entwicklung von Aufwand, Ertrag und Abgeltungen

Aufwand in Mio. Fr. 2022 2023 2024 2025 2026
Gesamtkosten Vorjahr 432,6 433,7 448,9 4775 4875
Angebot und Rollmaterial
(ohne Nachtnetz, fossilfreier 6V) 7.9 2.8 159 8,0 8,1
Nachtnetz 1,9 - - - -
Mehrkosten fossilfreier 6V 0,5 1,2 1,1 1,0
Teuerung 1,9 3,7 4,5 4.8 24
Mehrkosten Energie u. Beschaffungen 9,3 7,5 -3,4 -2,4
Effizienzsteigerung/Kosteneinsparungen -10,6 -1,1 -0,5 -0,5 -2,5
Total Aufwand 433,7 448,9 477,5 487,5 4941
Ertrag in Mio. Fr. 2022 2023 2024 2025 2025
Gesamtertrag Vorjahr 270,17 2419 2615 2751 2839
Erlésrickgang aufgrund Covid-19 -31,8 - - -
Erléssteigerung (ggu. Vorjahr) inkl. Anstieg
aufgrund Ausbau touristischer Angebote zb 3,5 19.7 134 8.7 83
Mehrertrag Mobilitatsmanagement 02 01 01
und erganzende Mobilitatsangebote ) ) ’ ’ ’
Total Ertrag 241,8 261,6 2751 2839 2923
Total Abgeltung 191,9 187,3 202,4 203,6 201,8
davon Verkehrsverbund Luzern 77,4 77,3 84,2 82,7 81,6
Kostendeckungsgrad 56% 58% 58% 58% 59%
Kostenentwicklung

Die Ausgangsbasis fur die Jahre 2022 und 2023 bilden die Offerten, die von den
Transportunternehmen im April 2021 respektive im April 2022 auf Basis des geplan-
ten Fahrplanangebots erstellt wurden. Zu diesen Angeboten zahlen auch die jahrlich
stattfindenden und damit planbaren Grossereignisse, die Zusatzleistungen bendti-
gen. Aufbauend auf den Offerten 2023 wurden die Kosten und Erlése der Folge-

jahre hochgerechnet.

Die Gesamtkosten werden aufgrund der geplanten Massnahmen (Angebot, fossil-
freier 6V, neues Rollmaterial, Investitionen in Fahrzeuginstandhaltungsanlagen)
steigen. Es wird auch mit einem Anstieg der Personalkosten bei den Transportunter-
nehmen gerechnet (Bestandteil der Zeile Teuerung in Tab. 5). Die Zentralbahn (zb)
plant nach dem zwischenzeitlich massiven Einbruch der touristischen Nachfrage ab
2024 wieder den Ausbau des touristischen Angebots. Entsprechend steigen Kosten
und Erlése Uberdurchschnittlich. Von den Transportunternehmen werden zudem
weitere Effizienzsteigerungen erwartet, sei es durch Optimierungen im Betrieb, Ko-
operationen oder anderen Kostensenkungsmassnahmen. Die Mehrkosten, die auf-
grund der aktuellen Weltlage insbesondere bei der Energie und den Beschaffungen
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zu erwarten sind, sind in der vorstehenden Zusammenstellung separat aufgefihrt.
Die Annahmen werden vorstehend zur Tabelle 5 beschrieben.

Die Aufwertung des Nachtnetzes fihrte im Jahr 2022 zu Mehrkosten. Das bessere
Angebot wird in den Folgejahren mit der steigenden Nachfrage héhere Erlése nach
sich ziehen, davon ausgehend, dass es ein bis zwei Jahre dauern wird, bis das aus-
gebaute Angebot und der neu geltende Tagestarif bei den Fahrgasten angekommen
sind.

Die Mehrkosten der Depotlader-Batteriebusse hangen stark vom Angebotskonzept
ab. In einem ersten Schritt wurden bzw. werden ab Ende 2021 bis Ende 2022 die
Linie 10 in der Stadt Luzern und vier Regionallinien (Linien 60, 64, 70 und 89), die in
Rothenburg respektive Sempach-Neuenkirch an die S-Bahn anschliessen, umge-
stellt. Diese Linienbindel erlauben einen effizienten Einsatz der Fahrzeuge und der
notwendigen Infrastruktur. Bei den Batterie-Trolleybussen werden die Fahrleitungs-
erganzungen Uber die Investitionskasse finanziert.

Die Kostenveranderung beim Rollmaterial basiert auf den von den Transportunter-
nehmen vorliegenden Grundlagen. Dies bedeutet namentlich bei der BLS eine An-
derung der eingesetzten Fahrzeuge (Einsatz von MIKA-Zlgen anstelle der Létsch-
berger-Ziige). Bei der S9 fallen nicht aktivierbare Projektkosten flir den Ersatz der
GTW-Zlge an (nur 2022). Grossere Investitionen sind von der zb und der BLS in
Aus- und Neubau der Fahrzeuginstandhaltungsanlagen geplant, deren Folgekosten
zu Mehrabgeltungen fihren werden.

In der vorstehenden Ubersicht wird von einer Umsetzungsrate der Angebotsmass-
nahmen von 100 Prozent fur 2022 und 2023, 90 Prozent fir 2024 sowie 80 Prozent
fur die Jahre 2025 und 2026 ausgegangen. Einige der Massnahmen dirften aus un-
terschiedlichen Griinden entweder verzdgert (aussere Einflisse, Prioritatenverschie-
bung), teurer (héhere Beschaffungskosten, héhere Zinsen) oder glinstiger umge-
setzt (vorsichtige Kalkulation, Synergiepotenziale) werden. Die Volatilitat hat aller-
dings stark zugenommen, was ein flexibles Handeln verlangt. Mussten alle mogli-
chen Eventualitaten bereits im Planungsprozess berlicksichtigt werden, wirden Mit-
tel fir nutzenbringende Massnahmen blockiert. Die effektive Umsetzung der einzel-
nen Massnahmen wird Uber das zweijahrliche Bestellverfahren gesteuert und erfolgt
im Rahmen des Budgets respektive der zur Verfliigung stehenden Mittel.

Der Kostendeckungsgrad sinkt 2022, pandemiebedingt, auf 56 Prozent. Fur die
Jahre 2023 bis 2024 steigt er auf 58 Prozent, 2026 auf 59 Prozent. Der eher tiefe
Satz ist vor allem bedingt durch die erwarteten Mehrkosten fur Energie und Be-
schaffungen.

Erlésentwicklung

In Zusammenhang mit den Auswirkungen von Covid-19 sind die urspringlichen Er-
I6sprognosen korrigiert worden. Ausgangsbasis bilden die Ist-Erldse 2019 und die
vorliegenden Offerten bis 2023. Bereits 2023 wachsen die Erlése aufgrund der Er-
holung durch den Wegfall der Pandemiemassnahmen um 8 Prozent, 2024 zusatz-
lich durch gezielte Akquisitionen im touristischen Bereich durch die Zentralbahn um
5 Prozent und aufgrund des generellen Nachfragewachstums um 3 Prozent ab
2025. Berucksichtigt ist dabei auch eine Kostendeckung von durchschnittlich 10
Prozent auf samtlichen geplanten Massnahmen der Rubrik Angebot und Rollmate-
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rial. Das Nachtnetz, die geplanten Mobilitditsmanagement-Massnahmen und die er-
ganzenden Mobilitdtsangebote dirften ebenfalls zu einer héheren Nachfrage und
damit weiteren Erlosen fihren. Zudem wurde der Tarifverbund Passepartout per
Ende 2021 auch bahnseitig bis Rotkreuz ausgedehnt, was die Nachfrage zusatzlich
erhdhen durfte. Tariferhdhungen waren mangels Akzeptanz und gesamtverkehr-
licher Uberlegungen bisher national und damit auch lokal nicht vorgesehen, werden
je nach finanzieller Entwicklung aber auf nationaler Ebene in der Branche und unter
den Bestellern diskutiert werden missen.

Abgeltungen

Die Abgeltung entspricht der Differenz der Gesamtkosten abzuglich Gesamterlds.
Beim Regionalverkehr ubernimmt der Bund einen Anteil, sofern die gesetzlichen
Bestimmungen Uber die Anerkennung erfullt sind (z. B. Grunderschliessungsfunk-
tion, Minimalnachfrage oder Minimalkostendeckungsgrad) und geniigend Quote
(umfasst den Bundes- und Kantonsanteil der fir den gemeinsam bestellten 6V zur
Verfligung stehenden Mittel) vorhanden ist. Bei Kantonsgrenzen Uberschreitenden
Linien tragen zudem die betroffenen Nachbarkantone einen nach einem definierten
Schlussel festgelegten Anteil an den Abgeltungen. Als weitere Mitfinanzierer gelten
Dritte wie Gemeinden, Firmen oder Schulen, wenn sie aufgrund besonderer Interes-
sen einen Teil des Angebots mitbestellen und -zahlen.

Im Verpflichtungskredit des Bundes flr die Jahre 2022—2025 ist eine Erhéhung auf
4352 Millionen Franken enthalten (in der Periode 2018-2021 waren 4015 Mio. Fr.
veranschlagt gewesen); die Erhdhung berlcksichtigt eine jahrliche Abgeltungserhé-
hung von 0,5 Prozent. Die Finanzierungsschlissel zwischen Bund und den einzel-
nen Kantonen gelten bis 2023; flr den VVL betragt er 52 Prozent (Anteil VVL). In
der vorliegenden Berechnung wird angenommen, dass auch nach 2023 dieselben
finanziellen Rahmenbedingungen gelten.

Die interkantonalen Verteilschllissel hangen von der Streckenlange pro Hoheitsge-
biet und vom Angebot (Anzahl Abfahrten an einer Haltestelle, gewichtet nach Ver-
kehrstagen) ab. Es sind keine grésseren Anderungen geplant, die eine Anpassung
dieser Schlussel nach sich ziehen wirden.

Erhéhung der Wirtschatftlichkeit

Der 6V muss gemass 0\/G effizient betrieben werden. Neben den absoluten Abgel-

tungsbetragen ist der Kostendeckungsgrad eine Messgrdsse. Damit der Kostende-

ckungsgrad trotz umfangreichen Investitionen in das Angebot und den fossilfreien
6V gehalten werden kann, werden kurz-, mittel- und langfristig weiterhin folgende

Stossrichtungen verfolgt:

— Angebotskonzepte berticksichtigen neben dem Kundennutzen (mit dem Poten-
zial fur Erléssteigerungen) auch den wirtschaftlichen Einsatz von Betriebsmitteln.
Beispiele dafir sind gréssere statt immer dichter verkehrende Fahrzeuge auf Li-
nien mit hoher Nachfrage, kleinere Fahrzeuge auf Aussenasten oder im landli-
chen Raum sowie der Verzicht auf unnétige Parallelverbindungen. Damit erge-
ben sich Zielkonflikte zwischen Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit, bspw. Um-
steigevorgange.

— Wenn sich die Zuverlassigkeit verbessert, kann sich der Einsatz zusatzlich not-
wendiger teurer Fahrzeuge fir die betrieblich instabilen Spitzenzeiten reduzieren.

— Die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel beseitigt Doppelspurigkeiten und
erhoht die Effizienz.

84


https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775

— Mittels Zielvereinbarungen werden mit den Transportunternehmen Abgeltungs-,
Qualitats- und Transparenzziele definiert. Damit konnten die Abgeltungen bereits
erheblich reduziert werden. Nach dem Erreichten durften die weiteren Redukti-
onspotenziale in Zukunft kleiner sein. Werden die Ziele gemass Zielvereinbarung
nicht erreicht, kdnnen die betreffenden Linien ausgeschrieben werden.

— Eine regelmassige Prufung der Ausschreibung von 6V-Linien soll zur Verbesse-
rung der Effizienz des 6V beitragen.

— Die finanziellen Mittel sollen im Sinne der Nachhaltigkeit vornehmlich dort inves-
tiert werden, wo der grésste Nutzen resultiert, bzw. die meisten Fahrgaste profi-
tieren — unter Berlcksichtigung eines ausgeglichenen Einsatzes zwischen Stadt,
Agglomeration und landlichem Raum.

— Mit zusatzlichen Controlling-Massnahmen werden die Offertdaten der Transport-
unternehmen plausibilisiert und die Einhaltung der Vorgaben fir die Subventions-
gewahrung Uberprift. Im Vordergrund steht ein gegentber heute ausgeweitetes
Benchmarking und das weiterentwickelte QMS (Qualitdtsmesssystem des Bun-
des). Weiter soll die Finanzkontrolle die Arbeitspapiere der Revisionsstellen jener
Transportunternehmen, die mehr als 10 Millionen Franken Subventionen erhal-
ten, prifen. Mittels Selbstdeklaration der Transportunternehmen, dass die mass-
geblichen Gesetze eingehalten werden, sollen die Verantwortlichkeiten klar fest-
gehalten werden.

Zustandig fir die Umsetzung sind der VVL mit den Transportunternehmen.

6.2.2 Weitere Massnahmen zur Forderung des 6V

Der VVL kann nach § 21 Absatz 1 6VG den 6V mit weiteren Massnahmen wie Mar-
ketingtatigkeiten und Anschubfinanzierungen férdern. Diese Massnahmen werden in
der Regel zusatzlich zu den oben erwahnten Abgeltungen finanziert.

Mobilitdétsmanagement

Zur konsequenten Umsetzung der von unserem Rat an den VVL bertragenen Mo-
bilitatsmanagement-Aufgaben (vgl. Kap. 4.2.1) sind zusatzliche Ressourcen in der
Finanzplanung des VVL eingestellt, welche intern und extern erbracht werden. Die
entsprechenden Umsetzungsschritte laufen.

Im Rahmen des Mobilitdtsmanagements sind auch Mobilitatsberatungs- und Ver-
kaufsdienstleistungen vorgesehen. Damit Mobilitdtsberatungs- und Verkaufsstellen
an strategisch relevanten Orten offenbleiben bzw. neu positioniert werden kénnen,
sind Unterstlutzungsleistungen vorgesehen. Hierfir sind Partnerschaften mit weite-
ren Mobilitadtsdienstleistern oder Mobilitatsverbanden fir den Betrieb und die Finan-
zierungen zu suchen.

Ergénzende und alternative Mobilitdtsangebote

Uber das Bestellverfahren und damit Giber die Abgeltungen werden jene ergédnzen-
den und alternativen Mobilitdtsangebote finanziert, welche etabliert sind und mit de-
ren Anbietern mehrjahrige Vereinbarungen bestehen. Ein Beispiel daflr ist Taxito
als Erganzung zum 6V in peripheren Gebieten. Taxito soll im heutigen Umfang wei-
terfinanziert werden.

Verschiedene erganzende und alternative Mobilitdtsangebote entwickeln sich hinge-
gen dynamischer als der herkdbmmliche 6V. Darunter gibt es auch bedarfsorientierte
Angebote, deren Leistungsmengen sich nicht im Voraus kalkulieren lassen, oder
neue digitale Produkte, deren Finanzierung Uber das Bestellverfahren nicht oppor-
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tun ist. Vielmehr sollen diese mit Anschub- und Unterstitzungsfinanzierungen gefér-
dert werden. Dies einerseits aus Opportunitatsiberlegungen, wenn der Ausbau des
herkdmmlichen 6V fir dieselbe Grunderschliessung deutlich teurer ware, anderer-
seits zur Erhéhung des erreichbaren Nachfragepotenzials im Umfeld von Haltestel-
len, insbesondere von Bahnhdfen oder bisher schwer erreichbaren Zielgruppen.

Solche erganzenden und alternativen Mobilitatsangebote konnen durch den VVL fi-
nanziell angeschoben und unterstutzt werden, sofern sie den 6V zweckmassig er-
ganzen oder sinnvoll substituieren und dabei dem Gesamtverkehrssystem Nutzen
stiften. Dafur sind jahrlich 0,2 Millionen Franken vorgesehen, welche der Finanzie-
rung von On-Demand-Angeboten anstelle herkémmlicher 6V-Angebote dienen, falls
ein solches von Dritten initiiert wird. Ein im konkreten Fall flr passend beurteilter
Versuchsbetrieb wird im Umfang der Abgeltung der damit substituierten éV-Linie fi-
nanziert; bei Mehrwerten im Angebot bzw. bei der Erreichbarkeit ist auch eine ho-
here Mitfinanzierung denkbar.

Behindertenfahrdienst

Seit Oktober 2011 fUhrt Pro Infirmis Luzern, Obwalden und Nidwalden die Anlauf-
stelle fur die Ausgabe von Tixi-Taxi-Bons. Die Nachfrage der Berechtigten, der aus-
gegebenen und eingeldsten Bons und der Fahrtenanbietenden ist in den ersten Jah-
ren kontinuierlich gewachsen. Um das Wachstum zu verlangsamen, wurde per 2017
der Berechtigtenkreis eingeschrankt, und in Hartefallen werden keine zusatzlichen
Bons mehr abgegeben. Die Leistungsvereinbarung zwischen dem VVL und Pro In-
firmis hat seit 2020 die gleiche Laufzeit wie die Leistungsvereinbarung zwischen
dem BUWD und dem VVL. Sie wurde demnach ab 2022 fir weitere vier Jahre ver-
l&angert. Der zur Verflgung stehende Beitrag betragt wiederum 850'000 Franken pro
Jahr. Nicht bendétigte Mittel werden zurtickgestellt und stehen fur zusatzliche Bons in
den Folgejahren zur Verfigung.

Mandate

Die verschiedenen Mandate im Rahmen von «Zusammenarbeit im Verbund» wie
OV-LIVE, Liniennetzplane usw. sind im Sachaufwand enthalten. Allfallige kunftige
Mandate im Bereich Mobilitdtsmanagement werden in dessen Rahmen finanziert.

Kommunikation

Die vorgesehenen Kommunikations- und Marketingaktivitadten sind im Sachaufwand
enthalten.

Tarif

Die vorgesehenen VVL-Beitrage fur Passepartout-Massnahmen ohne direkte Erlos-
wirkung (bspw. Marktforschung) sind im Sachaufwand enthalten. Erldsmindernde-
oder erldssteigernde Massnahmen wirken sich hingegen auf die Abgeltung aus.

6.3 Infrastruktur

6.3.1 Investitionskosten

Die in der Beilage 8 dargestellte Projektliste zeigt die im Aufgaben- und Finanzplan
(AFP) 2023-2026 bzw. 2022—-2025 (fir das ebenfalls dargestellte Jahr 2022) vorge-
sehenen Infrastrukturprojekte und die daflir vorgesehenen Planungs- und Realisie-
rungskosten.
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Die Investitionskosten umfassen nur den durch den Kanton Luzern zu tragenden

Anteil. Beispielsweise werden multimodale Verkehrsdrehscheiben von den Gemein-
den, Bahnen und Uber das Agglomerationsprogramm auch vom Bund mitfinanziert.

Zusatzlich leistet der Kanton jahrlich einen Beitrag in den Bahninfrastrukturfonds

(BIF), der vom Bund inklusive Teuerung jahrlich festgelegt wird.

Tab. 6: Infrastrukturbeitrdge éffentlicher Verkehr (Investitionen und Beitrage fiir BIF)

Rechnung Budget
Kosten (in Mio. Fr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Projekte
2025, Antsi Kanton Luzern (Bellage &) 15 121 139 186 208 160
Total Infrastrukturkosten 1,5 12,1 13.9 18,6 20.8 16.0
AFP 2023-2026 (Investitionsrechnung)
Total Finanzmittel 11,7 11,7 1,7 11,7 1,7
Projektuberhang
Abweichung 0,4 2.2 6,9 9.1 4.3
AFP 2023-2026 (Erfolgsrechnung)
Entschadigung an Bund (BIF)' 22,4 22,6 25,0 25,6 26,2 26,8

") aktualisierte Werte, Reduktion aufgrund von Covid-19 im Jahr 2021 ber{cksichtigt

6.3.2 Finanzierung

Der Kanton und die Gemeinden tragen die Investitionskostenbeitrage je zur Halfte.
Um gréssere Schwankungen bei den Gemeindebeitragen zu vermeiden, wird der
Beitrag der Gemeinden, unter Berticksichtigung des aktuellen Saldos, so festgelegt,
dass uber die nachsten vier Jahre nur ein moderater Anstieg resultiert. Die Berech-

nung basiert dabei auf den Zahlen des AFP 2023-2026. Das Guthaben der Ge-

meinden flr Investitionen wird als Vorauszahlung in der nachfolgenden Tabelle als

separate Zeile aufgefuhrt.

Tab. 7:  Investitionskostenbeitrdge Gemeinden

Rechnung Budget

Gemeindebeitrdge (in Mio. Fr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total Finanzmittel gemass AFP 2023~

2026 (Beilage 8) 1,5 11,7 11,7 1,7 11,7 11,7
Entschadigung an Bund (BIF) 224 22,6 25,0 25,6 26,2 26,8
Total Infrastrukturbeitrag Gemeinden 23,9 34,3 36,7 37,3 37,9 38,5
Anteil Gemeinden

(50%, gemittelt Gber 4 Jahre) 12,0 17,2 18,4 18,6 18,9 19,2
Abzlglich Vorauszahlung 3,9 -1,9 -2,8 -3,1 -3,1 -3,1
Netto-Investitionsbeitrag Gemeinden 15,9 15,3 15,6 15,6 15,9 16,2
Guthaben (+) / Schuld (-) der Gemeinden 13,2 11,3 85 5.4 23 0.8

kumuliert

6.4 Gemeindebeitrage

Die Gemeinden tragen 50 Prozent der gesamten Ausgaben flr den 6ffentlichen Ver-
kehr. Bei den Investitionen legt der Verbundrat den Gemeindebeitrag fest. Dabei be-
rucksichtigt er eine moderate Entwicklung und verhindert Ausschlage. Die Differenz
zu den effektiven Ausgaben fur 6V-Investitionen werden Uber ein Kontokorrent aus-

geglichen. Dieses Konto erreicht per Ende 2021 einen Saldo von 13,2 Millionen

Franken zugunsten der Gemeinden. Er wird Uber die nachsten vier Jahre abgebaut
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(vgl. Zeile «Vorauszahlung» in der vorstehenden Tabelle). Damit steigen die Ge-
samtbeitrage der Gemeinden Uber die nachsten vier Jahre moderat.

Tab. 8: Beitrdge Gemeinden

Rechnung Budget

Gemeindebeitrége (in Mio. Fr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anteil Verbundorganisation und
Beitrage an Transportunternehmen

39,8 40,8 40,8 40,8 42,3 42,3

Anteil Behindertenfahrdienst 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Gemeindeanteil an Entschadigung

Bund (BIF) 0,3 0,4 12,5 12,8 13,1 13,4
Investitionsbeitrage 11,2 11,3 59 5,9 59 5,9
Entnahme aus Kontokorrent 0,8 5,9 -2,8 -3,1 -3,1 -3,1
Gesamtbeitrag Gemeinden 55,9 56,5 56,8 56,8 58,6 58,9

Die Beitrage der einzelnen Gemeinden werden gemass den glltigen Gesetzes-
grundlagen Uber den Kostenverteilschlliissel anhand von gewichteten Haltestellen-
abfahrten und der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner und Arbeitsplatze im Ein-
zugsgebiet der Haltestellen pro Gemeinde berechnet.

6.5 Fazit Finanzierung

6.5.1 Chancen und Gefahren

Die Abgeltungen sowie die Beitrage fir weitere Massnahmen sind in der Regel ver-
lasslich kalkulierbar — Nachzahlungen aufgrund von durch Krisen/Pandemien aus-
geldste namhafte Erldsausfalle oder Mehrkosten ausgenommen. Die letzten Jahre
waren indessen gepragt von diversen Sondereffekten. Sondereffekte dirften auch in
den kommenden Jahren eintreten — als, aus finanzieller Sicht gesehen, Chancen
wie auch Gefahren.

Chancen

Aufgrund der Klimadiskussion (vgl. Kap. 2.3.1) kann eine Verhaltensanderung in der
Mobilitat eintreten. Dies kann zu einer hoheren Nachfrage im 6V und damit zu héhe-
ren Erldsen sowie zu einem Riickgang des MIV und damit zu einer besseren Zuver-
lassigkeit flhren. Gestitzt auf den kantonalen Klimabericht kénnte zudem auch die
Zahlungsbereitschaft fir emissionsarme, effiziente und mit erneuerbaren Energien
betriebene Antriebsformen steigen.

Eine Anderung im Mobilitdtsverhalten ist auch erforderlich, damit vermehrt kollektive
Mobilitatsformen — neben dem 6V sind damit insbesondere Bike- und Carsharing
sowie On-Demand-Angebote mit Nachfrageblindelung gemeint — anstelle eigener
Autos genutzt werden. Damit diese Sharingangebote ihre Wirkung entfalten konnen,
mussen sie von den Behorden aktiv positioniert und finanziell getragen werden —
wie dies mit dem 8V seit vielen Jahrzehnten der Fall ist. Dank solcher durch die Di-
gitalisierung unterstitzten, flachen- und ressourceneffizienteren Mobilitdtsformen
sind erhebliche Einsparungen von Opportunitatskosten auf Seiten Infrastrukturaus-
bau mdglich, soweit dadurch nicht viel Neuverkehr induziert wird.

Als Folge der Covid-19-Massnahmen kdnnte eine positive Veranderung im Mobili-
tatsverhalten eintreten, indem Spitzenbelastungen im Pendlerverkehr bspw. durch
vermehrtes Arbeiten im Homeoffice und durch digitale Konferenzen statt physischer
Sitzungen reduziert werden. Mobilititsmanagement-Massnahmen kénnten dadurch
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auf eine positivere Resonanz stossen. Dem steht zunehmender Freizeitverkehr ge-
genuber.

Die Vorkommnisse rund um zu hohe Subventionsbezlige fihren zu einem ver-
scharften Controllingkonzept bei Bund und Kantonen. Die Transportunternehmen
mussen seit 2021 (Abschluss 2020) eine Spezialprifung durchfiihren (bei Abgeltun-
gen von uber 1 Mio. Fr.). Dabei handelt es sich um eine Aufsichtsprifung in Ergan-
zung zu internen Revisionen und Revisionen der Jahresabschlusse. Weiter wird
eine durch den Verwaltungsrat zu unterzeichnende Erklarung der Einhaltung der
subventionsrechtlichen Grundsatze verlangt. Der VVL plant thematische Prufungen
der Jahresrechnung insbesondere bei den im Ortsverkehr tatigen Unternehmen. Be-
reits umgesetzt ist die Standardisierung und Dokumentation des ganzen Bestellpro-
zesses mit Prufungsfreigaben auf verschiedenen Stufen.

Die gewonnenen Erkenntnisse und die getroffenen bzw. zu treffenden Massnahmen
ermoglichen nachhaltig tiefere Abgeltungen. Diese werden allerdings durch die der-
zeitige Ukraine-Krise und der damit einhergehenden Kostensteigerungen zunichte-
gemacht. Das wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die steigende Inflation, befeuert
die Diskussion um eine Tariferhdhung. Wie die Erfahrung der letzten Erhéhung
zeigte, wirde eine solche zwar zu héheren Erlésen fiihren, die angestrebte Er-
I6ssteigerung wiirde jedoch aufgrund von Elastizitatseffekten durch einen Nachfra-
geriickgang vermindert.

Risiken

Offen ist, wann die Situation rund um Covid-19 Uberwunden ist und welche Folgen
daraus mittelfristig auf die wirtschaftliche Entwicklung, das Mobilitatsverhalten
(Nachfrage, Erlése) und die Leistungserbringung (Kapazitat, Zusatzaufwande) resul-
tieren. Neben den oben beschriebenen Chancen besteht die latente Gefahr eines
geschwachten 6V, weil dichte Personenansammlungen — wie sie typischerweise zu
Spitzenzeiten im 6V auftreten — eventuell vermehrt gemieden werden, indem nur
noch tageweise ins Biro gependelt wird (sonst Homeoffice) und dann das Auto als
bequemere Alternative genutzt wird. Wenn eine Rickverlagerung zum MIV stattfin-
det bzw. weiterhin bestehen bleibt, waren die Folgen einerseits fir das Gesamtver-
kehrssystem herausfordernd, weil damit die Mobilitatsnachfrage mit der zur Verfi-
gung stehenden Strassenkapazitat gar nicht bewaltigt werden kann und der 6V
dadurch grosse Verlustzeiten erleidet. Andererseits sinken durch die geringere 6V-
Nachfrage die Erlése, was entweder die Abgeltungen ansteigen lasst oder Ange-
botskirzungen erforderlich macht. Letztere fliihren wiederum zu tieferer Nachfrage
und setzen so eine Negativspirale in Gang. Bezlglich Nachfrage besteht insbeson-
dere auf den stark auf internationalen Tourismus ausgerichteten Angeboten eine
grosse Unsicherheit. In den vergangenen Jahren hat der touristische Verkehr
grosse Nachfragen generiert und damit einen namhaften Teil der zusatzlichen Er-
|6se ausgemacht. Vor allem Gruppenreisen konnten gut geplant und gesteuert wer-
den. Dieses Segment ist mit Covid-19 komplett zum Erliegen gekommen. Eine Er-
holung wird von der Tourismusbranche nicht vor Ende 2024 erwartet.

Das historisch tiefe Zinsniveau und die tiefen Energiepreise hatten in den letzten
Jahren einen positiven Einfluss auf die Abgeltungen und den Kostendeckungsgrad.
Der im Zusammenhang mit der aktuellen Situation erwartete Anstieg des Zinsni-
veaus, die hohen Energiepreise und die erwartete Teuerung kénnen Kostensteige-
rungen zur Folge haben, welche Uber dem vorstehend eingerechneten Umfang lie-
gen. Neben den hohen Dieselpreisen sind die Strompreise ebenfalls stark steigend.
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Die sich abzeichnenden Mehrkosten fir Strom sind in die Berechnungen im Kapi-
tel 6 mangels fehlender Berechnungsgrundlagen nicht eingeflossen.

Es ist festzustellen, dass die Rekrutierung insbesondere von Fahrpersonal bei den
Transportunternehmen zunehmend schwieriger wird. Einerseits steht damit die
Frage im Raum, ob der vorgesehene Angebotsausbau Uberhaupt personell bewal-
tigt werden kann. Andererseits zeigt sich bereits heute, dass das Lohnniveau punk-
tuell angepasst werden muss, um auf dem Arbeitnehmermarkt genugend attraktiv
zu sein und die notwendigen Personalressourcen fur einen qualitativ ansprechen-
den GV rekrutieren zu kénnen.

Die Erlése werden Uber Einnahmeverteilschliissel den jeweiligen Transportunter-
nehmen bzw. den Linien zugeschrieben. Anderungen im Einnahmeverteilschliissel
bspw. des Generalabonnements, des Halbtax’ und des Passepartout-Sortiments be-
einflussen die Ertragssituation und damit die Abgeltungen bei einzelnen Linien und
je nach Kumulation auch das Gesamtergebnis stark.

Mobilitatsangebote im Generellen und speziell der 6V bedingen passende Infra-
strukturen (Wendeanlagen, Haltestellen, Bevorzugung, Vernetzung usw.). Werden
diese aus finanziellen oder anderen Griinden nicht, nicht rechtzeitig oder zu kosten-
gunstig realisiert, kdnnen sinnvolle Angebotskonzepte nicht oder nur als unzu-
reichende provisorische Losungen umgesetzt werden — soweit sie mehr Vor- als
Nachteile generieren. Dies hat in der Regel negative Auswirkungen auf die Fahr-
gaste, weil langere Fahrzeiten, Anschlussbriiche oder umstandliche Umsteigewege
resultieren und sich daraus ein Nachfrage- und Erlésriickgang ergeben kann.

Es besteht das Risiko, dass infolge nicht rechtzeitig umgesetzter Busbevorzugungs-
massnahmen die Zuverlassigkeit des Busbetriebs zu wenig verbessert werden
kann, um — bezugnehmend auf das entsprechende Ziel in Kapitel 3.2 — die Anzahl
zur Stabilisierung der Umlaufe notwendiger Fahrzeuge reduzieren zu kénnen.

Unklar sind die finanziellen Folgen von Baustellen auf den Busbetrieb. Sie sind ab-

hangig von den jeweils spezifischen Verkehrs-/Umleitungskonzepten und der maogli-
chen Antriebsformen. Mit der Etablierung von Batterie-Trolleybussen nimmt das Ri-
siko teurer Umleitungskonzepte ab, da mit diesen Fahrzeugen eine begrenzte Stre-
cke im Batteriemodus bewaltigt werden kann, was bisher mit den Diesel-Notaggre-

gaten in geringerem Umfang madglich war.

Seitens Bund ist eine detaillierte Uberpriifung der bestellten Angebote vorgesehen.
Linien, welche die vom Bund definierte Mindestnachfrage nicht erreichen, werden
nur noch teilweise mitfinanziert. Zudem hat der Bund bereits festgelegt, dass er Teil-
angebote nicht mehr mitfinanzieren wird und damit die Beitrage an die Rigibahnen
und SGV ab 2024 vollstandig durch den VVL zu finanzieren sein werden. Offen ist
auch, ob der Finanzierungsschlissel zwischen Bund und Kanton, der alle vier Jahre
neu festgelegt wird, auch nach 2024 den gleichen Kantonsanteil ausweisen wird.
Weiter plant der Bund, ab 2026 die Treibstoffzollrlickerstattung, von welcher die mit
Diesel betriebenen 6V-Linien profitierten, abzuschaffen.

Mit der VBL AG konnte keine Vereinbarung Uber die Rickerstattung der zu viel be-
zahlten Abgeltung getroffen werden. Der VVL und das BAV haben ihre Forderungen
verfugt. Gegen diese Verfugung hat die VBL AG Beschwerde erhoben. Das grosste
Risiko ist eine jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung mit Verjahrung eines
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Teils oder gar der ganzen Forderung. Da die Rickerstattung im Ergebnisvortrag
enthalten ist, wirde bei einer Abschreibung der Forderung die Jahresrechnung be-
lastet und entsprechend wiirden die Reserven reduziert.

Folgerung

Wahrend die Chancen noch eher vage sind, sind die Gefahren teilweise sehr konk-
ret. Die Risikobetrachtung wird jeweils im jahrlichen Budgetbericht vorgenommen,
insbesondere auch eine quantitative Einschatzung.

Bei kurz- und mittelfristig gegenuber der obigen Darstellung negativeren finanziellen
Folgen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, werden Massnah-
men notwendig werden wie die weitere Erhohung der Kantons- und Gemeindebei-
trage, die Anpassung der Limite fur Gewinn- und Verlustvortrage, die Reduktion von
Fahrplanangeboten, die Reduktion von Kapazitaten usw.

6.5.2 Ausblick

Aufgrund der beschriebenen Chancen und Gefahren, verbunden mit den Mehrkos-
ten fur gezielte Angebots- und Rollmaterialmassnahmen, werden die Abgeltungen
steigen und der Kostendeckungsgrad wird langsamer steigen als in der Vergangen-
heit.

Die Lage aufgrund des Ukraine-Krieges zeigt finanziell fur die nachsten Jahre ein
dusteres Bild. Die wirtschaftliche Lage wird sich nach heutigen Prognosen ver-
schlechtern, die Erholung der 6V-Nachfrage durfte sich uber mehrere Jahre hinzie-
hen. Trotzdem sollen die vorgesehenen Planungen und sinnvollen Umsetzungs-
schritte vorangetrieben werden, um die Ziele zu erreichen und den klaren Willen far
eine Verbesserung der verkehrlichen Situation zu bezeugen. Mit dem geplanten
Bundel von Massnahmen wird die Chance genutzt werden konnen, ein nachhaltiges
Mobilitatsverhalten positiv zu beeinflussen. Im Hinblick auf den AFP 2024-2027 wird
der VVL auch aufzeigen, mit welchen Massnahmen ausgeglichene Ergebnisse er-
reicht werden kdnnen.

7 Antrag

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, unseren Planungsbericht Gber die mittel- und langfristige Entwicklung des
Angebots flr den 6ffentlichen Personenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026 in zu-
stimmendem Sinn zur Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 20. September 2022
Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Guido Graf
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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Wiirdigung 6V-Bericht 2023 bis 2026 durch Verbundrat

Trotz gutem Stand wesentliches Verbesserungspotenzial vorhanden

Der 6V im Kanton Luzern ist leistungsfahig und hat mit Ausnahme einiger Bahn- und
Buslinien noch Reserven, zusatzliche Nachfragen zu ibernehmen. Der DBL und be-
gleitende Massnahmen werden mit dem damit ausbaubaren Bahnangebot den gros-
sen Befreiungsschlag fur den 6V im Kanton Luzern und der Zentralschweiz ermogli-
chen. Der Weg dahin ist allerdings mit einigen Herausforderungen verbunden. Die
Ziele 2026 orientieren sich demnach im Vergleich zum langfristigen Zielzustand
2050 am kurzfristig Moglichen.

Der Verbundrat sieht insbesondere erheblichen Verbesserungsbedarf bei der Zuver-
I&ssigkeit von Buslinien. Ohne eine deutlich bessere Zuverlassigkeit, verbunden mit
genugender Kapazitat, kann das Modalsplit-Ziel auch kuinftig nicht erreicht und der
potenzielle Nutzen des DBL zu wenig ausgeschopft werden. Bei den entsprechen-
den Infrastrukturprojekten besteht starker Aufholbedarf gegeniber den urspriingli-
chen Zeitplanungen. Daflr sind gemass AFP 2023-2026 mehr Ressourcen in der
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur vorgesehen.

Gesamtverkehrliche Betrachtung fiir gelingenden 6V erforderlich

Der Verbundrat stellt fest, dass 6V-Angebotsausbauten alleine nicht die erwlinschte
gesamtverkehrliche Wirkung erzielen. Neben Pull-Massnahmen ist das Augenmerk
vermehrt auch auf Push-Massnahmen zu lenken. Ebenso ist die Wirkung gleichzeiti-
ger Ausbauten im 6V und MIV im Auge zu behalten, sei dies auf strategischer
Ebene (Projekt «Zukunft Mobilitdt im Kanton Luzern») wie auch auf der Umset-
zungsebene. So ist wahrend der anstehenden mehrjahrigen Bauphasen der gros-
sen Infrastrukturprojekte (DBL, Bypass, Anschluss Emmen-Nord usw.) der qualitativ
hochstehenden und leistungsfahigen Abwicklung des 6V hdchste Beachtung zu
schenken. Dies ist Voraussetzung, damit die Fahrgaste im Hinblick auf den grossen
Ausbauschritt mit dem DBL dem 6V treu bleiben und dass die gesamtverkehrliche
Nachfrage mit Blick auf die zu erwartenden Engpasse Uberhaupt abgewickelt wer-
den kann.

Wahrend in der Vergangenheit finanzielle Ziele vergleichsweise hoch gewichtet wur-
den, sollen aus Sicht des Verbundrates nun gesamtverkehrliche Ziele starker in den
Vordergrund riicken. Um diese und die anderen Ziele bis 2026 erreichen zu kénnen,
ist ein verstarktes gemeinsames Engagement aller Beteiligten im Sinne gesamtver-
kehrlicher Lé6sungen — mit Prioritat beim 6V, Fuss- und Veloverkehr — erforderlich.
Die formulierten Stossrichtungen sind umfassend und gehen teilweise iber den
Kompetenzbereich des VVL hinaus. Der vorliegende 6V-Bericht kann gesamtver-
kehrliche Ansatze nur skizzieren und dazu passende Bediirfnisse fiir den 6V formu-
lieren. Beispielsweise erachtet der Verbundrat im Bereich von Busbevorzugungspro-
jekten eine rasche Planung und Umsetzung mit entsprechendem Ressourcenein-
satz als sehr wichtig. Die gesamtverkehrliche Abstimmung und Konsistenz erfolgt im
Projekt «Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern» — die Inhalte zwischen dieser Planung
und dem vorliegenden 6V-Bericht sind aufeinander abgestimmt.

Umfeldentwicklung kann positiv fiir 6V genutzt werden

Aus Sicht des Verbundrates besteht eine glinstige Ausgangslage, um verschiedene
Aspekte der Umfeldentwicklung positiv flir den 6V und die Gesamtmobilitat nutzen
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zu kénnen. Der 6V stellt dabei eine wichtige Voraussetzung zur Umsetzung der Luft-
reinhaltungs- und Klimaschutzziele dar. Dies bleibt trotz der Auswirkungen von Co-
vid-19 auf das Mobilitatsverhalten so.

Die Digitalisierung kann bspw. den Zugang zum 6V sowie die Verknupfung mit an-
deren Verkehrsmitteln vereinfachen. Dem Verbundrat ist es dabei ein Anliegen,
dass allfallige negative Auswirkungen der Digitalisierung, wie bspw. mehr Verkehr
durch automatisierte Fahrzeuge mit geringerer Flacheneffizienz, zu vermeiden sind.

Stossrichtungen und Massnahmen auf Covid-19-Auswirkungen abgestimmt
Die dargestellten strategischen Stossrichtungen sind aus Sicht des Verbundrates
auch mit Blick auf mégliche, noch nicht abschliessend klare Folgen von Covid-19
(vgl. ) und auf die derzeitigen Unsicherheiten richtig. Teilweise sind sie fur
die Zielerreichung gar noch dringlicher geworden als vor der Pandemie angenom-
men.

Die Massnahmen berticksichtigen den temporaren Nachfragertickgang und die fi-
nanziellen Mdglichkeiten. Die aktuell vorgesehenen Massnahmen sind aus Sicht
des Verbundrates fir die Weiterentwicklung des 6V, auch mit Blick auf den langfris-
tigen Meilenstein mit dem DBL, richtig und angemessen sowie aus jetziger Sicht fi-
nanzierbar.

Finanzielle Rahmenbedingungen bis 2026 noch ungewiss

Zu den Auswirkungen von Covid-19 und anderer Chancen und Gefahren auf die fi-
nanziellen Moglichkeiten bestehen noch etliche Unsicherheiten. Sich andernde fi-
nanzielle Rahmenbedingungen bedingen gegebenenfalls eine weitere Uberpriifung
der Massnahmen und ihrer Umsetzungszeitpunkte oder héhere Tarife.

Dem Verbundrat ist es wichtig, dass fir die notwendige Weiterentwicklung des 6V
im Hinblick auf den DBL gentgend Mittel bereitgestellt werden kénnen. Der Ver-
bundrat weist aber darauf hin, dass der VVL die Vorgabe hat, die Jahresergebnisse
ausgeglichen zu gestalten. Der Ergebnisvortrag weist derzeit noch genligend Reser-
ven aus zur Deckung der geplanten Verluste, sofern die Riickzahlung der geforder-
ten 16 Millionen Franken von den VBL erfolgt. Ohne Berlicksichtigung dieser Forde-
rung und mit den aktuellen Annahmen zur finanziellen Entwicklung wird ab 2025
eine Erhéhung der Kantons- und Gemeindebeitrage nétig.
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Kantonsratsbeschluss

uber den Planungsbericht iiber die mittel- und lang-
fristige Entwicklung des Angebots fiir den éffentli-
chen Personenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,
nach Einsicht in den Bericht des Regierungsrates vom 20. September 2022,

beschliesst:

1. Vom Planungsbericht iiber die mittel- und langfristige Entwicklung des Angebots
fiir den 6ffentlichen Personenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026 wird in zustim-
mendem Sinn Kenntnis genommen.

2. Der Kantonsratsbeschluss ist zu verdffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Prisident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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Glossar und Abkilirzungsverzeichnis

Verzeichnis der verwendeten Begriffe und Abkiirzungen

Begriff Erlauterung

Abgeltung Differenz zwischen den Kosten eines bestellten 6V-Angebots und den
dadurch resultierenden Erlésen. Wird von den - Bestellern (Bund und
Kantone) anhand der Angebotsvereinbarung an das konzessionierte >
Transportunternehmen entrichtet.

alternative Mobilitatsangebote ausserhalb oder zwischen den klassischen - Ver-
Mobilitatsangebote kehrsmitteln 6V, Fuss- und Veloverkehr und = motorisierter Individualver-
kehr, bspw. > On-Demand-Angebote und - Sharing-Konzepte.

BAV Bundesamt fir Verkehr, Teil des > UVEK, zustandig fir den nachhaltigen
Betrieb (Finanzierung Infrastruktur und Angebot, Sicherheitsprifungen)
und die Weiterentwicklung des 6V in der Schweiz.

Besteller Staatliche Behoérde bei Bund und Kantonen und in Einzelfallen bei Stadten
und Gemeinden, welche das 6V-Angebot (ausg. Fernverkehr und andere
eigenwirtschaftliche Angebote) planen, bestellen und finanzieren.

Bestellverfahren Prozess zwischen - Transportunternehmen und - Bestellern.
Bestellverfahren: Offertstellung seitens - Transportunternehmen, Ver-
handlungen derselben mit > Bestellern und gemeinsame Angebotsverein-
barung zum Abgeltungsumfang des bestellten Angebots.

Blndelung Sammeln verschiedener, sich zumindest auf Teilabschnitten Gberlagernder
Fahrtwiinsche.

Blndelungsgrad Anzahl gemeinsam beférderte Personen in einem Fahrzeug bzw. Anzahl
besetzte Platze im Vergleich zu angebotenen Platzen (Auslastung).

DBL Durchgangsbahnhof Luzern

ERTMS European Rail Traffic Management System — das in Einflihrung und Aus-

bau befindliche System flir Management und Steuerung des Eisenbahn-
verkehrs auf den Strecken der Transeuropaischen Netze.

Flacheneffizienz Méglichst geringe Flachenbeanspruchung der - Verkehrsinfrastruktur pro
mobile Person, um auf gegebener Flache mdéglichst viel > Mobilitat (Per-
sonenbewegungen) bei moglichst wenig > Verkehr (Fahrzeugbewegun-
gen) anbieten zu kénnen. Verschiedene auf der gleichen Spur verkeh-
rende - Verkehrsmittel stehen in Flachenkonkurrenz.

Kostendeckungs- Der Kostendeckungsgrad bezeichnet die von den Fahrgasterlésen und

grad Nebeneinnahmen gedeckten Produktionskosten des 6V. Die -> Besteller
bezahlen den - Transportunternehmen die Differenz als - Abgeltung. In
den Kostendeckungsgrad nicht eingerechnet sind externe Kosten (Umwelt,
Gesundheit, Sicherheit, usw.) und Nutzungsgebuhren flir die Strassen
(ausgenommen Trassengebihren bei der Bahn und Motorfahrzeugsteuern
der Busse).
In diesem Kontext ist zu beriicksichtigen, dass andere Verkehrsmittel flr
ihre externen Kosten ebenfalls nicht aufkommen. Wahrend der strassen-
gebundene 6V insgesamt rund 0,3 Milliarden Franken externe Kosten auf-
weist (2% aller externen Verkehrskosten 2016), generiert der private moto-
risierte Strassenverkehr 9,4 Milliarden Franken externe Kosten (71%) [24].
Zudem werden Gemeindestrassen aus allgemeinen Steuermitteln und
nicht aus zweckgebundenen Mitteln finanziert. Eine hohere Kostenwahr-
heit aller Verkehrsmittel wirde ein anderes Finanzierungssystem bedin-
gen.
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Begriff

Erlauterung

Letzte Meile Start- und Zieletappe einer Reise. Beim 6V Ublicherweise der Fussweg zu
bzw. von einer Haltestelle.

Mitfahrdienste Kommerzielle Anbieter wie Uber mit Taxi-ahnlichem Service.

Mobilitat Die Gesamtheit von Ortsveranderungen, unabhangig des Fortbewegungs-

mittels. Mobilitat ist nicht gleich > Verkehr und kann daher wachsen, ohne
dass der Verkehr zunimmt.

Mobility as a Service

Auch als Maa$S abgekiirzt. Bezeichnet die Bereitstellung verschiedener
Mobilitatsangebote flr einen einfachen Zugang (mit einem Klick oder flr
einen (Pauschal-)Preis), mit der Idee, keine Mobilitatswerkzeuge (Ver-
kehrsmittel) mehr zu besitzen, sondern sie nach Bedarf geteilt zu nutzen.

Mobilitatsplattform

Plattform zur Vernetzung von Mobilitatsnutzenden und Mobilitdtsanbietern
bzw. der Nachfrage und der Angebote.

Mobilitatsvermittler

Betreiber einer - Mobilitatsplattform.

Modalsplit Anteile der > Verkehrsmittel am Gesamtverkehr, gemessen beispiels-
weise in & Personenkilometer, Anzahl Etappen oder Anzahl Wege. Ver-
kehrsmittelverlagerungen werden als Modalshift bezeichnet.

MODI Staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur, bestehend aus den zwei Hauptele-

menten NADIM (Nationale Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat) und
dem (digitalen) Verkehrsnetz-CH.

nationaler direkter

Ein einziges Uber Verbundgrenzen hinweg gliltiges Billett bzw. Abo von ei-

Verkehr (Tarif) ner beliebigen Starthaltestelle zu einer beliebigen Zielhaltestelle. Alle Regi-
onalverkehrsangebote missen den direkten Verkehr anbieten, > Ortsver-
kehrsangebote missen dies minimal mit einem City-Ticket abdecken.

On-Demand- Angebote, welche nach Bedarf auf flexiblen Routen verkehren und Fahr-

Angebot tenwilinsche bindeln.

Ortsverkehr Der feineren Erschliessung dienende 6V-Angebote gehéren zum Ortsver-

kehr. Dieser wird vom Bund nicht mitfinanziert.

Paketbildung

Ein Bus verspatet sich zunehmend und wird durch den bzw. die nachfol-
genden Busse eingeholt, womit sie im Paket von zwei oder mehreren Bus-
sen verkehren. Folge: Der erste Bus wird Uberfillt und verspatet sich
dadurch weiter, die nachfolgenden Busse sind hingegen leer. Damit ent-
stehen Taktlicken und die angebotene Kapazitat wird ineffizient genutzt.

Regionalverkehr

Der regionale Personenverkehr umfasst den 6V innerhalb oder zwischen
Regionen einschliesslich der Groberschliessung von Ortschaften. Dieser
wird vom Bund in aller Regel mitfinanziert.

selbstfahrende

Fahrzeuge, die fahrerlos verkehren kénnen. Verschiedene Automatisie-

Fahrzeuge rungsgrade von Fahrassistenzsystemen werden bis dahin durchlaufen.
Werden auch als automatisierte oder autonome Fahrzeuge verstanden,
wobei bei autonomen Fahrzeugen noch die Vernetzung mit der Verkehrs-
infrastruktur erfolgt.

Taxito Spontanes Mitfahrsystem auf Basis ohnehin stattfindender privater Fahr-
ten

Tixi-Taxi Rollstuhl-Taxi. Fahrdienst fir Mobilitatseingeschrankte.

Verkehrsdreh- Infrastrukturelle Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel an einem Punkt,

scheiben bspw. an einem Bahnhof oder in einem Orts- oder Quartierzentrum.

Verkehrs- Instrument zur Lenkung des (rollenden) Verkehrs, um die Leistungsfahig-

management keit von hochbelasteten Abschnitten zu erhalten und gegebenenfalls be-

stimmte Verkehrsmittel zu bevorzugen.

Wunschlinien

Bedurfnis nach direkter Ortsveranderung von A nach B zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt.
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Beilage 1
Linien- und Tarifzonenplan 2022
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32 Zonen 29, 38, 57 und 76 sind nur in Kombina- stationen ist das Abo nicht giltig.
tion mit farbigen Passepartout Zonen Passepartout Billette sind auf dem Schiff
erhaltlich. ebenfalls nicht galtig.
Anderungen vorbehalten

9
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Beilage 3

tz Nachtstern 2022
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Beilage 4
Erfolgskontrolle Massnahmen 6V-Bericht 2018 bis 2021

Umsetzungszeitpunkt

Kat.  Linie M e 2018 _ 2019 _ 2020 _2021 spiiter _ Bemerkung
Angebot
Bus 271,91 Verbesserte Erschliessung Raum Altishofen, Nebikon Dagmersellen X
Neue Linie Ebikon-Mall-Inwil-Waldibrlicke (Ersatz Linie 54 und Abschnitt L22
Bus 111,22 Reussbricke-Inwil) X
Bus 23 Taktverdichtung aufgrund Eréffnung Mall of Switzerland X 2020 durch Linie 1 ersetzt
Bus 529 ganztagiger Stundentakl bis Root D4 (Verlangerung) X
Verbessertes Angebot am Nachmittag/Abend zwischen Sursee, Schenkon, Gunzwil,
Bus 87 Berominster (Moischter Express) X
Flugelung S6 und S7/RE bis Betriebsschluss (Systematisierung Angebot am Abend und
Bahn  S6/S7/RE kein Umstieg mehr in Wolhusen) X X
Verdichtung zwischen Willisau, Alberswil, Nebikon Uber Mittag (3 Kurspaare fur den 30
Bus 271 Minuten Takt) X X
Bus 73 Systematisierung Angebot
Mobilitatsmanagement Hirslanden/St.Anna (Schliessung Taktllicke So Vormittag,
Bus 14 Taktverdichtung HVZ Mo-Fr) X X
Linienverlangerung im Sommer zwischen Entlebuch Gfellen ins Langis (Finanzierung
Bus 232 durch Dritte) X
Bahn S1 Zusatzliche Doppeltraktionen Sursee-Luzern-Baar (SBB) X
Bus 110 TSE Taktverdichtung Transseetalexpress (TSE), Hochdorf-Eschenbach-Gisikon-Rotkreuz X
Verlangerung Halbstundentakt am Abend bis Hochdorf, u.a. Busanschlusse in
Bahn S9 Emmenbriicke und Gersag X
60/61/63/64/65/
Bus  221/272/81 Fahrplanoptimierungen / Taktllicken schliessen X X
Bus 86 Ausbau Linie 86 (vorbehaltlich Beteiligung Campus) X X
Surental: Verbesserte Abenderschliessung MoFr (Voraussetzung fir Campus
Bus 85 Erschliessung am Abend) X
Bus 14 Busfilhrung durch Arsenalstrasse x __Verzdgerung Infrastruktur
Bus  WTE Neue HVZ-Linie Wiggertal-Express (WTE), Willisau-Nebikon X
Bus 21 Busfiihrung durch Motelstrasse entfallt mit AggloMobil 4
Umsetzung Quartiererschliessungskonzept Bramberg, Dattenberg, Sonnen- und
Bus 9,11,15 Schattenberg inkl. Rolimaterial X Aktualisiert mit AggloMobil 4
Bus  diverse Optimierung Angebot auf letzte S-Bahnkurse am Bahnhof Luzern x __Uberfuhrt in Nachtnetz 2022
Abhangig von Fuhrung via
Bus 14 Busfiihrung via Bahnhof Mattenhof (Pilatusarena, Uberbauung Mattenhof 1) x Arsenalstrasse
Bus  alle Refit Automaten S-Pos Gesellschaft X X X
Bahn  S8/529 Durchbindung Sursee-Olten-Turgi X X
RBus-Netzerganzung Ebikon (Verlangerung L1 via Bushub Ebikon nach Mall of
RBus 1 Switzerland) X
Einkirzung zum 6V-Knoten Ebikon und Ruckverlangerung L22 bis Gisikon-Root und
Bus 22 23 L23 bis Gisikon Weitblick X X inkl. Anpassungen
Bus 18 Neue Tangentiallinie Littau - Ebikon Bahnhof X neu als Linie 30
Durchbindung der Linie 20/24 inkl. Taktanpassung, Ennethorw - Meggen Tschadigen,
Bus 20,24 Bereinigung Liniensplitting Meggen/Horw Aktualisierung mit AggloMobil 4
Bahn  S61 Verldngerung S61 ab Schachen bis Willisau (BLS), Vollkosten X neu als S77
Optimierung auf S61: Buserganzung Werthenstein bei Einfuhrung S61: Malters -
Bus 210 Schachen - Wolhusen (Spital) X neu als Linie 212
Bus 271 Optimierung auf S61 X
Bus 91 Optimierung auf S61: Otpimierung Ebersecken - Schétz X neu als Linie 275
Verbesserung der Abenderschliessung ab S9 fiir Hochdorf, Hohenrain, Baldegg,
Bus  101/105 Romerswil X
Verbesserung der Abenderschliessung ab S9 fiir Hitzkirch, Aesch, Schongau,
Bus 106/107 Muswangen, Hamikon X
Bus  Div. Verdichtungen Bus zu Hauptverkehrszeiten X u.a. Verdichtung Linie 1 bis Maihof
Durchbindung der Linie 12/8 Littau-Wirzenbach (RBus-Linie 3), Einkurzung auf
RBus 8,12 Abschnitt Hirtenhof - Luzern Bhf X __per 2024 geplant
abhangig von Siedlungsentwicklung
Bus 12 Verlangerung Tschuopis x _ Tschuopis
Bahn S41 Neue S-Bahn S41 Luzern-Horw (Zentralbahn) X per 2022
Bahn SS9 Zusatzliche Doppeltraktionen (SBB) X
RBus 2,8 Durchbindung der Linie 2/8 (RBus Linie 2) entfallt mit AggloMobil 4
Bus 9,19 Anpassung Linie 9 und 19 aufgrund Durchbindung der Linie 2/8 entfallt mit AggloMobil 4
keine Umsetzungsmaoglichkeit bis AK
Bahn LU-ZG-ZH Mittefristangebot Bahn mit Regionalexpress (Halt Ebikon) 2035
Trolley Div. Abschreibungen Fahrleitungsanpassungen X X X X X
Rollmaterial 2018 _ 2019 _ 2020 _ 2021 spater _Bemerkung
Bahn BLS Refit NINA X
Bahn BLS Refit FIS X X X
Bahn SOB Neues Rollmaterial Voralpenexpress VAE X X
Bahn  Flirt APFZ (Refit Kundeninformation und -sicherheit) X X X X X
Bahn S9 Anpassung an BehiG, Sanierung & Modernisierung Fahrzeuge X X X X
Bahn BLS Neu- und Umbau Werkstatten X X X
Bahn  Zentralbahn Neu- und Umbau Werkstatten X X X
Bahn Zentralbahn Ersatz Rollmaterial IR Luzern-Engelberg X
Bahn BLS Integraler Einsatz Létschberger S6/S7 inkl. Nachristung ECTS Level 2 X
Tarif und ergénzende Mobilitatsangebote 2018 _ 2019 _ 2020 _ 2021 spéter ung
Tarif Swisspass [ ZPS Zukinftiges Preissystem Schweiz im Passepartout (TU-Aufgabe)
Bus Weiterentwicklung Nachtnetz (Mithilfe Planung des Abgleichs TU-VVL) X X X
Mitfahrsysteme Spontanes Mitfahrsystem (0V-Erganzung) X X X X X
Mobilitastsmanagement  Marktbearbeitung Veranstaltungen (u.a. 6V-Ticketintegration) X X
Mobilitstsmanagement  Mobilitatsausbildung Schulen X X K
Kommunikation Starkung Bahnsystem Zentralschweiz (S-Bahnen in der Zentralschweiz)
Kommunikation Periodische 6V-Kampagnen fur den ganzen Verbund (Dachkampagne)
Kommunikation Gemeinsames Social Media in der 6V-Branche
Mobilitatsmanagement _ Sharing, u.a. Bike-Sharing an Haltestellen (Planung und Mithilfe Aufbau)
Infrastruktur Definition Standard Half llenausrilstung (Mithilfe Planung)

Mobilitstsmanagement ~ Weiterentwicklung 6V-Plattformen (luzernmobil.ch)
Mobilitstsmanagement ~ Weiterentwicklung Mobilitdtsmanagement Privatpersonen
Mobilititsmanagement  Contact-Center Passepartout (Mithilfe Aufbau)
Mobilitatsmanagement _ Mobilitatsmanagement in Unternehmen
Fahrgastinformation Weiterentwicklung 8V-LIVE

Fahrgastinformation Netzplane Bus, Weiterentwicklung Bus&Bahn

Hinweis: Darlber hinaus wurden zahlreiche weitere Massnahmen umgesetzt
(vgl. https://lwww.vvl.ch/oev-angebot/fahrplanwechsel/archiv-fahrplan).
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Beilage 5

Abgeschlossene Planungen mit Relevanz auf den 6V im Kan-
ton Luzern in der Berichtsperiode 2018-2022

Alle Planungsdokumente sind verfligbar auf

https://www.vvl.ch/oev-angebot/angebotsplanung/oevplanungen

Titel Verfasser Datum
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Phase 4 3B AG im Auftrag VVL 19.02.2018
Korridorrahmenplan Zentralschweiz SBB im Auftrag BAV 30.03.2018
O0V-Erschliessung Escholzmatt Industrie 3B AG im Auftrag VVL 03.04.2018
Buserschliessung Seetal, TP 1 Linien 101/1015 3B AG im Auftrag VVL 28.05.2018
Buserschliessung Seetal, TP 2 Abendangebot Raum Hoch- 3B AG im Auftrag VVL 28.05.2018
dorf
Buserschliessung Seetal, TP 3 Abendangebot Raum Hitz- 3B AG im Auftrag VVL 28.05.2018
kirch
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Ubersicht und techni- 3B AG im Auftrag VVL 20.06.2018
scher Fahrplan ab Dez. 2019
Botschaft Ausbauschritt 2035 Bundesrat 04.12.2018
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Phase 5 3B AG im Auftrag VVL 24.01.2019
Agglomerationseffekte des Durchgangsbahnhofs Luzern Ecoplan im Auftrag BUWD Kan-  15.02.2019
ton Luzern
Nachtnetzstrategie Region Luzern Trafiko im Auftrag VVL/nacht- 27.03.2019
stern/OW/IdeeSeetal
Buserschliessung Seetal, TP 4 Harmonisierung Linien 3B AG im Auftrag VVL 08.04.2019
106/107
E-Bus-Strategie VVL Infras im Auftrag VVL 12.04.2019
Aktualisierung 6V-Konzept Sursee, Phasen | (Analyse), Il Metron im Auftrag VVL/Sur- 30.10.2019
(Technischer Bericht) und Il (Konzept) seePlus
Strategie Mobilitdtsmanagement Kanton Luzern Nov. 2019
Machbarkeitsstudie S-Bahn-Haltestellen Steghof und Horw  mrs im Auftrag VVL/zb 18.12.2019
See
AggloMobil 4 Metron im Auftrag VVL 20.12.2019
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Phase 6 3B AG im Auftrag VVL 26.03.2020
Vorbereitungsarbeiten AS2040, Aktualisierung Nachfrage- SMA im Auftrag ZKéV 02.07.2020
daten und Nachfrageprognose
Korridorstudie Beromiinster-Luzern, Szenarienstudie 3B AG im Auftrag VVL 03.08.2020
Vorbereitungsarbeiten AS2040, Angebotsziele ZKoV August 2020
Umsetzungsplanung Verldngerung Linie 4 Metron im Auftrag VVL 31.08.2020
Machbarkeitsstudie neue Busverbindung Malters-Littau-Kri- 3B AG im Auftrag VVL 15.12.2020
ens
Nachtnetz 2022, Konzeptbericht VVL 21.01.2021
Grundlagen/Konzepte Buserschliessung Raum Sursee- 3B AG im Auftrag VVL 27.01.2021
Dagmersellen
Agglomerationsprogramm Luzern 4. Generation Kanton Luzern 25.05.2021
Mobilitdt und Raum 2050 — Sachplan Verkehr, Teil Pro- Bundesrat 20.10.2021
gramm
Grobuberprifung/Variantenstudium Linie 528 Schneiter Verkehrsplanung im 25.10.2021
Auftrag VVL
Verkehrsperspektiven 2050 Bundesrat 16.11.2021
Aktualisierung Sachplan Verkehr, Teil Schiene Bundesrat 26.01.2022
Botschaft Stand der Ausbauprogramme und Perspektive Bundesrat Juni 2022
BAHN 2050
Korridorstudie Wolhusen-Langenthal EBP AG im Auftrag VVL Sommer 2022
Vorbereitungsarbeiten AS2040, Systemanalyse SMA/Infras im Auftrag ZK6V Sommer 2022
Gesamtperspektive Luzern SBB, Kanton Luzern Herbst 2022
Bus 2040 Infras/ewp im Auftrag VVL In Arbeit
Beschleunigung Bussystem ewp/Infras im Auftrag VVL In Arbeit
Uberpriifung Busnetz Emmen asa im Auftrag VVL In Arbeit
Konzept Verbindung Rontal-Rotkreuz Metron im Auftrag VVL In Arbeit
Angebotsiberprifung im Raum Sempach-Sursee Metron im Auftrag VVL In Arbeit

Verlangerung Linie 4 bis Mattenhof, Variantenpriifung

Noch offen

Start Herbst 2022
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Beilage 8

Massnahmen 2023 bis 2026 Infrastruktur,
oV-Investitionskasse, Anteil Kt. LU

Gemass Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2023-2026, B 128 vom 22. August 2022

5.4 Investitionen offentlicher Verkehr

n 1'000 Franken Budget Finanzplan 20242026
Agglomerations- 2027 und
pragramm Mr. Prajekibazeichnung 2023 2024 2025 2026 Folgejchre Tatal Pmiekll
Investitionsausgaben 11’700 11'700 11°'700 11700
Projektiiberhang 2200 &'900 9100 4'300
[Dilferanz zwischan Investitionsausgaban und Total
Projekss)
Total Projekte 13900 18'600 20°800 16000 21’600
1 - Andeil Doppe|5|::L.rc:Js|:u.J ngiswﬂ |zh) 57500
2 - Etfiswil, Bushub 400 17400
3 - Buttisholz, Bushub 1°500 1'500 3000
4 - Woalhusen, Bushub 2000 1'000 &00 4°000
5 - Hochdad, Bushub 2000 2000 4°000
6 - Sursee, Bushub 3000 3000 1°700 127000
7 - Rsiden, Bushub 2'000 27000 4000
8 - Mebikan, Bushub 300 1°000 F00 2000
Q - Zall, Bushub 1'500 1°000 3000
1a - 5t Urban, Bushub 17500 1500
- Dagmersellen, Bushub 1'000 1'000 2000
12 - Enflsbuch, Bushub 1'000 500 1500
13 Beromunster, Bushub 1'000 2000 3000
14 APA Ov-6.2-4B Waldibricke, Bushub 57000 5000
15 - Hitzkirch, Bushub 2000 2000 A'000
& AP2 Ovo2b Ehikon, Bushub 11900
17 ﬁj ‘g::jl_u'\ Elekrifizierung Linie | 14°500
18 ﬁ: g:;fi: Elekrifizierung linie 12 und 30 2000 2200 4200
19 xj g\‘:zi‘ﬁlb Blekrifizierung Linie 4 mit Verldngerung Mattenhal 8200 8200
20 AP V-8 1-4A Elektifizierung linie 8 und 19 800 1'000 1"800
21 APA OV-B.1-4A Energieversorgung Baterie TrolleybusMNetz 1'000 1"000 2000
22 APA V-6 1-4A luzem, Bushalestelle Dur:l‘r"esserpenonunh:lge 1'500 1'300 27800
23 AP? OV4.3b Horw, Bushub 100
24 AP3 OV-6.3b-3A Kriens, Bushub KrienshAatienhat B'O00
25 AP3 OV-6.4b3A Luzem, Bushub Litau 1'000 2000 500 3500
2 e 3:2 %gn  Rohenbug, Bushub 8000 5000 35600
27 AP3 OV-0.163A  Emmen, Bushub Bahnhof Gersag 1500 1'500 3000
2B - Fermbuz inkl. Tarminal 1'400 1°400 3000
29 AP OV-B 348 Lodeinfrastrukiur fir Defossilisisrung 1°000 500 500 500
30 - Civerse Projekfierungsarbeiten 500 500 500 500 500
31 Mobilitatsmanagement 100 100 100 100

Die geschatzien Gesamiprojektkosten sind inkl. allfallige Bundesbeitrage ous dem Agglomerationsprogramm sowie Beitrdge Dritter (u.a. Transportuntemehmen,
Standorgemeinde). Diese Kosten sind somit bei den meisten Projekien nicht vollumfanglich durch den Kanton zu ragen. Der Kostenteiler wird projekbweise lesigelagt.
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Beilage 9

Anliegen an Bauprogramm Kantonsstrassen 2023-2026 und

kommunale Infrastruktur-Umsetzungsplanungen

Nachstehend werden, basierend auf den Ausfiihrungen im vorliegenden 6V-Bericht,
Bedurfnisse an die kommenden Infrastruktur-Umsetzungsinstrumente formuliert, da-
mit die in Kapitel 3 gesetzten Ziele bestmoglich erreicht werden konnen. Ein Teil da-
von ist bspw. im Bauprogramm Kantonsstrassen 2023-2026 bertcksichtigt.

Generelle Anliegen:

— Rasche Planung und Umsetzung bereits teilweise schon lange eingestellter und
von einem Programm zum nachsten teilw. mehrfach nach hinten geschobener
Busbevorzugungsmassnahmen, insb. auch GVK Luzern - Massnahmen.

— Gesamtheitliche Betrachtung 6V (wie beim Veloverkehr auch vorgesehen): Reali-
sierung/Finanzierung auch von 6V-Strassen, Wendeschleifen und Bushubs auch
abseits Kantonsstrassen (ggf. mit Anpassungsbedarf Strassengesetz). Evil. in
Projekt «Zukunft Mobilitdt Kanton Luzern» zu klaren.

— Darstellung und gesamtheitliche Planung verschiedener (Teil-)Projekte im Rah-
men einer Korridorbetrachtung, insb. bei potenziellen Wechselwirkungen zwi-
schen den verschiedenen Projekten (analog K13 vor einigen Jahren). Gegebe-
nenfalls mit separater Umsetzung zwecks Minimierung von Projektrisiken.

— Konsequentere Umsetzung Verkehrsmanagementsystems zugunsten des 6V,
u.a. nach dem 4V-Prinzip gemass «Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern».

— Bushubs zu multimodalen Verkehrsdrehscheiben weiterentwickeln, in Betriebs-
und Gestaltungskonzepten auch sogenannte Minihubs bericksichtigen.

Anliegen fur konkrete Massnahmen:

Strasse Gemeinde(n) Massnahme Zeitpunkt
Diverse Diverse Nutzenmaximierung Bypass fur den 6V (durchgehende  Bis Inbe-
Busbevorzugung/Busspuren in den Engpassbereichen). triebnahme
Bypass
K2, K4, K13, Luzern, Kriens, Busbevorzugung Innenstadt und Agglomerationsraum Rasch
K17, K31, Emmenbricke, E- (einerseits als flankierende Massnahme zu den Bau-
K32, K32a, bikon phasen DBL und Bypass, andererseits als definitive
Gemein- Massnahme, um das heutige und kiinftige Verkehrsvo-
destrassen lumen Uberhaupt vertraglich abwickeln zu kénnen).
K2, K4, K13, Luzern Optimierung Umsteigepunkte Schlossberg, Luzerner- Rasch
K17, K31, hof, Pilatusplatz, Kreuzstutz
K32, K32a
K2/K30 Luzern Bushub im Zusammenhang mit Radverkehrsmassnah- Rasch
men und BehiG-Haltestellen bei Brielstrasse Luzern,
Konzentration aller Haltestellen im Bereich Briel/Briel-
strasse an einem Ort.
K2b Weggis Neue Haltestelle «Acher» sowie Abbiegen/Einmlnden 2023
von bzw. zur Kantonstrasse Knoten Seilbahn im Zu-
sammenhang mit Fihrung Linien 502 und 528 via Tal-
station Seilbahn
K4/K32 Luzern Knoten Obergrund-/Horwerstrasse Linksabbieger fir Li- Rasch
nie 11 in Fahrbeziehung Horwerstrasse-Eichhof-Stein-
hofstrasse und umgekehrt
K4/K33/K33a Kriens, Littau, Bushaltestellen und Busbevorzugung Renggloch fur Ende 2024

Malters

neue Buslinie Malters-Littau-Kriens
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https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=b090dfe262f04598bdbaf97ca8432f6b&back=1&title=bauprogramm&art=-0&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

K10 Entlebuch Buseinmindung Marktplatz Rasch
K13/K14/ Sursee, Ober- Busbevorzugung im weitrdumigen Zulauf Bahnhof Sur- ~ Rasch
K18/K48 kirch, Mauensee, see
St. Erhard,
Schenkon, Geu-
ensee
K13/K16 Emmenbriicke Evtl. Anpassung Bushub Emmenbriicke Bahnhof Sid 2025
(evtl. 1 zusatzliche Kante und/oder Ein-/Ausfahrt Rich-
tung Reussegg ermdoglichen)
K16/Gde Hochdorf Linienfihrung Bus, Bushub Bahnhof Hochdorf Rasch
K16 Eschenbach, Ball- Bei den Strassenbauprojekten entlang der Seetalbahn Laufend
wil, Hochdorf, soll ein grésserer Abstand zwischen Strasse und
Baldegg, Gelfin- Schiene erreicht werden (vgl. GVK Seetal), inkl. bauli-
gen, Hitzkirch, Er- cher Trennung (Leitplanken 0.a.) fiir eine héhere Be-
mensee, Mosen triebszuverlassigkeit auch im Bahnverkehr.
K16 Gelfingen Haltestelle Kreisel fur Linie 109 Rasch
K17 Root Verlegung Bushaltestelle Root Dorf auf ndrdliche Seite  rasch
des Kreisels (fiir Mitbedienung Linie 22)
K18 Beromunster Haltestelle Landessender fir Linie 87 Rasch
K33a Luzern, Littau Busbevorzugungsprovisorium Bern-/Luzernstrasse in- 2025
folge Renggloch-Umleitungsverkehr, sofern es sich als
zweckmassig erwiesen hat, aufrechterhalten, bis defini-
tive Losung auf K33a umgesetzt wird.
K40 Willisau Verlangerung Busspur im Zulauf zum Bahnubergang Rasch
K42 St. Urban Bushub neue Endstation asm 2025
K44 St. Erhard Neue Bushaltestelle Gewerbegebiet Kantons- Rasch
strasse/Baumgarten
K44 Kaltbach, Wauwil, Bushaltestellen flr neue Linien 80 (in Nebikon im Be- 2024
Egolzwil, Nebikon reich Bahnhof Ost auf Kantonsstrasse)
K44 Nebikon Busbevorzugung Einmiindung Kantonsstrasse/Bahnhof = Rasch
Nebikon
K47 Buttisholz Klarung BehiG Bushaltestellen Dorf Rasch
K48 Eich Wendeanlage fir Fahrrichtungen Sursee und Sempach  Rasch
(Lésung derzeit in Erarbeitung)
K56a Roémerswil Uberpriifung ungeniigender Haltestellen Rémerswil, Rasch
resp. gemeinsame Haltestelle EinmiUndung Richtung
Roémerswil
Diverse Diverse Busbevorzugung mit Dosierstellen vor Ortsdurchfahrten  Laufend
(bspw. Emmen, Inwil, Eschenbach, Ballwil, Hochdorf,
Wolhusen, Root, Ebikon, Littauerboden, etc.); kein Bau
von Ortsumfahrungen
(K13)/Gde Nottwil Wendeschleife Nottwil Wyshusli 2023
(K14) Sursee, Schen- O0V-Trasse zwischen Sursee Industrie und Kan- Rasch
kon, Geuensee tonstrasse Zollhus
(K32)/Gde Luzern, Horw, Kri- Bushub Mattenhof Ostseite, Ergdnzung Fahrweg/Halte- Rasch

ens

kante/Wendeanlage fiir Verlangerung Linie 4; evtl. Zwi-
schenschritt mit provisorischer Endhaltestelle beim Krei-
sel Waldegg
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Beilage 10
Einbettung 6V-Bericht im Planungsumfeld

Planungs- Relevanz fiir den 6V-Bericht 2023 bis 2026

instrument

Raumkonzept + Das Raumkonzept Schweiz [25] dient als Orientierungsrahmen und Ent-
Schweiz scheidungshilfe fur die Raumentwicklung auf allen drei Staatsebenen. Eines

der Ziele ist die Steuerung der Mobilitat fur ein raum- und energiesparendes
Verkehrsnetz und die Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung.
Das Raumkonzept Schweiz umfasst auch konkrete strategische Stossrich-
tungen fur den mittelstadtisch gepragten Handlungsraum Luzern, welcher im
Einflussbereich der Metropolitanrdume Zirich, Basel und der Hauptstadtre-
gion Bern liegt.

FABI +++ Seit 2014 ist der Bund zustandig fur die Planung und Finanzierung der
Bahninfrastruktur (Bau und Unterhalt) [26]. Die Kantone werden Uber Pla-
nungsregionen einbezogen. Es werden ca. alle 4-8 Jahre Infrastruktur-Aus-
bauschritte erarbeitet. Vorgesehene Bahnangebote missen auf dieser vom
Bundesparlament beschlossenen Infrastruktur fahrbar sein. Die Kantone
und weitere Dritte kdnnen zusatzliche oder alternative Massnahmen finan-
zieren, sofern diese in den erwahnten Ausbauschritten integriert sind. Im
Ausbauschritt 2035 ist fir den Kanton Luzern die Realisierung des Zimmer-
berg-Basistunnels 2 und die Projektierung des Durchgangsbahnhofs Luzern
(DBL) enthalten. Die Realisierung des DBL soll in den nachfolgenden Aus-
bauschritten aufgenommen werden.

NAF ++  Mit dem Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds wurde die Finanzie-
rung der Agglomerationsprogramme und der Nationalstrassen langfristig si-
chergestellt [27]. Investitionen in Nationalstrassen haben Auswirkungen aufs
untergeordnete Netz und damit auch den GV. Beispielsweise ist in der Re-
gion Luzern der Bypass mit Ausbauten auf den Zulaufstrecken im Ausbau-
schritt 2019 enthalten. In den Agglomerationsprogrammen werden jeweils
zahlreiche 6V-Massnahmen, in Abstimmung mit der Siedlungs- und brigen
Verkehrsentwicklung, umgesetzt. Bald ist das Agglomerationsprogramm Lu-
zern der 5. Generation in Erarbeitung.

Kantonsstrategie +++ Gemass Kantonsstrategie ab 2019 [28] nimmt der Kanton Luzern seine Ver-
antwortung fur kiinftige Generationen wahr und verfolgt mit seiner Politik
das Ziel, dass Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft inre Ressourcen lang-
fristig bewahren und erneuern kénnen. Zudem starkt er den Kanton, indem
er seine Regionen und Zentren durch ein leistungsfahiges Verkehrssystem
verknilpft und so an die grossen nationalen und internationalen Verkehrs-
achsen anbindet. Dabei will der Kanton gemass Legislaturprogramm auch
die Herausforderungen des Klimawandels verstarkt angehen und hierzu ein
effizientes, sozial- und umweltvertragliches Mobilitatsverhalten fordern.

Richtplan +++ Gemass Richtplan [5] liegt in der Mobilitatsentwicklung die Prioritat im Ag-
glomerationsraum auf dem 6V, wenn nétig auf Kosten des MIV, zur Steige-
rung der Gesamtverkehrskapazitat, Energieeffizienz und zugunsten Umwelt.
Hierzu ist u.a. ein Verkehrsmanagement, u.a. mit besonderer Beachtung
des 6V, umzusetzen.
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Agglomerations- +++ Gemass Agglomerationsprogramm Luzern [29] soll der 6V zusammen mit

programm dem Fuss- und Veloverkehr (FVV) einen wesentlichen Teil der mit dem
Siedlungswachstum generierten Mobilitadtsentwicklung tbernehmen. Es sind
hierzu zahlreiche Massnahmen, insbesondere infrastruktureller Art, vorgese-
hen. Der Bund lobt in seinen Prifberichten die vorgesehene 6V-Konzeption
mit den Verknlpfungspunkten in den Subzentren der Agglomeration.

Bauprogramm  +++ Im Bauprogramm Kantonssirasse 2023-2026 sind zahlreiche Busbevorzu-

Kantonsstrassen gungs-Massnahmen vorgesehen, deren Umsetzung aber — teilweise Uber
mehrere Vierjahresprogramme hinweg — verzogert sind.

Mobilitats- +++ Wichtiger Bestandteil einer integrierten Mobilitatsbetrachtung sind Mobili-

management- tatsmanagement-Konzepte. Hierzu hat der Kanton Luzern eine Mobilitats-

strategie management-Strategie zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl erarbeitet
[15]. Der Kanton und seine Mitarbeitenden sollen eine Vorbildrolle einneh-
men. Dem VVL kommt eine wichtige Rolle in der Umsetzung dieser Mobili-
tatsmanagement-Strategie zu (vgl. Kap. 4.2.1).

Umwelt- ++  Der Umweltbericht gibt einen Uberblick (iber den aktuellen Zustand der Um-

bericht welt und identifiziert die finf gréssten Herausforderungen, welche den Kan-
ton in den kommenden Jahren im Umweltbereich beschaftigen werden [30].
Bspw. beeinflusst die Siedlungsentwicklung die Mobilitat, weshalb beide Be-
reiche aufeinander abzustimmen sind, um bessere Voraussetzungen fur die
Nutzung des offentlichen Verkehrs zu schaffen. Er definiert auch ein kanto-
nales Modalsplit-Ziel.

Klimabericht ++  Der kantonale Klimabericht ist vom Kantonsrat beschlossen. Er zeigt auch
fir den 6V direkt und indirekt relevante Massnahmen im Mobilitatsbereich
auf. Entsprechende Inhalte sind im Kapitel 2.3.1 enthalten.

Regionale +++ In den regionalen Gesamtverkehrskonzepten wie GVK Agglomerationszent-

Gesamt- rum Luzern, GVK LuzernOst oder GVK Luzern-Sud und weiteren Verkehrs-

verkehrs- strategien und -konzepten in anderen kantonalen Teilrdumen nimmt der 6V

konzepte eine wichtige Stellung ein, um die kinftigen Mobilitdtsbedurfnisse im bebau-

ten Raum Uberhaupt bewaltigen zu kénnen. Dabei sind sowohl Anreiz- wie
auch Druckmassnahmen (Push&Pull) vorgesehen.
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Beilage 11

Bisherige Bemerkungen des Kantonsrats zu den 6V-Berichten

6V-Bericht Bemerkungen Status
(in Klammern: realisiert per Fahrplanjahr)
2012-2015 Im Raum Luzern ist die Inbetrieb- Erledigt:

nahme von Tangentiallinien bereits
wahrend der ersten Berichtsperiode
anzustreben.

Kriens—Horw (2014)
Meggen—Adligenswil-Ebikon (2014)
Kriens—Emmenbricke (2017)
Littau—Emmenbricke—-Waldibriicke (2017)
Waldibriicke—Inwil-Ebikon (2018)

— Littau—Kantonsspital-Ebikon (2020)

2014-2017

Der 6V-Bericht soll kiinftig mit einer
Erfolgskontrolle betreffend die auf-
gefuhrten Massnahmen erganzt
werden.

Erledigt im 6V-Bericht 2018 bis 2021 (vgl.
Kap. 1.4 und Beilage 4). Wird im vorliegen-
den Bericht fortgefuihrt. Der jahrliche Ge-
schéaftsbericht des VVL enthéalt jeweils Nach-
fragedaten und Finanzkennzahlen

(vgl. www.vvl.ch/kennzahlen)

Der geplante Rollmaterialersatz auf
der Linie Luzern-Wolhusen-Bern
(via Entlebuch) ist wie geplant um-
zusetzen.

Erledigt:

— Rollmaterialersatz S6 (2014)

— Ersatz Rollmaterial RE (2016/2017)
— Rollmaterialersatz S7 (2017)

Bei der Realisierung von neuen Um-
steigeknoten von Bus und Bahn
wird drauf geachtet, dass die Reise-
zeiten nicht verlangert werden und
der Takt nicht ausgedunnt wird.

Dargestellt im 6V-Bericht 2018 bis 2021
(Kap. 1.4). Die Anbindung von Buslinien an
die Bahn bezweckt zuverlassige Reisezeiten
auch zu Spitzenzeiten, womit in aller Regel
die Verbindung via Bahn schneller ist als die
Fahrt mit den verlustzeitanfalligen Buslinien.
Mit der Anbindung an die Bahn wurde das
Gesamtangebot Richtung Agglomerations-
zentrum zudem erhoht.

Privat finanzierte Infrastrukturen sol-
len in die strategischen und konzep-
tionellen Uberlegungen miteinbezo-
gen werden.

Erledigt. Dargestellt im 6V-Bericht 2018 bis
2021 (Kap. 1.4)

Bestehende, funktionierende Bus-
buchten sollen nicht rickgebaut
werden.

Hinweis fur die Infrastruktureigentiimer. Dar-
gestellt im 6V-Bericht 2018 bis 2021 (Kap.
1.4). Die Frage nach Uberholbaren Haltestel-
len ist jeweils aus gesamtverkehrlicher Optik
Uber ganze Strassenkorridore anzugehen
und sollte nicht im Einzelfall erfolgen.

In der Agglomeration Luzern ist die
Buspriorisierung konsequent umzu-
setzen.

Hinweis fur Infrastruktureigentiimer, bereits
dargestellt im 6V-Bericht 2018 bis 2021. Die
Umsetzung entspricht nicht den Zeitplanen.
Der vorliegende Bericht fordert die umge-
hende und konsequente Umsetzung der
Buspriorisierung deshalb nochmals deutlich.
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2018-2021

Im nachsten 6V-Bericht sind die
Themen Sharing Economy und Digi-
talisierung in Bezug auf Ausgangs-
lage, Mdglichkeiten und Massnah-
men detailliert aufzufiihren.

Ist im vorliegenden 6V-Bericht 2023 bis 2026

thematisiert (Kapitel 2.3.1 und 2.3.3 sowie
Beilage 12).

Push- und Pull-Massnahmen sind in
Planungsberichten konkret aufzuzei-
gen.

Hinweis an Verantwortliche verschiedener

Planungsberichte wie AggloMobil, Gesamt-

verkehrskonzepte, Agglomerationspro-
gramm, Mobilititsmanagement-Strategie,
etc. Ist auch im vorliegenden 6V-Bericht
2023 bis 2026 erwahnt.

Zusatzlich zur Erweiterung der Ka-
pazitaten sollen die Spitzenbelas-
tungen durch ein intelligentes Mobili-
tatsmanagement gebrochen wer-
den. Der Kanton soll deshalb in part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit
den grossen Betrieben, den Wirt-
schaftsverbanden und den Schulen
entsprechende Losungsansatze ent-
wickeln.

An den Regierungsrat Uberwiesene Bemer-

kung. Ist in der kantonalen Mobilitatsma-

nagement-Strategie aufgenommen, nun fol-
gen Umsetzungsplanungen. Den VVL betref-

fende Inhalte sind im vorliegenden 6V-Be-
richt 2023 bis 2026 aufgenommen.
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Beilage 12

Erganzende inhaltliche Erlauterungen

Zu Kap. 1.5.2, Zielerreichung

Interpretation Verfehlung Modalsplit-Ziel

Weshalb das Modalsplit-Ziel — unabhangig von Covid-19 — klar verfehlt wird, bzw.
der Modalsplit des 8V im Agglomerationsraum zwischen 2010 und 2015 sogar rick-
laufig war (vgl. untenstehende Abbildung), ist aufgrund vieler Einflussfaktoren eine

Interpretationssache.
Stadt Luzern Agglomerations- Region Sursee Gibrige Regionen
glrtel Luzern (Sempachersee Plus)
12% 0, 0, 0, 0,
2015 - 45% 67% 78% 76%
ol
\ " g .

42% 19 20% 49 16% 1o 15% oy

0,
10% 47%

2010 ‘
10%
(I

75% 75%

41% oy 23% oy 16% o 15% 39
0,
11% 46% 83% 73%
2005 ‘
( 8%‘ ’ 8%‘\

B ~I 5% VAL |

37% 6% 15% 7% 7% 2% 16% 3%
mmm Offentlicher Verkehr mmmmm  motorisierter Individualverkehr s Fuss- und Veloverkehr == andere
Datenquelle: Lustat Mikrozensus Mobilitat und Verkehr

Abb. 29: Entwicklung Modalsplit in verschiedenen kantonalen Teilrédumen.

Folgende Grunde dirften beim Ruckgang mitspielen:

— Fehlende Busbevorzugung: Die Busse verkehren in der Stadt und der Agglome-
ration zu Spitzenzeiten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens laufend lang-
samer und erleiden kritische Verspatungen, womit auch Anschlisse verloren ge-
hen. Punktuelle Verbesserungen dank einzelner bereits realisierter Busbevorzu-
gungsmassnahmen vermochten dies nicht zu kompensieren. Weitere schon
lange geplante Busbevorzugungsmassnahmen und andere 6V-Infrastrukturen
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werden nicht gemass urspringlicher Terminierung geplant und umgesetzt, wofur
nebst Einsprachen und angespannten Ressourcen auch unterschiedliche Priori-
tatensetzungen der Beteiligten verantwortlich sind.

— Neue Autobahnanschlisse: Die Er6ffnung der beiden Autobahnanschlisse
Buchrain und Rothenburg im Jahr 2011 flhrte zu einer besseren Erreichbarkeit
der Agglomeration mit dem MIV. Als Folge entstanden in deren Umfeld neue
Stoérquellen und Verlustzeiten fur den 6V. Insgesamt wurde dadurch in der Agglo-
meration die relative Attraktivitdt des MIV hdher, wahrend jene des 6V ver-
gleichsweise schlechter wurde. Auch Taktverdichtungen und tangentiale Direkt-
verbindungen im 6V vermogen diese Verschlechterungen nicht auszugleichen,
weil auch diese Verlustzeiten erleiden.

— Angebotsreduktionen: Nach temporaren Angebotsreduktionen im Zuge von kan-
tonalen Sparprogrammen mussten teilweise Nachfrageriickgange im 6V ver-
zeichnet werden (bspw. Linien 61 und 73), was zur Ruckverlagerung zum MIV
gefuhrt haben dirfte.

— Preisentwicklung: Die Konsumentenpreise im 6V stiegen Gberproportional zu all-
gemeiner Teuerung, im MIV sanken sie in derselben Zeit (vgl. Beilage 12, zu Ka-

pitel 2.2.2).

Zu Kap. 2.1.1, Angebot

Fernbusse

Heute halt der Grossteil der Fernbuslinien auf der Autobahnraststatte Neuenkirch
und ein kleiner Teil beim Inseli in der Stadt Luzern. Beide Standorte stehen mittel-
fristig nicht mehr oder nur noch begrenzt zur Verfigung, weil sie anderweitig genutzt
werden oder die Anforderungen an eine gute 6V-Erschliessung nicht erfillen. Um
die Anbindung durch Fernbusse im Raum Luzern zu gewahrleisten und zu verbes-
sern, wurden zahlreiche Standorte fiir einen alternativen Fernbusterminal analysiert
und bewertet sowie anschliessend die bestbewerteten Standorte auf Stufe Vorpro-
jekt vertieft analysiert. Ziel ist es, einen Standort fir Fernbusse mit vier Haltekanten
zu finden, welcher eine gute Anbindung an das 6V-Netz und an die Nationalstrassen
gewahrleistet und moglichst zentral liegt. Allfallige Synergien mit Zwischenhalteplat-
zen, welche die Stadt Luzern fur die Reisecars plant, sollen genutzt werden.

Einzelne Unternehmen versuchten in den vergangenen Jahren nationale Fernbus-
Angebote zu lancieren. Diese flihrten entlang der Bahnhauptachsen mit systembe-
dingt langeren Fahrzeiten und boten deutlich gunstigere Tickets mit Anerkennung
von Halbtax- und Generalabonnements. Dennoch war die Nachfrage zu klein. Po-
tenziale quer zu Bahnkorridoren oder zwischen Nebenzentren wurden bisher kaum
abgeholt. Ein erfolgreiches Beispiel fur solche Querverbindungen ist der Tellbus zwi-
schen Altdorf und Luzern.

Zu Kap. 2.1.2, Nachfrage und Kapazitatsengpasse

Nachfrageprognosen

Die Nachfrageprognose 2030 des Bundesamts fir Verkehr (BAV) von 2012 wird
bspw. auf dem Abschnitt Gersag—Rothenburg Dorf seit 2016 Ubertroffen. Damit ist
die nationale Bahnplanung fir den Ausbauschritt 2035, trotz mehrfachen Hinweisen
seitens VVL, von zu tiefen Werten ausgegangen, was sich im Angebotskonzept
2035 in einem mangelhaften Bahnangebot im Korridor Luzern—Olten zeigt. Die bis-
her stark Uberdurchschnittliche Nachfrageentwicklung im Vergleich zu den Kapazita-
ten in den Bahnkorridoren kann auch an den Querschnitten Emmenbricke—Luzern
und Ebikon—Luzern illustriert werden.
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Anzahl Fahrgaste

Anzahl Fahrgaste
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Abb. 30: Nachfrage- und Kapazitadtsentwicklung S-Bahn und RE im beispielhaften Quer-
schnitt Emmenbriicke—Luzern (Morgenspitzenstunde Richtung Luzern). Ab 2024 inkl. Dop-
pelstockziigen auf RE Luzern—Olten.
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Abb. 31: Nachfrage- und Kapazitédtsentwicklung S-Bahn im beispielhaften Querschnitt Ebi-
kon-Luzern (Abendspitzenstunde Richtung Luzern).

Die Verkehrsperspektiven 2050 [2] gehen bis 2050 von einem schweizweit durch-
schnittlichen Wachstum bei den Personenkilometern im 6V von 11 Prozent aus, wo-
bei festzuhalten ist, dass dies einem Szenario auf Basis verschiedener Annahmen
und keinem politischen Zielbild entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass das
6V-Wachstum im Raum Luzern aufgrund des hohen Siedlungswachstums entlang
der Bahnkorridore und des Nachholbedarfs im Bahnangebot mit entsprechender
Nachfrageentwicklung insbesondere im Agglomerationsraum und zwischen den ver-
schiedenen Zentren Uberdurchschnittlich sein wird.
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Zu Kap. 2.1.3, Storquellen und Verlustzeiten

Betriebliche Massnahmen zugunsten Fahrplanstabilitat/Anschlusssicherheit
Es gibt verschiedene Beispiele fur betriebliche Massnahmen, welche aufgrund feh-
lender Bevorzugungsinfrastrukturen ergriffen werden muissen, um das Taktangebot
und die Anschlisse halten zu kénnen, woflr der Einsatz finanzieller Mittel erforder-
lich sind oder Nachteile fir die Fahrgaste entstehen:

— Einsatz zuséatzlicher Busse, um langere Fahrzeiten wahrend Spitzenzeiten aus-
zugleichen. Dies kostet jahrlich rund 1,3 Millionen Franken, ohne dass dadurch
eine Taktverdichtung resultiert. Volkswirtschaftlich resultieren durch Anschluss-
briiche und langere Reisezeiten erheblich hdhere negativen Auswirkungen.

— Direktere Linienfihrung zur Einhaltung der Fahrplane und Anschlisse; Wegfall
der Bedienung von Ortsteilen oder ganzer Ortschaften (bspw. Linie 271 in Ettis-
wil, Schoétz Post und Altishofen Dorf, Linie 82 in St. Erhard und Buchs LU).

— Verkirzte Linienfuhrung zur Einhaltung der Fahrplane; Wegfall der Bedienung
von Ortsteilen (bspw. Linie 85 Triengen Industrie).

— Bewusste Anschlussbriiche zur Vermeidung von «Sichtanschlissen» bei zu
knappen Umsteigezeiten; Anpassung Ankunfts- und Abfahrtszeiten, damit die ge-
fahrdeten Anschliisse nicht mehr im Fahrplan angezeigt werden (bspw. Linien 63
und 81 Nordanschluss in Sursee sowie Linie 271 Nordanschluss in Willisau).

— EinfGhrung erganzender Linien mit Anschluss auf die zuverlassigere S-Bahn
(bspw. Linie 60 zusatzlich zur Linie 61 und Linie 70 zusatzlich zur Linie 72).

— Betriebliche Verknipfung von Linien mit langeren Standzeiten mit solchen mit
kirzeren Standzeiten (bspw. Linien 62 und 65 in Sursee).

Zu Kap. 2.1.5, Weitere Themen

Tarif und Vertrieb

Der 6V wird im normalen Ticketsortiment insb. flr kurze zonenlberschreitende
Fahrten als teuer wahrgenommen [3]. Bis 2016 wurden die 6V-Tarife stetig erhoht,
einerseits aufgrund von Abgeltungszielen seitens Besteller, andererseits aufgrund
der mit FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) beschlossenen héhe-
ren Nutzerfinanzierung. Wahrenddessen war der Konsumentenpreis im MIV rick-
laufig. Solange die Preise des 6V starker steigen als die Preise des MIV, schwacht
dies die Wettbewerbsposition des 6V. Auch im Tarifverbund Passepartout ist an-
hand der Umsatzentwicklung feststellbar, dass die preisliche Schmerzgrenze er-
reicht sein dirfte.

Die Vertriebskanale befinden sich im Umbruch. Digitale Kanale haben starke Zu-
wachsraten, wahrend der Verkauf Gber Automaten und der bediente Verkauf riick-
laufig sind. Es ist davon auszugehen, dass beim bedienten Verkauf weiterhin eine
Bereinigung der Beratungs- und Verkaufsstandorte sowie ein zunehmender Verzicht
auf den Chauffeurverkauf stattfinden wird. Einerseits vereinfachen digitale Kanale
den Zugang zum 6V. Mit dem automatischen Ticketing (bspw. Fairtiq, EasyRide)
mussen sich die Fahrgaste nicht mehr um das Tarifsystem kiimmern; das System
berechnet ihnen am Ende des Betriebstages automatisch den besten Preis fir die
aufgezeichneten Fahrten. Andererseits entsteht mit an bestimmte Verbindungen ge-
bundenen Sparbilletten eine Lenkungswirkung von stark zu schwach ausgelasteten
Verbindungen, mit dem positiven Nebeneffekt, dass auch preissensitive Fahrgaste
angesprochen werden. Der Tarifverbund Passepartout bietet seit Sommer 2021 als
erster Verbund Sparbillette an.
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Innerhalb der Tarifbranche (Verblnde und nationaler direkter Verkehr) wurde mit
dem Ubereinkommen Ue 500 die Grundlage fiir die angestrebte Tarifharmonisier-
ung und zur kiinftigen Organisation geschaffen. Darliber hinaus laufen die Arbeiten
zum Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems (Projekt «GITA») mit dem Ziel, ein
auf kiinftige Beduirfnisse abgestimmtes Tarifsortiment anbieten zu kénnen. Damit
sind auch die Voraussetzungen gegeben, um die sich mit der Digitalisierung bieten-
den Chancen nutzen und den Zugang zum 6V tarifarisch vereinfachen zu kénnen.
Mit der vom Bund angestossenen Offnung des Vertriebs im 6V fiir Dritte kommen
neue Herausforderungen auf die 6V-Branche zu. Die Offnung ist eine wichtige Vo-
raussetzung fur die Anbindung des 6V an multimodale Mobilitatsplattformen und
Vernetzung der Mobilitatsangebote. Die Tarifhoheit und die Uberblickbarkeit der ver-
schiedenen Angebote sind noch zu regeln.

Zu Kap. 2.2.1, Rolle und Zweck des oV

Flachen- und ressourceneffiziente Mobilitatsabwicklung

Mit der erwarteten Siedlungsentwicklung und der damit einhergehenden Mobilitats-
zunahme steigt der Bedarf nach einer flachen- und ressourceneffizienten sowie um-
weltschonenden Abwicklung der Mobilitatsbedlrfnisse, damit letztlich mehr Perso-
nen auf den bestehenden Verkehrsflachen unterwegs sein kbnnen — wie im kanto-
nalen Richtplan vorgesehen [5]. In der Stadt Luzern sind entsprechende Effekte
punktuell spurbar; trotz Siedlungsentwicklung hat sich die absolute Anzahl wie auch
der Anteil des MIV reduziert und im Gegenzug die Nachfrage und der Anteil des 6V
erhoht. Damit diese Entwicklung weitergeht, muss der 6V zuverlassig verkehren
kénnen — auch auf der Strasse. Dies I6st eine positive Wirkungskette aus, wie mit
dem grinen Kreis in Abbildung 32 dargestellt. Damit kann der 6V im Vergleich zu
anderen Verkehrsmitteln geniigend attraktiv werden, um zur — in den Planungsin-
strumenten geforderten — modalen Verlagerung beizutragen. Wie in Kapitel 2.1.3
gezeigt, ist heute der 6V allerdings durch zahlreiche Storquellen betroffen. Dies
fuhrt, wie im roten Regelkreis in Abbildung 32 dargestellt und in Kapitel 1.5 ausge-
wiesen, dazu, dass die Modalsplit-Ziele insbesondere im Agglomerationsraum nicht
erreicht werden und damit auf derselben Flache weniger Mobilitat moglich ist.

Mobilitat Mobilitat
auf gleicher Flache

jiEEEN .o

i1l
e

Abb. 32: Positive Wechselwirkung bei hoher Zuverldssigkeit im 6V (Soll geméss Richtplan)
und negative Wechselwirkung bei geringer Zuverléssigkeit im 6V (Realitét).
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In den dicht bebauten Stadten und Agglomerationen ist die Mobilitatsentwicklung
weitgehend auf den bestehenden Verkehrsflachen zu bewaltigen. Ursache fur Staus
ist der vergleichsweise hohe Raumbedarf der einzelnen Autofahrenden, wie Abbil-
dung 33 anhand der Beispieldaten der Pilatusstrasse in Luzern illustriert. Die Ab-
wicklung einer bestimmten Anzahl Personen mit dem MIV bendétigt deutlich mehr
Strassenflache, als wenn die gleiche Anzahl Personen mit dem 6V, zu Fuss oder mit
dem Velo unterwegs ist. Bisher werden die Strassenraume und -kapazitaten haupt-
sachlich fur Autofahrende und hierbei auf den Spitzenbedarf von wenigen Stunden
pro Tag dimensioniert. Die flacheneffizienten Verkehrsmittel (6V, Fuss- und Velover-
kehr) folgen oftmals nur an zweiter Stelle.
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Abb. 33: Raumbedarf von 38 Personen zu Spitzenzeiten in 1 Bus oder in 35 Autos.

6V-Grundversorgung

Eine gewisse Siedlungsdichte hilft, damit der 6V fir eine effiziente Grunderschlies-
sung sorgen kann. Die Verkehrsmittelwahl verandert sich, wie in Abbildung 34 dar-
gestellt, mit grosserer Siedlungsdichte hin zum 6V und zum Fuss- und Veloverkehr
[31]. In dichten, idealerweise linearen Siedlungsstrukturen kann der 6V dank einfa-
cherer Nachfragebiindelung seine Starken als flacheneffizientes Transportmittel
ausspielen. In der Agglomeration und insbesondere im landlichen Raum findet aller-
dings noch immer ein erheblicher Teil der Siedlungsentwicklung am Siedlungsrand
und abseits der starken 6V-Achsen statt. Mit dem verscharften Raumplanungsge-
setz und dem darauf abgestimmten kantonalen Richtplan, unter anderem mit Riick-
zonungen und Innenverdichtung, ist eine starkere Abstimmung von Siedlung und
Verkehr zu erwarten. Die bisherige Entwicklung erschwert die Erschliessung durch
den 6V aufgrund geringer Bindelungseffekte und disperser Nachfragestrukturen.
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Modalsplit (Inlandetappen 2015)

Dadurch nimmt der MIV weiter zu, welcher bei Engpassen wiederum den 6V behin-
dert. Hierzu sei auch auf die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 (Kapitel 2.5) dargestellten
Starken und Schwachen der einzelnen Verkehrsmittel hingewiesen. Verkehrsdreh-
scheiben mit ergdnzenden Massnahmen in Zentrumsgebieten kénnen die Starken
der verschiedenen Verkehrsmittel in einer Reisekette kombinieren.
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Datenquelle: Bundesamt fir Raumentwicklung

Abb. 34: Unterschiedliche Verkehrsmittelanteile je nach Siedlungsdichte.

Zu Kap. 2.2.2, Faktoren mit Einfluss auf die oV-Nachfrage

Neben den in Kapitel 2.1.7 erwahnten Erfolgsfaktoren hangt die Verkehrsmittelwahl
massgebend davon ab, wie komfortabel, wie schnell und zu welchen Kosten eine
Person mit einem bestimmten Verkehrsmittel von A nach B gelangt. Folgende Ein-
flussfaktoren stehen im Zentrum:

Infrastruktur- und Angebotsausbau

Sowohl auf nationaler wie kantonaler Ebene werden 6V-Angebote und MIV-Infra-
strukturen parallel ausgebaut. Damit werden zwar Kapazitatsengpasse laufend be-
hoben oder verschoben, die erhéhte Kapazitat wird aber jeweils umgehend durch
zusatzlich induzierte Nachfrage wieder aufgefullt, weil Opportunitatskosten (unpro-
duktive Reisezeiten durch Stau) minimiert wurden. Die zusatzliche Nachfrage fuhrt
zu neuen Staus und Verlustzeiten an Orten, wo Busse noch keine Priorisierung ge-
niessen — mit den bekannten Folgen gemass Abbildung 32. Die mit Kapazitatsaus-
bauten vermeintlich gelosten Probleme verlagern sich also nur und verstarken sich
gar.

Wie durch die Ausfihrungen in Kapitel 1.5 gezeigt, nimmt die relative Attraktivitat
des MIV gegenlber andern Verkehrsmitteloptionen deutlich zu, wenn die Erreich-
barkeit bspw. mit neuen Autobahnanschliissen verbessert wird.
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Parkplatzverfiigbarkeit

Steht am Arbeits-, Einkaufs- oder Freizeitort ein Gratisparkplatz zur Verfigung und
ist die Reisezeit mit dem Auto nicht Ianger als mit dem 6V, ist das Auto oft erste
Wahl. In der Stadt Luzern hat gemass Befragungen die Halfte aller Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer am Arbeitsort einen Gratisparkplatz und ein weiterer Viertel
einen kostenpflichtigen Parkplatz zur Verfiigung [32]. Diese Anteile haben sich in
den letzten Jahren gar erhéht und sind massgeblich fir das Verkehrsaufkommen zu

Spitzenzeiten verantwortlich.

Stadt

0 20 40 60 80 100

Landlicher Raum

0 20 40 60 80 100

Agglomerationsgurtel

0 20 40 60 80 100

Parkplatze am Arbeitsort

== gratis Parkplatz
== kostenpflichtiger Parkplatz
= kein Parkplatz

Datenquelle: Monitoring Gesamtverkehr Luzern 2017

Abb. 35: Parkplatzverfiigbarkeit am Arbeitsort in verschiedenen kantonalen Teilrdumen.

Folgen fiir Verkehrsmittelwahl

Gesamtschweizerisch ist festzustellen, dass die Verkehrsleistungen im MIV und 6V
prozentual starker steigen als die Bevdlkerung, jene des Fuss- und Veloverkehrs
hingegen weniger stark. Nachdem der 6V bis 2010 héhere Zunahmen verzeichnete
und Verkehrsmittelanteile gewinnen konnte, entwickelt sich seither der MIV starker.
Dies kdnnte auch mit der Konsumentenpreisentwicklung zusammenhangen, ge-
mass welcher der 6V seit 2010 relativ gesehen deutlich teurer wurde als der MIV
(Messung im 6V erfolgt anhand von Tarifen fir immer gleiche, typische Verbrauchs-
muster; Messung im MIV erfolgt anhand diverser Preise fur Kauf, Betrieb und Unter-
halt von sowie Dienstleistungen flr Fahrzeuge [33]). Fuhrt man die Trends seit 2010
linear fort, wird die Diskrepanz zwischen der Realitat und den 2010 erstellten Prog-
nosen, welche dem 6V ein héheres Wachstum bescheinigten, sichtbar. Die ver-
kehrspolitischen Ziele zur Verlagerung vom MIV zu den flachen- und ressourceneffi-
zienten Verkehrsmitteln werden also nach heutiger Beurteilung nicht erreicht.
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Abb. 36: Vergleich Entwicklung Bevolkerung, Verkehr und Konsumentenpreise.

Zu Kap. 2.2.3, Handlungsspielraume zur Erreichung verkehrlicher Ziele

4V-Prinzip

Mit Verkehr vermeiden, verlagern, vernetzen und vertraglich abwickeln, den 4V, las-
sen sich verkehrspolitische Ziele erreichen. Die 4V umfassen folgende Aspekte:
— Verkehr vermeiden: In der Raumplanung sind Rahmenbedingungen fir kurze,

mit flacheneffizienten und ressourcenschonenden Verkehrsmitteln bewaltigbare
Wege zu schaffen (bspw. dichte Besiedlung und nah beieinanderliegende, vielfal-
tige Nutzungen). Zudem ist Zurtickhaltung beim weiteren Strassenausbau ange-
zeigt [7]. Mit geeigneten Mobilitatsmanagement-Massnahmen kann ein bewuss-
tes Mobilitatsverhalten geférdert werden.
— Verkehr verlagern: Mittels geeigneter Mobilitatsmanagement-Massnahmen

(bspw. finanzielle Anreize, Mobilitdtskonzepte) und infrastrukturellen sowie be-
trieblichen Massnahmen zur Optimierung der Reisezeiten und Erhéhung der Zu-
verlassigkeit (bspw. hochwertiger 6V inkl. Busbevorzugung und Dosierstellen
MIV, Vernetzungsinfrastrukturen, Parkierungsbewirtschaftung), sowie eines men-
schengerechten Strassenraums wird einerseits eine modale Verlagerung vom
MIV zum 6V und Fuss- und Veloverkehr und damit eine héhere Flacheneffizienz
erreicht. Andererseits wird mit Mobilititsmanagement-Massnahmen (bspw. spa-
tere Sitzungstermine und Schulstartzeiten, Kulturveranderung) auch eine zeitli-
che Verlagerung des Verkehrs zur Brechung von Verkehrsspitzen erreicht, womit
die Infrastruktur und das Angebot effizienter genutzt werden.

— Verkehr vernetzen: An physischen Verkehrsdrehscheiben und mittels digitaler

Mobilitatsplattformen werden verschiedene Verkehrsmittel bzw. Mobilitatsange-
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bote optimal miteinander verknuipft, sodass die je nach Zweck bzw. Raumtyp ge-
eigneten Verkehrsmittel innerhalb durchgangiger Mobilitatsketten (mit dem 6V als
Rulckgrat) genutzt werden kénnen. Dies tragt zur Reduktion der Verkehrsbelas-
tung und Erhéhung der Flacheneffizienz bei.

— Verkehr vertraglich abwickeln: Der verbleibende Verkehr wird mittels Verkehrs-
management so gesteuert, dass auf der zur Verfligung stehenden Flache mog-
lichst viele Mobilitatsbedurfnisse siedlungsvertraglich und effizient abgewickelt
werden kénnen. Gegebenenfalls ist dazu eine 6rtliche Verlagerung von Ruck-
staus vom Engpassbereich zu einer vorgelagerten und vom 6V passierbaren Do-
sierstelle erforderlich. Zusatzlich minimieren kleinere und mit erneuerbaren Ener-
gien betriebene Fahrzeuge die Belastungen des verbleibenden Verkehrs.

1. Verkehr vermeiden 2. Verkehr verlagern

Mobilitatsbedlirfnisse reduzieren Verkehrsstrome zeitlich und zu flacheneffizienten
Verkehrsmitteln verschieben

- Starkung Zentrumsgebiete mit kurzen Wegen - Finanzielle Anreize
- Férderung bewusstes Mobilitétsverhalten - Leistungsfahige und zuverlassige 6V-Achsen mit
- Abstimmung Siedlung und Verkehr Dosierung MIV
—— - Direkte und sichere Fuss- und Veloverbindungen
p— &
= = (2 o
7L I
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el LY 6> =
4. Verkehr vertréglich abwickeln 3. Verkehr vernetzen N
Belastung des verbleibenden Verkehrs minimieren Mobilitat besser aufeinander abstimmen kkk
- Kleine Fahrzeuge und alternative Antriebe - Vernetzung der Mobilitatsangebote
- Verlegung von Staurdumen in weniger - Kombination verschiedener Verkehrsmittel
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- Vorrang fur flacheneffiziente Verkehrsmittel
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Abb. 37: Prinzip «Verkehr vermeiden, verlagern, vernetzen und vertréglich abwickeln».

- Vernetzte Planung zwischen den Beteiligten

D

Zu Kap. 2.3.1, Klimawandel und Ressourcenknappheit

Fossilfreie Mobilitat

Der stattfindende Klimawandel wird durch den mit fossilen Energien betriebenen
Verkehr massgeblich beschleunigt. In der Schweiz tragt der Verkehr zu einem er-
heblichen Teil zu den Treibhausgasemissionen bei, wovon der 6V einen Anteil von 5
Prozent beisteuert, obwohl er, gemessen an der Leistung, 20 Prozent der Nachfrage
bewaltigt.

Neben den Luftemissionen verursacht der Verkehr auch massgebliche Larmemissi-
onen und bendtigt Flache. Der Bund hat nachgewiesen, dass der Klimawandel ein
erhebliches Schadenspotenzial fir Schienen, Strassen und Stromversorgung auf-
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weist. Dies kann sich in Form von Hitzeperioden (mit Langsamfahrstellen bzw. Un-
terbrichen infolge Gleisverwerfungen), steigendem Energiebedarf (zum Kuhlen; mit
Auswirkungen auf den Energiebedarf), Steinschlagen bzw. Felsstirzen und Murgan-
gen sowie Uberschwemmungen &ussern [34].

Nach heutigem Wissensstand bieten elektrische Antriebe eine hohere Energieeffizi-
enz (Wirkungsgrad von der Primarenergie bis zum Vortrieb auf der Strasse bzw.
Schiene) als die heute dominierenden fossilen Treibstoffe und auch als Wasserstoff-
antriebe (verbunden mit Brennstoffzelle) oder synthetische Treibstoffe. Zu beachten
ist die Primarenergie, sprich der Energiedarf fur die Herstellung der Antriebsenergie.
Strom aus Wasser- oder Sonnenkraft hat bspw. eine deutlich bessere Energiebilanz
als Strom aus fossilen Energietragern. Wichtig ist zudem der Gesamtkontext der
Energiegewinnung und Energienutzung. Es wird herausfordernd, den ganzen kinfti-
gen Energiebedarf mit erneuerbaren Energien zu decken. Deshalb sollen fur jeden
Einsatzzweck die effizientesten Technologien verwendet werden. Bei Bussen ist das
nach heutigem Kenntnisstand die kontinuierliche Energiezufuhr per Fahrleitung oder
die Energiespeicherung in Batterien. Der nur halb so energieeffiziente Wasserstoff
hat seine Starken primar in Einsatzbereichen, wo Batterien auch langfristig ungeeig-
net sind, bspw. bei Langstrecken-Lastwagen, bei Schiffen oder Flugzeugen, sowie
allenfalls zur Zwischenspeicherung von Energieproduktionsspitzen. Nach aktueller
Marktentwicklung scheinen sich Batteriebusse gegentiber anderen Technologien in
den nachsten Jahren durchzusetzen. Die Markt- und Technologieentwicklung wird
weiterhin aktiv verfolgt und allfallige Veranderungen werden aufgenommen.

Emissionsarme Energien ermdglichen die Senkung des Schadstoffausstosses. Zu-
dem ermdglicht sie eine Reduktion der Larmemissionen, zumindest bis zu einer Ge-
schwindigkeit von ca. 30 km/h — darliber dominiert das Rollgerausch der Fahrzeuge,
dessen Lautstarke unabhangig der Antriebsenergie ist. Emissionsarme, effiziente
und mit erneuerbaren Energien angetriebene Fahrzeuge haben, abgesehen vom Ri-
siko des haufigeren Gebrauchs (durch die umweltvertraglichere Wahrnehmung),
keinen Einfluss auf das Verkehrsaufkommen; die Kapazitatsengpasse und die Zu-
verlassigkeitsprobleme flir den 6V bleiben dieselben. Zu berlicksichtigen sind zu-
dem die teilweise kritischen Elemente dieser Energieformen wie die Ausgangsstoffe
fur die Batterieherstellung und deren Entsorgung [35] [36].

Zu Kap. 2.3.2, Digitalisierung

Automatisierung und selbstfahrende Fahrzeuge

Es laufen Versuche im Strassenverkehr mit Automatisierungsgrad 5, das heisst
ohne Eingriffe der Fahrperson. In der Vernetzung zwischen verschiedenen Fahrzeu-
gen, Verkehrsteilnehmenden und der Infrastruktur wird die Mobilitatszukunft mit all
ihren Verheissungen (hdhere Kapazitat, hdhere Sicherheit, usw.) gesehen. Dazu ist
aufgrund des umfangreichen Datenflusses eine leistungsfahige Telekommunikati-
onsinfrastruktur erforderlich. Es ist unklar, wann und in welchem Umfang diese Zu-
kunft auf der Strasse flachendeckend Realitat wird. Eine lange Phase mit Automati-
sierungsgrad 4, das heisst einem hochautomatisierten Fahrzeug, in welchem die
Lenkenden als Kontrollinstanz wirken, ist wahrscheinlich. In dieser Zeit wird auf-
grund des Mischverkehrs zwischen handgelenkten und automatisierten Fahrzeugen
die Kapazitat eher sinken. Zuerst wird die Automatisierung auf Autobahnen Einzug
halten, spater in den Stadten und zuletzt auf Uberlandstrassen [37]. Das kiinftige
Verkehrsaufkommen selbstfahrender Fahrzeugen hangt von den Besitzverhaltnis-
sen der einzelnen Fahrzeuge ab und wie sie genutzt werden (vgl. Szenarien in Kapi-
tel 2.3.6). Bei spurgeflihrten Verkehrsmitteln (Seilbahnen, Schraglifte, Metro und in
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Ansatzen auch im Eisenbahnverkehr) ist die Automatisierung teilweise weiter fortge-
schritten, da geschlossene Systeme bessere Voraussetzungen dafir bieten.

Effizientere Nutzung der Infrastruktur

Auf dem Schienennetz beabsichtigt die ERTMS-Strategie eine bessere Nutzung der
Infrastruktur durch moderne IT-Mittel, sprich héhere Kapazitaten und mehr Stabilitat,
dank mehr Software statt Hardware zu dereinst geringeren Kosten. Es wird sich, mit
Blick auf die teilweise erntichternden Erfahrungen beim ETCS L2 (Fihrerstandssig-
nalisierung), wo teilweise gar Kapazitatsreduktionen in Kauf genommen werden
mussten, zeigen mussen, ob die beabsichtigten Effizienz- und Kapazitatssteigerun-
gen erreicht werden kdnnen.

Auf dem Strassennetz ermoglicht die fortschreitende Digitalisierung eine intelligen-
tere, adaptive Steuerung von Lichtsignalanlagen entsprechend dem Verkehrsauf-
kommen bzw. entsprechend der rollenden Neupriorisierung verschiedener Ver-
kehrsteilnehmender. Heutige, weitgehend starre Lichtsignalsteuerungsprogramme,
welche im Optimalfall eine Busbevorzugung auf Anmeldung beinhalten, kdnnen so
effizienter gestaltet werden. Erste Anwendungen in Luzern sind ermutigend.

Multimodale Mobilitatsplattformen (Mobility as a Service, Maa$S)

Durch die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel Uber solche multimodalen Mo-
bilitatsplattformen wird eine effizientere Verkehrsabwicklung erwartet. Die Wirkung
wird abhangig sein von begleitenden Push- und Pull-Massnahmen. Ohne derartige
Eingriffe besteht die Gefahr unerwlnschter Verlagerungen vom 6V zum MIV, weil
das Auto in einigen Fallen noch immer die deutlich schnellere, bequemere und wo-
mdglich glnstigere Alternative darstellt. Ein effektiver Mehrwert ist hingegen in ei-
nem Szenario zu erwarten, in welchem die Gesellschaft hauptsachlich mit geteilten
Fahrzeugen und Fahrten unterwegs ist.

Ein Hebel fur die effiziente und vertragliche Verkehrsabwicklung ist das Routing der
Fahrtwlnsche. Ist es neutral, wird die jeweilige Praferenz der Nutzenden angezeigt.
Wird es durch kommerzielle Interessen der Vermittler gelenkt, kdnnte es den ver-
kehrspolitischen Zielen zuwiderlaufen. Wird das Routing hingegen durch den Staat
aufgrund verkehrspolitischer Zielsetzungen bestimmt, kdnnten bspw. besonders gut
besetzte Fahrzeuge bevorzugt und so die Flacheneffizienz erhdht werden.

Mobilitatsplattformen sind flr deren Betreiber attraktiv, weil sie zahlreiche Anbieter-
und Nachfragedaten generieren, die kommerziell genutzt werden konnen. Aus staat-
licher Sicht waren solche (aggregierten) Nachfragedaten interessant, um mehr Gber
das Mobilitatsverhalten der Bevdlkerung zu wissen und entsprechend passendere
Mobilitatsangebote und -infrastrukturen bereitstellen zu kénnen. Es wird sich mit
Blick aufs Datenschutzgesetz weisen missen, welche Daten den verschiedenen be-
teiligten Akteuren zur Verfiigung stehen bzw. wie diese genutzt werden durfen.

Es besteht bei zahlreichen Mobilitatsakteuren die Beflirchtung, dass nicht mehr ge-
fragt ist, wer auf diesen Plattformen nicht sichtbar ist. Bisherige Versuche zur Etab-
lierung einer multimodalen Mobilitatsplattform verliefen in der Schweiz wenig erfolg-
reich. Die Projekte und Apps von den SBB («Reiseplaner»), der SOB («abilio») und
von Postauto wurden wieder beendet. Griinde daflir waren die mangelnde Benut-
zerfreundlichkeit, der Aufwand fir die Datenpflege und Fragen zum Datenschutz. In-
zwischen laufen neue Initiativen seitens Schweizer Stadten, Transportunternehmen
und Privaten fir solche Plattformen (bspw. «openmobility.ch» [Diverse], «ZiriMobil»
[VBZ]). Derweil gibt es im Ausland regional begrenzt funktionierende und proprietare
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Beispiele wie Whim (u.a. Helsinki), Jelbi (Berlin) oder WienMobil (Wien). Google
vereinigt auch immer mehr Mobilitdtsangebote und scheint auf dem Weg zu einer
multimodalen Mobilitatsplattform zu sein. Generell ist eine starke Dynamik im Be-
reich von Mobilitatsplattformen festzustellen.

Smart City

Smart City ist ein Sammelbegriff flir gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die da-
rauf abzielen, Stadte und Regionen effizienter, technologisch fortschrittlicher, griner
und sozial besser durchmischt und integriert zu gestalten. Diese Konzepte beinhal-
ten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. Die Potenziale
der Smart City entfalten sich erst im Rahmen eines kooperativen Beziehungsge-
flechts zwischen Burgerinnen und Burger, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik. Smarte Mobilitat zeichnet sich dadurch aus, dass sie (energie)effi-
zient, emissionsarm, erneuerbar, sicher und kostengunstig ist.

Datenmanagement

Im &ffentlichen Raum und im 6V werden immer mehr Daten erhoben. Dabei handelt
es sich um offentliche Daten, die teilweise sinnvoll weiterverwendet werden kdnnen,
aber auch um vollkommen private Daten. Mit Nutzung von Daten lassen sich Stadte,
Regionen und Netze besser steuern oder Einsparungen von Ressourcen (bspw.
Verkehrsflachen, Energiebedarf) realisieren. Ein gezieltes Management interessan-
ter Datenbestande findet bislang allerdings nur bedingt bzw. nur in einzelnen The-
menbereichen statt. Eine passende Losung flur eine zukunftsfahige, datenschutz-
konforme Smart-City-(Daten-)Infrastruktur fehlt in der Schweiz zum jetzigen Zeit-
punkt noch. [38]

Zu Kap. 2.3.3, Sharing Economy

Teilen von Parkplatzen

Ein Parkplatz wird zwischen verschiedenen Parteien geteilt, wobei nur eine Partei
aufs Mal den Parkplatz nutzt. Dies flhrt bei gleicher Verkehrsnachfrage zu weniger
bendtigten Parkplatzen oder bei gleicher Anzahl bisher ungeteilter Parkplatze zu
mehr Verkehr. Bei 6ffentlichen Parkplatzen spielt dieses Prinzip seit jeher. Den pri-
vaten Parkplatzen ist hingegen in der Regel im Rahmen der Baubewilligung jeweils
eine feste Nutzung zugewiesen, weshalb hier das Teilen der Parkplatze erschwert
bzw. verunmdglicht wird.

Flexible Angebotsformen bei geteilten Fahrten

In jingerer Zeit testen verschiedene Akteure sogenannte On-Demand-Angebote;

eine Art Sammeltaxi mit flexiblen Routen und Haltestellen, flexiblem «Fahrplan» so-

wie dem Anspruch auf Blindelung von Fahrtwiinschen. Mit der Digitalisierung kén-
nen vormals telefonische Ablaufe effizienter gestaltet und Nachfrage und Angebot in

Echtzeit zusammengefiuhrt werden. Damit besteht die Chance, die Vorteile des 6V

(Grundversorgung, Bindelung) und des MIV (zeitliche und raumliche Flexibilitat) zu

kombinieren. Verschiedene Akteure sehen in dieser Art Mobilitatsangebot die L6-

sung fir die kiinftigen Herausforderungen und zudem einen lukrativen Markt, sobald
die Fahrzeuge selbstfahrend als «Robo-Taxi» verkehren. Die bisherigen Versuchs-
betriebe offenbaren verschiedene Spannungsfelder:

— Verkehrliche Probleme werden je nach Gebiet eher verscharft als geldst, weil sol-
che Angebote kaum von Autofahrenden, sondern hauptsachlich von vormaligen
O6V-Nutzenden, Velofahrenden und zu Fuss Gehenden genutzt werden und der
Biindelungsgrad in vielen Fallen sehr tief ist. Somit resultieren tendenziell mehr
Verkehr, eine geringere Auslastung des 6V und damit héhere Abgeltungen.
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— Sollen On-Demand-Angebote anstelle des konventionellen Linien-6V die Grun-
derschliessung sicherstellen, muss nach heutiger Auslegung der hindernisfreie
Zugang fur alle gewahrleistet sein. Dies ist mit dem Grundprinzip flexibler Ange-
botsformen — den vergleichsweise kleinen Fahrzeugen und den virtuellen Halte-
stellen (definierte Start- und Zielpunkte zusatzlich zu herkdmmlichen Haltestellen)
— kaum umsetzbar.

— Flexible Angebotsformen sind mit der heutigen nationalen Fahrplan- und Tarifar-
chitektur des «nationalen direkten Verkehrs» schwierig vereinbar.

— Die Erwartungshaltung nach besserer Angebotsqualitat fur die Einzelperson
(moglichst Tur-zu-Tuar-Direktfahrten) steht im Widerspruch zur Erwartungshaltung
der Mitfahrenden (moglichst geringe Umwegfahrten) und zur Wirtschaftlichkeit.
Je individueller das Angebot ausgerichtet ist, desto weniger dirfte es staatliche
Aufgabe sein, ein solches Angebot bereitzustellen und zu finanzieren.

— Das Strassennetz muss flexible Routen zulassen, wofur Siedlungsstrukturen mit
geringem Sackgassenanteil und vielen Wendemdglichkeiten vorteilhafter sind.
Das kontrastiert zu den Absichten von Gemeinden, das untergeordnete Stras-
sennetz zu kammern und Durchfahrten auf parallelen Strassen zu unterbinden.

— Das Ubernehmen von Fahrgésten bspw. von einem Bahnanschluss ist ver-
gleichsweise einfach und zuverlassig plan- und durchfihrbar. Hingegen ist mit ei-
nem flexiblen Bedarfsangebot das plinktliche Zubringen von Fahrgasten zu ei-
nem Bahnanschluss risikobehafteter.

— Der Einsatz eines On-Demand-Angebots als 6V bedingt dessen Funktion als Zu-
bringersystem zu einem hoéher hierarchisierten 6V-Angebot (bspw. RBus oder
S-Bahn), womit ein Umsteigevorgang in der Reisekette zwingend ist. Auf Direkt-
fahrten bedachte Autofahrende werden damit als Zielgruppe kaum erreicht, wo-
mit auch keine Modalsplit-Veranderung vom MIV zum 6V erwartet werden darf.
Nur taxi-ahnliche Uberlagerungsangebote hatten mit inren moglichen Direktfahr-
ten das Potenzial, bisherige Autofahrende zu gewinnen; allerdings verursachen
solche Angebotsformen letztlich mehr Verkehr.

Bei allen bisherigen und laufenden Versuchsbetrieben von On-Demand-Angeboten
zeigt sich ein hoher Ressourceneinsatz, welcher meist einem vergleichsweise be-
scheidenen Nutzendenkreis gegentlibersteht. Einzelne Versuchsbetriebe wie bspw.
Kollibri in Brugg wurden wieder beendet, andere wie mybuxi erweitern ihr Bedie-
nungsgebiet schrittweise. Aufgrund der dargestellten Spannungsfelder ist noch of-
fen, wie sich On-Demand-Angebote im Mobilitatsmarkt positionieren werden. Als
Teil des 6V kdnnten sie einerseits Linienverkehre zu Zeiten und in Rdumen schwa-
cher Nachfrage ersetzen, wobei noch zu zeigen ist, ob dies mit einer besseren An-
gebotsqualitdt und bzw. oder mit einer besseren Wirtschaftlichkeit einhergehen
kann. Andererseits konnten solche Angebote den Linien-6V gezielt bspw. auf tan-
gentialen Verbindungen ergénzen. Als taxi-nahes Angebot in Uberlagerung zum 6V
dirften in Zentrumsbereichen gréssere Nachfragepotenziale vorhanden sein, aller-
dings wirden dadurch verkehrlich negative Folgen resultieren. Letztlich durfte fr
solche Angebotsformen nur eine kleine Nische zweckmassiger Einsatzfelder tGbrig-
bleiben.

Der heutige Gesetzesrahmen lasst Licken offen, wie On-Demand-Angebote mit
Fahrzeugen unter 9 Platzen als 6V eingeordnet und entsprechend — mit allen damit
verbundenen Pflichten — konzessioniert oder kantonal bewilligt werden kénnen. Zu-
dem ist unter den Bestellern auch noch nicht restlos geklart, ob solche Angebotsfor-
men als 8V bestellt und finanziert werden kénnen oder sollen. Das 6V-Gesetz des
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Kantons Luzern und die zugehdrige Verordnung sind auf Linienverkehre ausgerich-
tet und mussten fur On-Demand-Angebote in einzelnen Punkten angepasst werden.

Zu Kap. 2.3.5, Weitere Entwicklungen im oV-Umfeld

Hochwertige Bussysteme

Bei hochwertigen Bussystemen sind in Europa insbesondere franzdsische Stadte
Vorreiter (unter dem Begriff BHNS - «Bus a haut niveau de service»). Diese Bussys-
teme wurden ahnlich wie umfassende Tramprojekte geplant und umgesetzt, womit
erfolgreiche Gesamtsysteme aus hochwertigen kapazitatsstarken Fahrzeugen, kon-
sequenter Bevorzugung fir Busse und den Fuss- und Veloverkehr (punktuell mit
Einschrankungen fir den motorisierten Individualverkehr) sowie gelungener stadte-
baulicher Integration entstanden sind. BHNS entspricht dem urspriinglichen Ziel des
Systems RBus. Im Unterschied zu den BRT-Systemen («Bus Rapid Transit») in den
Grossstadten in Sidamerika oder China berticksichtigen die BHNS-Systeme die ge-
wachsene und teilweise historische Bebauungs- und Strassenstruktur. Die konse-
quente Busbevorzugung mittels Lichtsignalbeeinflussung und partiellem Eigentras-
see (nach Neuverteilung des Strassenraums) eliminiert Stérquellen im Busbetrieb
und erlaubt kiirzere und zuverlassigere Reisezeiten sowie deutlich héhere Leis-
tungsfahigkeiten. Die jeweils stark steigenden Nachfragezahlen zeigen den wesent-
lichen Erfolgsfaktor eines urbanen 6V: schnelle und zuverlassige Verbindungen. Nur
damit kann die angestrebte Modalsplit-Verschiebung vom MIV zum &V erreicht wer-
den [39]. Bei den Priorisierungsmassnahmen ist eine linienweise Planung mit Be-
achtung gegenseitiger Abhangigkeiten erfolgsversprechender als eine lose Aneinan-
derreihung von unabhangig voneinander geplanten Infrastrukturmassnahmen. In der
Schweiz ist betreffend hochwertige Bussysteme die Agglomeration Lausanne mit
der Planung und Umsetzung der «Axes forts» federflihrend.

Erganzende und konkurrierende Mobilitatsangebote

Das Velo ermdglicht, neben der Vergrosserung des Haltestelleneinzugsgebiets, eine
vergleichsweise kostenglinstige Variante zu einer zusatzlichen Feinerschliessung
mit Ortsbussen. Zudem ermoglicht es im Zulauf von Bahnhdéfen eine willkommene
Entlastung der Buslinien im kapazitatsbestimmenden Kurzstreckenbereich. Gerade
im landlichen Raum, wo das Busangebot ausserhalb der Spitzenzeiten ausgedinnt
ist, erhoht das Velo das mit der Bahn erreichbare 6V-Potenzial massgeblich. Zudem
ist es wahrscheinlich, dass das Velo als Verkehrsmittel im Zuge von Covid-19 einen
héheren Stellenwert erlangt. Um den 6V insgesamt zu starken, ist somit die Kombi-
nation von 6V und Velo in jeder Region des Kantons zielfihrend. Werden dabei ne-
ben privaten Velos zunehmend auch geteilte Velos (Bikesharing) bericksichtigt,
profitieren auch Besucherinnen und Besucher und Arbeitnehmende an ihrem Ar-
beitsort. Mit dem Teilen der Velos kann sich ausserdem der totale Platzbedarf fur
abgestellte Velos verringern. Sowohl fur private wie geteilte Velos sind Abstellplatze
sowie attraktive und llickenlose Verbindungswege relevant.

Fahrgaste von den 8V in der Regel Uberlagernden gewerblichen Fahrdiensten
(Rideselling-Angebote) sind fast ausnahmslos vormalige zu Fuss Gehende, Velo-
fahrende oder 6V-Nutzende, wahrend damit kaum bisherige Autofahrten ersetzt
werden und dadurch insgesamt mehr Verkehr und eine geringere Flacheneffizienz
entstehen. Im landlichen Raum wiederum sind solche Systeme nicht lukrativ, ob-
wohl sie hier eher einen Nutzen fir die Grundversorgung stiften kénnten.
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Zu Kap. 2.3.6, Mogliche Szenarien der kiinftigen Mobilitatsentwicklung

Tab. 9:  Beschreibung mégliche Szenarien fiir die kiinftige Mobilitatsentwicklung.
Denkbare Beschreibung Wirkung
Szenarien langfristig (>10 Jahre) / kurzfristig (bis 2025)
Weiter wie 6V und MIV bzw. Schiene und Langfristig: Die Verkehrsleistung steigt sowohl
bisher Strasse werden weiterhin im im 6V wie im MIV weiterhin an. Engpasse wer-

Gleichschritt entwickelt. Die
technologische und digitale
Durchdringung der Mobilitat
bleibt weitgehend aus.

den mit Ausbauten lokal behoben, worauf neue
Engpéasse zutage treten.
Kurzfristig: identisch zur langfristigen Wirkung.

Automatisierte

oV und MIV bzw. Schiene und

Langfristig: Die Verkehrsleistung steigt im MIV

Individualitat Strasse werden weiterhin im stark an, weil selbstfahrende Fahrzeuge leer
Gleichschritt entwickelt. Die heimgeschickt und geholt werden, bisher fahrun-
Mobilitat ist weitgehend digita- taugliche Personen damit fahren kdnnen und die
lisiert. Die Fahrzeuge sind Autofahrt neu wie im 6V produktiv genutzt wer-
weiterhin weitgehend in Pri- den kann [40]. Ebenso steigt der Guterverkehr
vatbesitz und werden vorwie-  weiterhin an. Die Bedeutung des 6V und anderer
gend individuell genutzt. Verkehrsmittel sinkt. Engpasse werden mit Aus-
bauten lokal behoben, worauf neue Engpasse
auftreten. Die Zersiedelung wird durch die zele-
brierte Individualitat gefordert.
Kurzfristig: dieselbe Wirkung wie im Szenario
«weiter wie bisher», solange selbstfahrende
Fahrzeuge nicht flachendeckend im Einsatz sind.
Verknupfte Die Verkehrsmittel werden an- Langfristig: Der wesensgerechte Einsatz der
Mobilitat hand ihrer Starken eingesetzt, Verkehrsmittel und die Vernetzung der verschie-
wozu neben multimodalen denen Mobilitdtsangebote entlastet bisher hoch-
Verkehrsdrehscheiben und di- belastete Zentren vom MIV und ermdéglicht wie-
gitalen Mobilitatsplattformen der attraktive Lebensraume mit Verkehr statt un-
gezielte Anreize zur adaqua-  attraktive Verkehrsraume mit Randbereichen.
ten Nutzung zu setzen sind. In  Der &V ist stérungsfrei unterwegs und ermaoglicht
hochbelasteten Raumen wer-  sichere Anschlisse. Die innere Verdichtung wird
den zugunsten der funktionie-  unterstutzt.
renden Mobilitatsabwicklung Kurzfristig: Mit ganzheitlicher Verkehrsplanung
flachen- und ressourceneffizi-  und entsprechenden Vernetzungs- und Push-
ente Verkehrsmittel konse- und Pull-Massnahmen ware eine rasche Wir-
quent bevorzugt. kung erreichbar, sofern die mobile Gesellschaft
entsprechende Massnahmen auch akzeptiert.
Smarte Mobi-  Mit selbstfahrenden Fahrzeu-  Langfristig: Wenn starke Nachfragestréome wei-
litat gen vermischen sich 6V und terhin durch grosse 6V-Gefasse bedient werden

MIV. Sammeltaxis in Flotten-
besitz erganzen den auf
Hauptachsen weiterhin ver-
kehrenden Linien-6V zweck-
massig, wozu zugunsten der
Effizienz Regulierungen und
aktives Verkehrsmanagement
notwendig sind.

und kleinere Nachfragestréme, statt wie bisher
individuell, neu gebundelt werden, wird eine Ver-
kehrsreduktion maoglich.

Kurzfristig: Solange selbstfahrende Fahrzeuge
noch nicht flachendeckend im Einsatz sind und
die mobile Gesellschaft weiterhin vorwiegend am
eigenen Auto festhalt, resultiert dieselbe Wirkung
wie im Szenario «weiter wie bishery.

Zu Kap. 2.4, Folgen der Covid-19-Pandemie auf den 6V

Die Annahmen zur Nachfrageentwicklung im 6V setzt sich aus folgender Differen-
zierung zwischen den Kundensegmenten zusammen:

— Es wird davon ausgegangen, dass sich das partielle Homeoffice etabliert, wes-
halb mit etwas weniger Pendlerverkehr gerechnet wird.
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Dies durfte teilweise oder gar vollstandig durch zusatzlichen Freizeitverkehr kom-
pensiert werden.

Ein vermutlich geringer Teil der Bevdlkerung wechselt aufgrund von Bedenken
zum Ansteckungsrisiko auch mittel- bis langfristig das Verkehrsmittel, bspw. vom
6V zum eigenen Auto oder zum Velo.

Je nach Reisehindernissen oder Wegfall von Reisegriinden (bspw. Grossveran-
staltungen) fallt ein Teil der 6V-Nachfrage zumindest temporar weg.

Die Bevolkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung wird fur zusatzliche Mobilitat sor-
gen.

Sollten sich vermehrte Wegzlige aus der Stadt aufs Land bewahrheiten, resultiert
bei Verbleib der Arbeitsstellen im Zentrum trotz vermehrtem Homeoffice Mehrver-
kehr durch langere Wege.

Nicht zuletzt bestehen politische Ziele zur Verlagerung der Mobilitdtsnachfrage
vom MIV zum 6V und zum Fuss- und Veloverkehr.

Nachfolgend sind mdgliche Szenarien zu mittel- bis langfristigen Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie auf den 6V festgehalten, wobei auch eine Mischung oder in ih-
rer Wirkung teilweise gegenlaufige Bewegungen denkbar sind.

Szenario und mogliche Folgen fiir 6V

Auswirkung auf 6V-Berichtsinhalte
(O verstarkend, = neutral, ® ggf. Anpassungsbedarf)

Mehr Homeoffice

Arbeithehmende arbeiten 6fters ganze
Tage oder einzelne Stunden von zu-
hause und entlasten so die Spitzenzei-
ten. Dabei ist auch eine Zunahme des
Freizeitverkehrs denkbar, welcher heute
zu grossen Teilen per MIV abgewickelt
wird — mit allenfalls negativen Auswirkun-
gen auf die Kapazitat und Zuverlassigkeit
des 6V zur abendlichen Hauptverkehrs-
zeit.

© Mobilitdtsmanagement (Kap. 4.2): Die entstehenden
Kapazitatsreserven sind zunachst wichtig flrs Abstand-
halten, spater firr die weitere Nachfrageentwicklung.

© Tarif (Kap. 4.4): Weniger Arbeitstage und mehr Frei-
zeitreisen kdnnen nach flexibleren, kundenfreundlichen
Tarif- und Preismodellen verlangen.

© Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage ein-
hergehende Erlésausfalle verursachen einen héheren
Abgeltungsbedarf.

© Verkehrsmanagement (Kap. 4.2) und Kapazitat (Kap.
4.3 und 5): Die Dringlichkeiten fir Verkehrsmanage-
ment- und Kapazitats-Massnahmen bleiben hoch.

Nachfrageverlagerung zum MIV und
zum Fuss- und Veloverkehr

Der 6V wird bezlglich Gesundheit als
«unsicher» wahrgenommen, womit eine
Verlagerung zum MIV und zum Fuss-
und Veloverkehr stattfindet, mit negativen
Folgen auf die Staus und Verlustzeiten
des 6V (vgl. Negativspirale Abb. 32). Die
Nachfrage im 6V reduziert sich zu allen
Zeiten und bei allen Verkehrszwecken.
Die Kundenbindung reduziert sich; es fin-
det eine Verlagerung von Jahresabos zu
Einzelbilletten statt.

@ Verkehrsmanagement (Kap. 4.2): Busbevorzugungen
sind zentral, um die Abwicklung des Verkehrs zu ge-
wahrleisten.

© Erganzende Mobilitatsangebote (Kap. 4.3 und 5): Bei
einer Verlagerung zum Fuss- und Veloverkehr wird ein
flachendeckendes Bikesharing noch wichtiger.

O Tarif (Kap. 4.4): Es sind multimodale und zeitlich fle-
xiblere Tarif- und Preismodelle zu lancieren.

© Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage ein-
hergehende Erlésausfalle verursachen einen héheren
Abgeltungsbedarf.

Starkeres Distanzempfinden

Die Reisenden reagieren sensibel auf
hohe Personendichten, wie sie bisher zu
Spitzenzeiten im 6V vorkamen, und for-
dern deshalb mehr Platz im 6V, zudem
kénnten die Fahrgastwechselzeiten lan-
ger dauern.

@ Angebot/Kapazitat (Kap. 4.3 und 5): Die Massnah-
men sind notwendig fur die Bewaltigung der Nachfrage
mit grosserem Abstandsbedurfnis. Allerdings fehlt teilw.
die Infrastrukturkapazitat. Daher sind auch Mobilitats-
management-Massnahmen (Kap. 4.2) wichtig.

© Finanzierung (Kap. 6): Bei gleichbleibenden Erlésen
steigen die Kosten und damit auch die Abgeltungen.
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Nicht geniigend finanzielle Mittel

Far die Finanzierung des 6V steht weni-
ger Geld als geplant zur Verfligung (tie-
fere Steuereinnahmen und héherer Mit-
telbedarf fur wirtschaftliche Folgen).
Gleichzeitig erhdhen wegfallende Fahr-
gasterldse den Abgeltungsbedarf.

® Massnahmen (Kap. 5) und Finanzierung (Kap. 6): Die
angestrebten Ausbauten sind nicht wie geplant moglich
bzw. mussen zeitlich verschoben werden. Allenfalls
muissen auch bestehende Angebote reduziert werden,
womit die Kapazitat und Attraktivitdt und in der Folge
die Nachfrage sinkt. Dies fuhrt zu einer weiteren Verla-
gerung zum MIV (vgl. Negativspirale Abb. 32). Eine
Preiserhdhung fur die Fahrgaste dirfte ahnliche Auswir-
kungen haben.

Beschleunigung der Digitalisierung
Die Fahrgaste I6sen ihre Tickets ver-
starkt kontaktlos Uber digitale Kanale.

Tarif (Kap. 4.4) und Mobility as a Service (Kap. 4.5):
Der Einsatz der Digitalisierung fir den Vertrieb und die
gezielte Beratungsprasenz sind weiterhin wichtig.

Status quo

Das Mobilitatsverhalten normalisiert sich
wieder. Die Entwicklung lauft im bisher
erwarteten Rahmen weiter.

Dieses Szenario wird durch den 6V-Bericht vollstan-
dig abgedeckt. Mobilitdtsmanagement-Massnahmen
(Kap. 4.2) sind notwendig, um die Chancen aus der vo-
ribergehenden Verhaltensanderungen zu etablieren.
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	( Tarif (Kap. 4.4): Weniger Arbeitstage und mehr Freizeitreisen können nach flexibleren, kundenfreundlichen Tarif- und Preismodellen verlangen. 
	( Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage einhergehende Erlösausfälle verursachen einen höheren Abgeltungsbedarf.
	( Verkehrsmanagement (Kap. 4.2) und Kapazität (Kap. 4.3 und 5): Die Dringlichkeiten für Verkehrsmanagement- und Kapazitäts-Massnahmen bleiben hoch. 
	( Verkehrsmanagement (Kap. 4.2): Busbevorzugungen sind zentral, um die Abwicklung des Verkehrs zu gewährleisten. 
	Nachfrageverlagerung zum MIV und zum Fuss- und Veloverkehr 
	Der öV wird bezüglich Gesundheit als «unsicher» wahrgenommen, womit eine Verlagerung zum MIV und zum Fuss- und Veloverkehr stattfindet, mit negativen Folgen auf die Staus und Verlustzeiten des öV (vgl. Negativspirale Abb. 32). Die Nachfrage im öV reduziert sich zu allen Zeiten und bei allen Verkehrszwecken. Die Kundenbindung reduziert sich; es findet eine Verlagerung von Jahresabos zu Einzelbilletten statt.
	( Ergänzende Mobilitätsangebote (Kap. 4.3 und 5): Bei einer Verlagerung zum Fuss- und Veloverkehr wird ein flächendeckendes Bikesharing noch wichtiger. 
	( Tarif (Kap. 4.4): Es sind multimodale und zeitlich flexiblere Tarif- und Preismodelle zu lancieren. 
	( Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage einhergehende Erlösausfälle verursachen einen höheren Abgeltungsbedarf.
	Stärkeres Distanzempfinden 
	( Angebot/Kapazität (Kap. 4.3 und 5): Die Massnahmen sind notwendig für die Bewältigung der Nachfrage mit grösserem Abstandsbedürfnis. Allerdings fehlt teilw. die Infrastrukturkapazität. Daher sind auch Mobilitätsmanagement-Massnahmen (Kap. 4.2) wichtig. ( Finanzierung (Kap. 6): Bei gleichbleibenden Erlösen steigen die Kosten und damit auch die Abgeltungen.
	Die Reisenden reagieren sensibel auf hohe Personendichten, wie sie bisher zu Spitzenzeiten im öV vorkamen, und fordern deshalb mehr Platz im öV, zudem könnten die Fahrgastwechselzeiten länger dauern. 
	( Massnahmen (Kap. 5) und Finanzierung (Kap. 6): Die angestrebten Ausbauten sind nicht wie geplant möglich bzw. müssen zeitlich verschoben werden. Allenfalls müssen auch bestehende Angebote reduziert werden, womit die Kapazität und Attraktivität und in der Folge die Nachfrage sinkt. Dies führt zu einer weiteren Verlagerung zum MIV (vgl. Negativspirale Abb. 32). Eine Preiserhöhung für die Fahrgäste dürfte ähnliche Auswirkungen haben.
	Nicht genügend finanzielle Mittel 
	Für die Finanzierung des öV steht weniger Geld als geplant zur Verfügung (tiefere Steuereinnahmen und höherer Mittelbedarf für wirtschaftliche Folgen). Gleichzeitig erhöhen wegfallende Fahrgasterlöse den Abgeltungsbedarf.
	( Tarif (Kap. 4.4) und Mobility as a Service (Kap. 4.5): Der Einsatz der Digitalisierung für den Vertrieb und die gezielte Beratungspräsenz sind weiterhin wichtig.
	Beschleunigung der Digitalisierung 
	Die Fahrgäste lösen ihre Tickets verstärkt kontaktlos über digitale Kanäle. 
	( Dieses Szenario wird durch den öV-Bericht vollständig abgedeckt. Mobilitätsmanagement-Massnahmen (Kap. 4.2) sind notwendig, um die Chancen aus der vorübergehenden Verhaltensänderungen zu etablieren.
	Status quo 
	Das Mobilitätsverhalten normalisiert sich wieder. Die Entwicklung läuft im bisher erwarteten Rahmen weiter.
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Zusammenfassung

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den Planungsbericht liber die
mittel- und langfristige Entwicklung des Angebots fiir den 6ffentlichen Perso-
nenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026. Der vierte 6V-Bericht gibt Auskunft zur
Erreichung der Ziele des letzten 6V-Berichts sowie zum aktuellen Stand des
6V im Kanton Luzern und geht auf die Entwicklungen im Umfeld ein. Er zeigt
auf, wie sich das Angebot des 6V in den nachsten Jahren, abgestimmt auf die
Infrastruktur, den Tarif und weitere Mobilitatsangebote, entwickeln wird. Der
Bericht dient auch als finanzpolitische Grundlage, da daraus die Uberein-
stimmung des Finanzbedarfs fiir den 6V mit der kantonalen Finanzplanung,
insbesondere dem aktuellen Aufgaben- und Finanzplan (AFP), hervorgeht. Der
o6V-Bericht 2023 bis 2026 baut auf den bewahrten 6V-Berichten vorangehender
Berichtsperioden auf und ist mit dem Planungsumfeld abgestimmt. Er bezieht
sich aufgrund der Abstimmung mit dem AFP neu auf die Periode 2023-2026.

Rdckblick

Die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 gesetzten Ziele werden nur teilweise erreicht.
Insbesondere das Modalsplit-Ziel in der Agglomeration Luzern wird, unabhangig der
kurz- und mittelfristigen Folgen von Covid-19, deutlich verfehlt werden — die
Nachfrage im motorisierten Individualverkehr wachst starker als jene im 6V.

Ziele 6V-Bericht 2023 bis 2026

Der langfristige Zielzustand 2050 bisheriger 6V-Berichte ist in weiten Teilen noch
immer gultig und wird nur geringfligig angepasst. Die darauf bauenden Ziele bis
2026 werden aufgrund neuer Entwicklungen und Erkenntnisse aktualisiert.

Schwerpunktthemen: Ausgangslage und strategische Stossrichtungen

Die Kapazitatsengpasse werden sich bei einigen S-Bahn- und Buslinien mittelfristig
verscharfen. Bus-Kapazitaten konnen flexibler erweitert werden als Bahnangebote.
Bis zur Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs Luzern (DBL) ist das Bahnsystem
weitgehend ausgereizt. Mit dem Einsatz von Doppelstockztigen und allenfalls
wenigen zusatzlichen Zugen werden letzte Spielraume genutzt.

Zahlreiche Buslinien erleiden Verlustzeiten und dadurch Anschlussbriche. Eine
bessere Zuverlassigkeit des 6V, hauptsachlich mit konsequenter Busbevorzugung,
ist Voraussetzung fir die angestrebte Modalsplit-Verschiebung. Hierzu ist eine
gesamtverkehrliche Betrachtung nach dem 4V-Prinzip «Verkehr vermeiden,
verlagern, vernetzen und vertraglich machen» erforderlich.

Der 6V wird zunehmend mit anderen Verkehrsmitteln verknipft. Dazu braucht es
eine ganzheitliche Planung mittels digitaler Mobilitatsplattformen und physischer
Verkehrsdrehscheiben, unter Berlicksichtigung neuer und erganzender Mobilitats-
angebote. In der vernetzten Mobilitdt wird der konventionelle linien- und fahrplan-
gebundene 6V als umweltfreundliches und flacheneffizientes Angebot auch
langfristig einen wichtigen Stellenwert einnehmen, damit die Mobilitatsbedirfnisse
Uberhaupt abgewickelt und die Klimaziele erreicht werden kdnnen.

Die drei Schwerpunktthemen stehen in positiver Wechselwirkung: Eine bessere
Zuverlassigkeit fihrt dank hoherer Leistungsfahigkeit zu mehr Kapazitat und diese
wiederum ermoglicht kirzere Fahrgastwechselzeiten, was zu einer besseren
Pulnktlichkeit beitragt. Eine bessere Zuverlassigkeit sorgt flir sichere Anschlisse,
was fur die Vernetzung der Verkehrsmittel essenziell ist. Eine optimale Vernetzung
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wiederum ermoglicht mit zuverlassig verkehrenden Angeboten kurzere Reisezeiten.
Und nicht zuletzt sorgt eine geschickte Vernetzung zusammen mit genigend Kapa-
zitaten fur eine héhere Effizienz im Gesamtverkehrssystem und damit einen
wirtschaftlicheren Einsatz der finanziellen Mittel.

Umfeldentwicklung

Wie der Klimawandel, die demografischen Veranderungen und weitere Aspekte
beeinflussen auch die «Sharing Economy» und die Digitalisierung das Mobilitats-
verhalten und die Mobilitdtsabwicklung. Die sich daraus ergebenden Chancen sind
zu nutzen und mogliche, damit verbundene Risiken zu minimieren.

Die potenziellen mittel- und langfristigen Auswirkungen von Covid-19 auf das Mobili-
tatsverhalten sind noch nicht abschliessend klar. Die gewahlten strategischen
Stossrichtungen liefern robuste Antworten auf die anstehenden Herausforderungen.

Massnahmen

Verschiedene Schlisselplanungen laufen oder sind innerhalb der Berichtsperiode

anzugehen, damit der langfristige Zielzustand erreicht wird. Bis 2026 werden

verschiedene Massnahmen umgesetzt, um den 6V attraktiver zu gestalten und die

gesetzten Ziele zu erreichen. Die wichtigsten Massnahmen sind:

— Projektierung Durchgangsbahnhof Luzern und nationale Planungen zu den
nachsten Bahnausbauschritten,

— Planung Angebotskonzepte Bahn 2040 (ZK6V) und Bus 2040 (Kanton Luzern),

— verstarkte Kundenorientierung mit Tarifharmonisierung,

— Kapazitatssteigerung im Bahnkorridor Luzern—Olten,

— schrittweise Umsetzung der AggloMobil-Planung, der Korridorplanungen im land-
lichen Raum sowie der einheitlichen Angebotsstandards,

— Umsetzung aufgewertetes, zuschlagsfreies Nachtangebot,

— starkere Vernetzung des 6V mit anderen Verkehrsmitteln,

— zunehmender Einsatz effizienter, emissionsarmer und mit erneuerbaren Energien
betriebener Busse.

Finanzierung

Die vorgesehenen Angebots- und weiteren Massnahmen sind mit der erwarteten
Nachfrageentwicklung im Zuge von Covid-19 und den derzeit absehbaren
finanziellen Moglichkeiten abgestimmt. Die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 im Jahr
2021 vorgesehene Erhdhung der Kantons- und Gemeindebeitrage wurde nun per
2022 vorgenommen. Aufgrund der absehbaren Entwicklung verschiedener
Einflussfaktoren wie Energiepreise und allgemeine Teuerung ist eine weitere Erhé-
hung der Kantons- und Gemeindebeitrage per 2025 vorgesehen, nachdem das
vorhandene, auch durch Sondereffekte gedufnete Eigenkapital, abgebaut wird. Die
verschiedenen Risiken und Chancen mit finanziellen Auswirkungen sind noch mit
Unsicherheiten behaftet. Allenfalls erfordern die finanziellen Rahmenbedingungen in
den nachsten Jahren eine zeitliche Anpassung der vorgesehenen Massnahmen.
Tariferhéhungen waren mangels Akzeptanz und gesamtverkehrlicher Uberlegungen
bisher national und damit auch lokal nicht vorgesehen, werden je nach finanzieller
Entwicklung aber diskutiert werden mussen.

Die Infrastrukturmassnahmen basieren auf der kantonalen Planung zu den 6V-
Investitionen gemass AFP 2023-2026. Gemass diesem AFP ist auch vorgesehen,
die Ressourcen zur Projektierung von Infrastrukturmassnahmen und begleitenden
Massnahmen zu erhdhen.




https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=5515d917fa844a82a7b1568fce0388f7

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=33c0fbd905bc4a6983dd555f3edbc807&back=1&text=afp%202023-2026&art=-0&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen einen Planungsbericht Gber die mittel- und langfristige Ent-
wicklung des Angebots fiir den 6ffentlichen Personenverkehr 2023 bis 2026.

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen 6V-Bericht

Gemass § 13 Absatz 5 des Gesetzes Uber den 6ffentlichen Verkehr (6VG) vom 22.
Juni 2009 (SRL Nr. 775) ist Inrem Rat alle vier Jahre ein Bericht Giber die mittel- und
langfristige Entwicklung des Angebots fur den offentlichen Personenverkehr (6V-Be-
richt) vorzulegen. Der 6V-Bericht ist ein besonderer Planungsbericht gemass § 77
Absatz 1c des Gesetzes Uber die Organisation und Geschaftsfiihrung des Kantons-
rates (Kantonsratsgesetz; KRG) vom 28. Juni 1976 (SRL Nr. 30). Er gibt Auskunft
Uber das bestehende Angebot im 6ffentlichen Personenverkehr, die geplanten Infra-
strukturvorhaben und Angebotsveranderungen, den Zeitpunkt ihrer Verwirklichung
und die damit verbundenen Kosten und halt die Tarifgrundséatze fir das Verkehrsan-
gebot fest (§ 13 Abs. 2 6VG). Der Bericht zeigt das Zusammenspiel auf zwischen
der Infrastrukturplanung des Kantons und der Angebotsplanung und -festsetzung
des Verkehrsverbunds Luzern (VVL), der daflr seit dem 1. Januar 2010 zustandig
ist. Der 6V-Bericht beriicksichtigt die in § 2 6VG genannten Ziele und Grundsatze,
die Funktion der Linien, das Erschliessungspotenzial, die Siedlungs-struktur und -
entwicklung sowie die Wirtschaftlichkeit und die Kostenentwicklung (§ 13 Abs. 3
dVG). Er dient somit auch als finanzpolitische Grundlage, da daraus die Uberein-
stimmung des Angebots im 6ffentlichen Personenverkehr mit der kantonalen Fi-
nanzplanung, insbesondere also mit dem jeweils aktuellen Aufgaben- und Finanz-
plan gemass § 8 des Gesetzes Uber die Steuerung der Finanzen und Leistungen
(FLG) vom 13. September 2010 (SRL Nr. 600), hervorzugehen hat.

1.2 Einbettung 6V-Bericht im Planungsumfeld

Der offentliche Verkehr (6V) ist als Teil der Gesamtmobilitat und als mitgestaltendes
Element der rdumlichen Entwicklung in zahlreichen Planungsinstrumenten mit unter-
schiedlicher Relevanz enthalten (vgl. Beilage 10). Demnach hat der 6V einerseits
eine wichtige Grundversorgungsrolle (Service public). Andererseits erleichtert er
durch seine Flachen- und Ressourceneffizienz die Abwicklung der Mobilitatsbedurf-
nisse auch in verkehrlich stark belastetem Umfeld (vgl. Ausfuhrungen in Beilage 12,
zu Kapitel 2.2).

Projekt «Zukunft Mobilitdt im Kanton Luzerny

Am 19. Juni 2018 erklarte Ihr Rat das Postulat P 518 von Adrian Nussbaum uber
eine Mobilitatsstrategie flir den gesamten Kanton Luzern und das Postulat P 508
von Yvonne Zemp Baumgartner (iber die Uberarbeitung des Radroutenkonzepts er-
heblich. Eine Mobilitatsstrategie soll die Entwicklungsabsichten — analog dem Agglo-
merationsprogramm — mit einem Betrachtungsperimeter Uber den Kanton hinaus
aufzeigen.



https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/775

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/30

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/600

https://www.lu.ch/kr/Parlamentsgeschaefte/detail?ges=36c34555fe6f4379a089ea302d5a2e66

https://www.lu.ch/kr/Parlamentsgeschaefte/detail?ges=b4d0b4505d4445be824dd0d63851eb50



Unser Rat hat deshalb beschlossen, ein entsprechendes Projekt in Angriff zu neh-
men. Die Erarbeitung des Projektes Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern soll in zwei
Phasen erfolgen: In der ersten Phase werden die Ziele und die grundlegenden,
langfristigen strategischen Stossrichtungen der zukuinftigen Mobilitatspolitik inner-
halb des Kantons Luzern hergeleitet und festgelegt. Ein zentraler Bestandteil dieser
ersten Phase ist zudem die Ausgestaltung der neu zu schaffenden oder anzupas-
senden Instrumente zur Planung der Mobilitat im Kanton Luzern und deren gesetzli-
che Verankerung. Nach Abschluss der ersten Phase steht in der zweiten Phase die
inhaltliche Erarbeitung des neuen «Programms Gesamtmobilitat» im Zentrum. Ab-
geleitet aus den Zielen und Stossrichtungen sollen unter Wahrung der Gesamt-
schau die konkreten Massnahmen fir alle Verkehrsarten bestimmt werden.

Der 6V-Bericht 2023 bis 2026 kommt noch in der gewohnten Form daher und ba-
siert auf den aktuell gultigen Planungs- und Gesetzesgrundlagen, wobei die inhaltli-
che Abstimmung mit dem Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern sichergestellt
wird. Fir die anschliessende Periode nach 2026 wird der 6V voraussichtlich Teil des
noch zu erarbeitenden «Programms Gesamtmobilitat» sein.

1.3 Aufbau des Berichts

Der 6V-Bericht 2023 bis 2026 basiert auf dem langfristigen Zielzustand der vorange-
henden 6V-Berichte. Schwerpunkte im vorliegenden Bericht sind die Themen Zuver-
lassigkeit, Kapazitat und Vernetzung, welche als Voraussetzung fir einen attrakti-
ven 6V gesehen werden. Diese Schwerpunktthemen werden im ganzen Bericht mit
entsprechenden Icons hervorgehoben.

In Kapitel 2 wird die Ausgangslage des heutigen 6V und der Kontext zur Raum- und
Mobilitatsplanung sowie zur Umfeldentwicklung dargestellt. Darin werden auch die
Aspekte Digitalisierung und Sharing Economy beleuchtet, wie dies von Ihrem Rat
bei der Kenntnisnahme des 6V-Berichts 2018 bis 2021 vom 19. Marz 2018 gefordert
wurde. Zugunsten des Gesamtverstandnisses werden verschiedene begleitende Er-
lauterungen zum Stand und Umfeld des 6V sowie zum Kontext zur Raumplanung in
der Beilage 12 dargestellt. Basierend auf den Ausfiihrungen des Kapitels 2 werden
in Kapitel 3, ausgehend vom langfristigen Zielzustand, die Ziele 2026 formuliert und
davon der Handlungsbedarf abgeleitet. In Kapitel 4 werden die zur Zielerreichung
dienenden strategischen Stossrichtungen fir die kurz-, mittel- und langfristigen Zeit-
horizonte benannt. In Kapitel 5 werden die zugehdrigen, im Rahmen der finanziellen
Rahmenbedingungen mdglichen Massnahmen fir die Berichtsperiode bis 2026 defi-
niert. Schliesslich werden in Kapitel 6 die finanziellen Auswirkungen und die sich da-
raus ergebenden Abgeltungen an die Transportunternehmen sowie die finanziellen
Beitrage des Kantons Luzern und der Luzerner Gemeinden aufgezeigt.




https://mobilitaet.lu.ch/zumolu

https://mobilitaet.lu.ch/zumolu

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=f2a181e31af4497fa55c554ef4211fb1&back=1&title=%C3%B6v-bericht&art=-0&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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Abb. 1: Aufbau des Berichts am Beispiel der drei Fokusthemen





1.4 Vernehmlassungsverfahren

Vom 25. Oktober 2021 bis zum 13. Februar 2022 fihrte der VVL im Auftrag unseres
Rates die Vernehmlassung zum Entwurf des 6V-Berichts 2023 bis 2026 durch.

Umfrage zur Zustimmung

73 Stellungnehmende haben zu sechs Fragen ihren Grad der Zustimmung abgege-
ben. Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Entwurf des 6V-Berichts 2023—
2026 grosstenteils unterstitzt wird und die inhaltlichen Stossrichtungen damit als
Basis weiterverwendet werden kénnen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1) Sind Sie mit dem 6V-Bericht als Ganzes (Inhalt und Darstellung)

LT
einverstanden? o2 == N
0%3%
2) Sind Sie mit der Dars.tellung der Ausgangslage (Kapitel 2) = - -
einverstanden?
1% 3%
3) Unterstitzen Sie den Zielzustand 2050 und die daraus
20%
abgeleiteten Ziele bis 2025 (Kapitel 3)? 407 e 7
4% 3%

4) Tragen Sie die kurz-, mittel- und langfristigen strategischen
Stossrichtungen (Kapitel 4) mit?

5) Beurteilen Sie es als richtig, dass der VWL die Koordination und
Finanzierung eines abgestimmten Bikesharing-Angebots nicht als
Verbundaufgabe sieht (vgl. Kapitel 4.3.8)?

18%

6) Sind Sie mit den geplanten Massnahmen (Kapitel 5) und der
darauf abgestimmten Finanzplanung fur die Jahre 2022 bis 2025
(Kapitel 6) einverstanden?

10%

W Stimme stark zu B Stimme eher zu B Stimme eher nicht zu W Stimme nicht zu Keine Antwort
Abb. 2: Grad der Zustimmung zu den sechs Vernehmlassungsfragen

Textriickmeldungen

116 Stellungnehmende haben insgesamt rund 1100 Einzelantrage oder allgemeine
Bemerkungen formuliert. Der 6V-Bericht wird im Allgemeinen als sehr gut aufberei-
tete Planungsgrundlage gelobt. Dass der 6V als Teil des Gesamtverkehrssystems
betrachtet wird, wird positiv hervorgehoben. Ebenso wird die essenzielle Wichtigkeit
des DBL fir eine Verbesserung des 6V bzw. des Gesamtverkehrs rundum betont.
Gemeinden und regionale Entwicklungstrager wirdigen zusatzlich die fir sie rele-
vanten Massnahmen und nennen Zusatzbedurfnisse (insb. das Schliessen von
Netz- und Angebotsliicken). Zudem haben sich weitere Interessierte mit teilweise
sehr spezifischen Anliegen geaussert.

Folgende Anliegen werden zahlreich genannt:

— Zuverlassigkeit: Eine bessere Zuverlassigkeit des strassengebundenen 6V wird
von nahezu allen Stellungnehmenden als essenzielles Thema angesehen, um
den 6V sowie die gesamtverkehrliche Situation zu verbessern und die Modalsplit-
und Klimaziele zu erreichen. Entsprechende Busbevorzugungsmassnahmen sol-
len umgehend geplant und umgesetzt werden. Von vielen Stellungnehmenden
werden wirksame flankierende Massnahmen wahrend der Bauzeit von Bypass





und DBL gefordert. Zum Umgang mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV)
stehen sich Forderungen zwischen Verzicht auf MIV-Ausbauten und der Beibe-
haltung der MIV-Leistungsfahigkeiten gegenuber. Die Ausfuhrungen des 6V-Be-
richts zeigen einen Mittelweg, weshalb keine Anpassung erforderlich ist. Zudem
werden die verkehrspolitischen Prioritdten im Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton
Luzern abgehandelt.

— Modalsplit-Ziel: Weil das Modalsplit-Ziel wiederholt klar verfehlt wird, betonen
viele Stellungnehmende nun die Wichtigkeit und Dringlichkeit von Verbesserun-
gen im Busverkehr mit Busbevorzugung und Angebotsausbauten — gerade weil
Ausbauten im Bahnangebot bis zur Realisierung des Durchgangsbahnhofs (DBL)
nicht moéglich sind. Teilweise wird das ambitionierte Modalsplit-Ziel in Frage ge-
stellt. Deshalb und auch angesichts der pandemiebedingten Verschiebung der
Nachfrage vom 6V hin zum MIV sowie der infrastrukturellen Herausforderungen
wird das Modalsplit-Ziel fur den Agglomerationsraum fur den Berichtszeitraum
auf 25 Prozent 6V-Anteil angepasst und mittel- und langfristig am alten Ziel von
30 Prozent festgehalten.

— Organisation: Es wird von vielen Stellungnehmenden eine bessere Abstimmung
zwischen Angebot und Infrastruktur gefordert, bspw. die dringende Realisierung
von Busbevorzugungsanlagen und Bushubs/Verkehrsdrehscheiben, damit die
Angebotsverbesserungen ihre Wirksamkeit entfalten konnen. Diese Anliegen
fliessen in das im Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern angedachte Pro-
gramm Gesamtmobilitat ein.

— Kontroversere Rickmeldungen gab es zu den Themenfeldern ergéanzende/alter-
native Angebote, Tarif und Finanzierung: Einige Stellungnehmende erwarten
vom VVL ein erhéhtes Engagement bzw. den Einsatz zusatzlicher finanzieller
Mittel, andere Stellungnehmende fordern demgegeniber eher Zurtickhaltung.
Der jeweils dargestellte Mittelweg zwischen den unterschiedlichen Positionen
wird weitgehend unverandert beibehalten.

Der zusammenfassende Umgang mit den Stellungnahmen ist im separaten Mitwir-
kungsbericht dargelegt.

1.5 Riickblick und Erfolgskontrolle

1.5.1 Bisherige Bemerkungen Kantonsrat

Ihr Rat hat zu den bisherigen 6V-Berichten verschiedene Bemerkungen Uberwiesen.
Diese sind, mit einer aktuellen Beurteilung, in der Beilage 11 dargestellt.

1.5.2 Zielerreichung

Uberblick

Die Ziele des 0V-Berichis 2018 bis 2021 werden einzig hinsichtlich Finanzen voll-
standig erreicht. Das Modalsplit-Ziel (Anteil des 6V am Gesamtverkehr, gemessen
an der Tagesdistanz) wird hingegen deutlich verfehlt werden.
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Tab. 1:

Uberblick tiber den Stand der Zielerreichung

Ziel

Status und Bemerkung

Der Modalsplit-Anteil des 6ffentlichen

Verkehrs in der Agglomeration steigt
von 20 Prozent im Jahr 2015 weiter
bis 30 Prozent im Jahr 2021 (bezo-
gen auf die Tagesdistanz).

Die definitiven Resultate zum Mikrozensus 2021 liegen
im Laufe des Jahres 2023 vor. Das ambitionierte Mo-
dalsplit-Ziel dirfte, mit Blick auf das jahrliche Monito-
ring Gesamtverkehr [1], zum zweiten Mal in Folge
deutlich verfehlt werden (stagnierende Modalsplit-Ent-
wicklung bei den Querschnittsbelastungen zwischen
2015 und 2019 bzw. Rickgang im Pandemie-Jahr
2020). Eine Interpretation der Zielverfehlung findet sich
in den inhaltlichen Erganzungen in Beilage 12.

Die Qualitat wird trotz noch nicht voll-
standig realisierter 6V-Bevorzugung
gehalten (76 Punkte bei Kundenzu-
friedenheit).

Kundenzufriedenheit 2018 mit 76 Punkten; Ziel er-
reicht. Kundenzufriedenheit 2021 mit 75 Punkten; Ziel
knapp nicht erreicht. Der Riickgang ist vor allem auf
die tiefer bewertete Plnktlichkeit zur Hauptverkehrszeit
zurlckzufuhren.

Die Kantons- und die Gemeindebei-
trage entwickeln sich im Rahmen der
Finanzvorgaben.

Ziel wird erreicht. Gegenuber der Planung waren meis-
tens tiefere Kantons- und Gemeindebeitrage maéglich.

Der Kostendeckungsgrad verbessert
sich von 55 Prozent im Jahr 2016
weiter auf 58 Prozent im Jahr 2021.

Ziel mit 59,5 Prozent bereits im Fahrplanjahr 2019
Ubertroffen. Griinde daflr sind neues, glinstigeres Roll-
material, h6here Erlése und dauerhaft tiefere Abgeltun-
gen durch neue Vorgaben seitens Bund.

Im Fahrplanjahr 2020 sank der Kostendeckungsgrad
infolge der Covid-19-Pandemie auf 53,3 Prozent, im
Fahrplanjahr 2021 stieg er wieder auf 58 Prozent (je-
weils inklusive nachtragliche Defizitbeitrage; ohne
diese Beitrage resultierten Kostendeckungsgrade von
47,5 Prozent [2020] bzw. 48,9 Prozent [2021]). Das
Ziel von 58 Prozent wurde damit in den beiden Pande-
mie-Jahren nicht erreicht.

Der Durchgangsbahnhof Luzern ist
im Bahnausbauschritt 2030/2035 als
zu realisierendes Vorhaben, mindes-
tens mit ersten Projektetappen und
mit der Moglichkeit einer Vorfinanzie-
rung, enthalten.

In diesem Wortlaut nicht erreicht. Zum DBL wird im
Ausbauschritt 2035 explizit die Projektierung mit dem
Bau- und Auflageprojekt erwahnt. In den nachsten
Ausbauschritten soll der ganze DBL inkl. notwendiger
erganzender Massnahmen als zu realisierendes Ele-
ment erwdhnt werden.

Umgesetzte Massnahmen im Zeitraum 2018 bis 2021
Von den im 6V-Bericht 2018 bis 2021 vorgesehenen Massnahmen in der Verant-

wortung des VVL konnten rund 80 Prozent bzw. rund 45 Massnahmen umgesetzt
werden. Darunter sind folgende Massnahmen speziell hervorzuheben:

— RBus-Standard auf Linie 8 (2018),

— Ausbauten Linie 14 im Zusammenhang mit Mobilitatsmanagement Hirslanden-

Klinik St. Anna (2018),

— neue Tangentiallinie 111 Waldibrtucke—Inwil-Ebikon, mit stabilerer FUhrung Linie
22 sowie Verdichtung Tangentiallinie 110 Hochdorf-Rotkreuz (2018),

— Verlangerung S77 (vormals S61) nach Willisau und Optimierung des gesamten
Busnetzes in Luzern West und im Wiggertal (2020),

— Verlangerung RBus-Linie 1 nach Ebikon, neue Tangentiallinie 30 Littau—Kan-
tonsspital-Ebikon und Anbindung Linien 22 und 23 an S-Bahn (2020),
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— Systematisierung Morgen- und Abendangebot diverser Bahn- und Buslinien im
Raum Luzern Landschaft und in der Stadt und Agglomeration Luzern flir bessere
Anschlisse und haufigere Abfahrten (2018 und 2020),

— Luckenschliessung 30-Minuten-Takt S9 abends bis Betriebsschluss bis Hochdorf
(2018), mit Buserganzung Richtung Hitzkirch (2020) sowie 30-Minuten-Takt S3
bis Betriebsschluss bis Kussnacht am Rigi (2021).

Die Umsetzung weiterer im 6V-Bericht 2018 bis 2021 vorgesehener Massnahmen
ist in der Beilage 4 dargestellt. Uber den 6V-Bericht hinaus konnten innerhalb des
Abgeltungsbudgets zahlreiche weitere kleinere und grossere Angebotsoptimierun-
gen realisiert werden (vgl. Archiv der Fahrplanwechsel auf der VVL-Website).

Die Wirkung der in den Fahrplanjahren 2018 und 2019 umgesetzten Massnahmen

ausserte sich, Covid-19 ausgeklammert, in den meisten Fallen durch eine spurbare
Nachfragezunahme. Die Wirkung der in den Fahrplanjahren 2020 und 2021 umge-

setzten Massnahmen wird aufgrund des Riickgangs im Zuge von Covid-19 voraus-
sichtlich erst ab 2023-2024 feststellbar sein.

Im Weiteren konnten in der Berichtsperiode 2018—-2021 zahlreiche Planungen abge-
schlossen oder weitergetrieben werden, bspw. Korridorplanungen im Raum Luzern
Landschaft, AggloMobil 4 sowie die Begleitung des Ausbauschritts 2035 der Bahn-
infrastruktur (vgl. Dokumente in Beilage 5).

Im Zeitraum 2018 bis 2021 nicht umgesetzte Massnahmen

Einzelne Angebotsmassnahmen wurden aufgrund neuer Erkenntnisse nicht umge-
setzt oder mussten aus unterschiedlichen Griinden verschoben werden. Ein Beispiel
ist die Verlangerung der Linie 12 bis Tschuopis, weil sich die der Massnahme zu-
grundeliegende Siedlungsentwicklung verzégert. Ein weiteres Beispiel ist die Flih-
rung der Linie 14 via Arsenalstrasse und Bahnhof Mattenhof, weil die daflir notwen-
digen Verkehrsmassnahmen in der Arsenal- und Eichwaldstrasse nochmals ber-
pruft werden missen. Zudem bestehen aus AggloMobil 4 punktuell neuere Erkennt-
nisse zur weiteren Liniennetzentwicklung gegentiber Vorgangerplanungen. Die wei-
teren Grinde fir die einzelnen Massnahmen sind in der Beilage 4 erwahnt.

Bei der Umsetzung der notwendigen Infrastrukturmassnahmen — sowohl in Sachen
Busbevorzugung wie bei Bushubs/Verkehrsdrehscheiben — gibt es Verzégerungen
und besteht Aufholbedarf.

2 Ausgangslage

Nachfolgend wird die Ausgangslage in verkirzter Form dargestellt. Vertiefte Erlaute-
rungen finden sich in der Beilage 12.

2.1 Der offentliche Verkehr im Kanton Luzern

2.1.1 Angebot

Das vom Verkehrsverbund Luzern (VVL) bestellte 6V-Angebot im Kanton Luzern
umfasst auf der Schiene die S-Bahn- und RE-Linien. Das Angebot kann aus infra-
strukturellen Griinden bis auf Weiteres kaum ausgebaut werden. In der Agglomera-
tion Luzern erganzt das leistungsfahige RBus-Netz auf den Hauptachsen die S-
Bahn in dichtem Takt. Weitere Buslinien sorgen fur die Feinverteilung, tangentiale
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Verbindungen und die regionale Erschliessung. Bahn und Bus werden laufend stér-
ker vernetzt und das Angebot entsprechend der Nachfrage bzw. den Potenzialen
ausgebaut. Weiter werden einzelne Schiffs- und Zahnradbahnverbindungen aus-
serhalb der touristischen Zeiten und mit Taxito im Lutherntal und Seetal ein ergan-
zendes Mobilitatsangebot bestellt.

Mit vom VVL nicht bestellten, eigenwirtschaftlichen Fernverkehrsztigen und vorab
internationalen Fernbuslinien bestehen zahireiche weitere Verbindungen vom Kan-
ton Luzern in die restliche Schweiz und nach europaischen Stadten.

2.1.2 Nachfrage und Kapazitatsengpasse

Die Nachfrage im 6V hat sich bis zur Covid-19-Pandemie stetig erhdht. Zu Spitzen-
zeiten muss vielerorts auf Stehplatze ausgewichen werden. Entwickelt sich die
Nachfrage nach Beendigung der Covid-19-Pandemie weiter wie in den letzten Jah-
ren, drohen auf einigen Linien in den nachsten Jahren zu Spitzenzeiten erhebliche
Kapazitatsengpasse. Die punktuell starken Nachfragespitzen fihren zu einem ho-
hen Betriebsmittelaufwand (bspw. mit Beiwagen) oder ziehen bei engen Taktfolgen
Zuverlassigkeits- und betriebliche Probleme nach sich (bspw. Paketbildungen von
Bussen).

Bis 2026 wird, nach dem pandemiebedingten zwischenzeitlichen Einbruch, im ge-
samten Verbundgebiet von einer gleichbleibenden Nachfragezunahme von insge-
samt rund 7 Prozent gegentber 2019 ausgegangen, welche primar durch die Bevol-
kerungs- und Arbeitsplatzentwicklung sowie das Mobilitatsverhalten unter anderem
durch haufigeren Freizeitverkehr (vgl. Erlauterungen in Beilage 12, zu Kapitel 2.4)
hervorgerufen wird. Gegenlber den Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes [2] ist
diese Entwicklung tGberdurchschnittlich. Auf einzelnen sich stark entwickelnden Kor-
ridoren, bspw. auf der S1 (Sursee—Luzern—Baar) kénnte die Nachfrage, wie bisher,
noch starker wachsen (vgl. Ausfihrungen in Beilage 12). Die Kapazitaten auf der
Schiene bleiben hingegen bis zur Inbetriebnahme des DBL weitgehend dieselben,
womit die Abwicklung der Nachfrage herausfordernd wird. Es besteht die Gefahr,
dass die Kapazitat Ubersteigende Nachfrage auf den MIV verlagert wird. In dieser
Zeit sind Ausbauten im Strassennetz vorgesehen, bspw. der Bypass. Damit deren
Entlastungswirkung tatsachlich eintritt und deren Nutzen fir die betreffenden Regio-
nen und den 8V maximiert werden kann, sind flankierende Massnahmen zugunsten
des 6V erforderlich. Dies wurde auch von Ihrem Rat im Rahmen der Beratungen zur
Spange Nord unter anderem mit der Forderung durchgehender Busspuren entspre-
chend festgehalten.

2.1.3 Storquellen und Verlustzeiten

Die Bahnlinien verkehren grosstenteils plnktlich und zuverlassig. Mégliche Stor-
quellen sind meist technischer Art am Fahrzeug oder an der Bahnanlage sowie
Baustellenintervalle mit Fahrplaneinschrankungen. Gréssere Auswirkungen kann
dies insbesondere auf einspurigen Streckenabschnitten haben. Der strassengebun-
dene 6V verkehrt grosstenteils auf der gleichen Flache wie andere Verkehrsteilneh-
mende. Bei grossem Verkehrsaufkommen und Engpassen ergeben sich Verlustzei-
ten. Diese betragen beim MIV einige Sekunden oder wenige Minuten, fihren im 6V
aber zu Anschlussbrichen und damit je nach Taktintervall der Anschlusslinie rasch
zu 15, 30 oder 60 Minuten langeren Reisezeiten. Die Anzahl und der Umfang der
Verlustzeiten hat in den vergangenen Jahren zugenommen.
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Um das Taktangebot und die Anschllsse halten zu kénnen, werden aufgrund feh-
lender Bevorzugungsinfrastrukturen verschiedene betriebliche Massnahmen ergrif-
fen, welche den Einsatz finanzieller Mittel oder Nachteile fir die Fahrgaste bedingen
(vgl. vertiefende Erlauterungen in Beilage 12). Abbildung 3 zeigt die aktuellen Stor-
quellen im Kanton Luzern, welche sich durch die betrieblichen Massnahmen nicht
kompensieren lassen. Kumulationen von Stérungen gibt es auf Zulaufstrecken ver-
schiedener Knotenpunkte, insbesondere im Bereich der Stadt und Agglomeration
Luzern sowie in den Regionalzentren wie Sursee und Willisau. Weitere Stérquellen
befinden sich bei Autobahnanschlissen und Bahnlbergéngen. Problematisch bei
den Autobahnanschlissen ist der freie Abfluss des Verkehrs von der Autobahn in
das untergeordnete Strassennetz, welches das Verkehrsvolumen insbesondere
auch im Storungsfall nicht aufnehmen kann und in der Folge Ruckstaus im gesam-
ten Strassennetz und somit auch Verlustzeiten fur den 6V zur Folge hat.

Mit dem Bau des DBL (ab ca. 2030) wie auch des Bypasses (ab ca. 2025) sowie der
Erweiterung des Autobahnanschlusses Emmen Nord (ab ca. 2026) werden voraus-
sichtlich Uber mehrere Jahre teilweise erhebliche Einschrankungen fur einen Teil
des strassengebundenen 6V entstehen. Beim Bau des DBL kommen womdglich zu-
satzliche temporare Einschrankungen im Bahnverkehr hinzu. Dadurch benétigte
Bahnersatzbusse sind dann wiederum von den Stérungen im Strassenverkehr be-
troffen. In dieser Zeit wird einerseits die Zuverlassigkeit der Buslinien wie auch die
Kapazitat des gesamten 6V zu einer Herausforderung. Die dadurch gegebenenfalls
mangelnde 6V-Attraktivitat kann zu einem starker steigenden MIV-Aufkommen bei-
tragen, was die Situation zusatzlich verscharfen wirde.
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Abb. 3: 6V-Netz Kanton Luzern mit den wichtigsten Stérquellen (im Zentrumsbereich Luzern
sind pro Punkt mehrere Stérquellen zu verzeichnen).

2.1.4 Verkniupfung des 6V mit anderen Verkehrsmitteln

Seit jeher sind im Raum Luzern Landschaft die Buslinien mit der Bahn verknUpft.
Mit der Umsetzung verschiedener Bushubs seit 2012 erfolgt auch in der Agglomera-
tion Luzern eine zunehmende Verknipfung von Bahn und Bus. Mit den Park-and-
ride-Anlagen sowie dem laufenden Ausbau von Bike-and-ride-Anlagen an diversen
Bahnhofen wird der 6V zunehmend auch mit dem MIV und dem Veloverkehr ver-
netzt. Mit Ausnahme einzelner Mobility- und Nextbike-Angeboten fehlen an Bahnho-
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fen und Bushaltestellen hauptsachlich noch Sharing-Angebote. Die bisher ausge-
pragte sektorale Betrachtung sowohl bei der Bereitstellung der Verknupfungsinfra-
struktur wie auch bei digitalen Hilfsmitteln weicht zunehmend einer gesamtheitlichen
Sichtweise.

2.1.5 Weitere Themen

Tarif und Vertrieb

Die Fahrgaste empfinden das Tarifwesen einerseits als kompliziert und als grosse
Zugangshirde zum 6V sowie andererseits im normalen Ticketsortiment insbeson-
dere fir kurze, zonenuberschreitende Fahrten als teuer [3]. Die heutige Tarifland-
schaft mit den regionalen Tarifverblinden (Zonentarif) und dem «nationalen direkten
Verkehr» (Streckentarif) stosst insbesondere an den Schnittstellen zwischen Ver-
binden an Grenzen. Die Erreichbarkeit des Entwicklungsschwerpunkts Rotkreuz mit
einem Passepartout-Ticket oder -Abo konnte per Fahrplanjahr 2022 bereinigt wer-
den. Mit dem derzeitigen Umbruch des Vertriebs Richtung digitaler Kanale und den
Arbeiten der Tarifbranche zum Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems (Projekt
«GITA») soll ein auf die klinftigen Bedurfnisse abgestimmtes Tarifsortiment angebo-
ten werden. Weitere Ausfiihrungen finden sich in Beilage 12.

Hindernisfreiheit

Bis Ende 2023 muss gemass dem Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benach-
teiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz,
BehiG) vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3), unter Wahrung der Verhaltnismassig-
keit, der autonome Zugang zum 6V sichergestellt sein; dies umfasst hauptsachlich
entsprechend ausgertistete Fahrzeuge und Haltestellen sowie barrierefreie Websei-
ten und Apps. Seit dem Fahrplan 2020 sind alle Fahrzeuge des bestellten Agglome-
rations- und Regionalverkehrs im Kanton Luzern hindernisfrei nutzbar, sofern der
Zugang an den Haltestellen dies zulasst. Im Fernverkehr gibt es teilweise noch
Zige mit hohen Einstiegen. Bei der Haltestelleninfrastruktur ist absehbar, dass die
Frist bis Ende 2023 nicht tberall eingehalten werden kann. Die verschiedenen An-
spruche an hindernisfreie Haltestellen (autonomer Zugang, Einbettung im Strassen-
raum, Kostenfolgen) lassen jedes einzelne Objekt zur Herausforderung werden. In
der Folge werden auch einzelne Haltestellenstandorte optimiert oder aufgehoben.
Bis Ende 2023 werden die meisten Bahnhéfe hindernisfrei ausgestaltet sein. Fur
nicht umgesetzte Massnahmen sind ab 2024 Ersatzmassnahmen (bspw. Call Cen-
ter Handicap, Mobilitatshelfer, Fahrdienste usw.) erforderlich, deren Verantwortung
und Finanzierung bei den jeweiligen Infrastruktureigentiimern oder den Transportun-
ternehmen liegt.

Far Personen mit Wohnsitz im Kanton Luzern, die den 6V nicht oder nur einge-
schrankt nutzen kénnen, wird flr Alltagsfahrten, welche nicht durch Dritte (bspw.
Sozialversicherungen) bezahlt werden, ein Kontingent von Fahrtgutscheinen zur
Verfigung gestellt. Mit der Organisation ist Pro Infirmis Luzern, Ob- und Nidwalden
beauftragt; sie Gberprift die Berechtigung und vergibt die sogenannten Tixi-Taxi-
Bons.

Fahrgastinformation

In den letzten Jahren konnte die Echtzeit-Fahrgastinformationsplattform 6V-LIVE
bzw. 6V-Plus stetig optimiert werden. Inzwischen sind fast alle Transportunterneh-
men in der Zentral- und Ostschweiz sowie im Grossraum Bern an der Plattform be-
teiligt. Die Daten werden national gegenseitig zur Verfliigung gestellt, wobei unter-
schiedliche Schnittstellen herausfordernd sind. Damit sind Echtzeitinformationen
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nicht nur an Haltestellen und im Bus verfiigbar, sondern auch auf dem Smartphone,
im Webbrowser und auf Info-Bildschirmen in &ffentlichen Gebauden und in Unter-
nehmen. Mit den Informationsbildschirmen unter anderem am Bahnhof Luzern
konnten Mehrwerte erreicht werden. Inzwischen kdnnen Transportunternehmen
auch unternehmensitibergreifend schnell und einheitlich Uber geplante oder unge-
plante Stérungen informieren. Die Kommunikation bei ungeplanten Stérungen ist
weiterhin herausfordernd, da sich die Kenntnis- und Betriebslage jeweils schnell an-
dert, die Fahrgaste aber verlassliche und konsistente Informationen erwarten.

Kundenwahrnehmung und Qualitat

Die vom VVL gemessene Kundenzufriedenheit war Gber viele Jahre stabil bei 74
Punkten, was bei der laufend steigenden Erwartungshaltung seitens der Fahrgaste
eine Steigerung der Qualitat bedingte. Mit wirkungsvollen Massnahmen, bspw. zur
besseren Sauberkeit von Fahrzeugen und Kundeninformation im Regelfall, konnte
in der Kundenzufriedenheitsumfrage 2018 die Bewertung auf 76 Punkte gesteigert
werden. In der Kundenzufriedenheitsumfrage 2021 musste wieder ein Riickgang auf
75 Punkte registriert werden [3]. Nach wie vor deutlich unterdurchschnittlich werden
die Aspekte «Zuverlassigkeit zur Hauptverkehrszeit», «Kundeninformation im St6-
rungsfall», «Angebot nach 20 Uhr» und «Reklamationsmanagement» bewertet.

Das Bundesamt fur Verkehr (BAV) misst die Qualitat mit einer automatischen Aus-
wertung der Pulnktlichkeit sowie mit anonymen Testpersonen [4] Themen wie Sau-
berkeit, Fahrgastinformation und Freundlichkeit. Die automatische Puinktlichkeits-
messung berlcksichtigt nur die absolute Plnktlichkeit, nicht aber die Gewahrleis-
tung von Reiseketten. Ein die S-Bahn abwartender Bus wird demzufolge negativ be-
wertet, obwohl der gesicherte Anschluss fiir die Anschlussreisenden sehr positiv ist.
Aus diesen Pinktlichkeitsmessungen werden Massnahmen fir eine bessere Plnkt-
lichkeit abgeleitet.

2.1.6 Finanzieller Einsatz

In den letzten Jahren waren die tatsachlich ausgerichteten Abgeltungen stets tiefer
als die von lhrem Rat im Voranschlag bereitgestellten Mittel. Griinde daftir sind tiefe
Zinsen und Energiekosten, wirksame Zielvereinbarungen, geringere Kosten dank
neuer Fahrzeuge, positive Erlésentwicklungen durch Preiserhéhungen sowie Son-
dereffekte wie Rlckzahlungen und dauerhaft tiefere Abgeltungen aufgrund ver-
scharfter Vorgaben des Bundes.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Budget Abgeltungen VVL I st Abgeltungen VWL Datenquelle: VWL

Abb. 4: Vergleich Budget- und Ist-Abgeltungen VVL 2015 bis 2021 (2020 und 2021 inkl.
nachtrégliche Defizitdeckung).
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Damit wurden in den letzten Jahren auch die finanziellen Kennzahlen stetig verbes-
sert. Die Abgeltung pro Personenkilometer (vgl. Abb. 5) konnte stark reduziert und
der Kostendeckungsgrad markant erhéht werden.
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Abb. 5: Kennzahlenvergleich Kostendeckungsgrad und Abgeltungen pro Personenkilometer
des gesamten vom VVL bestellten 6V-Angebots 2015 bis 2021.

In den letzten Jahren wurden — unter Abzug der Beitrage in den Bahninfrastruk-
turfonds — teilweise nur geringe Investitionen in 6V-Infrastrukturen (Planung und
Umsetzung) vorgesehen und noch weniger effektiv umgesetzt. Griinde daflr sind
unter anderem Verzogerungen in Projektprozessen (bspw. durch Einsprachen) und

fehlende Ressourcen. Es besteht dadurch ein erheblicher Projektiiberhang und Auf-
holbedarf.
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Abb. 6: Getétigte und geplante 6V-Investitionen 2010 bis 2021, mit und ohne kantonalen
BIF-Beitrag
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2.1.7 Erfolgsfaktoren des 6V und Status im Kanton Luzern

Wettbewerbsféhige Reisezeiten

Dazu zahlen Direktverbindungen, optimierte Anschlisse, stérungsfreie Fahrt und
optimierte Fuss- und Velowege zu Haltestellen. Auf der Schiene und bei Buslinien
Uber die Autobahn sind die Reisezeiten des 6V konkurrenzfahig. Im Stadt- und Ag-
glomerationsraum ist der 6V einzig auf den Achsen mit konsequenter Busbevorzu-
gung lokal konkurrenzfahig (bspw. Haldenstrasse). Im Allgemeinen bewegen sich
die Reisezeiten mit dem 6V innerhalb der Agglomeration im Bereich des Eineinhalb-
bis Zweifachen gegeniber dem MIV. Die Standorte von Haltestellen sind nicht im-
mer optimal ins Fuss- und Velowegnetz integriert. Hindernisfreie Haltestellen wer-
den oftmals nach finanziellen oder strassenbetrieblichen Prioritdten anstelle einer
Gesamtsicht realisiert.

Leichter Zugang und einfache Nutzung

Dazu z&hlen leicht merkbare Fahrplane und eine nachvollziehbare Netzgestaltung.
Im Kanton Luzern verkehren die Linien meist in der leicht merkbaren Taktfamilie des
60-/30-/15-/10-/7,5-Minuten-Rasters und bieten durchgehende Anschlisse und Rei-
seketten. In Gebieten mit geringer Angebotsdichte missen teilweise Kompromisse
zwischen Einfachheit und flachendeckender Erschliessung eingegangen werden.

Hohe und durchgéngige Servicequalitét

Dazu zahlen dichte Fahrplane, Anschlusssicherheit, Punktlichkeit, die technische
Funktionalitat und ein ausreichendes Platzangebot. In der Stadt und Agglomeration
ist das Angebot zwar dicht, die Punktlichkeit und die Anschlusssicherheit sind je-
doch zu Spitzenzeiten gering. Umgekehrt verhalt es sich, mit Ausnahmen, im landli-
chen Raum. Das Platzangebot ist auf einzelnen Bahn- und Buslinien bzw. -kursen
zu Spitzenzeiten kritisch. Technische Stérungen sind in der Regel selten, aber leider
nie ganz auszuschliessen.

Preiswerte Nutzung

Ein fur Viel- und Gelegenheitsfahrende preiswerter 6V ist eine wichtige Basis fur die
Konkurrenzfahigkeit. Die Preiswahrnehmung ist in Kapitel 2.1.5 beschrieben.

Umweltgerechte, ressourcen- und flacheneffiziente Verkehrsabwicklung

Der 6V leistet durch die Blindelung der Nachfrage und die zunehmende Elektrifizie-
rung einen wichtigen Beitrag fir eine umweltgerechte und dank des geringen Fla-
chenbedarfs auch leistungsfahige Verkehrsabwicklung. Dies ermdglicht Mobilitat fur
mehr Personen auf gegebener Strassenflache als beim MIV und die Erreichung des
Klimaziels.

Produktive Nutzung der Reisezeit

Die Reisezeit im 6V kann bspw. zum Arbeiten und Lesen, eventuell gar zum Schla-
fen genutzt werden, sofern es der Reisekomfort erlaubt, das heisst vornehmlich im
Fernverkehr.
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2.2 Abstimmung 6V mit Gesamtverkehrs- und Raumplanung

2.2.1 Rolle und Zweck des oV

Der offentliche Verkehr dient insbesondere der flachen- und ressourceneffizienten
Mobilitatsabwicklung sowie der Grundversorgung mit Mobilitat.

Mit der erwarteten Siedlungs- und Mobilitatsentwicklung (vgl. Erlauterungen in Bei-
lage 12, zu Kapitel 2.2) steigt der Bedarf nach einer flachen- und ressourceneffizien-
ten sowie umweltschonenden Mobilitdtsabwicklung. Es sollen mehr Personen auf
den bestehenden Verkehrsflachen unterwegs sein kénnen — wie dies im kantonalen
Richtplan vorgesehen ist [9].

Damit der 6V fir eine effiziente Grunderschliessung sorgen kann, ist eine gewisse
Siedlungsdichte hilfreich. Entsprechende Wirkungszusammenhange sind in der Bei-
lage 12 vertiefter dargestellt.

2.2.2 Faktoren mit Einfluss auf die 6V-Nachfrage

Neben den in Kapitel 2.1.7 erwahnten Erfolgsfaktoren hangt die Verkehrsmittelwahl
massgebend davon ab, wie komfortabel, wie schnell und zu welchen Kosten eine
Person mit einem bestimmten Verkehrsmittel von A nach B gelangt. Verschiedene
Einflussfaktoren wie der Infrastruktur- und Angebotsausbau und die Parkplatzver-
fugbarkeit werden in der Beilage 12 naher erlautert.

2.2.3 Handlungsspielraume zur Erreichung verkehrlicher Ziele

Mit dem bisher erfolgten parallelen Ausbau der MIV- und 6V-Kapazitadten werden die
erwlnschten Modalsplit-Verschiebungen, wie gezeigt, nicht eintreten. Es braucht ei-
nen Massnahmenmix nach dem 4V-Prinzip — Verkehr vermeiden, verlagern, vernet-
zen und vertraglich machen —, wie es im Planungsbericht Zukunft Mobilitat im Kan-
ton Luzern B 140 vom 20. September 2022 [6] dargestellt ist, um die Verkehrsmittel-
wahl entsprechend der politisch geforderten Ziele zu beeinflussen. Neben den Mas-
snahmen, welche die 6V-Nutzung férdern, braucht es gleichzeitig auch Vorhaben,
welche die MIV-Nutzung im Vergleich unattraktiver machen. Erst in der Kombination
von allen Handlungsebenen werden die besten Wirkungen erzielt. Beispiele dazu
sind in der Beilage 12 dargestellt.

2.3 Umfeldentwicklung

Verschiedene Entwicklungen im Umfeld haben direkten und indirekten Einfluss auf
die Mobilitat und den 6V. Diese werden anhand gesellschaftlicher Trends [7] [8] be-
leuchtet und ihre Wirkung auf die Mobilitdtszukunft und den 6V eingeschatzt.

2.3.1 Klimawandel und Ressourcenknappheit

Der vom Kanton Luzern erarbeitete Bericht Uber die Klima- und Energiepolitik 2021
(B 87 vom 21. September 2021) hat im Verkehrssektor das Ziel null Emissionen bis
2050 und sieht dafur auch Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses im Be-
reich der Mobilitat vor. So soll unter anderem der Verkehr fossilfrei gemacht (u.a. mit
der Umsetzung der E-Bus-Strategie des VVL) und der MIV reduziert werden. Die
Mobilitat der Zukunft wird weitgehend mit emissionsarmen, energieeffizienten und
erneuerbaren Energien betrieben sein, wofir der 6V eine Vorbildrolle einnimmt. Aus
diesen drei «e» leitet sich der Begriff «E-Bus-Strategie» ab; das «E» steht nicht au-
tomatisch fur «elektrisch».
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Der VVL hat 2019 die technologieoffene E-Bus-Strategie [9] ausgearbeitet, welche
die Méglichkeiten und Grenzen sowie den Entwicklungspfad von emissionsarmen,
effizienten und mit erneuerbaren Energien verkehrenden Bussen flr die nachsten
beiden Jahrzehnte aufzeigt und die verschiedenen Technologien und die Marktent-
wicklung untersucht. Folgende Kernbotschaften sind nach heutigem Kenntnisstand
daraus ableitbar:

— Bis 2040 werden die Busse emissionsarm, effizient und mit erneuerbaren Ener-
gien angetrieben verkehren.

— Depotlader-Batteriebusse ersetzen sukzessive Dieselbusse. Vor 2030 weisen sie
allerdings noch zu geringe Reichweiten auf, um grossflachig Dieselbusse erset-
zen zu kdnnen. Zunéchst ist die schrittweise Umstellung von Pilotlinien oder Teil-
flotten vorgesehen. Depotlader mit grosser Batterie und Nachladung im Depot er-
madglichen im Unterschied zu Zwischenladern langfristig den flexiblen, linienunge-
bundenen Einsatz auch fur Extraleistungen wie bspw. Bahnersatz und bedingen
keine Ladeinfrastrukturen im offentlichen Raum.

— Batterie-Trolleybusse machen das Trolleybus-Liniennetz bereits kurz- und mittel-
fristig flexibler. Das Fahrleitungsnetz wird als Lade-Infrastruktur weiterhin ben6-
tigt. Mit vergleichsweise geringen Investitionen kdnnen zusatzliche Buslinien
elektrifiziert werden, indem Dieselbus- und Trolleybuslinien verknipft oder Die-
selbus- zu Batterie-Trolleybuslinien umgestellt werden.

— Alternative Antriebsoptionen, bspw. mit Wasserstoff, werden technologieoffen ge-
pruft und kénnen, sofern zweckmassig, zu einem fossilfreien 6V beitragen.

— Der Betrieb von E-Bussen ist bei bisherigem Dieselpreis und mit der bestehen-
den Treibstoffzollrlickerstattung bei Dieselbussen teurer und aufgrund zusatzli-
cher Einflussfaktoren zudem komplexer als jener von Dieselbussen (bspw. Ein-
satzplanung, Lademanagement, teilw. Einsatz als Bahnersatz usw.). Mit hhe-
rem Dieselpreis und dem geplanten Wegfall der Treibstoffzollrlickerstattung sinkt
die Preisdifferenz oder fallt gar weg.

Die E-Bus-Strategie (kunftig Strategie «fossilfreier 6V») und die Umsetzung werden

periodisch anhand des neusten Stands der Technologie- und Marktentwicklung ak-

tualisiert.

Der Schienenverkehr wird bereits weitgehend elektrisch abgewickelt. Diesellokomo-
tiven werden zunehmend mit Batterien oder alternativen Antriebsformen ausgeristet
oder neu beschafft.

2.3.2 Digitalisierung

Die Digitalisierung eréffnet Chancen, kinftige Herausforderungen — auch im Mobili-
tatsbereich — einfacher zu I16sen. Sie erleichtert bspw. das Teilen von Fahrzeugen
und Fahrten, ermdéglicht die Vernetzung verschiedener Mobilitdtsangebote auf multi-
modalen Plattformen und schafft die Voraussetzungen flr die Automatisierung von
Fahrzeugen. Die Digitalisierung bringt aber auch neue Risiken mit sich. So ist anzu-
nehmen, dass das Verkehrswachstum mit selbstfahrenden Fahrzeugen ohne regu-
lative staatliche Eingriffe erheblich beschleunigt wird. Die Digitalisierung kann somit
als Hilfsmittel fir verkehrliche Lésungen dienen, sie ist aber nicht als alleinige heils-
bringende Ldsung anzusehen. Die Erwartungshaltung an digitale Lésungen, die Re-
alitdt sowie sinnvolle Einsatzmdglichkeiten sind aufeinander abzustimmen.

Automatisierung und selbstfahrende Fahrzeuge

Der Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen im 6V wurde und wird von einigen
Transportunternehmen (Postauto, tpf, ZVB, TPG usw.) mit Kleinbussen getestet.
Die anfangliche Euphorie ist inzwischen einer gewissen Erntichterung gewichen,
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weil diese Fahrzeuge bei fehlendem Satellitenempfang oder kleinsten Hindernissen
auf ihrem vorgegebenen Fahrweg manuelle Eingriffe bedingen. Durch die vielen au-
tomatisch ausgeldsten Stopps kommen diese Fahrzeuge im Durchschnitt kaum
schneller voran als Fussgangerinnen und Fussganger.

Selbstfahrende Fahrzeuge versprechen, sei es als Linienverkehr oder fir flexible
Angebotsformen, Kostenvorteile, wenn das Fahrpersonal ersatzlos wegfallt. Die Ak-
zeptanz vollig unbegleiteter Fahrzeuge bei den Fahrgasten ist jedoch noch unklar.
Sind anstelle des Fahrpersonals neu Begleit- oder Aufsichtspersonen erforderlich,
resultieren keine Kostenvorteile.

Neue, flexible Angebotsformen werden gemeinhin mit selbstfahrenden Fahrzeugen
in Verbindung gebracht. Solche Angebotsformen sind allerdings unabhangig des
Automatisierungsgrads von Fahrzeugen, wie aktuelle Beispiele von On-Demand-An-
geboten zeigen (vgl. Ausfiihrungen in Beilage 12, zu Kapitel 2.3.3).

Effizientere Nutzung der Infrastruktur

Auf dem Schienennetz beabsichtigt die ERTMS-Strategie (European Rail Traffic
Management System) eine bessere Nutzung der Infrastruktur durch moderne IT-Mit-
tel, sprich héhere Kapazitaten und mehr Stabilitat, dank mehr Software statt Hard-
ware zu dereinst geringeren Kosten. Mit Blick auf die teilweise erntichternden Erfah-
rungen beim ETCS L2 (EuropeanTrain Control System — Fihrerstandssignalisie-
rung), wo teilweise gar Kapazitatsreduktionen in Kauf genommen werden mussten,
wird sich zeigen, ob die beabsichtigten Effizienz- und Kapazitatssteigerungen er-
reicht werden konnen.

Auf dem Strassennetz ermoglicht die fortschreitende Digitalisierung eine intelligen-
tere, adaptive Steuerung von Lichtsignalanlagen entsprechend dem Verkehrsauf-
kommen bzw. entsprechend der rollenden Neupriorisierung verschiedener Ver-
kehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Heutige, weitgehend starre Lichtsignalsteue-
rungsprogramme, die im Optimalfall eine Busbevorzugung auf Anmeldung beinhal-
ten, kdnnen so effizienter gestaltet werden. Erste Anwendungen in Luzern sind er-
mutigend.

Multimodale Mobilitatsplattformen

Im Zusammenhang mit dem Teilen und Nutzen von Mobilitdtsdienstleistungen (statt
dem Nutzen des eigenen Fahrzeugs) spricht man auch von «Mobility as a Service»
(«MaaS»). Fur die Vernetzung solcher Mobilitatsangebote dienen multimodale Mo-
bilitatsplattformen, welche Angebot und Nachfrage in Echtzeit miteinander abglei-
chen. Sie bieten den Nutzenden Informationen zum vielfaltigen Mobilitdtsangebot
sowie die Buchung und Bezahlung ihrer Reisen an einem einzigen virtuellen Ort.
Solche Plattformen funktionieren allerdings nur, wenn die virtuell angezeigte Vernet-
zung verschiedener Verkehrsmittel in der Realitat auch tatsachlich funktioniert. Dies
bedingt neben multimodalen Verkehrsdrehscheiben zur physischen Verknipfung
auch eine sehr hohe Zuverlassigkeit im 6V.

Schwierigkeiten bestehen in der fehlenden Standardisierung der Datenschnittstel-
len. Auch aus diesem Grund will der Bund eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruk-
tur (MODI) aufbauen, Uber die sich die verschiedenen Akteure einfacher vernetzen
sowie Daten bereitstellen und austauschen kénnen. MODI besteht in einer ersten
Phase aus den zwei Hauptelementen NADIM (Nationale Datenvernetzungsinfra-
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struktur Mobilitat) und Verkehrsnetz CH. Die Daten bleiben bei den jeweiligen Ei-
gentimern und sollen auch von diesen gepflegt werden. MODI bietet der &ffentli-
chen Hand die Chance, Einflussmoglichkeiten bezuglich Qualitat, Verlasslichkeit
und Unabhangigkeit zu behalten und die Mobilitatssteuerung frei von kommerziellen
Interessen zu gewahrleisten. Der 6ffentlichen Hand soll die Rolle zukommen, Daten
und Informationen zur Verkehrssituation bereitzustellen und zu pflegen. Hingegen
ist es aus Sicht des Bundes nicht Aufgabe der 6ffentlichen Hand, eigene Mobilitats-
plattformen zu erstellen und als Vermittler tatig zu sein.
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Abb. 7: Mbgliches Ausgestaltungsprinzip einer multimodalen Mobilitétsplattform auf Basis
einer nationalen Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

Tarif und Vertrieb

Mit der im Gang befindlichen Offnung der Vertriebskanéle ergeben sich mit der Digi-
talisierung verschiedene Moglichkeiten zur Férderung des 6V. Beispielsweise kdn-
nen variable Ticketpreise die Auslastung des 6V optimieren. Die Spartickets gehen
in diese Richtung, und ein Mobility-Pricing mit bspw. zeit- und streckenabhangigen
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Ticket- und Strassenbenutzungspreisen ware eine konsequent umgesetzte Weiter-
entwicklung. Die Herausforderung bleibt, mit diesen verschiedenen Mdglichkeiten
das Tarifsystem im 6V zu vereinfachen. Als Hilfsmittel dazu sind in den letzten Jah-
ren Ticket-Apps wie Fairtiq sowie die auf SBB-Mobile integrierte EasyRide-Funktion
entstanden. Sie erleichtern Fahrgasten ohne vertiefte Tarifkenntnisse den Zugang
zum V. Allerdings entstehen durch solche digitalen Losungen auch wieder neue
Zugangshurden, indem sie bediente oder analoge Vertriebskanale zunehmend ver-
drangen. Es wird wohl immer Personengruppen geben, die weder ein Smartphone
noch eine bargeldlose Bezahlungsmdglichkeit besitzen kénnen oder wollen; auch
fur diese muss der Zugang zum 6V sichergestellt sein.

SmartCity

Der 6V spielt eine wichtige Rolle in einer smarten Mobilitat. Digitalisierte Infrastruk-
turen und multimodale Mobilitatsplattformen sind Bestandteile davon. Mit Echtzeit-
Fahrgastinformationen und automatischem Ticketing wie bspw. mit 6V-Plus, SBB
EasyRide und Fairtiq sowie Sharing-Angeboten wie Mobility oder nextbike bestehen
bereits entsprechende Angebote.

Datenmanagement

Die Digitalisierung verandert auch betriebliche Ablaufe bei den Transportunterneh-
men und erlaubt bessere, detailliertere und aktuelle Daten. Die Zusammenfuhrung
verschiedener Daten (bspw. Nachfragedaten verschiedener Transportunternehmen
oder der Abgleich von Echtzeit- mit Soll-Fahrplandaten) zwecks gezielter Analysen
oder zur Weiterbearbeitung ist aufgrund unterschiedlicher Schnittstellen teilweise
mit erheblichem manuellen Aufwand verbunden oder aufgrund riesiger Datenmen-
gen nur Uber einen gewissen Zeitraum moglich. Die 6ffentliche Hand muss ihrerseits
die Moglichkeiten schaffen, die Daten aggregiert Gber alle Transportunternehmen
auswerten zu kénnen und mit bestehenden Datenmodellen zu verknipfen.

Smartes Arbeiten

Mit der Digitalisierung sind im Aufschwung begriffene Arbeits- und Lebensmodelle
moglich, welche zur Verkehrsreduktion beitragen konnten. Beispiele dafur sind ein-
zelne Homeoffice-Tage, die partielle Arbeit bzw. Sitzungen in dezentral gelegenen
Co-Working-Spaces oder Sitzungsstart- und -endzeiten ausserhalb der Verkehrs-
spitzen. Es ist aufgrund der Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie anzunehmen,
dass Homeoffice einen wichtigen Stellenwert behalt. Dies reduziert den Arbeitsver-
kehr, wobei offen ist, ob diese Entlastung die ganze Woche oder hauptsachlich
montags und freitags eintritt und der Nutzen damit klein ist. Zudem durfte der redu-
zierte Arbeitsverkehr durch zusatzlichen Freizeitverkehr Gberkompensiert werden.

2.3.3 Sharing Economy

In der Sharing Economy werden Dinge geteilt und genutzt, statt sie selbst zu besit-
zen. Auch Verkehrsmittel wie das Velo oder das Auto kdnnen geteilt werden. Dabei
sind verschiedene Sharing-Formen mdglich, welche teilweise in der Beilage 12 na-
her erlautert werden.
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Abb. 8: Gliederung verschiedener Sharing-Formen

Teilen von Fahrzeugen (bspw. Car-, Bike- oder Scootersharing)

Ein Fahrzeug wird unter verschiedenen Parteien geteilt, wobei nur eine Partei aufs

Mal das Fahrzeug nutzt. Dies bendtigt weniger Fahrzeuge (und damit weniger Ab-

stellflache), fuhrt aber nicht zwingend zu weniger Verkehr. Angebotsformen sind:

— Sharing stationsbasiert: Im klassischen stationsgebundenen Teilen von Fahrzeu-
gen erfolgt die Riickgabe entweder wieder am Startpunkt (bspw. Mobility Return)
oder an einer anderen Station (bspw. nextbike, Mobility Oneway).

— Sharing free floating: In den letzten Jahren kamen in verschiedenen Stadten zu-
nehmend sogenannte free-floating Sharing-Systeme auf den Markt, bei welchen
die Fahrzeuge in einem definierten Perimeter an einem beliebigen Ort abgestellt
und wieder bezogen werden kdnnen.

— Privates Carsharing: Nur wenige Anbieter ermdglichen das Teilen des eigenen
Fahrzeugs (bspw. 2EM). Der Marktdurchbruch blieb bisher aus.

Geteilte Autos sind einerseits zweckmassig in urbanen Raumen, um kein eigenes

Auto besitzen zu missen und den Parkplatzbedarf zu reduzieren, andererseits im

Iandlichen Raum zur Erweiterung des Einzugsgebiets von dV-Haltestellen.
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Geteilte Velos sind eine sinnvolle Erganzung des 6V zur Erweiterung des Haltestel-
leneinzugsgebiets sowie fur kurze tangentiale Strecken. E-Bikes erhéhen den Ra-
dius solcher Velofahrten und erméglichen zunehmend auch den Einbezug von
Hang- und erhéhten Lagen in den Bikesharing-Perimeter. Eine Herausforderung ist
das mangelnde Interesse von Bikesharing-Anbietern fur Standorte ausserhalb der
Agglomeration, da die Stationsdichten geringer und die Distanzen fir Unterhalts-
fahrten grosser sind. Fur Bikesharing ausserhalb der Agglomeration durfte deshalb
ein Interessenbeitrag von der 6ffentlichen Hand erforderlich sein.

Elektrisch angetriebene Tretroller haben in der Vergangenheit die Zentren grésserer
Stadte erobert, mit dem Ziel, das Auto auf kurzen Strecken zu ersetzen bzw. den 6V
zu erganzen. Aufgrund der Erfahrungen ist festzustellen, dass vorwiegend vorma-
lige Fusswege, Velo- und 6V-Fahrten ersetzt wurden und diese Tretroller eher mehr
Probleme verursachen als sie I6sen (Parkierung, Unfélle, Haltbarkeit).

Teilen von Fahrten (bspw. 6V, Taxito, Sammeltaxi usw.)

Ein Fahrzeug wird gleichzeitig von mehreren Parteien auf derselben Fahrt genutzt.

Dies fuhrt zu weniger bendtigten Fahrzeugen und auch zu weniger Verkehr, sofern

damit bisherige Einzelfahrten ersetzt werden. Wenn damit vornehmlich bisherige

O0V-Fahrten, Velofahrten oder Fussstrecken ersetzt werden, resultiert hingegen mehr

Verkehr. Mogliche Angebotsformen sind:

— Fahrplan- und linienbasierter 6V: Dieser ist die Urform fir das Teilen von Fahr-
ten; viele Personen fahren gemeinsam in einem grossen Fahrzeug und bean-
spruchen so nur wenig Verkehrsflache. Der Zugang ist fur alle moglich.

— Mitfahrdienste: Bei Mitfahrdiensten gibt es einerseits die spontane Mitfahrt (bspw.
Autostopp, Mitfahrbank, Taxito) und die im Vorfeld organisierte Mitfahrt (bspw.
Blabla-Car, Mitfahrzentrale). Damit werden ohnehin stattfindende private Auto-
fahrten besser ausgelastet. Insbesondere bei spontanen Mitfahrsystemen be-
steht die Hirde potenziell langer Wartezeiten bzw. fehlender Mithahmebereit-
schaft. Andererseits gibt es kommerzielle Anbieter, welche Fahrtwlinsche zu biin-
deln versuchen (bspw. Lyft, Clevershuttle, Uber [teilweise] usw.).

— Mischformen zwischen 6V und MIV [10]: Seit Langerem gibt es flir Gebiete und
Zeiten geringer Nachfrage Mischformen zwischen dem fahrplan- und linienba-
sierten 6V und dem flexiblen Taxi, sogenannte On-Demand-Angebote. Ein Bei-
spiel daflr ist der Publicar von Postauto, welcher bspw. bis vor rund zehn Jahren
im Raum Sursee—Dagmersellen die Grunderschliessung sicherstellte. Die Publi-
car im Kanton Luzern wurden entweder aufgrund zu hoher Nachfrage in Linien-
angebote Uberflihrt oder aufgrund zu geringer Nachfrage und zu hoher Kosten
pro Fahrgast eingestellt. Ein weiteres Beispiel ist der Telebus Kriens, welcher
abends nach Betriebsende des Quartierbusses die Erschliessung in die Krienser
Quartiere sicherstellt. Dieses Angebot kann hauptsachlich dank freiwilligen Fah-
rerinnen und Fahrern aufrechterhalten werden. Weitere Erlduterungen zur Ein-
schatzung von On-Demand-Angeboten im 6V-Kontext sind in Beilage 12 zu fin-
den.

2.3.4 Gesellschaftliche Veranderungen

Gewohnheiten und Mobilitédtsverhalten

Das Mobilitatsverhalten ist abhangig von gesellschaftlichen Werten und Gewohnhei-
ten. Diese Aspekte sind nicht von heute auf morgen veranderbar, sondern bedingen
— insbesondere mit kooperativen statt regulativen Ansatzen — ein langfristiges Wir-
ken oder einschneidende Regularien, wie sie bspw. vom Bund temporar wahrend
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Covid-19 angewendet wurden. Rund 60 Prozent der Arbeitspendlerinnen und -pend-
ler hatten im Normalfall grundsatzlich die Méglichkeit, ausserhalb der Spitzenzeiten
zu pendeln. Soziale Normen und Gewohnheiten sowie organisatorische Aspekte
und bspw. Kita-Offnungszeiten libersteuern dies [11]. Es wird sich zeigen, wie Co-
vid-19 die bisherigen Gewohnheiten nachhaltig zu verandern vermag. Verhaltensan-
derungen bedingen nicht nur persénliche Motive, sondern entsprechende Rahmen-
bedingungen seitens der Arbeitgeber.

Demografischer Wandel

Die Gesellschaft wird zunehmend &lter. Altere Personen, Mobilitatseingeschrankte
und Reisende mit Gepack und Kindern benétigen mehr Zeit beim Queren von Stras-
sen und beim Umsteigen zwischen &V-Linien. Letzteres steht im Zielkonflikt zu den
von Pendlerinnen und Pendlern gewlnschten kurzen Umsteigezeiten. Die bestmog-
liche Erfallung beider Bedurfnisse ist nur moglich, wenn Umsteigewege kurz oder
die Takte der Anschlusslinien sehr dicht sind, womit verpasste Anschliisse nicht so
relevant sind.

Individualisierung und 24/7-Gesellschaft

Es ist in verschiedenen Bereichen eine zunehmende «Jederzeit-sofort-und-jetzt»-
Mentalitdt wahrzunehmen, wie sie bspw. beim Online-Shopping zutage tritt. Es wird
rund um die Uhr gelebt, gefeiert und eingekauft. Dies kann auch Einfluss auf die Er-
wartungshaltung gegeniber Mobilitdtsangeboten bzw. auf die Verkehrsmittelwahl
haben. Erfahrungen von Mischformen zwischen 6V und MIV zeigen, dass Fahrten-
winsche mit On-Demand-Angeboten in der Regel per sofort und nicht mit grosserer
Vorlaufzeit gebucht werden. Zudem besteht am Wochenende auch eine ausge-
pragte nachtliche Mobilitatsnachfrage. Letztere wird zunehmend als «normal» ange-
sehen, wie die vielerorts umgesetzte Abschaffung verschiedener Nachtzuschlage
oder nachtlicher Sondertarife im 6V sowie der Ausbau des Nachtangebots zeigen.

Freizeitverkehr

Seit Jahren nimmt der Freizeitverkehr zu; seit einiger Zeit ist dessen Aufkommen
grosser als jenes des Pendlerverkehrs. Der Freizeitverkehr verlauft Gblicherweise
disperser und existiert rund um die Uhr. Er lasst sich deshalb sowohl raumlich als
auch zeitlich nicht gleich gut biindeln wie der Pendlerverkehr, weshalb der motori-
sierte Individualverkehr in diesem Segment nach wie vor eine dominante Rolle ein-
nimmt. Freizeitziele mit Uberregionaler Ausstrahlung wie bspw. das Eigenthal,
Soérenberg und Engelberg sowie gréssere Veranstaltungen fuihren zu starker bun-
delbaren Reisestrdmen und damit einem gewissen Stellenwert des 6V.

2.3.5 Weitere Entwicklungen im 6V-Umfeld

Hochwertige Bussysteme
xo‘**“‘“ﬁss’“*@,\ Mit der Lancierung des Systems «RBus» beabsichtigte der VVL im Jahr 2014 flr die

Hauptachsen innerhalb der Agglomeration ein Bussystem, welches nahezu die Ka-
o PR pazitat, den Bevorzugungsstandard und den Komfort eines Trams erreicht — aber zu
I 2 den Kosten eines Busses. Die kapazitatsstarken Fahrzeuge sind auf den Linien 1, 2

und 8 in Betrieb und werden auch auf der kiinftigen Linie 3 verkehren. Der ange-

strebte erhdhte Bevorzugungsstandard, dank welchem sich die Reisezeiten in den

Hauptverkehrszeiten jenen in den Nebenverkehrszeiten angleichen sollen, ist je-

- = doch noch lange nicht erreicht. Es konnten bisher aus verschiedenen Griinden erst

é@ B8 wenige Massnahmen geplant und umgesetzt werden; zahlreiche Projekte sind im

Il Bauprogramm fir die Kantonsstrassen 2023-2026 (B 120 vom 17. Juni 2022) [12]
vorgesehen. Damit kommt das RBus-System bisher, abgesehen von den speziell
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gestalteten Fahrzeugen und dem systematisierten Angebot, nicht Gber normale Bus-
linien hinaus.

Tempo 30

Auf Quartierstrassen hat sich Tempo 30 in den letzten Jahrzehnten etabliert. Neu
wird Tempo 30 auch in Zentrenbereichen und Ortsdurchfahrten aus Larmschutz-
und Sicherheitsgriinden immer starker diskutiert und nach und nach umgesetzt. Die
Auswirkungen auf den 6V sind fallweise zu prifen. In Spitzenzeiten dirften aufgrund
der verkehrsaufkommensbedingt ohnehin tiefen Durchschnittsgeschwindigkeiten
kaum weitere Fahrzeitverlangerungen auftreten. Hingegen kénnen ausserhalb von
Spitzenzeiten langere Fahrzeiten resultieren, welche unter Umstanden Mehrkosten
wegen zusatzlich notwendiger Fahrzeuge nach sich ziehen. Fur den 6V elementar
sind dabei vortrittsberechtigte 6V-Achsen (d.h. T30-Strecken statt T30-Zonen mit
Rechtsvortritt) sowie die konsequente Umsetzung von Busbevorzugungen.

Alternative Verkehrsmittel

Siedlungsstrukturen an Hanglagen oder Uber Gelandespriinge sind weder mit kon-
ventionellen 6V-Angeboten noch mit On-Demand-Angeboten wirtschaftlich er-
schliessbar, da die Fahrwege aufgrund gewundener Strassen haufig lang und zeitin-
tensiv sind. Hier kdnnten Seilbahnen, Schraglifte oder Rolltreppen allenfalls eine
zweckmassigere Alternative sein.

Publikumsintensive Einrichtungen sind teilweise in ungunstiger Distanz zu wichtigen
OV-Haltestellen gelegen. Der Fussweg wird als zu lang empfunden, fur einen wirt-
schaftlichen Busbetrieb sind die Distanzen jedoch zu kurz. Hierzu kénnten in fla-
chem Gelande Laufbander wie an Flughafen und in steilerem Gelande Rolltreppen
zur Uberwindung der Distanz eine zweckmassige Option darstellen.

Ergédnzende und konkurrierende Mobilitdtsangebote

Den 6V zweckmassig erganzende Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie
einerseits das Haltestellen-Einzugsgebiet vergréssern und andererseits die Er-
schliessung von Gebieten sicherstellen, in welchen der 6V mangels Potenzial und
Bundelungseffekte kaum eine Daseinsberechtigung hat. Dazu gehéren bspw. Bike-
sharing, Carsharing und Ridesharing. Sie kommen hauptsachlich fur die soge-
nannte erste und letzte Meile infrage, wo sich die Nachfrage nur ungenugend bun-
deln Iasst. Noch nicht restlos klar ist die Wirkung von geteilten fahrzeugahnlichen
Geraten wie Mikroscooter und E-Trottinetts im Bezug zum 6V. Auch sie konnen Hal-
testellen-Einzugsgebiete des 6V erweitern, allerdings tendenziell in einem kleineren
Radius als Velos. Gleichzeitig substituieren sie zahlreiche 6V-Fahrten.

Konkurrierend zum 6V sind Angebote, welche dem 8V in Gebieten, in denen er eine
wichtige Funktion im Gesamtverkehrssystem Ubernimmt, Verkehrsmittelanteile strei-
tig machen und eine geringere Flacheneffizienz aufweisen. Dazu gehoren unter an-
derem Rideselling-Angebote, also gewerbliche Fahrdienste im Sinne Uberlagerter
On-Demand-Angebote wie Uber, Moia und CleverShuttle.

Alle diese Angebotsformen werden bisher nicht als Aufgabe des VVL angesehen.

Betriebliche Mobilitdtskonzepte

Als Teil von ganzheitlichen Mobilitdtskonzepten beteiligen sich immer mehr Arbeit-
geber und Wohnungsvermieter an Mobilitdtsmanagements, welche zugunsten einer
vertraglichen Mobilitdtsabwicklung sowohl Pull- (Anreiz) wie Push- (Druck) Mass-
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nahmen umfassen. Neben einer geringen Anzahl Parkplatze und der Bewirtschaf-
tung dieser Parkplatze kdnnen auch Arbeitgeberbeitrdge an den 6V und den Fuss-
und Veloverkehr oder die Inkludierung des 6V-Abos im Mietpreis zu entsprechenden
Massnahmen zahlen. Mobilititsmanagements sind zentrale Bausteine, um Spitzen-
belastungen zu brechen und die vorhandene Kapazitat gleichmassiger auszulasten.

Intermodalitat

Eine 6V-Reise umfasst fur den Weg von der und bis zur Hausttire immer mindes-
tens zwei weitere Wegetappen; meist Fusswege, manchmal auch eine Velo- oder
Autofahrt.

— Bike+Ride: Das Velo erweitert das Einzugsgebiet von Haltestellen erheblich und
im Falle von E-Bikes gilt dies zunehmend auch fir Hang- oder erhdhte Lagen. Es
werden denn auch laufend Bike- and-ride-Abstellplatze ausgebaut, bis hin zu ei-
gentlichen Velostationen mit Zusatzdienstleistungen, unter anderem auch Bike-
sharing.

— Park+Ride: Aufgrund verschiedener Wirkungszusammenhange ist sichtbar, dass
Park-and-ride-Anlagen nur noch ausserhalb von Agglomerationsraumen zweck-
massig sind. Einerseits ist innerhalb der Agglomeration das 6V-Angebot und das
Wegnetz des Fuss- und Veloverkehrs in der Regel gentigend gut, sodass hier
auf Autozubringerfahrten verzichtet werden kann. Andererseits ist der Agglome-
rationsbereich bereits stark durch Autofahrten belastet und der Druck auf Fla-
chen im Bahnhofsumfeld gross. Im Iandlichen Raum, wo 6V-Zubringerlinien in
geringerem Takt verkehren oder gar fehlen, kdnnen Park-and-ride-Anlagen nach
wie vor als Erweiterung der Haltestellen-Einzugsgebiete sinnvoll sein, wobei sie
mdglichst nah an der Fahrtquelle liegen sollten.

— Einzelne Stadte bauen ein Netz sogenannter Minihubs auf, welche an netzrele-
vanten Punkten, bspw. in Quartierzentren, verschiedene Mobilitdtsangebote wie
Bushaltestellen, Bike- und Carsharing sowie Mitfahrdienste physisch vernetzen.
Mobilitatsstationen in Siedlungen befinden sich dagegen haufig in privatem Ei-
gentum und auf Hin- und Rickfahrten und damit mehr auf Multi- als Intermodali-
tat ausgelegt.

Der Bund leitet das Programm «Verkehrsdrehscheiben» mit verschiedenen Studien
und Projekten. Unter anderem wurde flir den Handlungsraum Luzern eine staats-
ebenen-ubergreifende Pilotstudie durchgefiihrt, um ein theoretisches Wirkungsmo-
dell anhand von konkreten Beispielen zu prifen. Der Kanton Luzern vertieft diese
Methodik und erarbeitet in der Folge ein kantonales Konzept Verkehrsdrehscheiben.

Multimodalitat

Verschiedene Akteure bieten multimodale Paketlosungen an, bspw. die SBB mit ih-
rem Programm «Green Class». Zu einem Pauschalpreis kdnnen so verschiedenste
Verkehrsmittel — auch ausserhalb des 6V — genutzt werden. Einzelne Tarifverbunde
gehen mit Zusatzangeboten zu den bestehenden 6V-Abonnementen in eine ahnli-
che Richtung, bspw. «zenGo» im Raum Lausanne und Genf. Im Zusammenhang
mit dem erwarteten Bedeutungswachstum multimodaler Mobilitatsplattformen ist ab-
zuwarten, ob sich eher solche Pauschalangebote oder eher die Bezahlung anhand
der effektiven Nutzung durchsetzen werden.

Mobility-Pricing

Ein Mobility-Pricing kénnte dereinst bestehende Abgaben und Steuern sowie 6V-Ta-
rife ersetzen und dabei einerseits die Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen auch
in Zeiten der Elektromobilitat (Wegfall Mineraldlsteuer) sicherstellen, andererseits
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koénnte es zur Lenkung von den Spitzen- zu Schwachlastzeiten beitragen. Die Idee
hinter Letzterem sind — anhand des theoretischen Fallbeispiels Kanton Zug — tiefere
Mobilitatskosten fur jene, die sich unterdurchschnittlich haufig bzw. weit und aus-
serhalb der Spitzenzeiten bewegen, und héhere Mobilitdtskosten fiir zu Spitzenzei-
ten verkehrende Vielfahrende. Fur die Durchschnittskonsumenten sollten idealer-
weise keine zusatzlichen Mobilitdtskosten entstehen. Der Bund wird auf Basis von
Ruckmeldungen der Kantone die rechtlichen Grundlagen konkretisieren, die vorlie-
genden Projektskizzen um zusatzliche 6V-Elemente erweitern und Machbarkeitsstu-
dien vorantreiben. [13]

Gegenteiliges, die Gratis-Nutzung des 6V, wurde 2020 in Luxembourg als Teil zur
Losung gesamtverkehrlicher Herausforderungen eingefuhrt. Es bleibt abzuwarten,
welche Wirkungen — allenfalls auch Folgeprobleme wie kaum bewaltigbare Nach-
frage oder unerwinschte Langstrecken-Pendelfahrten — daraus resultieren.

2.3.6 Mogliche Szenarien der kiinftigen Mobilitats- und 6V-Entwicklung
Auf Basis obiger Ausfiihrungen kénnen die in Abbildung 9 dargestellten, denkbaren
Szenarien abgeleitet werden. Diese haben unterschiedliche langfristige Auswirkun-
gen, welche nur zum Teil bereits im kurzfristigen Horizont der Berichtsperiode 2023
bis 2026 wirksam werden durften. Es sind auch Mischformen der beschriebenen
Szenarien denkbar. Die dargestellten blauen Entwicklungspfeile kénnen sich je nach
Raumtyp (Landschaft, Agglomeration, Stadt) unterschiedlich entwickeln. Die zuge-
hérigen Erlauterungen sind in Beilage 12 dargestellt.

Aus raumplanerischer und gesamtverkehrlicher Sicht wie auch aus der 6V-Perspek-
tive sind einzig die Szenarien «Verknupfte Mobilitat» oder «Smarte Mobilitat» anzu-
streben, in welchen die Bedeutung des privat besessenen und individuell genutzten
Autos abnimmt bzw. allenfalls ganz wegfallt. Alle anderen Ansatze fihren zu mehr
Verkehr und damit zu schlechteren Produktionsbedingungen fiir den 6V — bei paral-
lel sinkender Nachfrage. Der Staat muss sich entscheiden, ob er die Infrastruktur
auf Jahrzehnte hinaus immer weiter ausbauen will (linke beide Quadranten), oder
zum Gesamtnutzen aller Verkehrsteilnehmenden und der Bevélkerung im Sinne des
Push-and-pull-Ansatzes (vgl. Kap. 2.2.3) verstarkt lenkend eingreifen und die Mobili-
tatsangebote vernetzen will (rechte beide Quadranten). Das Projekt Zukunft Mobili-
tatim Kanton Luzern geht in Teilen in diese Richtung.

29



https://mobilitaet.lu.ch/zumolu

https://mobilitaet.lu.ch/zumolu



«AUTOMATISIERTE INDIVIDUALITAT»

e «SMARTE MOBILITAT»

SEPARIERTE UND
INDIVIDUELL GENUTZTE
VERKEHRSMITTEL

S

5) of B)

©

«WEITER WIE BISHER» @

||||{e (?g))

(©—(0)d

WEINIG TECHNOLOGISIERT

WENIG DIGITALISIERT

«VERKNUPFTE MOBILITAT»

@ Anteil steigend a Anteil gleichbleiben 9 Anteil abnehmend

Abb. 9: Darstellung méglicher Szenarien fiir die kiinftige Mobilitdtsentwicklung.

2.4 Folgen der Covid-19-Pandemie auf den 6V

Die Covid-19-Pandemie hatte mit den behérdlichen Anordnungen ab Marz 2020
eine erheblich tiefere 6V-Nachfrage und damit Erlésausfalle zur Folge, wahrend an-
dere Verkehrsmittel geringere Rickgange (u.a. Bikesharing, MIV) oder gar Zu-
wachse (u.a. Veloverkehr) verzeichneten. In den Sommermonaten 2020 und 2021
stieg die Nachfrage im 6V wieder auf das Niveau von rund 70 bis 90 Prozent von
2019 an, je nach Gebiet und Kundengruppen unterschiedlich, war mit den verschie-
denen Corona-Wellen in den Winterhalbjahren jedoch wieder ricklaufig. Seit Marz
2022 ist wieder ein spurbares Wachstum festzustellen. Es ist noch unklar, wann der
Rickgang Uber die gesamte 6V-Nachfrage vollstandig wettgemacht ist; aktuelle
Prognosen der 6V-Branche gehen vom Jahr 2024 aus. Die konkreten Auswirkungen
der Pandemie auf das Mobilitatsverhalten werden laufend zu beobachten sein. Die
dahinterliegenden Annahmen und mogliche Auswirkungen in Form von Szenarien
sind in Beilage 12 erlautert.
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Als Schlussfolgerung lasst sich festhalten, dass auch mit den absehbaren und po-
tenziellen Folgen von Covid-19 die zentralen Stossrichtungen des 6V-Berichts nach
wie vor ihre Giiltigkeit haben. Fallweise erhalten die Stossrichtungen gar eine ho-
here Wichtigkeit aufgrund kurz- und mittelfristig zunehmender Herausforderungen,
um die moglichen Folgen zumindest teilweise bewaltigen zu kdnnen. Insbesondere
werden das Mobilitats- und Verkehrsmanagement (Kap. 4.2) sowie der Kapazitats-
ausbau (Kap. 5.1 und 5.2) einen noch héheren Stellenwert erhalten. Die wahrge-
nommenen Verhaltensanderungen bieten bspw. die Chance, Mobilitatsmanagement
mit Fokus auf tage- oder stundenweisem Homeoffice zur Umgehung der Spitzenzei-
ten breit zu etablieren (vgl. Ausfihrungen zu «Smartes Arbeiten» in Kapitel 2.3.2).

2.5 Organisation

Zusténdigkeiten

Der 6V ist vertikal Uber alle Staatsebenen organisiert und horizontal in verschiedene
Organisationseinheiten der jeweiligen Staatsebene eingebunden. Zusatzlich neh-
men die ausfihrenden Transportunternehmen eine wichtige Rolle ein. Die nachste-
hende Ubersicht tiber die Zustandigkeiten fiir den 6V im Kanton Luzern lasst sich in
vier Themen (Quadranten) sowie in jeweils vier Prozessschritte (Kreise) unterteilen.
Ein attraktives Gesamtprodukt 6V bedingt die integrierte Betrachtung aller Aspekte.

Im Kanton Luzern ist der VVL lediglich fur die Planung, Finanzierung und Umset-
zung des 6V-Angebots zustandig. Die anderen Aspekte liegen im Einflussgebiet
weiterer Akteure, wozu eine intensive Zusammenarbeit der beteiligten Partner nétig
ist. Dabei werden naturgemass auch Zielkonflikte mit unterschiedlichen Gewichtun-
gen sichtbar, was die Planung und Umsetzung von 6V-Verbesserungen teilweise
herausfordernd macht, Projekte verzogert und Potenziale brachliegen lasst. Dies hat
nicht zuletzt auch Einfluss auf die mangelhafte Zielerreichung der im 6V-Bericht
2018 bis 2021 gesetzten Modalsplit-Ziele.

Zusammenarbeit mit Bund und anderen Kantonen

Bund und Kantone bestellen den Regionalverkehr gemeinsam. Im Rahmen der Re-
form «Regionaler Personenverkehr» soll mehr Klarheit, Transparenz und Effizienz
im Bestellverfahren erreicht werden. Unter anderem sind nun auch Massnahmen
zur Klarung der Verwendung von Subventionen im Bundesgesetz lber die Perso-
nenbeférderung (Personenbeférderungsgesetz, PBG) vom 20. Marz 2009 (SR
745.1) verankert.

Im Rahmen der Planungsregion Zentralschweiz arbeiten die Kantone gemeinsam
und aufeinander abgestimmt in der nationalen Bahnplanung (Ausbauschritte) mit.

Zusammenarbeit innerhalb Kanton und mit Gemeinden

Die Organisationsstruktur der flr die Mobilitat zustandigen Stellen orientiert sich ei-
nerseits an der Finanzierung, andererseits an der sektoralen Betrachtung der einzel-
nen Verkehrsmittel. Die Zielsetzungen und Planungen sind dadurch untereinander
teilweise nicht kongruent. Insbesondere in der besseren Abstimmung von Siedlung
und Verkehr sowie zwischen Angebot und Infrastruktur besteht noch Optimierungs-
potenzial, wie dies auch auf Bundesebene erkannt wurde [14]. Mit dem Agglomerati-
onsprogramm findet eine solche Ubergreifende Planung, mit den damit verbundenen
Herausforderungen, statt. Mit dem Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern und
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dem darauf aufbauenden Programm Gesamtmobilitat erhalt die abgestimmte Strate-
OV-ANGEBOT

gie und Planung Uber alle Verkehrsmittel und mit der Raumplanung auch fur den ge-

samten Kanton ein hohes Gewicht.
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Abb. 10: Zusténdigkeiten fiir das Gesamtprodukt 6V im Kanton Luzern

. Transportunternehmen (TU)

Zusammenarbeit mit Transportunternehmen

Die Transportunternehmen setzen nicht nur die Planung des VVL in den Fahrdienst
um, sondern kiimmern sich um zahlreiche weitere Aspekte. Im Rahmen der Idee

«Einer macht’s fur alle» (Zusammenarbeit im Verbund) konnten in den letzten Jah-

. Bund | Kanton | Gemeinden
L Handlungsbedarf | Schnittstellen

ren einige Zusammenarbeitsmandate umgesetzt werden:
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OV-LIVE/6V-Plus: Seit 2013 verantworten die VBL die Fahrgastinformation aller
Zentralschweizer und inzwischen auch diverser Ostschweizer Bus-Transportun-
ternehmen. Seit Sommer 2021 besteht ein Verbund mit Transportunternehmen
im Grossraum Bern unter der Co-Leitung von der Bernmobil und den VBL. Res-
sourcen und Know-how konnen so im Dienste aller gezielt aufgebaut und effi-
zient genutzt werden.

Linien- und Tarifzonenplan: Seit 2016 erstellt Postauto die jahrlich neu erschei-
nenden Linien- und Tarifzonenplane auch im ZVV-Gebiet. Damit kommt die stati-
sche Fahrgastinformation einheitlich und professionell daher.

Key Account Management Job-Abo: Seit 2017 bearbeitet SBB Geschaftskunden
den Unternehmensmarkt, einerseits um Mobilitatsmanagement-Konzepte zu initi-
ieren, andererseits um den Job-Abo-Absatz zu verbessern.

Contact Center: Seit 2020 fungieren die VBL im Namen des Tarifverbunds Pas-
separtout als Anlaufstelle fur Telefon- und Mailanfragen zu Tarifthemen.

DarUber hinaus arbeiten die Transportunternehmen in verschiedenen Fragen aus-
serhalb des institutionellen Rahmens zwecks eines hochstehenden 6V zusammen.
In einzelnen Aspekten zeigen sich allerdings Abgrenzungshaltungen zwischen den
verschiedenen Transportunternehmen, indem sie nicht den 6V als Gesamtes, son-
dern vor allem ihr jeweiliges Marktgebiet sehen.

2.6 Folgerungen

Die dargestellte Ausgangslage lasst sich wie folgt in den folgenden Thesen und der
anschliessenden Grafik zusammenfassen:

1.

Der 6V ist — Covid-19 ausgeklammert — flr immer mehr Fahrgéaste eine ge-
schatzte Verkehrsmitteloption. Gleichzeitig hat der 6V mit verschiedenen Her-
ausforderungen wie Kapazitatsengpassen und Zuverlassigkeitsproblemen zu
kampfen (vgl. Kap. 2.1).

Digitalisierung und Sharing Economy kénnen zu unterschiedlichen Anwen-
dungsformen wie bspw. neue und alternative Mobilitdtsangebote, multimodale
Mobilitatsplattformen oder automatisierte Fahrzeuge flihren. Diese Angebote ha-
ben verschiedene Auswirkungen auf das Mobilitdtsverhalten. Ebenso ermdoglicht
die Digitalisierung bspw. mit smartem Arbeiten eine Vermeidung von Verkehr
(vgl. Kap. 2.3.2).

Digitalisierung und Sharing Economy kénnen — sofern sie als Hilfsmittel zweck-
massig eingesetzt werden — mit Vernetzung der verschiedenen Angebote zur
Erreichung der verkehrlichen Ziele beitragen. Potenzielle negative Auswirkun-
gen auf die Mobilitat sind ebenfalls zu beachten; bspw. dirfte die Etablierung
selbstfahrender Fahrzeuge ohne entsprechende Regularien zu einem unkontrol-
lierten MIV-Wachstum und Staus flihren. Neue Lésungen sollen einen positiven
Nutzen stiften und nicht nur umgesetzt werden, weil sie neu sind.

Ein zunehmend fossilfreier Verkehr hilft, Luftreinhaltungs- und Klimaschutzziele
zu erreichen. Die Stau- und Verlustzeitproblematik bleibt auch mit elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen unvermindert bestehen oder kann sich durch den «sorglo-
seren» Gebrauch gar verstarken (vgl. Kap. 2.3.1).
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4. Die Ressource «Boden» ist beschrankt. Da zu erwarten ist, dass die Mobilitats-

nachfrage weiterhin zunimmt, akzentuieren sich die Platz- bzw. Kapazitatsprob-
leme, insbesondere in den urbanen Raumen bzw. den Regionalzentren (vgl.
Kap. 2.2).

In jedem denkbaren Mobilitatsszenario ist deshalb eine gezielte Lenkung der
Mobilitat notwendig, um die kunftige Mobilitatsnachfrage mit der vorhandenen
bzw. geplanten Infrastruktur und dem Angebot Uberhaupt flacheneffizient, 6kolo-
gisch und volkswirtschaftlich vertraglich abwickeln zu kdnnen. Dazu sind klassi-
sche Steuerungsinstrumente nach dem 4V-Prinzip (vgl. Beilage 12, zu Kapitel
2.2.3) notwendig, die durch neue digitale Losungen unterstitzt werden kénnen.
Ohne den Einsatz wirksamer Steuerungsinstrumente droht ein negativer Mobili-
tatskreislauf (vgl. Abb. 32).

. Zugunsten eines positiven Mobilitatskreislaufs (vgl. Abb. 32) wird in und zwi-
schen Stadt- und Agglomerationsraumen der flacheneffiziente, linien- und fahr-
plangebundene 6V (Bahn und Bus) als kapazitatsstarkes Beférderungsmittel
weiterhin und zunehmend eine wichtige Rolle einnehmen, optimal vernetzt mit
anderen Mobilitdtsangeboten. Dazu sind einerseits eine ausreichende Kapazitat
und andererseits die storungsfreie Fahrt zugunsten einer hohen Leistungsfahig-
keit und sicherer Anschliisse zwingende Voraussetzungen.

Insbesondere in R&umen und zu Zeiten geringerer Nachfrage bieten sich gege-

benenfalls auch neue, alternative und erganzende Mobilitdtsangebote anstelle
des oder erganzend zum konventionellen 6V an.
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Abb. 11: Zusammenhénge zwischen den verschiedenen Themen der Ausgangslage

3 Ziele und Handlungsbedarf

3.1 Zielzustand bis 2050

Der im 6V-Bericht 2018 bis 2021 dargestellte Zielzustand 2050 ist in seinen Grund-

satzen nach wie vor giltig. Aufgrund der laufenden und absehbaren Entwicklungen

sind nur geringfiigige Anpassungen angezeigt. Der aktualisierte Zielzustand 2050

I&sst sich wie folgt umschreiben:

— Der 6V antizipiert gesellschaftliche Entwicklungen und Bedurfnisse. Der 6V wird
als attraktive und unverzichtbare nachhaltige Mobilitatsoption wahrgenommen.

— Mit dem Durchgangsbahnhof Luzern verbindet ein leistungsfahiges Bahnangebot
mit haufig, schnell und direkt verkehrenden Durchmesserlinien die Korridore
Richtung Sursee—-Zofingen, Rotkreuz—Zug, Entlebuch/Willisau, Seetal und Kiss-
nacht. Der Korridor Richtung Horw, Nid- und Obwalden profitiert dank besseren
Anschlissen ebenfalls vom Durchgangsbahnhof. Abgestimmt mit den raumlichen
Entwicklungsvorstellungen des Richtplans verbinden tberregionale RE- oder In-
terregio-Zlge die verschiedenen potenzialstarken Haupt-, Neben- und Regional-
zentren untereinander. S-Bahn-Ziige sorgen fir eine attraktive Erschliessung der
Agglomeration und der regionalen Bahnachsen. Intercity- und Eurocity-Zlige er-
mdglichen die schnelle Verbindung von Luzern zu den nationalen und internatio-
nalen Zentren.
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Im Agglomerationsbereich ermoglicht das hochwertige, kapazitatsstarke sowie
konsequent bevorzugte RBus-Netz zusammen mit den weiteren ebenfalls zuver-
lassig und weitgehend als Durchmesserlinien verkehrenden Buslinien einen ho-
hen 6V-Anteil und damit eine stadtgerechte Mobilitatsabwicklung.

Ein auf das Bahnangebot ausgerichtetes und zuverlassiges regionales Busnetz
erschliesst den ganzen Kanton und ermoglicht regelmassige Verbindungen zwi-
schen den Ortschaften und den einzelnen Regionalzentren. Die Feinerschlies-
sung und die Verbindungen innerhalb des landlichen Raums erfolgen nachfrage-
gerecht im Sinne des Service public.

Sollte die Nachfrage zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Gebieten kein Lini-
enangebot rechtfertigen, konnen — sofern zweckmassiger und wirtschaftlicher —
alternative Angebotsformen den linien- und fahrplangebundenen 6V ersetzen.
Mit dem 6V vernetzte, ergdnzende Mobilitdtsangebote wie Bike- und Carsharing
erweitern dank optimaler Vernetzung das Einzugsgebiet des 6V.

Fernbuslinien erganzen das internationale und nationale Bahnangebot zweck-
massig. Konkurrenz zum bestehenden Bahnangebot ist nicht erwlnscht.
Multimodale Verkehrsdrehscheiben verschiedener Grossen vernetzen Bahn, Bus
und weitere Mobilitatsangebote sowie Zusatzdienstleistungen miteinander und
wirken so als Vernetzungspunkt fir die taglichen Bedirfnisse.

Der 6V verkehrt vollstandig mit erneuerbaren Energien, effizient und emissions-
arm.

Das Tarifsystem ist einfach verstandlich, und die Zugangshiirde zum 6V klein.
Die Reisezeiten mit dem 6V sind kurz, jederzeit zuverldssig kalkulierbar und ge-
genuber dem MIV konkurrenzfahig.

Die Chancen der Digitalisierung und anderer Entwicklungen im Umfeld sind ge-
nutzt und deren negativen Auswirkungen mittels geeigneter Massnahmen erfolg-
reich bekampft.

Um diesen Zielzustand bis 2050 in die Realitat umsetzen zu kbnnen, bedarf es der
aktiven Mitwirkung aller beteiligten Akteure. Der 6V kann die ihm zugesprochene
Rolle nur einnehmen, wenn alle Aspekte optimal ineinandergreifen — nicht erst
«morgen» oder «Ubermorgen», sondern bereits «heute».
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Abb. 12: Zielzustand 6V bis 2050
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3.2 Ziele bis 2026

Aus dem Zielzustand bis 2050 lassen sich die untenstehenden Ziele fiir die Be-
richtsperiode bis 2026 ableiten. Die meisten Ziele des 6V-Berichts 2018 bis 2021
werden aktualisiert und um zusatzliche Ziele erganzt:

— Die erwartete zusatzliche Nachfrage von rund 7 Prozent bis 2026 (auf Basis An-
zahl Einsteigende 2019) im 6V wird, abgestimmt auf die angestrebte raumliche
Entwicklung und unter der Berucksichtigung der Finanzierbarkeit, abgedeckt.
Das Angebot wird dort ausgebaut, wo Kapazitdtsengpasse vorhanden sind, der
0V Marktpotenzial aufweist und wo bezuglich Infrastruktur und Finanzierung ef-
fektive Handlungsspielrdume bestehen.

— Die Zuverléssigkeit des strassengebundenen 6V wird mit geeigneten Infrastruk-
tur- und betrieblichen Massnahmen soweit erhdht, dass sich die Fahr- und Um-
laufzeiten der Buslinien zu Hauptverkehrszeiten bis 2026 soweit reduzieren, dass
die Anzahl der gegenliber den Nebenverkehrszeiten (bei gleichem Fahrplanan-
gebot) zusatzlich eingesetzten Busse von zehn (2021) auf sieben reduziert wer-
den kann.

— Zur effizienten Infrastrukturnutzung entwickelt sich der Modalsplit des 6V (Tages-
distanz, Einwohnerprinzip) bis 2026, differenziert nach Raumtyp, wie folgt:
— In der Stadt Luzern steigt der 6V-Anteil von 42 Prozent (2015) auf 45 Prozent.
— In der Agglomeration Luzern steigt der 6V-Anteil von 20 Prozent (2015) auf 25
Prozent und erst mittelfristig auf den Zielwert von 30 Prozent.
— Im landlichen Raum steigt der 6V-Anteil von 16 Prozent (2015) auf 20 Pro-
zent.

— Die Qualitat wird wieder auf 76 Punkte Kundenzufriedenheit erhoht.

— Der Anteil der im Kanton Luzern mit erneuerbaren Energien, effizient und emissi-
onsarm verkehrenden Busse entwickelt sich von rund 21 Prozent (2020) auf min-
destens 30 Prozent.

— Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 werden die Erlése erst nach 2023 wie-
der Uber das Niveau von 2019 hinaus kontinuierlich steigen. Der Kosten
deckungsgrad wird bis 2026 59 Prozent erreichen, unter anderem mit den stei-
genden Energiepreisen und Zinsen, sowie den anstehenden Investitionen in ei-
nen fossilfreien 6V.

3.3 Handlungsbedarf

Aus der Differenz zwischen der Ausgangslage (Kapitel 2) und den Zielen (Kapitel 3)

Iasst sich folgender wichtigster Handlungsbedarf ableiten:

— Bewaltigung Nachfrage: Um die weitere Nachfrageentwicklung bis zur Inbetrieb-
nahme des Durchgangsbahnhofs Luzern bewaltigen zu kénnen, sind, neben ge-
zielten Angebotsoptimierungen (Kapazitatserhdhungen, bessere Vernetzung,
systematisierte Angebote), auch Massnahmen erforderlich, welche Nachfrage-
spitzen brechen. Angebotsverbesserungen sind auch ausserhalb der Spitzenzei-
ten angezeigt, speziell mittels Flllen von Taktlicken, im Freizeitverkehr sowie
beim Nachtangebot.

— Modalsplit 6V: Ohne aktives Gegensteuern driften planerische Vorgaben und die
gemessene Realitat zum Modalsplit des 6V immer weiter auseinander. Damit der
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0V zu einem hoheren Modalsplit kommt, muss er im Vergleich zum MIV attrakti-
ver ausgestaltet werden (Reisezeiten, Bevorzugung, Zuganglichkeit usw.).
Zuverlassigkeit: Fur jeden Zeithorizont und fur jedes Mobilitatsszenario ist ein zu-
verlassiger und damit leistungsfahiger und attraktiver 6V eine zwingende Gelin-
gensbedingung, um die kunftigen Mobilitatsbedirfnisse Uberhaupt abwickeln zu
kénnen und damit gentigend Kapazitaten fur den sogenannten wirtschaftlich not-
wendigen Autoverkehr bestehen. Hierflr sind unter anderem Busbevorzugungs-
massnhahmen, wenn nétig zulasten des MIV, moéglichst umgehend und konse-
quent umzusetzen, wobei nicht nur punktuelle Engpasse, sondern ganze Korri-
dore integral zu betrachten sind.

Umfeldentwicklung bericksichtigen: Die Chancen, die sich aus der Umfeldent-
wicklung bieten (bspw. Digitalisierung), sind zu nutzen. Gleichzeitig sind die po-
tenziellen Gefahren mit gezielten Massnahmen — aus einer gesamtverkehrlichen
Optik — zu vermeiden. Digitalisierung und neue Mobilitatsformen ersetzen die
Busbevorzugungen nicht, kdnnen aber unterstitzend wirken. Multimodale Mobili-
tatsplattformen entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie auf geteilten Mobilitatsange-
boten (Fahrten und/oder Fahrzeuge teilen, vgl. Kap. 2.3.3) basieren und virtuell
angezeigte Anschlisse in der Realitat eingehalten werden.

Fossilfreier 6V: Die technologische und preisliche Entwicklung der erneuerbaren,
effizienten und emissionsarmen Antriebsformen ist im Auge zu behalten. Es bie-
tet sich mit Blick auf diese Entwicklung eine schrittweise Umstellung an.
Vereinfachung: Der Zugang zum 6V muss vereinfacht werden (Tarif, Angebot, In-
formation, Lage der Haltestelle im Netz, direkte Wegfiihrung zu Haltestellen, Ori-
entierung, nahe gelegene und komfortable Veloabstellplatze usw.).
Zusammenarbeit: Bei der Zusammenarbeit bzw. in der Abstimmung zwischen
den Verantwortlichen fiir die verschiedenen Verkehrsmittel sowie der Raumpla-
nung, zwischen den Staatsebenen, wie auch innerhalb der 6V-Branche besteht
im Sinne gesamtheitlicher und integrierter Planungen (Angebot, Rollmaterial, Inf-
rastruktur und Rahmenbedingungen) Optimierungspotenzial.

Engagement fir den DBL: Damit der fir die gesamtverkehrliche Entwicklung
wichtige DBL realisiert werden kann, braucht es weiterhin das Engagement aller
Beteiligten jeder Staatsebene. Dabei soll der DBL in der im Jahr 2026 zu be-
schliessenden Botschaft zur Uberarbeitung und Weiterentwicklung des Ange-
botskonzepts 2035 («nachster Ausbauschritt») mindestens in einer ersten
Etappe aufgenommen werden. In der im Jahr 2030 zu beschliessenden Bot-
schaft zum «ubernachsten Ausbauschritt» wird die Finanzierung des ganzen
DBL und begleitender Massnahmen erwartet. Fur eine gute Bewertung des Vor-
habens ist eine moglichst hohe Nachfrage im Bahnsystem erforderlich, weshalb
eine gesamtverkehrliche Betrachtung fur das Erreichen der Modalsplit-Ziele es-
senziell ist.
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4 Strategische Stossrichtungen

4.1 Einfuhrung

Die strategischen Stossrichtungen zeigen den Weg, wie die bestehenden und kom-
menden Herausforderungen gemeistert und die Ziele 2026 erreicht werden kénnen.
Die strategischen Stossrichtungen sind kurz-, mittel- und langfristig angelegt und
aufgrund der noch unklaren Mobilitdtsverhaltensanderungen im Zuge von Covid-19
robust formuliert. Sie berlcksichtigen deshalb die im kurzfristigen Horizont massge-
benden finanziellen Mdglichkeiten nur teilweise. Hingegen werden die aus den stra-
tegischen Stossrichtungen abgeleiteten Massnahmen in Kapitel 5 abhangig von den
in Kapitel 6 beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen umgesetzt.

Zeithorizonte

Die nachfolgenden Ausflihrungen werden in verschiedene Zeithorizonte unterteilt:

— Kurzfristig: geplante Umsetzung innerhalb der Berichtsperiode bis 2026; Finan-
zierung geplant oder gesichert; Lésungen flr aktuelle Probleme.

— Mittelfristig: Umsetzung zwischen 2026 und circa 2030; Massnahmen mit langem
Planungs- und Finanzierungshorizont.

— Langfristig: Umsetzung nach circa 2030; Massnahmen mit sehr langem Pla-
nungs- und Finanzierungshorizont.

Grundsétze

Fur die wirtschaftliche Entwicklung und Erreichbarkeit aller Teilrdume des Kantons
ist ein leistungsfahiges und funktionierendes Verkehrssystem essenziell. Mit Blick
auf die Ausfuhrungen in Kapitel 2 ist es notwendig, die Mobilitat und den Verkehr
gemass den rechten beiden Quadranten der Abbildung 9 mittels konsequenter Ver-
netzung der Verkehrsmittel aktiv zu gestalten, wobei der technologische Fortschritt
unterstitzend genutzt werden soll. Hierflr bietet sich das bereits in mehreren Ge-
samtverkehrskonzepten bewahrte und auch im Projekt Zukunft Mobilitat im Kanton
Luzern enthaltene «4V-Prinzip» an. Fiur die Umsetzung dieses 4V-Prinzips ist zu be-
ricksichtigen, dass entscheidende Hebel zum Gelingen der Strategie nicht im Zu-
standigkeitsbereich des VVL liegen. Die 6V-Angebote alleine vermégen die gesteck-
ten Ziele nicht zu erreichen, wie dies bereits in vergangenen Berichtsperioden ge-
zeigt wurde. Damit der 6V als Gesamtprodukt «gelingt» und er die ihm zugedachte
Rolle Gbernehmen kann, sind Voraussetzungen zu schaffen, wie sie in Kapitel 4.2
als «Gelingensbedingungen» beschrieben werden.

4.2 Gelingensbedingungen fiir einen attraktiven 6V

4.2.1 Mobilitatsmanagement

Die bis zur Inbetriebnahme des DBL limitierte Kapazitat auf der Bahn sowie das in
Zentrumsbereichen gesattigte Strassennetz bedingen Mobilitdtsmanagement-Mass-
nahmen. Einerseits um den Verkehr hin zu flacheneffizienten Verkehrsmitteln zu
verlagern und andererseits um den Verkehr zeitlich zu verteilen, um die ausserhalb
der Spitzen brachliegende Kapazitat besser zu nutzen. Dies ermdglicht bessere
Produktionsbedingungen fir den 6V und damit eine héhere Zuverlassigkeit und At-
traktivitat. Unser Rat hat im Zusammenhang mit der Bemerkung Ihres Rates zum
6V-Bericht 2018-2021 eine Mobilitatsmanagement-Strategie [15] ausgearbeitet. Die
Strategie gliedert sich in die vier Stossrichtungen «Siedlung und Verkehr abstim-
men», «Dachmarke etablieren», «Vorbildfunktion leben» und «Innovationen for-
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Handlungsschwerpunkte

dern», zu welchen verschiedene Handlungsschwerpunkte zugeordnet sind. Betref-
fend Vorbildrolle besteht beim Staatspersonal (15% aller Beschaftigten im Kanton
Luzern) ein hohes Anwendungspotenzial.

Handlungsschwerpunkte

Siedlung und Verkehr abstimmen Dachmarke etablieren
Der Kanton steuert Verfahren sowie Zur Férderung und Koordination des
konzeptionelle Planungen und schafftdadurch Mobilititsmanagements arbeiten Kanton,
Rahmenbedingungen fiir eine zukunfts- Gemeinden, Unternehmen, Schulen,
gerichtete Abstimmung zwischen Siedlungs- Verbande und weitere Akteure unter einer
und Verkehrsentwicklung. gemeinsamen Dachmarke zusammen.

Der Kanton Luzern férdert mit
dem Mobilititsmanagement
gemeinsam mitverschiedenen

Partnern ein nachhaltiges
Mobilitatsverhalten, um die
Verkehrsinfrastrukturen
effizient zu nutzen.

apjundiamyassbunjpueH

Vorbildfunktion leben

Der Kanton geht mit gutem Beispiel voran und
setzt Massnahmen des Mobilitats-
managements innerhalb der eigenen
Verwaltung und offentlichen Einrichtungen
konsequent um.

Innovation fordern

Der Kanton verfolgt Innovationen und kann
Forschungsprojekte und Pilotversuche von
neuen, erfolgsversprechenden
Mobilitatsangeboten fordern.

Handlungsschwerpunkte

Abb. 13: Ubersicht Strategie Mobilitdtsmanagement Kanton Luzern (Leitsatz und strategi-
sche Grundsétze) [15]

Der VVL setzt im Rahmen des strategischen Grundsatzes «Dachmarke etablieren»

die folgenden Handlungsschwerpunkte um:

— Die Dachmarke luzernmobil.ch wird unabhangig der konkreten Tragerschaft ver-
marktet und fur attraktive Kampagnen und Aktionen verwendet.

— Die bestehende Internetplattform luzernmobil.ch und weitere Kommunikations-
mittel werden unter Einbezug verschiedener Akteure weiterentwickelt.

— Das Beratungsangebot fir Unternehmen, Gemeinden, Schulen usw. wird opti-
miert und ausgebaut.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Fir die Handlungsschwerpunkte im Zustandigkeitsbereich des VVL ist
ein Umsetzungskonzept in Arbeit. Erste Massnahmen werden anschliessend um-
gesetzt, wobei die Auswirkungen von Covid-19 als Katalysator dienen kdnnen.
Zudem wird das Auslastungsmanagement im Bereich Mittel-, Berufs- und Hoch-
schulen zur Brechung der Nachfragespitzen intensiviert, damit teure Spitzenzeit-
leistungen vermieden werden kénnen.

— Mittel- und langfristig: Die umgesetzten Massnahmen werden einem Monitoring
unterzogen und bei Bedarf weiterentwickelt. Im Weiteren ist bei der Standortwahl
von publikumsintensiven Bildungs- und Arbeitsorten auch die Wirkung auf die
Mobilitatsnachfrage zu beachten. Standorte an Knotenpunkten von Hauptachsen
sind ideal, um bestehende Ressourcen gleichmassiger nutzen zu kénnen.
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Zustandig fur die Umsetzung sind neben dem VVL auch das BUWD, die Dienststelle
Personal (Umsetzung Strategie Mobilitdtsmanagement) sowie das Bildungsdeparte-
ment und die Dienststelle Immobilien (Planung Arbeits- und Schulstandorte).

4.2.2 Verkehrsmanagement

Der in die Mobilitat eingesetzte Franken soll einen moglichst grossen Nutzen auslo-
sen. Dazu ist eine stérungsfreie Fahrt des 6V elementar (vgl. Abb. 32). Mittels Ver-
kehrsmanagement-Massnahmen, wie sie auch im Agglomerationsprogramm Luzern
vorgesehen sind, wird der verbleibende Verkehr so gesteuert, dass die Leistungsfa-
higkeit der Strassen erhalten bleibt, der 6V bevorzugt vorankommt, seine An-
schllisse erreicht und dass die Aufenthaltsqualitat und die Querbarkeit von Stras-
senraumen fur den Fuss- und Veloverkehr verbessert wird. Dabei sind, wie von |h-
rem Rat zum 6V-Bericht 2014 bis 2017 gefordert, konsequente Busbevorzugungen
notwendig. Damit beispielsweise der Bypass als Entlastungsprojekt fir die Region
Luzern dienen kann, braucht es flankierende Massnahmen zugunsten des 6V. Bei-
spielsweise wird mit Dosierungen nur so viel Verkehr durch einen Engpass gelas-
sen, wie darin mit flussigem Vorankommen bewaltigt werden kann. Dabei ist auf
eine korridorbezogene Gesamtwirkung zu achten.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die zustandigen Strasseneigentimer sollen, anstelle der bisherigen
Einzelbetrachtung von Massnahmen, eine gemeinsame korridorbezogene Ana-
lyse- und Umsetzungsplanung von Verkehrsmanagement- bzw. Busbevorzu-
gungsmassnahmen durchflihren. Diese Massnahmen sollen méglichst rasch um-
gesetzt werden. Die infolge Covid-19 stattgefundene Verkehrsverlagerung hin
zum MIV flhrt zu einer noch héheren Dringlichkeit.

— Mittel- und langfristig: Die Umsetzung der obigen Massnahmen drfte sich auf-
grund der Komplexitat auf die Jahre ausserhalb der Berichtsperiode hinziehen.
Die korridorbezogene Analyse- und Umsetzungsplanung wird hinsichtlich der
verschiedenen Generationen der Umsetzungsprogramme wie bspw. dem Bau-
programm oder dem Programm Gesamtmobilitat periodisch aktualisiert und bei
Bedarf weiterentwickelt.

Zustandig sind die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur fir die Kantonsstrassen

und die Standortgemeinden flr die Gemeindestrassen.

4.2.3 Zuganglichkeit und Aufenthaltsqualitat

Kurze, direkte und hindernisfreie Zugangswege sowie hohe Aufenthaltsqualitaten an

Haltestellen sind wichtig fur die Attraktivitdt des Gesamtsystems 6V. Damit werden

Hurden abgebaut, das reale Einzugsgebiet von Haltestellen erweitert und die Warte-

zeiten und Umsteigevorgange in der Reisekette ertraglicher gemacht.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz-, mittel- und langfristig: Im Zusammenhang mit der Umsetzung hindernis-
freier Haltestellen, korridorbezogener Busbevorzugungsmassnahmen und Pro-
jekten zur Aufwertung von Strassenraumen sind auch die Haltestellenstandorte
betreffend Lage und Ausstattung zu prufen. Zudem sind die Standortgemeinden
angehalten, in ihren Erschliessungsrichtplanen und Nutzungsplanungen sichere
und direkte Fuss- und Velowege zu Haltestellen darzustellen und durchzusetzen.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur fur die

Kantonsstrassen und die Standortgemeinden fir die Gemeindestrassen.
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4.3 Mobilitatsangebote

4.3.1 Internationale Anbindung

Nachdem die internationale Anbindung von Luzern per Bahn seit den 1990er-Jahren
sukzessive reduziert wurde, bestehen ab Luzern derzeit zwei Verbindungen nach
Milano, eine davon in Frankfurt beginnend (in Gegenrichtung via Bern). Die Anzahl
der mehrmals wdchentlich ab Luzern bzw. Raststatte Neuenkirch per Fernbus direkt
erreichbaren internationalen Ziele steigt laufend. Im Zuge der Klimadiskussionen be-
stehen seitens Bahnunternehmen Anstrengungen, den internationalen Verkehr in-
klusive dem Nachtverkehr zu fordern, wobei Luzern in diesen Uberlegungen kaum
eine Rolle spielt.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Es wird weiterhin ein Ausbau von internationalen Verbin-
dungen angestrebt und die Entwicklung im internationalen Fernbusmarkt aktiv
verfolgt. Ein zielfUhrender Angebotsausbau wird unterstiitzt, soweit die Busse
nicht zu abendlichen Spitzenzeiten das Agglomerationszentrum Luzern anfahren
und internationale Bahnangebote ab Luzern nicht konkurrieren. Bessere Informa-
tionsmoglichkeiten zum Fernbusangebot sollen den Zugang vereinfachen.

— Langfristig: Mit dem DBL und einem geeigneten Angebotskonzept mit bis zu ei-
ner halben Stunde kirzeren Fahrzeit besteht das Potenzial, internationale Ziige
zwischen Deutschland und ltalien vermehrt Gber Luzern zu fihren. Die Entwick-
lung im internationalen Fernbusmarkt wird weiterhin aktiv verfolgt. Ein Ausbau
zielfUhrender Angebote wird unterstitzt, soweit internationale Bahnangebote ab
Luzern nicht konkurriert werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Transportunternehmen des internationalen

Fernverkehrs; der VVL setzt sich fur die Anliegen des Kantons Luzern ein.

4.3.2 Nationale Anbindung

Grossere Angebotsausbauten sind auf der Achse Richtung Zirich erst mit dem Zim-
merberg-Basistunnel 2 (ZBT 2) ab 2037 sowie mit dem Durchgangsbahnhof Luzern
auf allen Korridoren ab circa 2040 mdéglich. Bis dahin sehen die national geplanten
Ausbauschritte 2025 und 2035 fur Luzern gar einzelne Abbauten vor, wobei im
nachsten, 2026 zu beschliessenden Ausbauschritt das Angebotskonzept 2035 noch
Uberarbeitet und weiterentwickelt wird. Ohne DBL kann das Bahnangebot in die
Schweizer Zentren nicht nachfrage- und potenzialgerecht weiterentwickelt werden
und bestehende Missstande und Kapazitatsengpasse bleiben bestehen. Wahrend
der Bauphasen des ZBT 2 und des DBL und ihrer begleitenden Massnahmen wer-
den ebenfalls punktuelle Einschrankungen im Bahnangebot zu erwarten sein.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Bis zur Inbetriebnahme des DBL ist trotz steigender Nach-
frage weitgehend mit dem bestehenden Angebot auszukommen, unter anderem
mit dem Stundentakt nach Bern oder Basel. Trotz kleinem Handlungsspielraum
soll bis zur Inbetriebnahme des DBL jede sich bietende Moglichkeit flr bessere
Angebote und héhere Kapazitaten, bspw. durch neues Rollmaterial oder zusatzli-
che Zige, genutzt werden, wobei dies vorwiegend im Rahmen des Jahresfahr-
plans auf allfélligen Restkapazitaten mdglich sein durfte. Es ist darauf hinzuwir-
ken, dass wahrend der Bauphasen des ZBT 2 und des DBL allenfalls notwendige
Einschrankungen im Bahnangebot méglichst geringe Auswirkungen haben und
die nach wie vor steigenden Nachfrage auch wahrend der Bauphase vertraglich
abgewickelt werden kann. Potenziale fir nationale Fernbusverbindungen zwi-
schen Nebenzentren verschiedener Agglomerationen kénnen geprift werden,
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sofern sie die Bahnangebote sinnvoll erganzen und dabei zeitlich attraktiver sind
als die Umsteigeverbindungen mit der Bahn via die Kernstadte.
— Langfristig: Mit den dank dem DBL mdglichen Angebotsausbauten im nationalen
Fernverkehr sollen Luzern, die Agglomerations- und Regionalzentren mindestens
im 30-Minuten-Takt, auf nachfragestarken Verbindungen partiell im 15-Minuten-
Takt, schnell, haufig und direkt mit den Schweizer Zentren verbunden werden.
Zustandig fur die Umsetzung sind die Transportunternehmen des nationalen Fern-
verkehrs; der VVL setzt sich fur die Anliegen des Kantons Luzern ein.

4.3.3 Erschliessung Kanton Luzern (alle Teilraume)

Infrastrukturelle Vernetzung an multimodalen Verkehrsdrehscheiben

Die Vernetzung der Verkehrsmittel an den Schnittstellen zwischen dem nationalen

und lokalen Netz vermag die hochbelasteten Raume vom MIV zu entlasten. Dazu

sind infrastrukturelle Verknipfungspunkte, Verkehrsdrehscheiben bei Bahnhdfen
und Autobahnausfahrten und Minihubs in Quartier- und Ortszentren zu schaffen
bzw. zu starken. Sie bieten kurze Umsteigewege zwischen geteilten, 6ffentlichen
und privaten Verkehrsmitteln und unterstitzen die Strukturierung des Siedlungsge-
biets. Der Bund will unter anderem im Rahmen der Agglomerationsprogramme der

4. Generation multimodale Verkehrsdrehscheiben verstarkt fordern. Dazu ist eine

raumlich-verkehrliche Gesamtkonzeption nétig, auch mit Blick auf attraktive Zusatz-

angebote wie Versorgungseinrichtungen fir den taglichen Bedarf. Passende Tarifl6-
sungen (vgl. Kap. 4.4) und digitale Hilfsmittel wie multimodale Mobilitatsplattformen

(vgl. Kap. 4.5) erleichtern die Vernetzung der Verkehrsmittel. Risiken und Herausfor-

derungen solcher Vernetzungsinfrastrukturen sind in der Planung zu bertcksichti-

gen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die bestehenden und geplanten Bahnhéfe und Bushubs werden zu
multimodalen Verkehrsdrehscheiben weiterentwickelt, wo neben Bus, Bahn und
den bisher bereits berucksichtigten Fussgangerinnen und Fussganger,
Bike+Ride (Velos im Privatbesitz) sowie teilweise Park+Ride neu auch Bike- und
Carsharing und weitere passende geteilte Mobilitdtsangebote vernetzt werden.
DarUber hinaus sollen auch sogenannte Minihubs an netzrelevanten Punkten fir
die lokale Vernetzung von Bus, Fussgangerinnen und Fussganger, Velos, Bike-
und Carsharing etabliert werden.

— Mittel- und langfristig: Setzt sich der Trend weg vom Besitz hin zum Teilen fort,
sollen Minihubs zur Verknipfung geteilter Mobilitdtsangebote in umfangreicherer
Zahl umgesetzt werden. Je nach Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge sind
Aus- und Zustiegsbereiche vorzusehen. Mit dem DBL gewinnen die Verkehrs-
drehscheiben an Bahnhofen mit dichtem Bahnangebot weiter an Bedeutung.

Zustandig fur die Umsetzung sind das BUWD sowie die Standortgemeinden in Zu-

sammenarbeit mit dem VVL und den Mobilitdtsanbietern.
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Abb. 14: Schemadarstellung von untereinander vernetzten multimodalen Verkehrsdreh-
scheiben und Minihubs mit einem Angebot jeweils passender Verkehrsmittel

Umgang mit Kapazitidtsherausforderungen

Die Kapazitat im regionalen Bahnangebot kann bis zur Inbetriebnahme des DBL

nicht gemass dem vorhandenen und prognostizierten Bedarf ausgebaut werden.

In den Jahren zwischen 2010 und 2020 stand mit der Vernetzung und Verknipfung

von Bus und Bahn die Starkung der Bahn im Vordergrund. Dies fiihrte zu einer stark

wachsenden Nachfrage auf einigen Bahnkorridoren, was erst dazu fihrte, dass der

Bund den Handlungsbedarf hinsichtlich des DBL erkannte. Deshalb ist diese Strate-

gie als Erfolg zu werten. Bis zur Inbetriebnahme des DBL und des damit verbunde-

nen Angebotsausbaus missen nun auf den hochbelasteten Korridoren die verblei-

benden Kapazitatsreserven mit geschickten Massnahmen optimal genutzt werden,

bspw. eine zeitliche Nachfrageverlagerung zu den Nebenverkehrszeiten.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Die S-Bahn-Zige sollen mit grésseren Multifunktionsfla-
chen im Bereich der Turen ausgestattet werden, womit die Gesamtkapazitat ver-
grossert und Fahrgastwechselzeiten reduziert werden. Der RE Luzern—Olten wird
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auf Doppelstockziige umgestellt. Die fir den Guterverkehr reservierten, aber im
Jahresfahrplan nicht genutzten Trassen sollen, sofern moéglich und zweckmassig,
zu Spitzenzeiten zur Fihrung von Personenzligen genutzt werden, bspw. fiir zu-
satzliche Zige zwischen Luzern und Sursee. Im Weiteren sind auch Mobilitats-
management-Massnahmen nétig, damit mittels zeitlicher Verlagerung (Brechung
Nachfragespitzen) alle Mobilitatsbedirfnisse befriedigt werden kénnen.

— Langfristig: Erst mit dem DBL kann die Kapazitat auf den Bahnkorridoren so aus-
gebaut werden, dass fir einige Jahre genligend Kapazitaten bereitstehen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

>
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Abb. 15: Kapazitdts- und Nachfrageentwicklung auf hochbelasteten Bahnkorridoren (sche-
matische Darstellung)

------------------------------------------------’

—

trategiephase «Kapazitdten geschickt nutzen» Strategiephase «Bahn als Riickgrat»

Auf Raumplanung abgestimmtes Bahnangebot

Die Bahn soll die raumplanerischen Zielsetzungen gemass den Bundesplanungen,
wie bspw. dem Sachplan Verkehr, und dem kantonalen Richtplan unterstitzen und
nicht unterlaufen. Sie ist daher fur starke Nachfragerelationen geeignet, wie sie typi-
scherweise auf radialen oder Durchmesser-Achsen vorkommen. Fir tangentiale Be-
ziehungen sind Busse in der Regel die passendere Option. Bis nach der vollstandi-
gen Realisierung des DBL durften keine neuen Bahnstrecken im Kanton Luzern hin-
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zukommen. So bleibt bspw. die Achse Willisau—Nebikon vorderhand dem Bus vor-
behalten und wird dazu zur Bus-Hauptachse aufgewertet. Die im Richtplan vorge-
nommene Raumsicherung kann zunachst flir einen Buskorridor und dereinst, bei
genugend grossem Potenzial und unter der Voraussetzung, dass diese Achse Teil
eines kunftigen nationalen Ausbauschritts werden wurde, fur einen Bahnkorridor ge-
nutzt werden.

Allfallige neue S-Bahn-Haltestellen sind sorgfaltig im Gesamtkontext zu prifen. Sie
kénnen zwar die lokale Erschliessung deutlich verbessern, reduzieren hingegen ten-
denziell die Streckenkapazitat und damit die Angebotsdichte in einem Korridor.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz- und mittelfristig: Das Bahnangebot ist bis zum Horizont 2035 weitgehend
bestimmt; Bereinigungen vorbehalten. Anpassungen sind kaum mehr moglich.

— Langfristig: Mit dem DBL sind Durchmesserlinien zwischen den Achsen nach Zu-
rich und Bern/Basel vorgesehen, bspw. RE-Zlge, welche potenzialstarke Orte
mit Zentrumsfunktion wie Zofingen, Sursee, Emmenbricke, Luzern, Ebikon und
Rotkreuz in dichtem Takt bedienen. Die schnellen Stadteverbindungen (IC) und
die jeden Halt bedienenden S-Bahn-Ziige sollen darauf abgestimmt werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL in Zusammenarbeit mit den Transportun-

ternehmen, dem BUWD, der Planungsregion Zentralschweiz und dem Bund.

Angebotsstandards — Taktdichte

Fir eine einfachere Merkbarkeit und Zuganglichkeit zum 6V-System wird ein Haupt-
netz definiert, welches die Uberwiegende Mehrheit der Bevolkerung und der Arbeits-
platze wahrend der ganzen Woche und bis mindestens 20 Uhr im 30-Minuten-Takt
erschliesst (vgl. Abb. 16). Dariiberhinausgehende Verdichtungen, bspw. das Aufful-
len von mehrstindigen Taktlicken, und die Feinerschliessung fur abseits des
Hauptnetzes liegende Gebiete erfolgen nachfrage- und potenzialgerecht. Insbeson-
dere fir die Erschliessung publikumsintensiver Einrichtungen und grosser Arbeitge-
ber — dazu zahlen neben Einkaufszentren auch Schulen und Spitaler — ist ein durch-
gangiges einfach merkbares 6V-Angebot zentral.
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Abb. 16: 6V-Hauptachsen mit angebotsorientiertem Mindestangebot und Nebenachsen mit
nachfrageorientiertem Angebot

Angebotsstandards — erste/letzte Verbindungen

Das Zentrum Luzern soll ab den verschiedenen Teilrdumen des Kantons Luzern zu
einer bestimmten Zeit frihmorgens erreichbar sein und spatabends verlassen wer-
den koénnen (vgl. Abb. 17).
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Aus der Agglomeration und den kantonalen Regionalzentren soll Luzern frihmor-
gens vor 6 Uhr erreicht und spatabends nach 24 Uhr noch verlassen werden kdn-
nen. Fir Orte entlang der 6V-Hauptachsen soll Luzern vor 7 Uhr erreicht und spat-
abends nach 23 Uhr verlassen werden kénnen. Fir Orte abseits der 6V-Hauptach-
sen soll Luzern vor 8 Uhr erreicht und nach 20 Uhr, Freitag und Samstag nach

23 Uhr verlassen werden kénnen. Fir die Stadte Zirich, Basel und Bern gilt jeweils
eine Stunde spatere Erreichbarkeit frihmorgens und eine Stunde frihere Abfahrt
spatabends. Freitag- und Samstagnacht sind bei Bedarf spatere Verbindungen in
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Abstimmung mit dem Nachtangebot anzustreben. Auf vielen Korridoren werden

diese Anforderungen bereits erfullt oder gar Ubertroffen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Bahn- und Busangebote werden schrittweise in Richtung der An-
gebotsstandards bezlglich Angebotsdichte und Erreichbarkeit weiterentwickelt.

— Mittel- und langfristig: Je nach Nachfrage- und Potenzialentwicklung sind die An-
gebotsstandards zu Uberprifen und gegebenenfalls neu zu definieren. Insbeson-
dere im Horizont DBL durfte eine Neudefinition der Angebotsstandards angezeigt
sein.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

Nachtangebot

Die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 vorgesehene planerische Weiterentwicklung des

heute dreigeteilten Nachtangebots ist mit der Nachtnetzstrategie Region Luzern [16]

erfolgt. Gemass dieser soll das Nachtangebot aus einer Hand geplant und kommu-

niziert werden, es soll mit demselben Tarif und mit Anschlussverbindungen durch-
gangig nutzbar und im Sinne einer gewissen Kontinuitat verlasslich sein. Hierzu hat
der VVL die Bestellung und die Finanzierung der bisher von den Transportunterneh-
men selbst getragenen Nachtangebote Gbernommen. Nach dem in weiten Teilen
der Schweiz abgeschafften Nachtzuschlag wird nun im Sinne der Tarifharmonisie-
rung auch im Nachtnetz Luzern nur der Regeltarif onne Nachtzuschlag angewendet.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Das kirzlich umgesetzte neue Nachtangebot erschliesst mit einem
auf die erwartete Nachfrage zugeschnittenen Netz und Takt an den Wochenend-
nachten die potenzialstarken Korridore des Kantons Luzern sowie die Agglome-
ration Luzern. Durch die neu mégliche Nutzung des Nachtangebots mit demsel-
ben Tarifsortiment wie im Tages-6V-Netz ist eine Nachfragezunahme zu erwar-
ten, welche sich auch positiv auf die Auslastung im Tages-6V-Netz auswirkt.

— Mittel- und langfristig: Bei positiver Nachfrageentwicklung kann das Nachtange-
bot nach wirtschaftlichen Grundsatzen ausgebaut werden.

Zustandig flr die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

Netzliicken schliessen

In einigen Raumen des Kantons Luzern gibt es Relationen, welche mit dem 6V nur

mit grossen Umwegen und entsprechendem Zeitbedarf fahrbar sind, bspw. Malters—

Littau—Kriens oder Uber die Kantonsgrenzen hinaus wie zwischen Seetal-Freiamt.

Dazu werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Wie im 6V-Bericht 2018 bis 2021 anhand des Beispiels Malters—
Littau—Kriens bereits angesprochen, soll nach Ende der Baustelle (mit Strassen-
sperrung) Renggloch eine 6V-Verbindung realisiert werden, wozu das geeignete
Angebotskonzept ausgearbeitet wird.

— Mittel- und langfristig: Weitere identifizierte Netzlliicken werden bei geniigendem
Nachfragepotenzial mit geeigneten Mobilitatsangeboten geschlossen.

Zustandig flr die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.3.4 Zusatzliche Stossrichtung fiir den landlichen Raum

Das Busnetz im landlichen Raum wird weiterhin auf die Bahn ausgerichtet und an-
hand der Angebotsstandards mit Taktverdichtungen, langeren Betriebszeiten und
bei Bedarf neuen Konzepten nachfrage- und potenzialgerecht weiterentwickelt.
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4.3.5 Zusatzliche Stossrichtung fiir die Region Sursee

Der Bushub Sursee bildet ein wichtiges Verknipfungselement fir die Region. Er bil-
det gemeinsam mit Massnahmen fir eine bessere Zuverlassigkeit und Anschlusssi-
cherheit die Voraussetzung fir die angestrebte Weiterentwicklung des Busnetzes.
Neben der Anbindung auf die Bahn wird auch die innerértliche Erschliessung ver-
bessert, bspw. mit der Durchbindung von Linien in Arbeitsplatzgebiete. Dies bedingt
teilweise Infrastrukturen im Verantwortungsbereich der Standortgemeinden. Mit dem
Angebotskonzept 2035 kann voraussichtlich der Halbstundentakt des RE Luzern—
Olten in Verknupfung mit der S29 Sursee—Olten—Turgi realisiert werden. Nach jetzi-
gem Kenntnisstand ist dafur die Aufhebung der S-Bahn-Haltestellen St. Erhard-
Knutwil und Britthau-Wikon notwendig. Kann in der weiteren Planung keine Lésung
fur die Weiterbedienung der beiden Halte gefunden werden, ist eine attraktive und
Mehrwerte generierende Ersatzerschliessung per Bus sicherzustellen.

4.3.6 Zusatzliche Stossrichtung fiir Stadt und Agglomeration Luzern

Stérkung RBus zu hochwertigem Bussystem

Das RBus-Netz soll zu einem hochwertigen und leistungsfahigen Gesamtsystem

weiterentwickelt werden. Bei der Infrastruktur besteht erheblicher Nachholbedarf fir

einen weitgehend stérungsfreien Betrieb (vgl. Kap. 4.2.2). Ein solcher ist entschei-
dend flrs Erreichen der Ziele. Verschiedene Beispiele in Frankreich zeigen, dass
dies zusammen mit gesamtverkehrlichen Massnahmen und einer gelungenen stad-
tebaulichen Integration moglich ist.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Gemeinsam mit den Strasseneigentimern wird flir das RBus-Netz
eine umfassende Bevorzugungsplanung angegangen und das Gesamtsystem
RBus weiterentwickelt. Kurzfristig umsetzbare Massnahmen (bspw. Anpassun-
gen von Lichtsignalsteuerungen) sollen realisiert werden.

— Mittel- und langfristig: Die aus der Bevorzugungsplanung resultierenden mittel-
und langfristigen Massnahmen (bspw. Umwidmung von Mischverkehrs- zu Bus-
spuren, neue Knotenlayouts) werden umgesetzt. Zudem wird die Bevorzugungs-
planung anhand eines Monitorings periodisch aktualisiert.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Strasseneigentimer.

Bewiéltigung Bauphasen DBL und Bypass

Damit wahrend der langen Bauphasen des DBL und des Bypass Luzern und weite-
rer grosserer Baustellen der flacheneffiziente 6V zuverlassig funktionieren kann,
braucht es flankierende betriebliche und infrastrukturelle Massnahmen wie Busbe-
vorzugungen und Gberkommunale Verkehrsmanagement-Einrichtungen. Diese sol-
len umgehend geplant werden, damit sie im Hinblick auf die betreffenden Zeithori-
zonte rechtzeitig in den Umsetzungsprogrammen berucksichtigt und dann umge-
setzt werden kénnen. Zustandig fur die Umsetzung sind die Strasseneigentumer.

4.3.7 Erschliessung touristischer Ziele

Die Eingangstore zu touristischen Zielen sollen im Sinne von Verkehrsdrehscheiben

direkt mit dem 6V erschlossen werden, um die heute oftmals langen Fusswege zur

Bergbahn zu vermeiden. Folgende strategischen Stossrichtungen werden verfolgt:

— Kurz-, mittel- und langfristig: Bestehende 6V-Angebote werden schrittweise ge-
zielt verbessert, bspw. mit zusatzlichen Kursen ins Eigenthal und in die touristi-
schen Schwerpunkte im Entlebuch. Umsteigewege zwischen zubringenden 6V-
Linien und Bergbahnen sollen verkirzt werden, indem die jeweilige Haupt-Halte-
stelle ndher am Eingang der Talstation liegt als die Parkplatze, bspw. in Weggis
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oder Kriens. Zudem konnen situativ erganzende Angebote zum Einsatz kommen,
welche auf die je nach Saison und Wetter stark schwankende Nachfrage besser
reagieren kénnen, bspw. Flughafenbusse zu Tagesrandzeiten sowie Wintersport-
Zusatzverbindungen.
Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL zusammen mit den Transportunterneh-
men und dem BUWD als Bewilligungsbehdrde.

4.3.8 Neue, alternative und erganzende Mobilitatsangebote

Rickgrat der meisten intermodalen Reisen soll, wo die Nachfrage blndelbar ist, der

konventionelle Linien-6V sein. Er ist unter den flacheneffizienten Verkehrsmitteln

das schnellste und leistungsfahigste. Weitere Mobilitdtsangebote kénnen den Li-

nien-6V auf einer weiteren Reiseetappe zweckmassig erganzen oder allenfalls er-

setzen. Sowohl bisherige wie auch neue Mobilitdtsangebote sollen dort zum Einsatz
kommen, wo sie Mehrwerte firs Gesamtverkehrssystem und fir die Nutzenden ge-

nerieren. Als Beurteilungskriterien fur den Einsatz von neuen, erganzenden und al-

ternativen Mobilitdtsangeboten sind folgende Aspekte heranzuziehen:

— Umwelt: Energieeffizienz erhdhen; Flacheneffizienz steigern oder mindestens
beibehalten; hohe Auslastung der Fahrzeuge bei gleichzeitig geringem Umweg-
faktor und wenigen Leerfahrten; Unterstlitzung der raumplanerischen Ziele.

— Fahrgastnutzen: Erflllung der Erfolgsfaktoren (bestehende und allfallige neue);
tieferes oder maximal gleiches Tarifniveau; hoher individueller Nutzen.

— Wirtschaftlichkeit: Verhaltnismassige Kosten pro Personenkilometer bzw. pro
Fahrgast; positive Grenzkosten bzw. -nutzen; vertretbarer Initialaufwand.

Den 6V ergdnzende Angebote

Der 6V wird aufgrund zu grosser Zielkonflikte nie einen Tur-zu-TUr-Service anbieten
(vgl. Spannungsfelder in Beilage 12, zu Kapitel 2.3.3). Soll der 6V auch auf Wegen
abseits der Zentren eine ernsthafte Alternative zum MIV darstellen, sind somit di-
rekte und sichere Fuss- und Velowege zu Haltestellen und nah gelegene Velo-/Mo-
torradabstellplatze (ggf. mit Ladestationen) genauso elementar wie ein gutes Fahr-
planangebot. Ihr Rat hat denn auch unseren Rat mit der Uberarbeitung des Radrou-
tenkonzepts beauftragt, unter anderem mit Berticksichtigung von Premiumrouten.

Ein Bikesharing-Angebot kann auch im landlichen Raum zur Erweiterung der Halte-
stelleneinzugsgebiete zweckmassig sein. Dafiir mangelt es aufgrund des nicht kos-
tendeckend moglichen Betriebs allerdings an interessierten Betreibern, weshalb die
offentliche Hand einspringen misste. Dafiir kommen aus Sicht des VVL Dritte,
bspw. Gemeinden, als Besteller in Frage, wobei sich der VVL entsprechend seiner
Moglichkeiten im Sinne intermodaler Reiseketten fiir moglichst optimale Rahmenbe-
dingungen engagieren soll. Mit der von der Stadt Luzern initiierten Ausschreibung
des bestehenden Veloverleihsystems [17] besteht eine gute Basis, bei welcher di-
verse Gemeinden mitmachen kénnen. Dabei soll ein lickenhaftes Netz aufgrund ei-
nes Verzichts einzelner Gemeinden madglichst vermieden werden.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Bikesharing-Angebote werden begrusst; der VVL setzt sich fir opti-
male Rahmenbedingungen ein. Die Stadt Luzern und weitere Gemeinden sorgen
fur ein gut auf den 6V abgestimmtes Netz an Bikesharing-Stationen. Carsharing
an Bahnhoéfen und an Minihubs wird ebenfalls begrisst.

— Mittel- und langfristig: Im Kontext der Entwicklung geteilter Fahrzeuge und multi-
modaler Mobilitatsplattformen ist ein verstarktes Engagement im Bereich von
Bike- und Carsharing zu prufen.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Standortgemeinden und Sharing-Anbieter.
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Den 6V konkurrierende Angebote

Rideselling-Angebote, das heisst gewerbliche Fahrdienste oder den 6V Uberla-

gernde On-Demand-Angebote (bspw. Uber), sind aus gesamtverkehrlicher Sicht zu-

mindest in hochbelasteten Rdumen zu vermeiden. Eine abschliessende Positionie-

rung solcher Angebote ist noch nicht sichtbar.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Etablierung und die Wirkung von Rideselling-Angeboten werden
weiterhin beobachtet.

— Mittel- und langfristig: Je nach Entwicklung geteilter Fahrzeuge und multimodaler
Mobilitatsplattformen ist der Umgang mit Rideselling-Angeboten zu Uberprifen.

Zustandig fur die Umsetzung sind die jeweiligen Regulierungsbehoérden.

Alternative Verkehrsmittel

Fur die Erschliessung topografisch schwieriger Gebiete kbnnen anstelle konventio-
neller Quartierbusse, welche Uber gewundene Strassen oft nur geringe Potenziale
erschliessen kénnen, kiinftig auch alternative Verkehrsmittel wie Schraglifte oder
Rolltreppen gepruft werden, wie dies bspw. auch das Raumentwicklungskonzept der
Stadt Luzern [18] vorsieht. Dafur ist die Ausscheidung geeigneter, in den Raum in-
tegrierbarer Korridore notwendig, welche im Zuge von Erschliessungsrichtplanen
und Bebauungsplanen gesichert werden mussen.

Alternative Angebotsformen zwischen 6V und MIV

Gemass Beilage 12, zu Kapitel 2.3.3 bestehen noch viele offene Fragen zum
zweckmassigen Einsatz von On-Demand-Angeboten. Sie sollen dort eingesetzt wer-
den, wo sie Mehrwerte fiirs Gesamtverkehrssystem bringen. Fir die Beurteilung, ob
On-Demand-Angebote naher beim 6V oder naher beim Taxi liegen, ist zwischen
drei Angebotstypen zu unterscheiden:

— Grundangebot: substituiert den konventionellen 6V als Zubringer zu héher hierar-
chisierten 6V-Achsen; muss unter anderem auch den hindernisfreien Zugang ge-
wahrleisten.

— Erganzungsangebot: erganzt den 6V zu Zeiten und in Raumen, in welchen er
aus wirtschaftlichen Grinden nicht (mehr) verkehrt; basiert auf lokaler Initiative.

— Uberlagerungsangebot: Taxi-nahes und den &V konkurrierendes Angebot.

Als Grundangebot deklarierte On-Demand-Angebote kdnnen anstelle von konventi-

onellen 6V-Linien eingesetzt werden, wenn sie bezliglich Angebotsqualitat und/oder

Wirtschaftlichkeit mindestens gleich gut oder besser sind und die ganze Reisekette

im Zentrum steht. Die Kosten pro Fahrgast oder Personenkilometer sollten nicht ho-

her sein wie jene fur im gleichen Gebiet verkehrende konventionelle Linienange-

bote. Initialaufwande mussen im Vergleich zur Anzahl profitierender Fahrgaste ver-
nunftig sein. Konkrete Einsatzgebiete waren zusammen mit den Transportunterneh-
men und Gemeinden zu definieren. Nicht infrage kommen Uberlagernde Angebote
in bereits hochbelasteten Rdumen. Die Gleichbehandlung von bestehenden und all-
falligen neuen On-Demand-Angeboten ist sicherzustellen. Je nach Bewilligungsform
resultieren unterschiedliche Vorgaben, bspw. zum hindernisfreien Zugang und zum

Tarif. Unabhangig davon sollte das 6V-Gesetz (SRL Nr. 775) und die zugehdrige

Verordnung (SRL Nr. 7752) in einzelnen Punkten so angepasst werden, dass On-

Demand-Angebote zumindest nicht mehr implizit ausgeschlossen werden. Auch im

nationalen PBG und in der zugehdrigen Verordnung (VBG; SR 745.11) sind ein-

zelne Anpassungen angezeigt, um die gesetzgeberische Liicke zwischen dem kon-
ventionellen 6V und Taxis zu schliessen.
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Spontane Mitfahrdienste wie Taxito lasten ohnehin stattfindende Autofahrten besser
aus. Insbesondere im landlichen Raum konnen sie eine valable Erganzung zum 6V
sein. Lineare Strassen- bzw. Siedlungsstrukturen eignen sich dafur eher als fla-
chige, weil dadurch die Ubereinstimmung passender Wunschlinien von Fahrenden
und Mitfahrenden grésser ist. Haltepunkte sollten an Haupt- oder Verbindungsstras-
sen in unmittelbarer Bahnhofndhe und mit hohem Anteil an zum Reiseziel verkeh-
render Autofahrten eingerichtet werden. Aufgrund der Abhangigkeit von der Mitnah-
mebereitschaft von Autofahrerinnen und -fahrern und der fehlenden Anschlusssi-
cherheit an Umsteigepunkten zum 6V werden Mitfahrdienste wohl ein Nischenmarkt
bleiben.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Erfahrungen von On-Demand-Versuchsbetrieben werden weiter-
hin aktiv beobachtet. Die Initiative und die Ressourcen fur den Einsatz von On-
Demand-Angeboten missen von Gemeinden, Transportunternehmen oder weite-
ren Dritten ausgehen, da die vorhandenen VVL-Ressourcen prioritar zur Losung
bestehender Herausforderungen (vgl. Kap. 3.3) eingesetzt werden. Spontane
Mitfahrdienste (Taxito) werden im Rahmen der heutigen Gebiete und Opportuni-
taten weiterhin unterstiitzt; ein Ausbau von Bedienungsgebieten zeichnet sich
nicht ab. Gebiete mit topografischen Hiirden sind zwecks allenfalls geeigneterer
Verkehrsmittel zu identifizieren, und bei Bedarf sind entsprechende Planungen
und Raumsicherungen vorzunehmen.

— Mittel- und langfristig: Im Kontext der Entwicklung und Positionierung geteilter
Fahrzeuge und multimodaler Mobilitatsplattformen ist das Engagement im Be-
reich von On-Demand-Angeboten und spontanen Mitfahrdiensten zu tberprifen.

Zustandig fir die Koordination bzw. Umsetzung sind, allenfalls mit Initiative Dritter,

der VVL zusammen mit den Transportunternehmen.

4.4 Tarifverbund Passepartout

Die nachfolgenden Ausflihrungen entsprechen der Sicht des VVL auf den Tarifver-
bund Passepartout. Diese muss nicht deckungsgleich zur Strategie des Passepar-
tout sein, da Letztere die gemeinsame Haltung aller drei Bestellerkantone (Luzern,
Ob- und Nidwalden) und der beteiligten Transportunternehmen wiedergibt.

4.4.1 Rolle des Tarifverbunds Passepartout

Als einer von 18 Tarifverblinden bietet der Passepartout einen einfacheren Zugang
fur Mobilitatsbedurfnisse innerhalb des Verbunds. Ziel ist die Beseitigung vorhande
ner Hurden zum nationalen direkten Verkehr und anderen Verbiinden. Dies soll ei-
nerseits mit der Harmonisierung der verschiedenen Tarifbestimmungen und ande-
rerseits mit dem Fernziel eines einheitlichen nationalen Tarifmodells erreicht wer-
den, das sich am Ziel der Alliance SwissPass, den Zugang und die Nutzung der Mo-
bilitat in der Schweiz nahtlos, einfach und effizient zu gestalten (Projekt GITA) orien-
tiert.

National wie auch innerhalb des Passepartout sollen die Krafte gebindelt werden.
Der Markt soll nicht mehr von allen Transportunternehmen oder Verblinden parallel
bearbeitet werden, sondern fur nationale Themen national und fur regionale The-
men regional geblndelt von dazu mandatierten Stellen (bspw. Transportunterneh-
men oder die Geschaftsstellen der Verblnde). Damit soll mit den zur Verfigung ste-
henden Ressourcen eine hdhere Wirkung fir das Gesamtprodukt 6V erzielt werden.
In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:
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— Kurzfristig: Im Rahmen des bestehenden Projekts «Zusammenarbeit im Ver-
bund» werden bewahrte Mandate weitergefuhrt und neue zweckmassige Man-
date initiilert. Passepartout arbeitet in den nationalen Gremien zugunsten der Har-
monisierung und des niederschwelligen Zugangs aktiv mit.

— Mittel- und langfristig: Es gibt ein national einheitliches Tarifmodell. Falls Passe-
partout als regionale Tariforganisation weiterbesteht, sorgt er fur die regionale
Anwendung des nationalen Tarifs sowie fUr allenfalls zweckmassige regionale
Zusatzangebote (bspw. Kombination mit Freizeitangeboten).

Zustandig fur die Umsetzung ist der Tarifverbund Passepartout gemeinsam mit den

nationalen Gremien.

4.4.2 Kundenfreundlichkeit

Angesichts der Tatsache, dass die Verkaufe nach Preiserh6hungen mehrmals zu-
rickgegangen sind, scheint die Zahlungsbereitschaft der Fahrgaste fir den 6V aus-
geschdpft. Mit verschiedenen Anséatzen soll das Tarifsystem fur die Fahrgaste at-
traktiver, transparenter und einfacher werden. Das Tarifsystem ist so zu gestalten,
dass bei den Fahrgasten moglichst wenig Vorwissen naétig ist. Tageszeitabhangige
Tarife (bspw. Sparbillette fir Schwachlastzeiten) unterstiutzen zwar die erwiinschte
Nachfrageverteilung, stehen aber einem vereinfachten Tarifsystem eher entgegen.
In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Innerhalb eines harmonisierten und vereinfachten Tarifsystems mit
bereinigten Zonengrenzen soll eine differenzierte Preisgestaltung, gemeinsam
mit weiteren Mobilititsmanagement-Massnahmen, Anreize schaffen, um die
Nachfrage von Spitzen- zu Schwachlastzeiten zu verschieben und flexiblere Ar-
beitsmodelle mit partiellem Homeoffice zu leben. Ebenfalls im Sinne der Harmo-
nisierung und Vereinfachung wurde, analog der anderen Nachtnetzregionen in
der Schweiz, der Nachtzuschlag abgeschafft. Zudem soll die Integration von
Mehrwerten, bspw. von Sharing-Angeboten, in den Passepartout-Tarif gepruft
werden.

— Mittel- und langfristig: Die differenzierte Preisgestaltung kann bei entsprechen-
dem politischen Willen zu einem eigentlichen verkehrsmittellbergreifenden und
kundenfreundlichen Mobility-Pricing unter Berticksichtigung externer Kosten und
externem Nutzen weiterentwickelt werden.

Zustandig fur die Umsetzung ist der Tarifverbund Passepartout, fallweise gemein-

sam mit den nationalen Gremien und dem VVL.

4.4.3 Multi- und intermodale Vernetzung

Mit der Etablierung multimodaler Mobilitatsplattformen soll die Vernetzung zwischen
den Verkehrsmitteln nicht nur digital und an geeigneten Infrastrukturen, sondern
auch im Tarifbereich erfolgen. Aufgrund der Komplexitat umfassen nicht alle Apps
neben der Information und Buchung auch die Bezahlung Uber alle Verkehrsmittel
hinweg. Der Fokus dieser Apps liegt eher bei Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer
mit Abrechnung nach jeder Fahrt. Fiir Vielfahrende kénnten als Ubergangslésung,
bis auch Abos in den multimodalen Mobilitatsplattformen bertcksichtigt sind, Zu-
satzangebote zur Nutzung von Taxis, Leihvelos usw. in die herkdmmlichen 6V-Abos
inkludiert werden.

4.4.4 Marktprasenz und Vertriebskanale

Die Zugangshurden zu Tickets und Abos sind zu reduzieren. Die weiterhin stark
wachsenden digitalen Vertriebskanale werden zwar voraussichtlich in wenigen Jah-
ren die Billettautomaten als starkster Absatz- und Umsatzkanal ablosen, Letztere
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aber nicht obsolet machen. In der komplexer werdenden Mobilitatswelt besteht wei-

terhin das Beduirfnis nach gezielter und gesamtheitlicher Mobilitatsberatung vor,

wahrend und nach der Reise. Die vollstandige Digitalisierung aller Verkaufskanale
steht im Kanton Luzern derzeit nicht im Vordergrund; im Sinne des Service Public
wird darauf geachtet, dass ein minimales Angebot an nicht-digitalen Kanalen be-
steht. Im sich rasch wandelnden Mobilitatsmarkt und mit Blick auf teilweise umfang-
reiche 6V-Angebotsanderungen ist ein Augenmerk auf die Kundenbindung zu legen,
woflr neben Werbekampagnen und Verkaufsférderungsmassnahmen bei Bedarf
gezielte Kundenbindungsmassnahmen auszuarbeiten sind. Zudem sind bei grosse-
ren Veranstaltungen die 6V-Tarife konsequent in das Veranstaltungsticket zu inklu-
dieren.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Der Vertrieb Uber digitale Kanale soll in Abstimmung mit nationalen
Losungen intensiviert werden. Sowohl der Verkauf Uber Automaten wie auch der
bediente Verkauf und die Beratung haben weiterhin ihre Berechtigung. Fir den
bedienten Verkauf und die Beratung soll ein Konzept erarbeitet werden, ob und
wie an strategisch relevanten, potenzialstarken Standorten solche Beratungs-
und Verkaufsdienstleistungen angeboten werden kénnen — idealerweise ber
verschiedenste Mobilitdtsangebote hinweg und gegebenenfalls kombiniert mit
dem Beratungsangebot im Rahmen des Mobilitatsmanagements (vgl. Kap. 4.2).
Vorstellbar ist bspw. die Prasenz am Bahnhof Luzern, in den drei Nebenzentren
Emmenbricke, Horw und Ebikon sowie entlang der Bahnkorridore in den Regio-
nalzentren (Hochdorf, Sursee, Willisau, Schipfheim) im Sinne der «Zusammen-
arbeit im Verbund» getragen durch jeweils ein mandatiertes marktverantwortli-
ches Transportunternehmen — als physische oder digitale Kundenzentren. Daflir
sollen Synergien mit den Aufgaben zum Mobilitditsmanagement geprift werden.

— Mittel- und langfristig: Das Vertriebs- und Beratungsangebot muss periodisch im
Zuge der fortlaufenden Entwicklung Gberprift und gegebenenfalls angepasst
werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind die Transportunternehmen gemeinsam mit dem

Tarifverbund Passepartout und den nationalen Gremien.
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Abb. 18: Bedeutung der Vertriebskanéle lber die Zeit (schematische Darstellung)
4.5 Querschnittsthemen

4.5.1 Umwelt (u.a. Energie- und Flacheneffizienz)

Der Klimawandel bedingt eine Doppelstrategie: einerseits die Reduktion des Aus-
stosses von Treibhausgasen (Klimaschutz) und andererseits Massnahmen zur An-
passung an den Klimawandel (Klimaadaption). Der 6V kann einen direkten Beitrag
zum Klimaschutz leisten, indem mit erneuerbaren Energien angetriebene, energieef-
fiziente und emissionsarme Busse statt Dieselbusse und bei geringer Nachfrage
kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden. Eine positive Wirkung haben zudem die
Energiegewinnung im betrieblichen Umfeld von 6V-Unternehmen (bspw. mit Photo-
voltaik auf Depotdachern oder mit Erdsonden) sowie die Minderung des Energiever-
brauchs dank wirksamer Gebaudeisolation, einer optimierten Wasseraufbereitung
fur die Fahrzeugwaschanlage sowie einer Betriebs- und Serviceflotte mit emissions-
armen, energieeffizienten und mit erneuerbaren Energien betriebenen Fahrzeugen.
Mit geringeren Verkehrsmittelanteilen des mit fossilen Energien betriebenen MIV
und ergo héheren Anteilen des umweltfreundlicheren 6V und Fuss- und Velover-
kehrs resultiert auch ein erheblicher indirekter Beitrag zum Klimaschutz.

In Bezug zur Klimaadaption sind insbesondere die Infrastrukturverantwortlichen und

die Transportunternehmen gefragt, um die Verkehrswege vor den Auswirkungen

des Klimawandels zu schitzen, Hitzeinseleffekte zu vermeiden und fir die Fahr-

gaste moéglichst angenehme Wartezeit- und Reisebedingungen zu schaffen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Zugunsten der Umwelt ist der Modalsplit des 6V zu steigern und der
O0V-Betrieb inklusive Nebenbetriebe wie Waschanlagen zunehmend mit erneuer-
baren Energien, effizient und emissionsarm abzuwickeln. Zudem sollen grosse
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Dachflachen der Depots fir die Energiegewinnung genutzt sowie begrint und
Flachen im Bereich von Hitzeinseln soweit moglich entsiegelt werden.

— Mittel- und langfristig: Die kurzfristigen Massnahmen sind mittel- und langfristig
weiterzuentwickeln, damit die Wirkung weiter optimiert werden kann.

Zustandig fur die Umsetzung sind primar die Transportunternehmen sowie die Infra-

strukturverantwortlichen.

4.5.2 Digitalisierung

Eine bessere Zuverlassigkeit des strassengebundenen 6V bedingt bauliche Infra-
strukturen und betriebliche Massnahmen. Deren Wirkung kann bei geeignetem Ein-
satz digitaler Hilfsmittel zusatzlich optimiert werden. So sollen adaptive Lichtsignal-
steuerungen herkdmmliche fixe Lichtsignalprogramme ersetzen, indem sie die Kno-
tenkapazitaten mittels intelligenter, vorausschauender Steuerung erhdéhen und ver-
spateten Bussen eine hdhere Prioritat einrdumen als punktlichen.

Infolge der Digitalisierung stehen immer mehr Daten zur Verfigung. Der Verkehrs-
verbund erarbeitet zusammen mit den Transportunternehmen Vorgehensweisen,
wie Daten mdglichst automatisiert und standardisiert aufbereitet werden konnen, da-
mit TU-Ubergreifende Auswertungen mdglich sind. Im Vordergrund stehen Ange-
bots-, Nachfrage- und Punktlichkeitsdaten sowie Offert- und Ist-Daten im Rahmen
des Bestellverfahrens. So geben Ein- und Aussteigerdaten keine Aufschlisse Uber
Waunschlinien, die flr Linienfiihrungen oder Anschlussbildungen elementar waren.
Smarte Technologien sollen genutzt werden, um ein besseres Verstandnis Uber das
Mobilitatsverhalten der Bevélkerung zu schaffen und die Mobilitatsangebote besser
auf die tatsachlichen Bedlrfnisse auszurichten. Hierbei ist der Datenschutz zentral,
weshalb nur aggregierte Daten infrage kommen.

Auf Basis des aufgezeichneten Mobilitatsverhaltens konnen flirs Mobilitatsmanage-
ment digitale Losungen mit einem spielerischen Zugang (bspw. Wer im Team nutzt
haufiger den 6V oder das Velo?) flr ein starkeres Mobilitatsbewusstsein und eine
bessere Wirkung sorgen.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die sich bereits kurzfristig ergebenden Chancen der Digitalisierung
sind zu nutzen. Insbesondere sollen zugunsten eines besseren Verstandnisses
der Mobilitatsbedurfnisse und eines effektiveren Mitteleinsatzes bereits vorhan-
dene und bisher inkompatible Daten transportunternehmens- und verkehrsmittel-
Ubergreifend ausgewertet werden. Allfallige mittel- und langfristig negative Wir-
kungen sind bereits in kurzfristigen Entscheidungen zu bericksichtigen.

— Mittel- und langfristig: Die Digitalisierung wird alle Aspekte des 6V in irgendeiner
Form durchdringen. Es ist auch langfristig darauf zu achten, dass Personen, die
den 6V mit analogen Mitteln nutzen méchten, dies tun kénnen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.5.3 Multimodalitat und Mobility-as-a-Service (MaaS)

Die Nutzung vernetzter Verkehrsmittel basiert auf digitaler und physischer Infra-
struktur sowie auf einer attraktiven verkehrsmittelibergreifenden Tarifierung. Dies
wird in der Realitat erst die volle Wirkung erzielen, wenn alle Reiseetappen mit ge-
teilten Verkehrsmitteln zurtickgelegt werden und hierzu eine Buchung notig ist.

Bei der digitalen Vernetzung der Verkehrsmittel ist die Macht Uber die Algorithmen,

welche letztlich Gber die Auswahl der prasentierten Mobilitdtsoptionen und Reise-
wege entscheiden, zu diskutieren. Eine nationale Dateninfrastruktur als Basis aller
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multimodalen Mobilitatsplattformen ist zu unterstiitzen. Dazu missen Regelungen
zur Dateneigentimerschaft, Datenverfligbarkeit und -Ubertragung getroffen werden,
inklusive klarer Zustandigkeit bei der Pflege lokaler Daten (bspw. gesperrte Stras-
senabschnitte bei Veranstaltungen). Als Mobilitdtsvermittler kbnnen Transportunter-
nehmen oder Dritte tatig sein, da dies einer privatwirtschaftlichen Tatigkeit gleich-
kommt und diese Akteure mehr Ressourcen dafur aufwenden kénnen.

Die infrastrukturelle Vernetzung ist im Kapitel 4.3.3 thematisiert.

Die tarifarische Vernetzung Uber verschiedene Verkehrsmittel ist im Kapitel 4.4 the-
matisiert. Mit multimodalen Mobilitatsplattformen geht der Weg vom im Voraus ge-
kauften Billett zunehmend in Richtung nachtraglich anhand der tatsachlich gefahre-
nen Strecke zu bezahlenden Tarife.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Fur das Funktionieren der multimodalen Vernetzung mussen zahlrei-
che Stellen ihren Beitrag zu den Ebenen digitale und physische Infrastruktur so-
wie Tarifierung leisten. Seitens VVL wird die Planung der jeweils zustandigen
Partner fur infrastrukturelle Verkehrsdrehscheiben und Busbevorzugungsmass-
nahmen aktiv unterstitzt.

— Mittel- und langfristig: Die im kurzfristigen Horizont initiierten und geplanten Mas-
snahmen werden umgesetzt und laufend weiterentwickelt.

Zustandig fur die Umsetzung sind alle Staatsebenen bei der Dateninfrastruktur so-

wie die Mobilitatsanbieter fiir die Etablierung von Mobility-as-a-Service.

4.5.4 Selbstfahrende Fahrzeuge

Es ist nicht absehbar, dass sich in den Stadten und auf Uberlandstrassen unbeglei-

tete, selbstfahrende und in ansprechender Geschwindigkeit verkehrende Fahrzeuge

in den nachsten Jahren durchsetzen und eine adaquate Alternative zu handgelenk-
ten Fahrzeugen darstellen werden.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Im Kanton Luzern werden keine Versuchsbetriebe mit selbstfahren-
den Bussen durchgefiihrt, sondern von den Erfahrungen anderer profitiert. Be-
ziglich selbstfahrender Ziige werden Projekte wie die ERTMS-Strategie aktiv
verfolgt; allfallige zweckmassige Nutzenpotenziale flir das Bahnangebot im Kan-
ton Luzern sollen anschliessend umgesetzt werden.

— Mittel- und langfristig: Abhangig von der Etablierung selbstfahrender Fahrzeuge
werden Projekte zur Umsetzung selbstfahrender Busse initiiert, soweit unbeglei-
tete Fahrzeuge auf Akzeptanz stossen. Der Kanton arbeitet darauf hin, dass die
Chancen selbstfahrender Fahrzeuge (bspw. Kostenvorteile im 6V) genutzt und
die Gefahren (wie bspw. ein deutliches Verkehrswachstum) minimiert werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind primar die Regulierungsbehdrden.

4.5.5 Kundeninformation und -lenkung

Mit den offen verfigbaren Soll- und Ist-Fahrplandaten und darauf basierenden Pro-
dukten wie bspw. 6V-LIVE oder 6V-Plus profitieren die Fahrgaste von transportun-
ternehmens- und linientbergreifenden Echtzeit-Fahrplan- und Stérungsinformatio-
nen. Dieses bisher auf den 6V bezogene System kann mit Echtzeitinformationen zu
weiteren Mobilitdtsangeboten kombiniert werden. Fur die gleichmassigere Auslas-
tung von Zugen konnen dank Belastungsanzeigen in einzelnen Wagen die Fahr-
gaste zu weniger ausgelasteten Zugsteilen gelenkt werden.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:
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— Kurzfristig: 6V-LIVE wird pragmatisch weiterentwickelt. Einerseits sind Informatio-
nen zu Stérungen noch intensiver zu bewirtschaften und einheitlicher zu gestal-
ten. Andererseits sind Echtzeit- und Stérungsinformationen auch von Schiff
(SGV) und Bergbahnen (bspw. Pilatus- und Rigibahn) in 6V-LIVE einzubinden.
Zudem ist eine Kombination mit erganzenden Mobilitatsangeboten wie Bikesha-
ring anzustreben. Die Moglichkeiten zur Kundenlenkung sollen genutzt werden.
Der Aufbau lokaler multimodaler Mobilitatsplattformen ist nicht vorgesehen; min-
destens sind Uberregionale Lésungen anzustreben.

— Mittel- und langfristig: Je nach Etablierung multimodaler Mobilitatsplattformen ist
die Rolle von 6V-LIVE zu Uberprufen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.5.6 Fossilfreier oV

Mit auf die technologische und die Marktentwicklung passenden Umsetzungskon-
zepten wird die Menge von Fahrgasten, welche mit erneuerbaren Energien, emissi-
onsarm und effizient beférdert wird, laufend erhéht. Dabei wird gemass E-Bus-Stra-
tegie nach heutigem Wissensstand hauptsachlich aus wirtschaftlichen und betriebli-
chen Grinden auf den Batterie-Trolleybus und den Depotlader-Batteriebus gesetzt.
Zudem sollen Versuchsbetriebe mit anderen Antriebsoptionen wie bspw. Wasser-
stoff mégliche Potenziale aufzeigen. Die Umstellung erfolgt in Abstimmung mit der
Netz- und Flottenentwicklung. Neben den alternativ angetriebenen Fahrzeugen be-
darf es auch einer Anpassung der Lade- bzw. Tankinfrastrukturen. Die Strategie fos-
silfreier 6V und damit auch der Umsetzungspfad werden regelmassig technologieof-
fen Uberprift und aktualisiert.

Um die Umweltvertraglichkeit der Batterien (Herstellung, Entsorgung) zu verbes-
sern, sind Recycling-Lésungen gegenuber Zertifizierungen fir umweltgerechtere
Abbaumethoden zu bevorzugen, um Kollateralschaden durch den weiteren Abbau
zu vermeiden. Hierzu soll seitens der 6ffentlichen Hand eine Vorbildrolle eingenom-
men werden, bspw. mit entsprechenden Vorgaben bei der Beschaffung.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die netzrelevanten Elemente des kinftigen Batterie-Trolleybus-Net-
zes werden umgesetzt. Zudem werden auf ersten geeigneten Dieselbuslinien
bzw. in Teilflotten Depotlader-Batteriebusse eingesetzt. Der Anteil fossiler Treib-
stoffe wird im Rahmen von Ersatzbeschaffungen mit einer verstarkten Hybridisie-
rung der Antriebe reduziert. Fir die Beschaffung von Batteriebussen ist auf eine
hohe Umweltvertraglichkeit zu achten. Es sind auch Massnahmen zur Energiege-
winnung und -einsparung im betrieblichen Umfeld des 6V umzusetzen.

— Mittelfristig: Die Strategie fossilfreier 6V wird regelmassig technologieoffen tber-
pruft und aktualisiert. Der 6V wird mit optimalen emissionsarmen, energieeffizien-
ten und mit erneuerbaren Energien betriebenen Technologien im Rahmen ubli-
cher Ersatzbeschaffungen fossilfrei gemacht.

— Langfristig: Sdmtliche Busse und das betriebliche Umfeld werden mit erneuerba-
ren Energien, emissionsarm und effizient betrieben, um die Ziele des Planungs-
berichts Klima und Energie sowie der Strategie fossilfreier 6V zu erreichen. Dazu
sind bei Kursen mit sehr hohen Laufleistungen, flr welche die Batterien bis auf
Weiteres ungeeignet sind, alternative Antriebsformen einzusetzen oder Einsatz-
konzepte anzupassen. Dazu sollen friihzeitig, neben den bereits geplanten De-
potladern, alternative Antriebsformen, bspw. Wasserstoff, getestet werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.
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Abb. 19: Entwicklungspfad geméass E-Bus-Strategie

4.5.7 Wahrnehmung und Qualitat

Emotionalisierung des 6V

Viele Mobilitatsanbieter werben mit positiven Emotionen fur ihr Verkehrsmittel. Aus-
serhalb des Freizeitverkehrs hinkt die 6V-Branche mit positiver Emotionalisierung
ihres Produkts etwas hinterher. Damit der 6V auch fir den Alltagsgebrauch und ins-
besondere bei den Nicht-6V-Nutzenden positiver konnotiert wird und die Mehrwerte
des 6V fir die Gesellschaft besser sicht- und nachvollziehbar werden, ist eine ganz-
heitliche Herangehensweise unter Einbindung aller relevanten Akteure notwendig.
Insbesondere nachdem der 6V im Zuge von Covid-19 — nach heutigem Kenntnis-
stand zu Unrecht — beziglich Ansteckungsgefahr ein schlechteres Image aufweist,
ist mit geeigneter Kommunikation auf eine positivere Wahrnehmung hinzuwirken.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurz-, mittel- und langfristig: Es sollen Moéglichkeiten zur besseren Emotionalisie-
rung des regionalen 6V geprift und umgesetzt werden, damit Neukunden fir den
OV gewonnen werden kdénnen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der Passepartout mit den Transportunternehmen.

Qualitat

Die Kundenerwartungen an den 6V steigen im selben Ausmass, wie dessen Qualitat
verbessert wird. Es sind also weiterhin Anstrengungen notwendig, um die Kunden-
zufriedenheit von 75 Punkten nur schon halten zu kénnen. Dabei sollen gezielt die
gemass Kapitel 2.1.5 deutlich unterdurchschnittlich bewerteten Aspekte verbessert
werden. Grossten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben [3]:
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— Zuverlassigkeit zur Hauptverkehrszeit: Eine bessere Zuverlassigkeit des stras-
sengebundenen 6V ist eine Kernforderung des vorliegenden 6V-Berichts. Hierzu
sollen gemeinsam mit den Strasseninfrastrukturverantwortlichen die strategi-
schen Stossrichtungen gemass Kapitel 4.2 umgesetzt werden.

— Angebot nach 20 Uhr: Mit dem auf den in Kapitel 4.3.3 dargestellten Angebots-
standards basierenden Angebotsausbau sowie dem auf den aktuellen Bedurfnis-
sen ausgerichteten Nachtangebot werden passende Massnahmen umgesetzt.

— Kundeninformation im Stoérungsfall: Die Transportunternehmen unternehmen in
diesem Bereich laufend grosse Anstrengungen. Der im Jahr 2019 systematisch
eingefihrte Stérungsmanager von 6V-LIVE leistet hier wertvolle Dienste.

— Reklamationsmanagement: Mit dem Mandat Contact Center Passepartout und
gezielter Schulung von Mitarbeitenden wird die Professionalisierung des Kunden-
kontakts und insbesondere im Umgang mit Reklamationen weiter erhoht.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: In den nachsten Jahren sind schwergewichtig die Angebots- sowie or-
ganisatorische und betriebliche Massnahmen umsetzbar. Von den infrastrukturel-
len Massnahmen durften nur wenige kurzfristig umsetzbar sein.

Nach der Etablierung des Qualitdtsmesssystems des Bundes fur die vom Bund
mitfinanzierten Linien ist zu prifen, ob dieses auch fir die alleine vom VVL finan-
zierten Linien verwendet werden soll.

— Mittel- und langfristig: Die infrastrukturellen Massnahmen werden umgesetzt. Zu-
dem werden allfallige neue hervortretende Qualitatsprobleme angegangen.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

4.5.8 Hindernisfreiheit

Um die Vorgaben des hindernisfreien Zugangs zum 6V einzuhalten, sind bis Ende
2023 auf infrastruktureller Seite noch erhebliche Anstrengungen erforderlich. Es ist
nicht davon auszugehen, dass die Ziele vollstandig erreicht werden.

— Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU; SBB, BLS und zb) werden bis
Ende 2023 voraussichtlich 49 von 59 Bahnhaltestellen im Kanton Luzern hinder-
nisfrei ausgestaltet haben. Vier der zehn verbleibenden Bahnhaltestellen werden
in den darauffolgenden Jahren umgebaut, bei den restlichen werden Ersatzmas-
snahmen geplant. [19]

— Der Kanton wird bis Ende 2023 voraussichtlich 129 von 671 Haltestellen auf Kan-
tonsstrassen hindernisfrei ausgebaut haben, 178 Haltestellen folgen 2024. Ver-
bleibende Haltestellen werden zu einem spateren Zeitpunkt im Rahmen ohnehin
stattfindender Baumassnahmen erstellt oder aufgehoben. Der Kanton ist sich be-
wusst, gegenilber den Vorgaben in Verzug zu sein. [20]

— Auf Basis von Ruckmeldungen der Gemeinden dirften bis Ende 2023 voraus-
sichtlich ungefahr 90 von rund 400 Haltestellen (mit teilweise mehreren Haltekan-
ten) auf Gemeindestrassen hindernisfrei ausgebaut sein. Die Planungen und
Umsetzungen bei den Gemeinden sind unterschiedlich weit fortgeschritten.

— Die Ticketautomaten sowie die Informationssysteme halten die Vorgaben bereits
weitgehend ein.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die Hindernisfreiheit muss gemass Gesetz bis Ende 2023 normenge-
recht hergestellt werden. Die Umsetzungsplanungen zeigen, dass die Vorgabe
nicht vollstandig erreicht werden kann. Auf begrindbar unverhaltnismassige
Massnahmen wird verzichtet.

— Mittel- und langfristig: Allféllige normative und technologische Entwicklungen sind
mit Blick auf die wiinschbare vollstdndige Hindernisfreiheit zu nutzen.
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Zustandig fur die Umsetzung sind die Infrastruktureigentimer gemeinsam mit den
Transportunternehmen.

4.5.9 Schulerverkehr

Das Transportbedurfnis von Schilerinnen und Schilern wird soweit mdglich mit
dem regularen Linien-6V abgedeckt, um die Grundauslastung und die Kostende-
ckung bestehender Angebote zu erhéhen. Dazu missen Pendler- und Schiiler-
strdme aufeinander abgestimmt werden, wozu gegebenenfalls Anpassungen von
Schulzeiten nétig sind. Stehen keine geeigneten 6V-Verbindungen zur Verfligungen,
ist der Einsatz eines Schulbusses sinnvoll, dessen Bewilligung durch den VVL erteilt
wird.

Im Zuge eines Gerichtsurteils gegen die Kostenuberwalzung von Schulausflugen
auf die Eltern werden vermehrt Schulausflugsziele in der Region angesteuert, sofern
sie mit dem GV innerhalb eines halben oder eines ganzen Tages erreichbar sind. Ei-
nige Optimierungen konnten hierzu in der Vergangenheit bereits umgesetzt werden.
Zudem besteht ein Interesse an einfachen Tariflésungen fur die Bedirfnisse von
Schulklassen. Entsprechende Losungen werden derzeit von Passepartout geprift.
In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Wo mdglich, sollen die Pendler- und Schiilerstrdme optimal aufeinan-
der abgestimmt werden, wenn nétig mit Anpassung von Schulzeiten. Zudem sol-
len schulausflugskompatible 6V-Angebote gepriift und umgesetzt werden.

— Mittel- und langfristig: Die kurzfristig gepriften und umgesetzten Massnahmen
sollen bei Bedarf weiterentwickelt werden.

Zustandig fir die Umsetzung ist der VVL gemeinsam mit den Transportunterneh-

men und den Schulbehdérden.

4.5.10 Logistik und Guterverkehr

Gleich wie im Personenverkehr wird auch im Guterverkehr die Vernetzung der ver-
schiedenen Verkehrstrager (Strasse, Schiene, Wasser) wichtiger. Die Themen Lo-
gistik und Guterverkehr werden im Guterverkehrs- und Logistikkonzept des Kantons
Luzern (GVLK) dargestellt. Von diesem liegen vorerst die Phase 1 mit dem Hand-
lungsbedarf, den Zielen und Stossrichtungen vor [21]. Bei einer erheblichen Zu-
nahme des Gliterverkehrs wird von einer leichten Erhéhung des Bahnanteils von 8
Prozent auf 9 Prozent ausgegangen, wobei dazu noch diverse Anstrengungen nétig
sind. Es besteht Abstimmungsbedarf bei der Kombination von Schiene und Strasse
und der Konkurrenzfahigkeit des Schienenguterverkehrs insbesondere im Binnen-
verkehr.

Gemass dem GVLK werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Es sollen ein Zielbild fir den Schienenguterverkehr entwickelt, Stand-
orte fur Anlagen des kombinierten Verkehrs bezeichnet und optimale Bedingun-
gen fur einen effizienten Schienengulterverkehr geschaffen werden.

— Mittel- und langfristig: In der Schnittstelle von geblindelter Grobversorgung und
der Feinverteilung sollen multimodale, bahnerschlossene City-Logistikhubs in Be-
tracht gezogen werden.

Die Massnahmen zum Guterverkehrs- und Logistikkonzept sind derzeit in Erarbei-

tung. Zustandig fur die Umsetzung ist der Kanton gemeinsam mit den Gutertrans-

portunternehmen und Schieneninfrastruktur-Eigentimerinnen.
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4.6 Zusammenarbeit

4.6.1 Zusammenarbeit auf Behordenebene

Damit die Rahmenbedingungen, Fahrplanangebote, Infrastrukturen und Fahr-
zeugthemen optimal aufeinander abgestimmt sind und das Gesamtprodukt «6V»
gelingt, sollten bei den Zustandigkeiten einzelne Schnittstellen optimiert werden.
Auch die zunehmende Vernetzung verschiedener Mobilitdtsangebote erfordert eine
bessere Koordination unter den verschiedenen Zustandigkeiten. Zudem sind die
Verantwortlichkeiten fiir die Planung und Finanzierung von Infrastrukturen mit tGber-
kommunalem Interesse wie bspw. Verkehrsdrehscheiben zu tberprifen, um allfal-
lige Interessenkonflikte bei den Standortgemeinden zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden, den Kantonen sowie mit dem Bund bie-
tet ebenfalls Optimierungspotenzial. Mit einer gemeinsamen Datenplattform fiir das
Offert- und Bestellverfahren und fir Konzessionen kénnen insbesondere bei kan-
tonsubergreifenden Linien sowohl fir Besteller wie auch fir Transportunternehmen
Synergien genutzt werden. Die vom VVL aufgebaute Plattform «Beluga» setzte sich
bei anderen Kantonen bisher nicht durch. Ein neuer Anlauf wird nun von der Konfe-
renz der kantonalen Delegierten des 6ffentlichen Verkehrs (KKD&V) initiiert.

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Im Zuge des kantonalen Mobilitdtskonzepts sollen die organisatori-
schen Aspekte fur eine bessere Koordination der verschiedenen 6V-Zustandig-
keiten sowie fur die Vernetzung und Finanzierung der verschiedenen Mobilitats-
angebote geprift und je nach Ergebnis umgesetzt werden. Eine national einheitli-
che Datenplattform soll fir Synergien bei Besteller und Transportunternehmen
sorgen. Allenfalls notwendige Schnittstellen werden in «Beluga» implementiert.

— Mittel- und langfristig: Die im kurzfristigen Horizont getroffenen Massnahmen sol-
len bei Bedarf weiterentwickelt werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind alle beteiligten Behérden.

4.6.2 Zusammenarbeit im Verbund

Die Mobilitatsnutzerinnen und -nutzer verkehren verkehrsmittel- und transportunter-

nehmensubergreifend. Die geforderte Vernetzung von Verkehrsmitteln muss sich

auch innerhalb der 6V-Branche mit einer starkeren Vernetzung und somit einer ver-

starkten Zusammenarbeit zwischen den Transportunternehmen niederschlagen. Es

besteht nach wie vor Potenzial fur eine effizientere und effektivere Bearbeitung ver-

schiedener Themen, indem eine Stelle oder wenige Stellen diese Themen fir den

ganzen Verbund bzw. die ganze Branche ubernehmen. Dadurch kdnnen Doppel-

spurigkeiten reduziert und mit gleichem Mitteleinsatz Mehrwerte zugunsten der

Fahrgaste erreicht werden. Zudem kdnnen bei den Transportunternehmen spezi-

fisch vorhandene Kenntnisse flir das Gesamtsystem gewinnbringend genutzt und

weiter gestarkt werden, was sich auch positiv auf die Innovationskraft und nicht zu-

letzt auch positiv auf die Qualitat auswirken durfte. Mogliche Themen sind:

— Vertrieb/Beratung: bedienter Verkauf bzw. Beratung an ausgewahlten Standorten
(abzustimmen mit Mobilititsmanagement)

— Mobilitatsmanagement: Marktbearbeitung und Beratung (abzustimmen mit Ver-
trieb/Beratung Passepartout)

— Leitstelle: aktive Uberwachung des Betriebs auch fir andere Transportunterneh-
men, bspw. wahrend des Nachtangebots Freitag und Samstag

— emissionsarme, energieeffiziente und mit erneuerbaren Energien betriebene
Busse: Beschaffung Fahrzeuge/Ladeinfrastrukturen
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— Fahrgastinformation: Vereinheitlichung

— Mobilitatsausbildung in den Schulen

In diesem Kontext werden folgende strategischen Stossrichtungen verfolgt:

— Kurzfristig: Die laufenden Mandate sind, sofern weiterhin zweckmassig, weiterzu-
fuhren. Neue, vielversprechende Mandate sollen geprift werden.

— Mittel- und langfristig: Laufende und mégliche neue Mandate sollen periodisch
auf deren Zweckmassigkeit gepruft und umgesetzt, beendet oder justiert werden.

Zustandig fur die Umsetzung sind der VVL und die Transportunternehmen.

5 Massnahmen

5.1 Schliusselplanungen

Fir das Erreichen des Zielzustands 2050 und zur Unterstlitzung der strategischen
Stossrichtungen fiir den mittel- und langfristigen Horizont sind Planungen in ver-
schiedenen Fokusfeldern erforderlich. Folgende Schliisselplanungen und -projekte
werden identifiziert.
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Abb. 20: Uberblick iiber Schliiisselplanungen und -massnahmen im Zusammenhang mit
dem Bahn- und Busangebot
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5.1.1 Bahn 2040 mit Durchgangsbahnhof und Begleitmassnahmen

Im Ausbauschritt 2035 der Bahninfrastruktur ist der Durchgangsbahnhof Luzern
(DBL) als zu projektierende Massnahme enthalten. Bis 2026 erfolgt die Projektie-
rung (bis Bau-/Auflageprojekt) des DBL und der begleitenden Massnahmen wie die
Projektierung des Ausbaus der Bahnhofe Sursee, Emmenbriicke und Ebikon. Es
werden daruber hinaus weitere Ausbauten auf Zulaufstrecken erforderlich sein, da-
mit die Wirkung des DBL bis in die Regionen hinausstrahlt. Zudem wird der DBL ge-
mass Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2035 zur Realisierung in einem nachs-
ten Ausbauschritt gepruft.

Der nachste Ausbauschritt soll im Jahr 2026 dem Bundesparlament vorgelegt wer-
den und dient hauptséachlich zur Uberarbeitung und Weiterentwicklung des Ange-
botskonzepts 2035. Daflr sollen auch erste Etappen der im Bundesbeschluss tber
den Ausbauschritt 2035 fur die Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 (SR
742.198.5) in Artikel 1 Absatz 3 genannten Massnahmen geprift und punktuelle Inf-
rastrukturmassnahmen fir den Regional- und Guterverkehr unter Beriicksichtigung
der Perspektive BAHN 2050 [22] beriicksichtigt werden.

Der Ubernachste Ausbauschritt soll dann im Jahr 2030 dem Bundesparlament vor-
gelegt werden, wozu ein neues Angebotskonzept mit der Perspektive BAHN 2050
als strategische Planungsgrundlage erarbeitet werden soll.

Die Planungsregion Zentralschweiz erarbeitete als Vorbereitung fiir diese nachsten
Ausbauschritte eine Systemanalyse, damit die sechs Zentralschweizer Kantone bei
der noch folgenden Eingabe der regionalen Angebotsziele geeint auftreten kénnen.
Diese Systemanalyse baut mangels noch nicht bekannter Bundesvorgaben auf An-
nahmen und muss im Hinblick auf die Eingabe der regionalen Angebotsvorstellun-
gen an den Bund gegebenenfalls noch aktualisiert werden. Der DBL spielt in diesen
Angebotsvorstellungen eine Schliisselrolle. Sein Nutzen fir die Region Luzern, die
ganze Zentralschweiz und auch fir ein nationales Angebotskonzept wird im Rah-
men der Systemanalyse offensichtlich. Wahrend ein zusatzlicher Kopfbahnhof zur
Kapazitatssteigerung beitragt, vermag erst ein Durchgangsbahnhof mit den schnel-
len, direkten und haufigen Durchmesserlinien einen Nutzen fir die angestrebte Ver-
lagerung zum 6V zu leisten. Mit Blick auf die Ausfliihrungen im Kapitel 4.1 kann der
Nutzen des DBL mit zusatzlichen gesamtverkehrlichen Massnahmen weiter erhoht
werden.

Der Kanton Luzern setzt sich in der Erarbeitung der nachsten Ausbauschritte fir fol-

gende Stossrichtungen ein:

— Mindestens halbstiindliche, auf Hauptachsen viertelstiindliche RE-Verbindungen
zwischen den Haupt-, Agglomerationsneben- und Regionalzentren als Grund-
struktur des Zentralschweizer 6V-Netzes.

— Viertelstunden-Takt mit der S-Bahn im Agglomerationsraum.

— Mindestens halbsttindliche schnelle Direkt- oder attraktive Umsteigeverbindun-
gen zu den nationalen Zentren (Richtung Zurich viertelstindlich) und den rele-
vanten Flughafen.

— Modglichst viele Durchmesserlinien zur Vernetzung der Zentralschweiz und der
Agglomeration Luzern.

— Optimale Vernetzung der verschiedenen Zugsprodukte untereinander und mit an-
deren Verkehrsmitteln an multimodalen Verkehrsdrehscheiben.
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— Neue S-Bahn-Haltestellen, wenn sie grosse Zusatzpotenziale erreichen und be-
zuglich Nachfrage und (Strecken-)Kapazitat ins Gesamtgefiige eines Korridors
passen.

— Beitrag des Schienenguterverkehrs zur wirtschaftlichen Versorgung der Zentral-
schweiz.

— Erh6éhung des Modalsplits und des Anteils der sehr gut und gut mit der Bahn er-
schlossenen Bevdlkerung und Arbeitsplatze.

— Effizientere Nutzung der Infrastruktur und der betrieblichen Ressourcen.

Von der Stadt Luzern wurden im Rahmen einer Testplanung stadtebauliche und ver-
kehrliche Perspektiven flir das Umfeld des Bahnhofs Luzern — die auch langfristig
mit Abstand wichtigste Mobilitatsdrehscheibe der Zentralschweiz — erarbeitet. Der-
weil pruft der Kanton im Rahmen einer gesamtverkehrlichen Studie die Mdoglichkei-
ten und Grenzen der Testplanungsergebnisse, mit dem Ziel, die Verkehrsabwick-
lung rund um den Bahnhof Luzern aus und in alle Richtungen zu ermdglichen. Fur
den 6V sind unabhéangig der Studienergebnisse und letztlich der konkreten Ausge-
staltung des Bahnhofumfelds kurze Umsteigewege, leistungsfahige Haltekanten so-
wie optimale Produktionsbedingungen ohne Verlustzeiten essenziell.

Als langfristiges Zielbild sollen im Seetal der Einsatz von normalbreitem Rollmaterial
mit Standard-Perronhéhen madglich und eine starkere Entflechtung vom Strassen-
verkehr und damit punktuell Geschwindigkeitserhéhungen angestrebt werden.

5.1.2 Bus 2040

Mit der Inbetriebnahme des DBL bietet das Bahnangebot 2040 mit dichteren Takten
und neuen Durchmesserbeziehungen erhebliches Potenzial flr Veranderungen im
regionalen und stadtischen Busangebot. Dazu wird eine Studie ausgearbeitet, nach
welchen Grundsatzen das Busangebot weiterentwickelt werden kann. Es werden
zwei Horizonte betrachtet:

— Vor Inbetriebnahme des DBL: Wahrend der Bauphase des DBL werden einer-
seits punktuelle Einschrankungen im Bahnangebot erwartet, welche gegebenen-
falls Bahnersatzleistungen bedingen. Andererseits werden im direkten Umfeld
des Bahnhofs Flachen fir den Bau bendétigt, welche temporar nicht fur die Ab-
wicklung des Verkehrs oder flir Bushaltestellen zur Verfligung stehen. Zudem
wird voraussichtlich in derselben Zeitspanne der Bypass gebaut, was ebenfalls
Einschrankungen flir den Verkehrsablauf in der Agglomeration Luzern bedeutet.
Wahrenddessen wird die Nachfrageentwicklung weitergehen, obwohl die Kapazi-
taten beschrankt sind. Es muss also ein robustes Konzept fir das Busangebot
und dafur notwendige Infrastrukturen gefunden werden, welches mit den be-
schriebenen Herausforderungen umgehen kann. Bereits vor Inbetriebnahme des
DBL umzusetzende Massnahmen sollen mdéglichst aufwartskompatibel zum Zu-
stand nach Inbetriebnahme des DBL sein.

— Nach Inbetriebnahme des DBL: Mit einem auf das voraussichtliche Bahnangebot

2040 passenden Bus-Angebotskonzept soll einerseits das sich bietende Poten-
zial fir die bessere Vernetzung von Bus und Bahn genutzt werden. Andererseits
sollen die Kapazitaten fur die erwartete Nachfrageentwicklung sichergestellt wer-
den. Stossrichtungen sind die konsequente Anbindung von Regional- und Agglo-
merationsbuslinien an geeigneten S-Bahn-Haltestellen bzw. Verkehrsdrehschei-
ben, mdglichst viele Durchmesserlinien im Agglomerationszentrum (u.a. mit ei-
nem 6V-Korridor Inseli/Rdsslimatt) sowie moglichst wenige am Bahnhof Luzern
wendende Linien.
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Die bereits heute sichtbaren Anforderungen fir die beiden Horizonte sind in der von
der Stadt initiierten Testplanung zum DBL-Umfeld platziert. Die aus dem Projekt Bus
2040 resultierenden Ergebnisse werden in den weiteren Planungen bertcksichtigt.

5.1.3 Weiterentwicklung Bahn-/Busangebot bis Inbetriebnahme DBL

Mittelfristangebot Bahn

Einerseits besteht aufgrund der Nachfrageentwicklung das Bedurfnis nach Kapazi-
tatsausbauten bereits vor Inbetriebnahme des Zimmerberg-Basistunnels 2 (ZBT 2)
und des DBL, andererseits ist es infolge des gleichzeitigen Baus der Grossprojekte
wahrscheinlich, dass temporar sogar Angebotsreduktionen in Kauf genommen wer-
den missen. Fur die Bewaltigung der steigenden Nachfrage sind bis zur Inbetrieb-
nahme des ZBT 2 und des DBL ausser der neuen S41, dem Kapazitatsausbau beim
RE Luzern—Olten und allenfalls den Hauptverkehrszeit-Zligen Luzern—Sursee keine
relevanten Spriinge zu erwarten.

Die jede Stunde verfligbaren Trassen werden auf Basis des glltigen Angebotskon-
zepts (aktuell AK 2035) und des Netznutzungskonzepts in den Netznutzungsplanen
jeweils fur ein Fahrplanjahr verbindlich auf die einzelnen Zugsarten (Fernverkehr,
Regionalverkehr, Guterverkehr) verteilt. Die Flhrung zusatzlicher Zlige ist in der Re-
gel nur auf Kosten bereits zugewiesener Trassen méglich. So beansprucht bspw.
die S99 Luzern—Hochdorf fir den Gulterverkehr reservierte Zeitfenster, was inner-
halb der Trassenvergabe im Jahresfahrplan solange maoglich ist, wie der Glterver-
kehr diese nicht firr sich beansprucht. Im Rahmen von sogenannten Anderungsma-
nagements werden die Angebotskonzepte periodisch aktualisiert, woraus dann bei
Bedarf auch die nachfolgenden Instrumente angepasst werden. Im Rahmen der ver-
schiedenen Planungsgefasse muss versucht werden, das jeweils maximal Mégliche
fur das Bahnangebot im Kanton Luzern herauszuholen.

5.1.4 AggloMobil-Planungen im Agglomerationsraum

Im Agglomerationsraum wurde die AggloMobil-Planung bisher vierjahrlich jeweils
Uber den gesamten Perimeter aktualisiert, zuletzt mit AggloMobil 4. Nachdem nun
das Busangebot in der Agglomeration nach einheitlichen Massstaben geplant ist
und die grosseren Vorhaben definiert sind, geht es in den nachsten Jahren eher um
punktuelle bzw. gebietsweise Aktualisierungen. Die AggloMobil-Planung soll somit
kinftig im Vorfeld des zweijahrlichen Bestellverfahrens jeweils in einzelnen Teilrau-
men aktualisiert werden und sich schrittweise in Richtung Zielkonzept Bus 2040 (vor
bzw. nach Inbetriebnahme des DBL) entwickeln.

Die heutige Kumulation von Bussen auf dem Bahnhofplatz Luzern mitsamt den ne-
gativen Begleiterscheinungen kann mit der Bildung von Durchmesserlinien vermin-
dert werden. Dazu ist allerdings die Realisierung der geplanten zusatzlichen Durch-
messer-Haltekanten in der Achse Pilatusstrasse—Seebricke notwendig. Eine umfas-
sendere Wirkung ist mit weiteren Durchmesserlinien moglich, sofern diese zwischen
Luzern Bahnhof und Tribschen via Inseli bzw. dereinst nach Inbetriebnahme des
DBL via der Uber die heutigen Gleisfelder verlangerten Blrgenstrasse verkehren
kdnnen. Damit verbleiben nur noch wenige am Bahnhof Luzern wendende Radialli-
nien. Die daftr notwendigen Durchmesser-Haltekanten bendétigen weniger Flache
als eine Vielzahl von Haltekanten fur wendende Busse.

Korridor- und Knotenplanungen im l&ndlichen Raum

Im landlichen Raum haben sich die Korridorplanungen (bspw. verschiedene Phasen
rund um die S77 geplanter Busangebote) sowie die Knotenplanungen (bspw. 6V-
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Konzept Sursee) bewahrt. Diese sollen beibehalten werden und sich ebenfalls Rich-
tung Zielkonzept Bus 2040 (vor bzw. nach Inbetriebnahme des DBL) entwickeln.

5.1.5 Zuverlassigkeit verbessern

Die mangelnde Zuverlassigkeit und damit verbundene langere Reisezeiten und An-
schlussbriiche wurden in Kapitel 2.1.3 als hauptsachliches Defizit ausgemacht und
sind in den strategischen Stossrichtungen verschiedentlich bertcksichtigt. Diesbe-
zuglich wurden bereits in den AggloMobil-Planungen Bedurfnisse an die Infrastruk-
tureigentimer formuliert, welche in der Folge im Bauprogramm Kantonsstrassen so-
wie im Agglomerationsprogramm teilweise berucksichtigt sind. Fur die wichtigsten
Abschnitte mit sehr tiefen Reisegeschwindigkeiten fehlen hingegen nach wie vor
wirksame Massnahmen.

Fir einen zuverlassigen Betrieb ist eine Korridorbetrachtung von der Start- zur Ziel-
haltestelle einer Linie und zurlck notwendig. Ansatze dazu sind in der Haltestel-
lenstrategie des VVL [23] enthalten. Dartber hinaus wird, unter Einbezug von Kan-
ton und Standortgemeinden, eine Studie zur korridorbezogenen Beschleunigung
des Bussystems ausgearbeitet. Ziel ist eine Ubersicht zu kurz-, mittel- und langfristig
moglichen Verbesserungspotenzialen und -ansatzen, welche sich an der Idee hoch-
wertiger Bussysteme (vgl. Kap. 2.3.5 und 4.3.6) orientieren und helfen, die Ziele ge-
mass Kapitel 3.2 zu erreichen.

5.1.6 Vernetzung Mobilitatsangebote

Da die Zustandigkeiten fir die einzelnen Verkehrsmittel noch immer sektoral geglie-
dert sind, kommt Projekten zu ihrer Vernetzung an multimodalen Verkehrsdreh-
scheiben eine hohe Bedeutung zu. Zunachst ist ein Gesamtkonzept zur Intermodali-
tat (bzw. kombinierten Mobilitat) Gber grossere und kleinere Verkehrsdrehscheiben
zu erstellen, woraus einzelne konkrete Umsetzungsprojekte folgen. Mit der staats-
ebenen-ibergreifenden Pilotstudie flir den Handlungsraum Luzern wurde hierzu ein
Anfang gemacht.

5.1.7 Tarifverbund Passepartout

Fur den Tarifverbund Passepartout sind die weiteren Arbeiten zum Projekt GITA
(Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems) im Rahmen der Alliance SwissPass
hinsichtlich eines zukunftsfahigen Tarifsystems von entscheidender Bedeutung.

5.2 Massnahmen VVL 2022 bis 2026

5.2.1 Einleitung

Das Erreichen der Ziele bis 2026 bedingt die Umsetzung verschiedener Massnah-
men auf Basis der jeweiligen kurzfristigen strategischen Stossrichtungen. Die Mass-
nahmen sind in die Bereiche Angebot, Rollmaterial, neue und erganzende Mobili-
tatsangebote, Mobilitaitsmanagement, Mandate und Tarif unterteilt. Dartber hinaus
gibt es weitere notwendige Massnahmen in der Verantwortung von Partnerorganisa-
tionen, welche in die Bereiche Tarif (Passepartout), Infrastruktur (Kanton und Ge-
meinden) und alternative und erganzende Mobilitadtsangebote unterteilt sind. Neben
der nachstehenden Zusammenstellung sind sdmtliche Massnahmen auch in den
Beilagen 6 und 7 gelistet. Bestehende Angebote ohne wesentliche Veranderungen
werden, ohne sie zu erwahnen, weitergefihrt.
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Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen und des temporaren Nachfragertck-
gangs infolge der Corona-Pandemie kdnnen bzw. sollen nicht alle urspriinglich vor-
gesehenen Massnahmen innerhalb der Berichtsperiode umgesetzt werden. Nachfol-
gend werden alle nach heutigem Kenntnisstand innerhalb der Berichtsperiode finan-
zierbaren Massnahmen dargestellt.

Die Angaben zu den Realisierungszeitpunkten beziehen sich jeweils auf das Fahr-
planjahr (mit Beginn Mitte Dezember des Vorjahres; bspw. heisst Fahrplan 2024
Einflhrung per 12. Dezember 2023). Die Abfolge orientiert sich an der Chronologie
der Inbetriebnahme, gruppiert nach Bahn, Bus und emissionsarmen, energieeffi-
zienten und mit erneuerbaren Energien betriebenen Bussen. Alle Massnahmen sind
nummeriert, wobei Massnahmen mit mehreren Umsetzungszeitpunkten bzw. Tei-
lumsetzungen in allen betreffenden Jahren erwahnt werden. Die detaillierten Anga-
ben mit den Kosten sind in den Beilagen 6 und 7 ersichtlich. Die effektiven Realisie-
rungszeitpunkte der Massnahmen hangen, neben infrastrukturellen Voraussetzun-
gen und Lieferressourcen der Industrie (Rollmaterial), auch von den finanziellen
Méglichkeiten des VVL und der Partner ab. Im Zuge von Covid-19 und der ange-
spannten Ressourcensituation ist noch nicht restlos klar, wie sich die einzelnen As-
pekte entwickeln werden.
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Abb. 21: Ubersichtskarte Massnahmen 2022 bis 2026

WPPAZITE, Die berucksichtigten Massnahmen entsprechen dem Optimum aus zweckmassigen
und finanzierbaren Angeboten. Bei der Auswahl werden berucksichtigt:

o Oéﬂ%ﬁ@ — Angebotsmassnahmen Bahn, fir die der Bund Infrastrukturen verbindlich bereit-
r|-|] stellt (bspw. Doppelspureinfliihrung Zentralbahn Luzern fir den Betrieb der S41)
Il . . . . . .
und fir welche Betriebsmittelgenehmigungen vorliegen (bspw. Doppelstockziige

RE Luzern—Olten), sowie darauf ausgerichtete Angebotsmassnahmen Bus.
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— Angebotsmassnahmen Bus, die auf daflr realisierten Infrastrukturen und vorlie-
genden Betriebsmittelgenehmigungen aufbauen (bspw. Bushubs fiir Bus/Bahn-
Verknupfung, Durchmesser-Haltekanten, Umsetzung Strategie fossilfreier 6V).

— Angebotsmassnahmen Bahn und Bus, wo Kapazitadtsengpasse bestehen.

— Angebotsmassnahmen Bahn und Bus, wo gemass dem kantonalen Richiplan
und dem Agglomerationsprogramm Luzern Potenziale bestehen (bspw. wo er-

hebliche Modalsplit-Verlagerungen erzielt werden sollen), namentlich auf den
kantonalen Hauptentwicklungsachsen und in der Agglomeration Luzern.

— Angebotsmassnahmen, die den strategischen Stossrichtungen entsprechen.

— Noch nicht realisierte Angebotsmassnahmen aus dem 6V-Bericht 2018 bis 2021.

Diejenigen Massnahmen des Fahrplanjahrs 2022, die bereits im Entwurf des 6V-Be-
richts 2022 bis 2025 fur die Vernehmlassung enthalten waren, sind nachfolgend der
Vollstandigkeit halber ebenfalls aufgefiihrt, obwohl sich der 6V-Bericht aufgrund der
Abstimmung mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) neu auf die Periode 2023 bis

2026 bezieht.

S$41

10

Neue S-Bahn S41 Luzern—Horw (zu HVZ)

Einsatz Standardbusse (mit Massnahme Nr. 101), Wegfall Taktverdichtung Mittag

O O

62
71

Einflihrung 30-Minuten-Takt Abschnitt Sursee—SPZ Mo—Fr

Ausbau: Wochenende und Einflihrung Ferienfahrplan Mo—Fr

281/451

Neukonzept infolge Einklrzung Linie 451 bis Melchnau (Verzicht Linienflihrung bis Altbiron);
Linie 281 neu mit stlindlicher Verbindung in St. Urban, Verbesserung Erschliessung lups

14/22

Rochade Gelenk- und Standardbusse (mit Teileinsatz Gelenkbusse Linie 14 und Takt-
verdichtung Linie 22 zur Morgen-HVZ)

241

Verbesserte Erschliessung Sérenberg; Freizeitverkehr

73

Durchgehender 30-Minuten-Takt bis Rotkreuz Mo—Sa

60 0 06000 O

80/82

Raum Santenberg: Verlangerung Linie 82 bis Dagmersellen

Diverse

N

Weitere kleinere Massnahmen gemass Fahrplankommunikation

Neues Nachtangebot 2022 (inkl. Aufhebung Nachtzuschlag)

Diverse

o
&)
6000

Diverse

Anpassungen Tagnetz im Ubergang zu Nachtangebot

Angebotsanpassungen Erreichbarkeit Luzern mit ersten/letzten Kursen

Linienverlangerung Wysshsli Nottwil

@ 65

Diverse

Weitere kleinere Massnahmen gemass Fahrplankommunikation

Abb. 22: Massnahmen Angebot inkl. zugehériges Rollmaterial Fahrplanjahre 2022/2023
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ab 2024

©
0

006

ab 2025

E

0060 O0O0OOOOOO 060O0OOBOO

©

0006 6

Diverse

Angebotsanpassungen Erreichbarkeit Luzern mit ersten/letzten Kursen

Diverse

Angebotsmassnahmen Erreichbarkeit Naherholungsgebiete und
Wiedereinflihrung Zusatzziige Luzern—Interlaken Express

502

Anbindung in Weggis an Rigi—Seilbahn (kostenneutral, héhere Erlose)

11/15

VerknUlpfung Linie 11 und 15 mit Durchbindung Sonnenberg, inkl. Abendangebot

16/21

Umsetzung AM4 Luzern Sud

271

Einflihrung 30—Minuten—Takt am Sonntag; Schliessung Taktllicken Mo—Fr

63

Einflihrung 30—Minuten—Takt am Sonntag

64

Einflrhung 30—Minuten—Takt am Samstag

80/82

Einflihrung Linie 80 zwischen Sursee—Kaltbach—Nebikon—-Altishofen

86

15—Minuten—Takt Mo—Fr (Finanzierung Campus),
30-Minuten—Takt Sa/So (Finanzierung VVL)

87

Einflihrung Samstagsangebot

101/105

Verbesserung Erschliessung Wochenende

106/107

Verbesserung Erschliessung Wochenende

110

Schliessung Taktllicken Nachmittag, Ausdehnung Angebot am Abend

212/231

Angleichung an Angebot S77

399

Einflihrung Sonntagsangebot und Verbesserung am Abend (gemeinsam mit Kt. AG)

50/51/52

Angebotsoptimierung Korridor BeromUinster—Luzern

50/52, 61,
84, 85, 89,
502

Taktllicken schliessen Bus-Hauptachsen, integraler 30—Minuten—Takt Mo—So bis ca. 20 Uhr

111

Diverse Angebotsverbesserungen, Systematisierung und Harmonisierung

offen

Korridor Maihof: Entlastung Linie 1

60

Angebotsverdichtung (bei Fertigstellung Bushub Rothenburg)

Diverse

Reduktion zusétzlicher zu HVZ notwendiger Busse fiir Stabilisierung Umlaufe infolge besserer
Busbevorzugung

S11

HVZ-Ziige Luzern—Sursee mit 4 bis 6 Kurspaaren, Weiterentwicklung zu Durchbindung S29/RE
(inkl. Anpassungen Busnetz) zu spaterem Zeitpunkt in Prifung

Diverse

Zusétzliche Doppeltraktionen am Rand der HVZ

S77

Verlangerung zu HVZ nach Zell LU (Morgen—HVZ)

414

Linienumlegung neu nach St. Urban Klinik

@ 214

Neue Linie zwischen Malters—Littau—Kriens

@ Diverse

Angebotsmassnahmen Erreichbarkeit Emmenbriicke Bhf. Sid

Abb. 23: Massnahmen Angebot inkl. zugehériges Rollmaterial Fahrplanjahre 2024/2025
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bis 20.30 Uhr (mit Angebotsoptimierungen Linien 281/282)

@ @ 57 Schliessung Taktlicken: Integraler 30-Minuten-Takt $6/57 Willisau=Huttwil Mo=Fr tagsiiber

@ @ 12/8 VerknUpfung Linien 12 und 8 (Ost) zu neuer Durchmesserlinie

Y

(RBus-Linie 3, Batterie-Trolleybus)
12 Verlangerung Linie 12 ab Gasshof bis Tschuopis (Batterie-Trolleyhus)
8/19 Verknlpfung Linien 8 (Siid) und 19 zu neuer Durchmesserlinie (Batterie-Trolleybus)
19 Verldngerung Linie 8/19 bis Emmenbriicke (Batterie-Trolleybus)
offen  Verbindung Rontal-Rotkreuz
40 his 45  Uberprifung Busnetz Emmen

Diverse Optimierungen Raum Wiggertal

0000006006

Diverse Vorzeitige Umsetzung Teilelemente Ubergangskonzept Bus 2040

Diverse Vorzeitige Umsetzung Teilelemente Ubergangskonzept Bus 2040

4 \Verlangerung Linie 4 ab Hubelmatt bis Bahnhof Mattenhof (Batterie-Trolleybus)

6060

Diverse Kapazitdatserhohungen zu HVZ

Abb. 24: Massnahmen Angebot inkl. zugehériges Rollmaterial Fahrplanjahre ab 2026

Die Massnahmen werden im ordentlichen zweijahrlichen Bestellverfahren durch den
zustandigen Verbundrat genehmigt. Die Angebotsbeschliisse 2022/2023,
2024/2025 und 2026/2027 des Verbundrates basieren auf jeweils weiter optimierten
Planungen, den zugehdrigen Offerten und den zur Verfligung stehenden finanziellen
Mitteln.

5.2.3 Rollmaterial und betriebliche Infrastruktur

Die nicht direkt mit Angebotsanderungen zusammenhangenden Rollmaterial-Mass-
nahmen gliedern sich in abgeltungswirksame Massnahmen zur Kapazitatserhéhung
(grossere Fahrzeuge), zu Ersatzbeschaffungen bzw. Revisionen sowie zur Umset-
zung zu fossilfreiem 6V. Flr Letzteres sind bei heute rund 300 Bussen im Kanton
Luzern fur die Zielerreichung von 30 Prozent Anteil emissionsarmer, energieeffizien-
ter und mit erneuerbaren Energien betriebener Busse rund 40 Dieselbusse zu erset-
zen.

@ S9 Ersatz Rollmaterial S9 (GTW) durch Nachfolgefahrzeuge, Projektkosten;
Kostenfolgen Folgejahre offen
) = @ 10 Pilotlinien Depotlader-Batteriebusse (Fahrzeuge und Betriebskosten)

Q

-
M|

@ IR Ersatz Rollmaterial IR Luzern—Engelberg und Verstarkungsziige Briinig
(Inbetriebnahme ab 2025)

@ BLS Refit Létschberger

@ 60, 64, 70, Pilotlinien Depotlader-Batteriebusse (Fahrzeuge und Betriebskosten)
89

Abb. 25: Massnahmen Rollmaterial und betriebliche Infrastruktur Fahrplanjahre 2022—2023
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RE

Einsatz Doppelstockziige auf RE Luzern-Olten (Mo—Fr, 6—20 Uhr)

Rigi

Teilersatz Rollmaterial

sS4, S5

BLS, zb

Diverse

offen

S6,S7, RE

Refit Spatz-Zlige

Neue rsp. Ausbau Fahrzeuginstandhaltungsanlagen

Zweite Phase Depotlader-Batteriebusse (Fahrzeuge und Betriebskosten)

Versuchsbetrieb mit alternativen Antrieben (bspw. Wasserstoff)

Anderungen Rollmaterialeinsatz, MIKA statt Lotschberger/Nina

12, 30

Umstellung auf Batterie-Trolleybus

Ersatz Rollmaterial S1 (Flirt) durch einstockige Zlige (BEST); Kostenfolgen offen

@ ® 51,583,529

Abb. 26: Massnahmen Rollmaterial und betriebliche Infrastruktur Fahrplanjahre 2024—2026

5.2.4 Weitere Massnahmen zur Forderung des 6V
ENETZUnG Erganzende und alternative Mobilitatsangebote werden, wie in Kapitel 4.3 beschrie-

@) ben, vom VVL nicht aktiv initiiert. Initiativen Dritter, insbesondere im Bereich von er-
O 5 ganzenden 6V-Angeboten, konnen bei guter Beurteilung von Beitragen des VVL
© profitieren (vgl. Kap. 5.3, Massnahmen Partner).

Konkrete Mobilitatsmanagement-Massnahmen liegen nach Erarbeitung des entspre-
chenden Umsetzungskonzepts vor.

Die verschiedenen Kommunikations- und Tarifmassnahmen sowie die Umsetzung
der Mandate haben unterschiedliche Planungsstande und Konkretisierungsgrade.

75





ab 2022 bis 2026

O

&

S

00060 6 0066 0600 6 6 0 66 6 6 6 6

Ergdnzende
Mobilitatsangebote

Ridesharing: Weiterflihrung Mitfahrdienst Taxito

Alternative
Mobilitatsangebote

Ridepooling: Versuch substituierendes On-Demand-Angebot
(Beitrag an Initiative Dritter)

Alternative
Mobilitatsangebote

Beitrag an alternative Verkehrsmittel (bspw. Schraglifte)

Multimodalitat

Mobilitdtsmanagement

Interessenbeitrag an Multimodale Mobilitatsplattform / Mobility as a Service
(Weiterentwicklung 6V-LIVE) / neue digitale Vertriebskanale

Weiterentwicklung und Vermarktung Dachmarke luzernmobil.ch und Verwendung
derselben fiir attraktive Kampagnen und Aktionen

Mobilitdtsmanagement

Optimierung und Ausbau Beratungsangebot fiir Unternehmen und Gemeinden
mit Weiterflihrung KAM-Mandat

Mobilitdtsmanagement
[Tarif

Optimierung Angebot fiir Schulen, Immobilieninvestoren und Veranstalter
(in Zusammenarbeit mit Passepartout)

Mobilitdtsmanagement

Kommunikation

Entlastung HVZ (Kampagne)

Periodische 6V-Kampagnen fiir den ganzen Verbund (Dachkampagne)

Kommunikation

Mobilitatsaushildung: Schul- und Erlebniszug Verkehrshaus

Kommunikation

Kundenbindungsaktionen, neue Zielgruppen (Kampagne mit Gemeinden)

Kommunikation

Mandat

Fahrplanwechsel, neue RBuslinien, gréssere Anderungen Kanton Luzern

Weiterflihrung Mandat 6V-Plus (ehem. 6V-LIVE)

Mandat

Weiterflihrung Mandat Linien- und Zonenplane

Mandat

Weiterflihrung Mandat Contact Center Passepartout (Finanzierung PP)

Mandat

Tarif

Platzhalter neue Mandate

Harmonisierung Nationaler Direkter Verkehr und Verbunde
(kurz- und langfristige Massnahmen)

Tarif

Preisliche Nachfrageforderungs- und -lenkungsmassnahmen

Tarif

Bereinigung Verbundgrenze Rotkreuz (via Passepartout-Budget)

Tarif

Marktforschung Kundenbediirfnisse

Tarif

Jubildum Passepartout 1986—2026

Abb. 27: Weitere Massnahmen zur Férderung des 6V in den Fahrplanjahren 2022—2026

5.3 Massnahmen Partner

Verschiedene Massnahmen in Verantwortlichkeit diverser Partner des VVL stehen
im direkten Kontext zu den in Kapitel 5.2 erwahnten Massnahmen des VVL und wer-
den deshalb nachfolgend dargestellit.

5.3.1 Angebot und Rollmaterial

Folgende Massnahmen in der Zustandigkeit der jeweiligen Betreiber sind in den
nachsten Jahren geplant:
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Internationale und nationale Anbindung

Folgende Massnahmen in der Zustandigkeit der jeweiligen Betreiber sind in den

nachsten Jahren geplant:

Tab. 2: Massnahmen internationaler Fernverkehr

Art Linie Massnahme Jahr
Bus Fernbus Weiterentwicklung Liniennetz laufend
Tab. 3:  Massnahmen nationaler Fernverkehr

Art Linie Massnahme Jahr

Bahn IR15 Aufwertung auf der Strecke Luzern—Bern—Genf mit Restaurant-/ 2022
Bistroangebot

Bahn IR70 Temporare Aufhebung Durchbindung IR70 Luzern—Zirich Flug- 2024
hafen infolge Baustelle Wipkingerviadukt.

Bahn IR70 Wiederaufnahme Durchbindung IR70 mit IR13 Luzern—Zirich 2025

Flughafen—St. Gallen—Chur

In der vom Bund gefiihrten Bahnplanung sind mittel- und langfristig in den verschie-

denen Ausbauschritten folgende Massnahmen vorgesehen:
— Urspringlich mit dem Ausbauschritt 2025 vorgesehen und nun per 2032 ange-

kiindigt ist der 30-Minuten-Takt des IR15 nach Bern. Eine friihere Realisierung ist
aufgrund des laufenden Infrastrukturausbaus im Knoten Bern nicht mdglich. Im
Gegenzug bleiben bis dahin stlindlich zwei umsteigefreie Verbindungen zwi-
schen Luzern und Basel (IC21/IR26 und IR27) bestehen. Erst mit dem 30-Minu-
ten-Takt nach Bern muss bei einer der zwei stundlichen Verbindungen in Zofin-
gen umgestiegen werden.

Mit dem Ausbauschritt 2035 fallt dann auch die Umsteigeverbindung Luzern—Ba-
sel weg (Umwidmung ab Hauenstein-Basistunnel nach Zirich statt Zofingen),
womit der Korridor Luzern—Basel in diesem Horizont die einzige Stadteverbin-
dung mit lediglich einem Stundentakt wird, was aus Sicht Luzerns als nicht halt-
bar beurteilt wird. Im selben Zeithorizont soll das Angebot im Raum Luzern West
um 30 Minuten gedreht werden. Zudem ist die Verdichtung des IR Luzern—Engel-
berg zum 30-Minuten-Takt (mit Integration der S44) und der saisonale 30-Minu-
ten-Takt des IR Luzern—Interlaken Ost (mit Verlangerung der S55) vorgesehen.
Im Jahr 2037 sollen der Zimmerberg-Basistunnel 2 (ZBT 2) sowie begleitende
Massnahmen zwischen Baar und Ebikon in Betrieb genommen werden. Wahrend
der Bauzeit ist, wie auch beim Bau des DBL, mit punktuellen Einschrankungen
im Bahnangebot nach Zug und Zurich zu rechnen. Die neuen Infrastrukturele-
mente ermdglichen, neben der Fahrzeitverkirzung von ungefahr sechs Minuten
nach Zurich, gemass dem Ausbauschritt 2035 ein deutlich dichteres Bahnange-
bot. Vorgesehen sind stindlich zwei Interregio- (mit Halt in Zug) und zwei Regio-
Express-Zuge (mit Halt in Ebikon, Rotkreuz, Cham, Zug, Baar). Weitere zwei RE-
Zlge sollen zumindest zu Spitzenzeiten ab Rotkreuz nach Zirich verkehren. Bis
der ZBT 2 eroffnet wird und zusatzliche Zuge zwischen Luzern und Zirich ver-
kehren, kann der RE Luzern—Olten im angenaherten 30-Minuten-Takt verkehren,
sofern die Konflikte mit dem Guterverkehr gelést sind. Der Kanton Luzern setzt
sich in der im Rahmen des nachsten Ausbauschritts stattfindenden Uberarbei-
tung und Weiterentwicklung des Ausbauschritts 2035 fir ein besseres Angebots-
konzept fur den Raum Luzern ein, wozu auch mindestens eine erste Etappe des
DBL in Betracht gezogen werden muss.

77





o

— Spatestens mit dem Ubernachsten Ausbauschritt soll der DBL in seiner vollen
Funktionalitat fur Durchmesserlinien realisiert werden, womit das Bahnangebot
gemass den Stossrichtungen der Planungsregion Zentralschweiz und des Kan-
tons Luzern ausgebaut werden kann.

5.3.2 Erganzende und alternative Mobilitatsangebote

Ergénzende Mobilitdtsangebote

Bikesharing wird als zweckmassige Erganzung zum 6V positioniert. Die Standorte
gemass Ausschreibung Veloverleihsystem Stadt Luzern (in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden in der Region) sollen méglichst optimal mit dem 6V abgestimmt
werden. Zielfihrend sind Standorte an allen wichtigen Bahnhéfen im Kanton Luzern
sowie als Partnerstandorte in den jeweils zugehdrigen Ortszentren, bei publikumsin-
tensiven Einrichtungen und in grossen Arbeitsgebieten. Ein Angebot von E-Bikes
wird als sinnvoll erachtet.

Alternative Mobilitdtsangebote

Da sich der VVL gemass Kapitel 4.3.8 im Bereich alternativer Mobilitadtsangebote
nicht in federfuhrender Rolle sieht, sind entsprechende Angebote durch Dritte zu ini-
tiieren und zu tragen. Der VVL kann bei positiver Wirkung auf den 6V Beitrage leis-
ten bzw. Angebote finanzieren. Entsprechende Massnahmen waren zu entwickeln.

5.3.3 Tarif

Die Massnahmen im Tarifbereich liegen in der Verantwortung der nationalen Gre-
mien der Alliance SwissPass sowie des Tarifverbunds Passepartout. Speziell zu er-
wahnen ist die per Fahrplanjahr 2022 erfolgte vollstandige Einbindung von Rotkreuz
in den Tarifverbund Passepartout.

5.3.4 Infrastruktur

Bauprogramm Kantonsstrassen

Die Realisierung von Infrastrukturmassnahmen fiir den Bus ist von den geltenden
Umsetzungsprogrammen der Infrastruktureigentimer, bspw. dem von lhrem Rat be-
ratenen Bauprogramm Kantonsstrassen 2023-2026, und der effektiven Umsetzung
der einzelnen Elemente abhangig. Finanziert werden die Massnahmen mit den fr
den Strassenbau reservierten Mitteln.

Neben den bereits im Bauprogramm 2019-2022 vorgesehenen Massnahmen fur
den 6V wurden fur das Bauprogramm 20232026 verschiedene Massnahmenbe-
durfnisse formuliert, welche in der Beilage 9 dargestellt sind. Ein Teil davon konnte
im Bauprogramm 2023-2026 berUcksichtigt werden. Die termingerechte Realisie-
rung der Infrastrukturen ist aufgrund der Ressourcensituation und Projektrisiken
(bspw. Einsprachen) herausfordernd.

6V-Investitionen

Far die Vernetzung verschiedener Mobilitdtsangebote mit dem 6V und der Elektrifi-
zierung des 6V sind entsprechende Infrastrukturen zu erstellen. Diese werden bei
regionaler Bedeutung Uber die 6V-Investitionskasse finanziert. Die einzelnen Mass-
nahmen sind in der Beilage 8 aufgelistet. Auch hier ist die termingerechte Realisie-
rung der Infrastrukturen aufgrund der Ressourcensituation und Projektrisiken her-
ausfordernd.
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6 Finanzierung
6.1 Grundsatze

6.1.1 Annahmen

Die Ausfiihrungen in diesem Kapitel beruhen auf den bis Ende Mai 2022 bekannten
und absehbaren finanziellen Rahmenbedingungen. Sie sind aufgrund ausstehender
definitiver Finanzbeschlisse von Bund und Kanton sowie auf den noch unklaren fi-
nanziellen Auswirkungen von Covid-19 und der weltpolitischen Lage mit erheblichen
Unsicherheiten verbunden. Die Annahmen Uber die Entwicklung der Nachfrage und
der Erlése basieren auf den Erfahrungen der letzten Jahre und der heutigen Ab-
schatzung der Erlésentwicklung in der 6V-Branche. Grossere Abweichungen sind
jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung (u.a. Arbeitsplatzangebot, Preise
fur Mobilitatsangebote, Krisen/Pandemien) und der gesellschaftlichen Veranderun-
gen (u.a. demografische Entwicklung, Verhaltensanderungen) moglich.

Fur die nachfolgend aufgezeigten Finanzzahlen wurden aufgrund von Covid-19 fol-

gende Annahmen getroffen (Stand Juni 2022):

— Bis ins Jahr 2022 werden gegenuber dem Jahr 2019 tiefere Erlose erwartet.
Nach dem massiven pandemiebedingten Einbruch steigen die Erldse ab 2023
Uber das Niveau von 2019. Dies liegt insbesondere am ebenso Uberproportional
stark steigenden Wachstum im touristischen Verkehr, wo héhere Erlése generiert
werden koénnen als im Pendlerverkehr.

— Ab dem Jahr 2025 steigt die Nachfrage und damit die Erlése im bisherigen Rah-
men um jahrlich 3 Prozent.
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. Fridse Ist Erlése Prognose = Nachfrage Ist (Einsteiger pro Jahr) Nachfrage Prognose

Abb. 28: Entwicklung der Nachfrage und der Erlése, Ist bis 2021 und Annahmen auf Basis
Prognose Alliance SwissPass und Offerten 2022/2023 ab 2022 (Stand Juni 2022)

6.1.2 Finanzierungspartner

Die Finanzierung des 6V ist eine Verbundaufgabe Uber alle drei Staatsebenen —
Bund, Nachbarkantone und VVL (Kanton Luzern sowie Luzerner Gemeinden).

Die Gesamtkosten des VVL (Verbundrechnung und 6V-Investitionen) werden von

Kanton und Gemeinden zu je 50 Prozent finanziert. Der Beitrag wird jeweils auf Ba-
sis des kantonalen Budgets festgelegt. Dabei legt Ihr Rat den Anteil des Kantons-
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beitrags fur die ungedeckten Kosten aus dem Betrieb des 6ffentlichen Personenver-
kehrs, die Beitrage an Tarifverbunde und die Kosten fir weitere Massnahmen zu-
gunsten des offentlichen Verkehrs sowie die Verwaltungskosten des VVL fest. Der
Verbundrat bestimmt die Beitrage fir den Behindertenfahrdienst und den Investiti-
onskostenbeitrag der Gemeinden.

Der Bund verflgt uber einen vom Parlament verabschiedeten Vierjahreskredit fur
Mittel im Offentlichen Verkehr, darunter fallen auch die Abgeltungen fur den o6ffentli-
chen Regionalverkehr. Ebenfalls im Vierjahresrhythmus legt der Bund den Kosten-
verteilschlussel zwischen Bund und Kantonen fest.

Vom Bund nicht mitfinanzierte Leistungen des o6ffentlichen Personenverkehrs sind
von den Kantonen alleine zu finanzieren. Im Kanton Luzern sind dies die Ortsver-

kehrs-Linien, touristische Linien, die nicht das ganze Jahr verkehren, sowie Regio-
nalverkehrslinien, die die Auflagen des Bundes nicht oder nur teilweise erfullen.

6.2 Verbundrechnung

In der Verbundrechnung wird die Erfolgsrechnung des VVL mit den wichtigsten Kos-

ten- und Ertragspositionen fur die Jahre 2023 bis 2026, im Vergleich zur Rechnung

2021 sowie dem Forecast 2022 (Stand Juni 2022) abgebildet. Neben den lblichen

Positionen wie dem Personal- und Sachaufwand sowie den Beitragen an die Trans-

portunternehmen sind folgende Positionen in der Periode 2023 bis 2026 relevant:

— In der von unserem Rat Ende November 2019 verabschiedeten Mobilitdtsma-
nagement-Strategie ist dem VVL die Etablierung der Dachmarke luzernmobil.ch
mit drei Handlungsschwerpunkten Ubertragen: Vermarktung, Weiterentwicklung
und Ausbau des Beratungsangebots. Daflr sind beim VVL zusatzliche Stellen
und eine Erhéhung der Ausgaben flr das Mobilititsmanagement vorgesehen
(vgl. Erlauterungen weiter unten).

— Der Beitrag der Mall of Switzerland, der als Einmalzahlung 2017 lberwiesen
wurde, wird Uber 15 Jahre erfolgswirksam aktiviert. Dieser Beitrag ist in der Ver-
bundrechnung aufgefiihrt und fliesst nicht in die Linienrechnungen der Transport-
unternehmen ein. Beitradge anderer Dritter fliessen dagegen auf Basis von Vertra-
gen als Abgeltungsbestandteil in die Linienrechnungen der Transportunterneh-
men ein.

— Beitrage fur Ersatzbetriebe aufgrund von Baustellen und Umleitungen sind mit
0,5 Millionen Franken zwischen 2023 und 2025 und 0,3 Millionen Franken fir
2026 bericksichtigt.

— In den Jahren 2010 bis 2013, 2015 bis 2019 sowie 2021 hat der VVL mit Gewinn
abgeschlossen und leistete, mit Ausnahme von 2021, jeweils Ruckzahlungen an
Kanton und Gemeinden, um die Eigenkapitalgrenze von 10 Prozent der Kantons-
und Gemeindebeitrage nicht zu Gberschreiten. Die im 6\V-Bericht 2018 bis 2021
fur das Jahr 2021 vorgesehene Erhéhung der Kantons- und Gemeindebeitrage
erfolgte nun im Jahr 2022. Danach werden sie bis 2024 auf derselben Héhe be-
lassen. Aufgrund der absehbaren hoheren Energiepreise und den Mehrkosten
aufgrund der Umstellung auf fossilfreie Antriebsformen ist eine weitere Erh6hung
der Kantons- und Gemeindebeitrage ab 2025 notwendig. Das vorhandene ver-
fugbare Eigenkapital (d.h. exkl. Anteil Rickforderung gegenuber den VBL) wird
reichen, die erwarteten Verluste der Jahre 2022 bis 2024 aufzufangen. Ab 2025
wurden unter den getroffenen Annahmen negative Ergebnisvortrage resultieren.
Es sind Massnahmen einzuleiten, um dies zu verhindern.
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— In der Rechnung des Verkehrsverbundes Luzern (Tab. 4) wird der Ergebnisvor-
trag ohne die VBL-Rckerstattungsforderung aufgefiihrt. Diese verfligbaren Re-
serven sind fir die Deckung der erwarteten Defizite vorgesehen. Damit wird der
Eventualitdt Rechnung getragen, dass die Forderung gegenliber den VBL auf-
grund des noch ausstehenden Gerichtsurteils abgeschrieben werden msste.
Unterschreiten die verfigbaren Reserven mehr als funf Prozent der Kantons- und
Gemeindebeitrage, missen Kanton und Gemeinden eine Nachzahlung leisten.

Tab. 4: Rechnung Verkehrsverbund Luzern (Stand Juni 2022)

Rechnung Forecast

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aufwand (in Mio. Fr.)
Personalaufwand 1,7 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Sachaufwand 2,9 3,5 4.2 3,5 3,5 3,5
Beitrage an Transportunternehmen
(Abgeﬁung und wepitere Beitrage) 72,5 74 730 769 758 749
Nachtrage fur Covid-19 Ausfalle 47 - - - - -
Beitrage fur Ersatzbetrieb (schwankend) - - 0,5 0,5 0,5 0,3
Mehrkosten fossilfreier 6V - - 0,5 0,4 1,4 2,2
Mehrkosten Energie & Beschaffungen - - 3,8 6,9 55 4.5
Mobilitatsmanagement - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
erganzende Mobilitdtsangebote 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Behindertenfahrdienst 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Abschreibungen 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Total Betriebsaufwand 83,2 850 86,2 925 91,0 89,7
Ertrag (in Mio. Fr.)
Kantons- und Gemeindebeitrage
(inkl. Behindertenfahrdienst) ) 80,2 824 824 824 854 85,4
Beitrage Dritter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Beitrag Mall of Switzerland 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Aus_gleich Guthab_en far 01 ) i ) i i
Behindertenfahrdienst '
Beitrage von Transportunternehmen 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Total Betriebsertrag 83,0 853 853 853 883 88,3
Betriebsergebnis -0,2 0,3 -0,9 -7,2 -2,7 -1,4
a.o. Ertrag 1,4 6,3 - - - -
Jahresergebnis 1,2 6,6 -0,9 -7,2 -2,7 -1,4
Ergebnisvortrag exkl. Anteil VBL 1,2 7,8 6,9 -0,2 -2,9 -4,3
Ergebnisvortrag gesamt 17,4 24,0 23,2 16,3 11,7 7,5

6.2.1 Abgeltungen und Beitrage an Transportunternehmen

Unter der Position Beitrdge an Transportunternehmen wird die vom VVL zu zah-
lende Abgeltung ausgewiesen. In der separaten Zeile «Mehrkosten Energie und Be-
schaffungen» wurde eine Abschatzung héherer Kosten gegenuber 2023 fir Fahr-
zeugunterhalt (+2% 2024 und 2025), Fahrpersonal (+2% 2024 und 2025), Diesel
(+25% 2024 und +25% 2025) und Zinsen (+50% 2024 und +10% 2025) vorgenom-
men. Unberucksichtigt sind allfallige Mehrkosten fur den Strom.
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Die Héhe der Abgeltung hangt, neben den obenstehend erwédhnten Finanzierungs-
grundsatzen und ausserordentlichen Mehrkosten, von verschiedenen Faktoren ab,
die in der nachfolgenden Tabelle summarisch dargestellt werden. Die Annahmen

werden in den nachfolgenden Unterkapiteln erlautert.

Tab. 5:  Entwicklung von Aufwand, Ertrag und Abgeltungen

Aufwand in Mio. Fr. 2022 2023 2024 2025 2026
Gesamtkosten Vorjahr 432,6 433,7 448,9 4775 4875
Angebot und Rollmaterial
(ohne Nachtnetz, fossilfreier 6V) 7.9 2.8 159 8,0 8,1
Nachtnetz 1,9 - - - -
Mehrkosten fossilfreier 6V 0,5 1,2 1,1 1,0
Teuerung 1,9 3,7 4,5 4.8 24
Mehrkosten Energie u. Beschaffungen 9,3 7,5 -3,4 -2,4
Effizienzsteigerung/Kosteneinsparungen -10,6 -1,1 -0,5 -0,5 -2,5
Total Aufwand 433,7 448,9 477,5 487,5 4941
Ertrag in Mio. Fr. 2022 2023 2024 2025 2025
Gesamtertrag Vorjahr 270,17 2419 2615 2751 2839
Erlésrickgang aufgrund Covid-19 -31,8 - - -
Erléssteigerung (ggu. Vorjahr) inkl. Anstieg
aufgrund Ausbau touristischer Angebote zb 3,5 19.7 134 8.7 83
Mehrertrag Mobilitatsmanagement 02 01 01
und erganzende Mobilitatsangebote ) ) ’ ’ ’
Total Ertrag 241,8 261,6 2751 2839 2923
Total Abgeltung 191,9 187,3 202,4 203,6 201,8
davon Verkehrsverbund Luzern 77,4 77,3 84,2 82,7 81,6
Kostendeckungsgrad 56% 58% 58% 58% 59%
Kostenentwicklung

Die Ausgangsbasis fur die Jahre 2022 und 2023 bilden die Offerten, die von den
Transportunternehmen im April 2021 respektive im April 2022 auf Basis des geplan-
ten Fahrplanangebots erstellt wurden. Zu diesen Angeboten zahlen auch die jahrlich
stattfindenden und damit planbaren Grossereignisse, die Zusatzleistungen bendti-
gen. Aufbauend auf den Offerten 2023 wurden die Kosten und Erlése der Folge-

jahre hochgerechnet.

Die Gesamtkosten werden aufgrund der geplanten Massnahmen (Angebot, fossil-
freier 6V, neues Rollmaterial, Investitionen in Fahrzeuginstandhaltungsanlagen)
steigen. Es wird auch mit einem Anstieg der Personalkosten bei den Transportunter-
nehmen gerechnet (Bestandteil der Zeile Teuerung in Tab. 5). Die Zentralbahn (zb)
plant nach dem zwischenzeitlich massiven Einbruch der touristischen Nachfrage ab
2024 wieder den Ausbau des touristischen Angebots. Entsprechend steigen Kosten
und Erlése Uberdurchschnittlich. Von den Transportunternehmen werden zudem
weitere Effizienzsteigerungen erwartet, sei es durch Optimierungen im Betrieb, Ko-
operationen oder anderen Kostensenkungsmassnahmen. Die Mehrkosten, die auf-
grund der aktuellen Weltlage insbesondere bei der Energie und den Beschaffungen
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zu erwarten sind, sind in der vorstehenden Zusammenstellung separat aufgefihrt.
Die Annahmen werden vorstehend zur Tabelle 5 beschrieben.

Die Aufwertung des Nachtnetzes fihrte im Jahr 2022 zu Mehrkosten. Das bessere
Angebot wird in den Folgejahren mit der steigenden Nachfrage héhere Erlése nach
sich ziehen, davon ausgehend, dass es ein bis zwei Jahre dauern wird, bis das aus-
gebaute Angebot und der neu geltende Tagestarif bei den Fahrgasten angekommen
sind.

Die Mehrkosten der Depotlader-Batteriebusse hangen stark vom Angebotskonzept
ab. In einem ersten Schritt wurden bzw. werden ab Ende 2021 bis Ende 2022 die
Linie 10 in der Stadt Luzern und vier Regionallinien (Linien 60, 64, 70 und 89), die in
Rothenburg respektive Sempach-Neuenkirch an die S-Bahn anschliessen, umge-
stellt. Diese Linienbindel erlauben einen effizienten Einsatz der Fahrzeuge und der
notwendigen Infrastruktur. Bei den Batterie-Trolleybussen werden die Fahrleitungs-
erganzungen Uber die Investitionskasse finanziert.

Die Kostenveranderung beim Rollmaterial basiert auf den von den Transportunter-
nehmen vorliegenden Grundlagen. Dies bedeutet namentlich bei der BLS eine An-
derung der eingesetzten Fahrzeuge (Einsatz von MIKA-Zlgen anstelle der Létsch-
berger-Ziige). Bei der S9 fallen nicht aktivierbare Projektkosten flir den Ersatz der
GTW-Zlge an (nur 2022). Grossere Investitionen sind von der zb und der BLS in
Aus- und Neubau der Fahrzeuginstandhaltungsanlagen geplant, deren Folgekosten
zu Mehrabgeltungen fihren werden.

In der vorstehenden Ubersicht wird von einer Umsetzungsrate der Angebotsmass-
nahmen von 100 Prozent fur 2022 und 2023, 90 Prozent fir 2024 sowie 80 Prozent
fur die Jahre 2025 und 2026 ausgegangen. Einige der Massnahmen dirften aus un-
terschiedlichen Griinden entweder verzdgert (aussere Einflisse, Prioritatenverschie-
bung), teurer (héhere Beschaffungskosten, héhere Zinsen) oder glinstiger umge-
setzt (vorsichtige Kalkulation, Synergiepotenziale) werden. Die Volatilitat hat aller-
dings stark zugenommen, was ein flexibles Handeln verlangt. Mussten alle mogli-
chen Eventualitaten bereits im Planungsprozess berlicksichtigt werden, wirden Mit-
tel fir nutzenbringende Massnahmen blockiert. Die effektive Umsetzung der einzel-
nen Massnahmen wird Uber das zweijahrliche Bestellverfahren gesteuert und erfolgt
im Rahmen des Budgets respektive der zur Verfliigung stehenden Mittel.

Der Kostendeckungsgrad sinkt 2022, pandemiebedingt, auf 56 Prozent. Fur die
Jahre 2023 bis 2024 steigt er auf 58 Prozent, 2026 auf 59 Prozent. Der eher tiefe
Satz ist vor allem bedingt durch die erwarteten Mehrkosten fur Energie und Be-
schaffungen.

Erlésentwicklung

In Zusammenhang mit den Auswirkungen von Covid-19 sind die urspringlichen Er-
I6sprognosen korrigiert worden. Ausgangsbasis bilden die Ist-Erldse 2019 und die
vorliegenden Offerten bis 2023. Bereits 2023 wachsen die Erlése aufgrund der Er-
holung durch den Wegfall der Pandemiemassnahmen um 8 Prozent, 2024 zusatz-
lich durch gezielte Akquisitionen im touristischen Bereich durch die Zentralbahn um
5 Prozent und aufgrund des generellen Nachfragewachstums um 3 Prozent ab
2025. Berucksichtigt ist dabei auch eine Kostendeckung von durchschnittlich 10
Prozent auf samtlichen geplanten Massnahmen der Rubrik Angebot und Rollmate-
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rial. Das Nachtnetz, die geplanten Mobilitditsmanagement-Massnahmen und die er-
ganzenden Mobilitdtsangebote dirften ebenfalls zu einer héheren Nachfrage und
damit weiteren Erlosen fihren. Zudem wurde der Tarifverbund Passepartout per
Ende 2021 auch bahnseitig bis Rotkreuz ausgedehnt, was die Nachfrage zusatzlich
erhdhen durfte. Tariferhdhungen waren mangels Akzeptanz und gesamtverkehr-
licher Uberlegungen bisher national und damit auch lokal nicht vorgesehen, werden
je nach finanzieller Entwicklung aber auf nationaler Ebene in der Branche und unter
den Bestellern diskutiert werden missen.

Abgeltungen

Die Abgeltung entspricht der Differenz der Gesamtkosten abzuglich Gesamterlds.
Beim Regionalverkehr ubernimmt der Bund einen Anteil, sofern die gesetzlichen
Bestimmungen Uber die Anerkennung erfullt sind (z. B. Grunderschliessungsfunk-
tion, Minimalnachfrage oder Minimalkostendeckungsgrad) und geniigend Quote
(umfasst den Bundes- und Kantonsanteil der fir den gemeinsam bestellten 6V zur
Verfligung stehenden Mittel) vorhanden ist. Bei Kantonsgrenzen Uberschreitenden
Linien tragen zudem die betroffenen Nachbarkantone einen nach einem definierten
Schlussel festgelegten Anteil an den Abgeltungen. Als weitere Mitfinanzierer gelten
Dritte wie Gemeinden, Firmen oder Schulen, wenn sie aufgrund besonderer Interes-
sen einen Teil des Angebots mitbestellen und -zahlen.

Im Verpflichtungskredit des Bundes flr die Jahre 2022—2025 ist eine Erhéhung auf
4352 Millionen Franken enthalten (in der Periode 2018-2021 waren 4015 Mio. Fr.
veranschlagt gewesen); die Erhdhung berlcksichtigt eine jahrliche Abgeltungserhé-
hung von 0,5 Prozent. Die Finanzierungsschlissel zwischen Bund und den einzel-
nen Kantonen gelten bis 2023; flr den VVL betragt er 52 Prozent (Anteil VVL). In
der vorliegenden Berechnung wird angenommen, dass auch nach 2023 dieselben
finanziellen Rahmenbedingungen gelten.

Die interkantonalen Verteilschllissel hangen von der Streckenlange pro Hoheitsge-
biet und vom Angebot (Anzahl Abfahrten an einer Haltestelle, gewichtet nach Ver-
kehrstagen) ab. Es sind keine grésseren Anderungen geplant, die eine Anpassung
dieser Schlussel nach sich ziehen wirden.

Erhéhung der Wirtschatftlichkeit

Der 6V muss gemass 0\/G effizient betrieben werden. Neben den absoluten Abgel-

tungsbetragen ist der Kostendeckungsgrad eine Messgrdsse. Damit der Kostende-

ckungsgrad trotz umfangreichen Investitionen in das Angebot und den fossilfreien
6V gehalten werden kann, werden kurz-, mittel- und langfristig weiterhin folgende

Stossrichtungen verfolgt:

— Angebotskonzepte berticksichtigen neben dem Kundennutzen (mit dem Poten-
zial fur Erléssteigerungen) auch den wirtschaftlichen Einsatz von Betriebsmitteln.
Beispiele dafir sind gréssere statt immer dichter verkehrende Fahrzeuge auf Li-
nien mit hoher Nachfrage, kleinere Fahrzeuge auf Aussenasten oder im landli-
chen Raum sowie der Verzicht auf unnétige Parallelverbindungen. Damit erge-
ben sich Zielkonflikte zwischen Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit, bspw. Um-
steigevorgange.

— Wenn sich die Zuverlassigkeit verbessert, kann sich der Einsatz zusatzlich not-
wendiger teurer Fahrzeuge fir die betrieblich instabilen Spitzenzeiten reduzieren.

— Die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel beseitigt Doppelspurigkeiten und
erhoht die Effizienz.
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— Mittels Zielvereinbarungen werden mit den Transportunternehmen Abgeltungs-,
Qualitats- und Transparenzziele definiert. Damit konnten die Abgeltungen bereits
erheblich reduziert werden. Nach dem Erreichten durften die weiteren Redukti-
onspotenziale in Zukunft kleiner sein. Werden die Ziele gemass Zielvereinbarung
nicht erreicht, kdnnen die betreffenden Linien ausgeschrieben werden.

— Eine regelmassige Prufung der Ausschreibung von 6V-Linien soll zur Verbesse-
rung der Effizienz des 6V beitragen.

— Die finanziellen Mittel sollen im Sinne der Nachhaltigkeit vornehmlich dort inves-
tiert werden, wo der grésste Nutzen resultiert, bzw. die meisten Fahrgaste profi-
tieren — unter Berlcksichtigung eines ausgeglichenen Einsatzes zwischen Stadt,
Agglomeration und landlichem Raum.

— Mit zusatzlichen Controlling-Massnahmen werden die Offertdaten der Transport-
unternehmen plausibilisiert und die Einhaltung der Vorgaben fir die Subventions-
gewahrung Uberprift. Im Vordergrund steht ein gegentber heute ausgeweitetes
Benchmarking und das weiterentwickelte QMS (Qualitdtsmesssystem des Bun-
des). Weiter soll die Finanzkontrolle die Arbeitspapiere der Revisionsstellen jener
Transportunternehmen, die mehr als 10 Millionen Franken Subventionen erhal-
ten, prifen. Mittels Selbstdeklaration der Transportunternehmen, dass die mass-
geblichen Gesetze eingehalten werden, sollen die Verantwortlichkeiten klar fest-
gehalten werden.

Zustandig fir die Umsetzung sind der VVL mit den Transportunternehmen.

6.2.2 Weitere Massnahmen zur Forderung des 6V

Der VVL kann nach § 21 Absatz 1 6VG den 6V mit weiteren Massnahmen wie Mar-
ketingtatigkeiten und Anschubfinanzierungen férdern. Diese Massnahmen werden in
der Regel zusatzlich zu den oben erwahnten Abgeltungen finanziert.

Mobilitdétsmanagement

Zur konsequenten Umsetzung der von unserem Rat an den VVL bertragenen Mo-
bilitatsmanagement-Aufgaben (vgl. Kap. 4.2.1) sind zusatzliche Ressourcen in der
Finanzplanung des VVL eingestellt, welche intern und extern erbracht werden. Die
entsprechenden Umsetzungsschritte laufen.

Im Rahmen des Mobilitdtsmanagements sind auch Mobilitatsberatungs- und Ver-
kaufsdienstleistungen vorgesehen. Damit Mobilitdtsberatungs- und Verkaufsstellen
an strategisch relevanten Orten offenbleiben bzw. neu positioniert werden kénnen,
sind Unterstlutzungsleistungen vorgesehen. Hierfir sind Partnerschaften mit weite-
ren Mobilitadtsdienstleistern oder Mobilitatsverbanden fir den Betrieb und die Finan-
zierungen zu suchen.

Ergénzende und alternative Mobilitdtsangebote

Uber das Bestellverfahren und damit Giber die Abgeltungen werden jene ergédnzen-
den und alternativen Mobilitdtsangebote finanziert, welche etabliert sind und mit de-
ren Anbietern mehrjahrige Vereinbarungen bestehen. Ein Beispiel daflr ist Taxito
als Erganzung zum 6V in peripheren Gebieten. Taxito soll im heutigen Umfang wei-
terfinanziert werden.

Verschiedene erganzende und alternative Mobilitdtsangebote entwickeln sich hinge-
gen dynamischer als der herkdbmmliche 6V. Darunter gibt es auch bedarfsorientierte
Angebote, deren Leistungsmengen sich nicht im Voraus kalkulieren lassen, oder
neue digitale Produkte, deren Finanzierung Uber das Bestellverfahren nicht oppor-
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tun ist. Vielmehr sollen diese mit Anschub- und Unterstitzungsfinanzierungen gefér-
dert werden. Dies einerseits aus Opportunitatsiberlegungen, wenn der Ausbau des
herkdmmlichen 6V fir dieselbe Grunderschliessung deutlich teurer ware, anderer-
seits zur Erhéhung des erreichbaren Nachfragepotenzials im Umfeld von Haltestel-
len, insbesondere von Bahnhdfen oder bisher schwer erreichbaren Zielgruppen.

Solche erganzenden und alternativen Mobilitatsangebote konnen durch den VVL fi-
nanziell angeschoben und unterstutzt werden, sofern sie den 6V zweckmassig er-
ganzen oder sinnvoll substituieren und dabei dem Gesamtverkehrssystem Nutzen
stiften. Dafur sind jahrlich 0,2 Millionen Franken vorgesehen, welche der Finanzie-
rung von On-Demand-Angeboten anstelle herkémmlicher 6V-Angebote dienen, falls
ein solches von Dritten initiiert wird. Ein im konkreten Fall flr passend beurteilter
Versuchsbetrieb wird im Umfang der Abgeltung der damit substituierten éV-Linie fi-
nanziert; bei Mehrwerten im Angebot bzw. bei der Erreichbarkeit ist auch eine ho-
here Mitfinanzierung denkbar.

Behindertenfahrdienst

Seit Oktober 2011 fUhrt Pro Infirmis Luzern, Obwalden und Nidwalden die Anlauf-
stelle fur die Ausgabe von Tixi-Taxi-Bons. Die Nachfrage der Berechtigten, der aus-
gegebenen und eingeldsten Bons und der Fahrtenanbietenden ist in den ersten Jah-
ren kontinuierlich gewachsen. Um das Wachstum zu verlangsamen, wurde per 2017
der Berechtigtenkreis eingeschrankt, und in Hartefallen werden keine zusatzlichen
Bons mehr abgegeben. Die Leistungsvereinbarung zwischen dem VVL und Pro In-
firmis hat seit 2020 die gleiche Laufzeit wie die Leistungsvereinbarung zwischen
dem BUWD und dem VVL. Sie wurde demnach ab 2022 fir weitere vier Jahre ver-
l&angert. Der zur Verflgung stehende Beitrag betragt wiederum 850'000 Franken pro
Jahr. Nicht bendétigte Mittel werden zurtickgestellt und stehen fur zusatzliche Bons in
den Folgejahren zur Verfigung.

Mandate

Die verschiedenen Mandate im Rahmen von «Zusammenarbeit im Verbund» wie
OV-LIVE, Liniennetzplane usw. sind im Sachaufwand enthalten. Allfallige kunftige
Mandate im Bereich Mobilitdtsmanagement werden in dessen Rahmen finanziert.

Kommunikation

Die vorgesehenen Kommunikations- und Marketingaktivitadten sind im Sachaufwand
enthalten.

Tarif

Die vorgesehenen VVL-Beitrage fur Passepartout-Massnahmen ohne direkte Erlos-
wirkung (bspw. Marktforschung) sind im Sachaufwand enthalten. Erldsmindernde-
oder erldssteigernde Massnahmen wirken sich hingegen auf die Abgeltung aus.

6.3 Infrastruktur

6.3.1 Investitionskosten

Die in der Beilage 8 dargestellte Projektliste zeigt die im Aufgaben- und Finanzplan
(AFP) 2023-2026 bzw. 2022—-2025 (fir das ebenfalls dargestellte Jahr 2022) vorge-
sehenen Infrastrukturprojekte und die daflir vorgesehenen Planungs- und Realisie-
rungskosten.
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Die Investitionskosten umfassen nur den durch den Kanton Luzern zu tragenden

Anteil. Beispielsweise werden multimodale Verkehrsdrehscheiben von den Gemein-
den, Bahnen und Uber das Agglomerationsprogramm auch vom Bund mitfinanziert.

Zusatzlich leistet der Kanton jahrlich einen Beitrag in den Bahninfrastrukturfonds

(BIF), der vom Bund inklusive Teuerung jahrlich festgelegt wird.

Tab. 6: Infrastrukturbeitrdge éffentlicher Verkehr (Investitionen und Beitrage fiir BIF)

Rechnung Budget
Kosten (in Mio. Fr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Projekte
2025, Antsi Kanton Luzern (Bellage &) 15 121 139 186 208 160
Total Infrastrukturkosten 1,5 12,1 13.9 18,6 20.8 16.0
AFP 2023-2026 (Investitionsrechnung)
Total Finanzmittel 11,7 11,7 1,7 11,7 1,7
Projektuberhang
Abweichung 0,4 2.2 6,9 9.1 4.3
AFP 2023-2026 (Erfolgsrechnung)
Entschadigung an Bund (BIF)' 22,4 22,6 25,0 25,6 26,2 26,8

") aktualisierte Werte, Reduktion aufgrund von Covid-19 im Jahr 2021 ber{cksichtigt

6.3.2 Finanzierung

Der Kanton und die Gemeinden tragen die Investitionskostenbeitrage je zur Halfte.
Um gréssere Schwankungen bei den Gemeindebeitragen zu vermeiden, wird der
Beitrag der Gemeinden, unter Berticksichtigung des aktuellen Saldos, so festgelegt,
dass uber die nachsten vier Jahre nur ein moderater Anstieg resultiert. Die Berech-

nung basiert dabei auf den Zahlen des AFP 2023-2026. Das Guthaben der Ge-

meinden flr Investitionen wird als Vorauszahlung in der nachfolgenden Tabelle als

separate Zeile aufgefuhrt.

Tab. 7:  Investitionskostenbeitrdge Gemeinden

Rechnung Budget

Gemeindebeitrdge (in Mio. Fr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total Finanzmittel gemass AFP 2023~

2026 (Beilage 8) 1,5 11,7 11,7 1,7 11,7 11,7
Entschadigung an Bund (BIF) 224 22,6 25,0 25,6 26,2 26,8
Total Infrastrukturbeitrag Gemeinden 23,9 34,3 36,7 37,3 37,9 38,5
Anteil Gemeinden

(50%, gemittelt Gber 4 Jahre) 12,0 17,2 18,4 18,6 18,9 19,2
Abzlglich Vorauszahlung 3,9 -1,9 -2,8 -3,1 -3,1 -3,1
Netto-Investitionsbeitrag Gemeinden 15,9 15,3 15,6 15,6 15,9 16,2
Guthaben (+) / Schuld (-) der Gemeinden 13,2 11,3 85 5.4 23 0.8

kumuliert

6.4 Gemeindebeitrage

Die Gemeinden tragen 50 Prozent der gesamten Ausgaben flr den 6ffentlichen Ver-
kehr. Bei den Investitionen legt der Verbundrat den Gemeindebeitrag fest. Dabei be-
rucksichtigt er eine moderate Entwicklung und verhindert Ausschlage. Die Differenz
zu den effektiven Ausgaben fur 6V-Investitionen werden Uber ein Kontokorrent aus-

geglichen. Dieses Konto erreicht per Ende 2021 einen Saldo von 13,2 Millionen

Franken zugunsten der Gemeinden. Er wird Uber die nachsten vier Jahre abgebaut
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(vgl. Zeile «Vorauszahlung» in der vorstehenden Tabelle). Damit steigen die Ge-
samtbeitrage der Gemeinden Uber die nachsten vier Jahre moderat.

Tab. 8: Beitrdge Gemeinden

Rechnung Budget

Gemeindebeitrége (in Mio. Fr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anteil Verbundorganisation und
Beitrage an Transportunternehmen

39,8 40,8 40,8 40,8 42,3 42,3

Anteil Behindertenfahrdienst 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Gemeindeanteil an Entschadigung

Bund (BIF) 0,3 0,4 12,5 12,8 13,1 13,4
Investitionsbeitrage 11,2 11,3 59 5,9 59 5,9
Entnahme aus Kontokorrent 0,8 5,9 -2,8 -3,1 -3,1 -3,1
Gesamtbeitrag Gemeinden 55,9 56,5 56,8 56,8 58,6 58,9

Die Beitrage der einzelnen Gemeinden werden gemass den glltigen Gesetzes-
grundlagen Uber den Kostenverteilschlliissel anhand von gewichteten Haltestellen-
abfahrten und der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner und Arbeitsplatze im Ein-
zugsgebiet der Haltestellen pro Gemeinde berechnet.

6.5 Fazit Finanzierung

6.5.1 Chancen und Gefahren

Die Abgeltungen sowie die Beitrage fir weitere Massnahmen sind in der Regel ver-
lasslich kalkulierbar — Nachzahlungen aufgrund von durch Krisen/Pandemien aus-
geldste namhafte Erldsausfalle oder Mehrkosten ausgenommen. Die letzten Jahre
waren indessen gepragt von diversen Sondereffekten. Sondereffekte dirften auch in
den kommenden Jahren eintreten — als, aus finanzieller Sicht gesehen, Chancen
wie auch Gefahren.

Chancen

Aufgrund der Klimadiskussion (vgl. Kap. 2.3.1) kann eine Verhaltensanderung in der
Mobilitat eintreten. Dies kann zu einer hoheren Nachfrage im 6V und damit zu héhe-
ren Erldsen sowie zu einem Riickgang des MIV und damit zu einer besseren Zuver-
lassigkeit flhren. Gestitzt auf den kantonalen Klimabericht kénnte zudem auch die
Zahlungsbereitschaft fir emissionsarme, effiziente und mit erneuerbaren Energien
betriebene Antriebsformen steigen.

Eine Anderung im Mobilitdtsverhalten ist auch erforderlich, damit vermehrt kollektive
Mobilitatsformen — neben dem 6V sind damit insbesondere Bike- und Carsharing
sowie On-Demand-Angebote mit Nachfrageblindelung gemeint — anstelle eigener
Autos genutzt werden. Damit diese Sharingangebote ihre Wirkung entfalten konnen,
mussen sie von den Behorden aktiv positioniert und finanziell getragen werden —
wie dies mit dem 8V seit vielen Jahrzehnten der Fall ist. Dank solcher durch die Di-
gitalisierung unterstitzten, flachen- und ressourceneffizienteren Mobilitdtsformen
sind erhebliche Einsparungen von Opportunitatskosten auf Seiten Infrastrukturaus-
bau mdglich, soweit dadurch nicht viel Neuverkehr induziert wird.

Als Folge der Covid-19-Massnahmen kdnnte eine positive Veranderung im Mobili-
tatsverhalten eintreten, indem Spitzenbelastungen im Pendlerverkehr bspw. durch
vermehrtes Arbeiten im Homeoffice und durch digitale Konferenzen statt physischer
Sitzungen reduziert werden. Mobilititsmanagement-Massnahmen kénnten dadurch
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auf eine positivere Resonanz stossen. Dem steht zunehmender Freizeitverkehr ge-
genuber.

Die Vorkommnisse rund um zu hohe Subventionsbezlige fihren zu einem ver-
scharften Controllingkonzept bei Bund und Kantonen. Die Transportunternehmen
mussen seit 2021 (Abschluss 2020) eine Spezialprifung durchfiihren (bei Abgeltun-
gen von uber 1 Mio. Fr.). Dabei handelt es sich um eine Aufsichtsprifung in Ergan-
zung zu internen Revisionen und Revisionen der Jahresabschlusse. Weiter wird
eine durch den Verwaltungsrat zu unterzeichnende Erklarung der Einhaltung der
subventionsrechtlichen Grundsatze verlangt. Der VVL plant thematische Prufungen
der Jahresrechnung insbesondere bei den im Ortsverkehr tatigen Unternehmen. Be-
reits umgesetzt ist die Standardisierung und Dokumentation des ganzen Bestellpro-
zesses mit Prufungsfreigaben auf verschiedenen Stufen.

Die gewonnenen Erkenntnisse und die getroffenen bzw. zu treffenden Massnahmen
ermoglichen nachhaltig tiefere Abgeltungen. Diese werden allerdings durch die der-
zeitige Ukraine-Krise und der damit einhergehenden Kostensteigerungen zunichte-
gemacht. Das wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die steigende Inflation, befeuert
die Diskussion um eine Tariferhdhung. Wie die Erfahrung der letzten Erhéhung
zeigte, wirde eine solche zwar zu héheren Erlésen fiihren, die angestrebte Er-
I6ssteigerung wiirde jedoch aufgrund von Elastizitatseffekten durch einen Nachfra-
geriickgang vermindert.

Risiken

Offen ist, wann die Situation rund um Covid-19 Uberwunden ist und welche Folgen
daraus mittelfristig auf die wirtschaftliche Entwicklung, das Mobilitatsverhalten
(Nachfrage, Erlése) und die Leistungserbringung (Kapazitat, Zusatzaufwande) resul-
tieren. Neben den oben beschriebenen Chancen besteht die latente Gefahr eines
geschwachten 6V, weil dichte Personenansammlungen — wie sie typischerweise zu
Spitzenzeiten im 6V auftreten — eventuell vermehrt gemieden werden, indem nur
noch tageweise ins Biro gependelt wird (sonst Homeoffice) und dann das Auto als
bequemere Alternative genutzt wird. Wenn eine Rickverlagerung zum MIV stattfin-
det bzw. weiterhin bestehen bleibt, waren die Folgen einerseits fir das Gesamtver-
kehrssystem herausfordernd, weil damit die Mobilitatsnachfrage mit der zur Verfi-
gung stehenden Strassenkapazitat gar nicht bewaltigt werden kann und der 6V
dadurch grosse Verlustzeiten erleidet. Andererseits sinken durch die geringere 6V-
Nachfrage die Erlése, was entweder die Abgeltungen ansteigen lasst oder Ange-
botskirzungen erforderlich macht. Letztere fliihren wiederum zu tieferer Nachfrage
und setzen so eine Negativspirale in Gang. Bezlglich Nachfrage besteht insbeson-
dere auf den stark auf internationalen Tourismus ausgerichteten Angeboten eine
grosse Unsicherheit. In den vergangenen Jahren hat der touristische Verkehr
grosse Nachfragen generiert und damit einen namhaften Teil der zusatzlichen Er-
|6se ausgemacht. Vor allem Gruppenreisen konnten gut geplant und gesteuert wer-
den. Dieses Segment ist mit Covid-19 komplett zum Erliegen gekommen. Eine Er-
holung wird von der Tourismusbranche nicht vor Ende 2024 erwartet.

Das historisch tiefe Zinsniveau und die tiefen Energiepreise hatten in den letzten
Jahren einen positiven Einfluss auf die Abgeltungen und den Kostendeckungsgrad.
Der im Zusammenhang mit der aktuellen Situation erwartete Anstieg des Zinsni-
veaus, die hohen Energiepreise und die erwartete Teuerung kénnen Kostensteige-
rungen zur Folge haben, welche Uber dem vorstehend eingerechneten Umfang lie-
gen. Neben den hohen Dieselpreisen sind die Strompreise ebenfalls stark steigend.
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Die sich abzeichnenden Mehrkosten fir Strom sind in die Berechnungen im Kapi-
tel 6 mangels fehlender Berechnungsgrundlagen nicht eingeflossen.

Es ist festzustellen, dass die Rekrutierung insbesondere von Fahrpersonal bei den
Transportunternehmen zunehmend schwieriger wird. Einerseits steht damit die
Frage im Raum, ob der vorgesehene Angebotsausbau Uberhaupt personell bewal-
tigt werden kann. Andererseits zeigt sich bereits heute, dass das Lohnniveau punk-
tuell angepasst werden muss, um auf dem Arbeitnehmermarkt genugend attraktiv
zu sein und die notwendigen Personalressourcen fur einen qualitativ ansprechen-
den GV rekrutieren zu kénnen.

Die Erlése werden Uber Einnahmeverteilschliissel den jeweiligen Transportunter-
nehmen bzw. den Linien zugeschrieben. Anderungen im Einnahmeverteilschliissel
bspw. des Generalabonnements, des Halbtax’ und des Passepartout-Sortiments be-
einflussen die Ertragssituation und damit die Abgeltungen bei einzelnen Linien und
je nach Kumulation auch das Gesamtergebnis stark.

Mobilitatsangebote im Generellen und speziell der 6V bedingen passende Infra-
strukturen (Wendeanlagen, Haltestellen, Bevorzugung, Vernetzung usw.). Werden
diese aus finanziellen oder anderen Griinden nicht, nicht rechtzeitig oder zu kosten-
gunstig realisiert, kdnnen sinnvolle Angebotskonzepte nicht oder nur als unzu-
reichende provisorische Losungen umgesetzt werden — soweit sie mehr Vor- als
Nachteile generieren. Dies hat in der Regel negative Auswirkungen auf die Fahr-
gaste, weil langere Fahrzeiten, Anschlussbriiche oder umstandliche Umsteigewege
resultieren und sich daraus ein Nachfrage- und Erlésriickgang ergeben kann.

Es besteht das Risiko, dass infolge nicht rechtzeitig umgesetzter Busbevorzugungs-
massnahmen die Zuverlassigkeit des Busbetriebs zu wenig verbessert werden
kann, um — bezugnehmend auf das entsprechende Ziel in Kapitel 3.2 — die Anzahl
zur Stabilisierung der Umlaufe notwendiger Fahrzeuge reduzieren zu kénnen.

Unklar sind die finanziellen Folgen von Baustellen auf den Busbetrieb. Sie sind ab-

hangig von den jeweils spezifischen Verkehrs-/Umleitungskonzepten und der maogli-
chen Antriebsformen. Mit der Etablierung von Batterie-Trolleybussen nimmt das Ri-
siko teurer Umleitungskonzepte ab, da mit diesen Fahrzeugen eine begrenzte Stre-
cke im Batteriemodus bewaltigt werden kann, was bisher mit den Diesel-Notaggre-

gaten in geringerem Umfang madglich war.

Seitens Bund ist eine detaillierte Uberpriifung der bestellten Angebote vorgesehen.
Linien, welche die vom Bund definierte Mindestnachfrage nicht erreichen, werden
nur noch teilweise mitfinanziert. Zudem hat der Bund bereits festgelegt, dass er Teil-
angebote nicht mehr mitfinanzieren wird und damit die Beitrage an die Rigibahnen
und SGV ab 2024 vollstandig durch den VVL zu finanzieren sein werden. Offen ist
auch, ob der Finanzierungsschlissel zwischen Bund und Kanton, der alle vier Jahre
neu festgelegt wird, auch nach 2024 den gleichen Kantonsanteil ausweisen wird.
Weiter plant der Bund, ab 2026 die Treibstoffzollrlickerstattung, von welcher die mit
Diesel betriebenen 6V-Linien profitierten, abzuschaffen.

Mit der VBL AG konnte keine Vereinbarung Uber die Rickerstattung der zu viel be-
zahlten Abgeltung getroffen werden. Der VVL und das BAV haben ihre Forderungen
verfugt. Gegen diese Verfugung hat die VBL AG Beschwerde erhoben. Das grosste
Risiko ist eine jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung mit Verjahrung eines
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Teils oder gar der ganzen Forderung. Da die Rickerstattung im Ergebnisvortrag
enthalten ist, wirde bei einer Abschreibung der Forderung die Jahresrechnung be-
lastet und entsprechend wiirden die Reserven reduziert.

Folgerung

Wahrend die Chancen noch eher vage sind, sind die Gefahren teilweise sehr konk-
ret. Die Risikobetrachtung wird jeweils im jahrlichen Budgetbericht vorgenommen,
insbesondere auch eine quantitative Einschatzung.

Bei kurz- und mittelfristig gegenuber der obigen Darstellung negativeren finanziellen
Folgen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, werden Massnah-
men notwendig werden wie die weitere Erhohung der Kantons- und Gemeindebei-
trage, die Anpassung der Limite fur Gewinn- und Verlustvortrage, die Reduktion von
Fahrplanangeboten, die Reduktion von Kapazitaten usw.

6.5.2 Ausblick

Aufgrund der beschriebenen Chancen und Gefahren, verbunden mit den Mehrkos-
ten fur gezielte Angebots- und Rollmaterialmassnahmen, werden die Abgeltungen
steigen und der Kostendeckungsgrad wird langsamer steigen als in der Vergangen-
heit.

Die Lage aufgrund des Ukraine-Krieges zeigt finanziell fur die nachsten Jahre ein
dusteres Bild. Die wirtschaftliche Lage wird sich nach heutigen Prognosen ver-
schlechtern, die Erholung der 6V-Nachfrage durfte sich uber mehrere Jahre hinzie-
hen. Trotzdem sollen die vorgesehenen Planungen und sinnvollen Umsetzungs-
schritte vorangetrieben werden, um die Ziele zu erreichen und den klaren Willen far
eine Verbesserung der verkehrlichen Situation zu bezeugen. Mit dem geplanten
Bundel von Massnahmen wird die Chance genutzt werden konnen, ein nachhaltiges
Mobilitatsverhalten positiv zu beeinflussen. Im Hinblick auf den AFP 2024-2027 wird
der VVL auch aufzeigen, mit welchen Massnahmen ausgeglichene Ergebnisse er-
reicht werden kdnnen.

7 Antrag

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, unseren Planungsbericht Gber die mittel- und langfristige Entwicklung des
Angebots flr den 6ffentlichen Personenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026 in zu-
stimmendem Sinn zur Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 20. September 2022
Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Guido Graf
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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Wiirdigung 6V-Bericht 2023 bis 2026 durch Verbundrat

Trotz gutem Stand wesentliches Verbesserungspotenzial vorhanden

Der 6V im Kanton Luzern ist leistungsfahig und hat mit Ausnahme einiger Bahn- und
Buslinien noch Reserven, zusatzliche Nachfragen zu ibernehmen. Der DBL und be-
gleitende Massnahmen werden mit dem damit ausbaubaren Bahnangebot den gros-
sen Befreiungsschlag fur den 6V im Kanton Luzern und der Zentralschweiz ermogli-
chen. Der Weg dahin ist allerdings mit einigen Herausforderungen verbunden. Die
Ziele 2026 orientieren sich demnach im Vergleich zum langfristigen Zielzustand
2050 am kurzfristig Moglichen.

Der Verbundrat sieht insbesondere erheblichen Verbesserungsbedarf bei der Zuver-
I&ssigkeit von Buslinien. Ohne eine deutlich bessere Zuverlassigkeit, verbunden mit
genugender Kapazitat, kann das Modalsplit-Ziel auch kuinftig nicht erreicht und der
potenzielle Nutzen des DBL zu wenig ausgeschopft werden. Bei den entsprechen-
den Infrastrukturprojekten besteht starker Aufholbedarf gegeniber den urspriingli-
chen Zeitplanungen. Daflr sind gemass AFP 2023-2026 mehr Ressourcen in der
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur vorgesehen.

Gesamtverkehrliche Betrachtung fiir gelingenden 6V erforderlich

Der Verbundrat stellt fest, dass 6V-Angebotsausbauten alleine nicht die erwlinschte
gesamtverkehrliche Wirkung erzielen. Neben Pull-Massnahmen ist das Augenmerk
vermehrt auch auf Push-Massnahmen zu lenken. Ebenso ist die Wirkung gleichzeiti-
ger Ausbauten im 6V und MIV im Auge zu behalten, sei dies auf strategischer
Ebene (Projekt «Zukunft Mobilitdt im Kanton Luzern») wie auch auf der Umset-
zungsebene. So ist wahrend der anstehenden mehrjahrigen Bauphasen der gros-
sen Infrastrukturprojekte (DBL, Bypass, Anschluss Emmen-Nord usw.) der qualitativ
hochstehenden und leistungsfahigen Abwicklung des 6V hdchste Beachtung zu
schenken. Dies ist Voraussetzung, damit die Fahrgaste im Hinblick auf den grossen
Ausbauschritt mit dem DBL dem 6V treu bleiben und dass die gesamtverkehrliche
Nachfrage mit Blick auf die zu erwartenden Engpasse Uberhaupt abgewickelt wer-
den kann.

Wahrend in der Vergangenheit finanzielle Ziele vergleichsweise hoch gewichtet wur-
den, sollen aus Sicht des Verbundrates nun gesamtverkehrliche Ziele starker in den
Vordergrund riicken. Um diese und die anderen Ziele bis 2026 erreichen zu kénnen,
ist ein verstarktes gemeinsames Engagement aller Beteiligten im Sinne gesamtver-
kehrlicher Lé6sungen — mit Prioritat beim 6V, Fuss- und Veloverkehr — erforderlich.
Die formulierten Stossrichtungen sind umfassend und gehen teilweise iber den
Kompetenzbereich des VVL hinaus. Der vorliegende 6V-Bericht kann gesamtver-
kehrliche Ansatze nur skizzieren und dazu passende Bediirfnisse fiir den 6V formu-
lieren. Beispielsweise erachtet der Verbundrat im Bereich von Busbevorzugungspro-
jekten eine rasche Planung und Umsetzung mit entsprechendem Ressourcenein-
satz als sehr wichtig. Die gesamtverkehrliche Abstimmung und Konsistenz erfolgt im
Projekt «Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern» — die Inhalte zwischen dieser Planung
und dem vorliegenden 6V-Bericht sind aufeinander abgestimmt.

Umfeldentwicklung kann positiv fiir 6V genutzt werden

Aus Sicht des Verbundrates besteht eine glinstige Ausgangslage, um verschiedene
Aspekte der Umfeldentwicklung positiv flir den 6V und die Gesamtmobilitat nutzen
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zu kénnen. Der 6V stellt dabei eine wichtige Voraussetzung zur Umsetzung der Luft-
reinhaltungs- und Klimaschutzziele dar. Dies bleibt trotz der Auswirkungen von Co-
vid-19 auf das Mobilitatsverhalten so.

Die Digitalisierung kann bspw. den Zugang zum 6V sowie die Verknupfung mit an-
deren Verkehrsmitteln vereinfachen. Dem Verbundrat ist es dabei ein Anliegen,
dass allfallige negative Auswirkungen der Digitalisierung, wie bspw. mehr Verkehr
durch automatisierte Fahrzeuge mit geringerer Flacheneffizienz, zu vermeiden sind.

Stossrichtungen und Massnahmen auf Covid-19-Auswirkungen abgestimmt
Die dargestellten strategischen Stossrichtungen sind aus Sicht des Verbundrates
auch mit Blick auf mégliche, noch nicht abschliessend klare Folgen von Covid-19
(vgl. ) und auf die derzeitigen Unsicherheiten richtig. Teilweise sind sie fur
die Zielerreichung gar noch dringlicher geworden als vor der Pandemie angenom-
men.

Die Massnahmen berticksichtigen den temporaren Nachfragertickgang und die fi-
nanziellen Mdglichkeiten. Die aktuell vorgesehenen Massnahmen sind aus Sicht
des Verbundrates fir die Weiterentwicklung des 6V, auch mit Blick auf den langfris-
tigen Meilenstein mit dem DBL, richtig und angemessen sowie aus jetziger Sicht fi-
nanzierbar.

Finanzielle Rahmenbedingungen bis 2026 noch ungewiss

Zu den Auswirkungen von Covid-19 und anderer Chancen und Gefahren auf die fi-
nanziellen Moglichkeiten bestehen noch etliche Unsicherheiten. Sich andernde fi-
nanzielle Rahmenbedingungen bedingen gegebenenfalls eine weitere Uberpriifung
der Massnahmen und ihrer Umsetzungszeitpunkte oder héhere Tarife.

Dem Verbundrat ist es wichtig, dass fir die notwendige Weiterentwicklung des 6V
im Hinblick auf den DBL gentgend Mittel bereitgestellt werden kénnen. Der Ver-
bundrat weist aber darauf hin, dass der VVL die Vorgabe hat, die Jahresergebnisse
ausgeglichen zu gestalten. Der Ergebnisvortrag weist derzeit noch genligend Reser-
ven aus zur Deckung der geplanten Verluste, sofern die Riickzahlung der geforder-
ten 16 Millionen Franken von den VBL erfolgt. Ohne Berlicksichtigung dieser Forde-
rung und mit den aktuellen Annahmen zur finanziellen Entwicklung wird ab 2025
eine Erhéhung der Kantons- und Gemeindebeitrage nétig.
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Kantonsratsbeschluss

uber den Planungsbericht iiber die mittel- und lang-
fristige Entwicklung des Angebots fiir den éffentli-
chen Personenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,
nach Einsicht in den Bericht des Regierungsrates vom 20. September 2022,

beschliesst:

1. Vom Planungsbericht iiber die mittel- und langfristige Entwicklung des Angebots
fiir den 6ffentlichen Personenverkehr (6V-Bericht) 2023 bis 2026 wird in zustim-
mendem Sinn Kenntnis genommen.

2. Der Kantonsratsbeschluss ist zu verdffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Prisident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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Glossar und Abkilirzungsverzeichnis

Verzeichnis der verwendeten Begriffe und Abkiirzungen

Begriff Erlauterung

Abgeltung Differenz zwischen den Kosten eines bestellten 6V-Angebots und den
dadurch resultierenden Erlésen. Wird von den - Bestellern (Bund und
Kantone) anhand der Angebotsvereinbarung an das konzessionierte >
Transportunternehmen entrichtet.

alternative Mobilitatsangebote ausserhalb oder zwischen den klassischen - Ver-
Mobilitatsangebote kehrsmitteln 6V, Fuss- und Veloverkehr und = motorisierter Individualver-
kehr, bspw. > On-Demand-Angebote und - Sharing-Konzepte.

BAV Bundesamt fir Verkehr, Teil des > UVEK, zustandig fir den nachhaltigen
Betrieb (Finanzierung Infrastruktur und Angebot, Sicherheitsprifungen)
und die Weiterentwicklung des 6V in der Schweiz.

Besteller Staatliche Behoérde bei Bund und Kantonen und in Einzelfallen bei Stadten
und Gemeinden, welche das 6V-Angebot (ausg. Fernverkehr und andere
eigenwirtschaftliche Angebote) planen, bestellen und finanzieren.

Bestellverfahren Prozess zwischen - Transportunternehmen und - Bestellern.
Bestellverfahren: Offertstellung seitens - Transportunternehmen, Ver-
handlungen derselben mit > Bestellern und gemeinsame Angebotsverein-
barung zum Abgeltungsumfang des bestellten Angebots.

Blndelung Sammeln verschiedener, sich zumindest auf Teilabschnitten Gberlagernder
Fahrtwiinsche.

Blndelungsgrad Anzahl gemeinsam beférderte Personen in einem Fahrzeug bzw. Anzahl
besetzte Platze im Vergleich zu angebotenen Platzen (Auslastung).

DBL Durchgangsbahnhof Luzern

ERTMS European Rail Traffic Management System — das in Einflihrung und Aus-

bau befindliche System flir Management und Steuerung des Eisenbahn-
verkehrs auf den Strecken der Transeuropaischen Netze.

Flacheneffizienz Méglichst geringe Flachenbeanspruchung der - Verkehrsinfrastruktur pro
mobile Person, um auf gegebener Flache mdéglichst viel > Mobilitat (Per-
sonenbewegungen) bei moglichst wenig > Verkehr (Fahrzeugbewegun-
gen) anbieten zu kénnen. Verschiedene auf der gleichen Spur verkeh-
rende - Verkehrsmittel stehen in Flachenkonkurrenz.

Kostendeckungs- Der Kostendeckungsgrad bezeichnet die von den Fahrgasterlésen und

grad Nebeneinnahmen gedeckten Produktionskosten des 6V. Die -> Besteller
bezahlen den - Transportunternehmen die Differenz als - Abgeltung. In
den Kostendeckungsgrad nicht eingerechnet sind externe Kosten (Umwelt,
Gesundheit, Sicherheit, usw.) und Nutzungsgebuhren flir die Strassen
(ausgenommen Trassengebihren bei der Bahn und Motorfahrzeugsteuern
der Busse).
In diesem Kontext ist zu beriicksichtigen, dass andere Verkehrsmittel flr
ihre externen Kosten ebenfalls nicht aufkommen. Wahrend der strassen-
gebundene 6V insgesamt rund 0,3 Milliarden Franken externe Kosten auf-
weist (2% aller externen Verkehrskosten 2016), generiert der private moto-
risierte Strassenverkehr 9,4 Milliarden Franken externe Kosten (71%) [24].
Zudem werden Gemeindestrassen aus allgemeinen Steuermitteln und
nicht aus zweckgebundenen Mitteln finanziert. Eine hohere Kostenwahr-
heit aller Verkehrsmittel wirde ein anderes Finanzierungssystem bedin-
gen.
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Begriff

Erlauterung

Letzte Meile Start- und Zieletappe einer Reise. Beim 6V Ublicherweise der Fussweg zu
bzw. von einer Haltestelle.

Mitfahrdienste Kommerzielle Anbieter wie Uber mit Taxi-ahnlichem Service.

Mobilitat Die Gesamtheit von Ortsveranderungen, unabhangig des Fortbewegungs-

mittels. Mobilitat ist nicht gleich > Verkehr und kann daher wachsen, ohne
dass der Verkehr zunimmt.

Mobility as a Service

Auch als Maa$S abgekiirzt. Bezeichnet die Bereitstellung verschiedener
Mobilitatsangebote flr einen einfachen Zugang (mit einem Klick oder flr
einen (Pauschal-)Preis), mit der Idee, keine Mobilitatswerkzeuge (Ver-
kehrsmittel) mehr zu besitzen, sondern sie nach Bedarf geteilt zu nutzen.

Mobilitatsplattform

Plattform zur Vernetzung von Mobilitatsnutzenden und Mobilitdtsanbietern
bzw. der Nachfrage und der Angebote.

Mobilitatsvermittler

Betreiber einer - Mobilitatsplattform.

Modalsplit Anteile der > Verkehrsmittel am Gesamtverkehr, gemessen beispiels-
weise in & Personenkilometer, Anzahl Etappen oder Anzahl Wege. Ver-
kehrsmittelverlagerungen werden als Modalshift bezeichnet.

MODI Staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur, bestehend aus den zwei Hauptele-

menten NADIM (Nationale Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat) und
dem (digitalen) Verkehrsnetz-CH.

nationaler direkter

Ein einziges Uber Verbundgrenzen hinweg gliltiges Billett bzw. Abo von ei-

Verkehr (Tarif) ner beliebigen Starthaltestelle zu einer beliebigen Zielhaltestelle. Alle Regi-
onalverkehrsangebote missen den direkten Verkehr anbieten, > Ortsver-
kehrsangebote missen dies minimal mit einem City-Ticket abdecken.

On-Demand- Angebote, welche nach Bedarf auf flexiblen Routen verkehren und Fahr-

Angebot tenwilinsche bindeln.

Ortsverkehr Der feineren Erschliessung dienende 6V-Angebote gehéren zum Ortsver-

kehr. Dieser wird vom Bund nicht mitfinanziert.

Paketbildung

Ein Bus verspatet sich zunehmend und wird durch den bzw. die nachfol-
genden Busse eingeholt, womit sie im Paket von zwei oder mehreren Bus-
sen verkehren. Folge: Der erste Bus wird Uberfillt und verspatet sich
dadurch weiter, die nachfolgenden Busse sind hingegen leer. Damit ent-
stehen Taktlicken und die angebotene Kapazitat wird ineffizient genutzt.

Regionalverkehr

Der regionale Personenverkehr umfasst den 6V innerhalb oder zwischen
Regionen einschliesslich der Groberschliessung von Ortschaften. Dieser
wird vom Bund in aller Regel mitfinanziert.

selbstfahrende

Fahrzeuge, die fahrerlos verkehren kénnen. Verschiedene Automatisie-

Fahrzeuge rungsgrade von Fahrassistenzsystemen werden bis dahin durchlaufen.
Werden auch als automatisierte oder autonome Fahrzeuge verstanden,
wobei bei autonomen Fahrzeugen noch die Vernetzung mit der Verkehrs-
infrastruktur erfolgt.

Taxito Spontanes Mitfahrsystem auf Basis ohnehin stattfindender privater Fahr-
ten

Tixi-Taxi Rollstuhl-Taxi. Fahrdienst fir Mobilitatseingeschrankte.

Verkehrsdreh- Infrastrukturelle Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel an einem Punkt,

scheiben bspw. an einem Bahnhof oder in einem Orts- oder Quartierzentrum.

Verkehrs- Instrument zur Lenkung des (rollenden) Verkehrs, um die Leistungsfahig-

management keit von hochbelasteten Abschnitten zu erhalten und gegebenenfalls be-

stimmte Verkehrsmittel zu bevorzugen.

Wunschlinien

Bedurfnis nach direkter Ortsveranderung von A nach B zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt.
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Beilage 1
Linien- und Tarifzonenplan 2022

Tarifzonen Passepartout

Giiltig ab 11.12.2022 einfach unterwegs
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——~C——  und gehart zu mehreren Zonen. mit anderen Zonen fur die Preisberechnung Ein Passepartout Verbundabo mit mindestens
—O—— Busse doppelt gezahlt. den Zonen 10, 29 und 39 berechtigt zur freien
- Gltschlift 7 Die Haltestellen gehdren zu mehreren Fahrt von und nach den Stationen Luzern
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Beilage 3

tz Nachtstern 2022
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Beilage 4
Erfolgskontrolle Massnahmen 6V-Bericht 2018 bis 2021

Umsetzungszeitpunkt

Kat.  Linie M e 2018 _ 2019 _ 2020 _2021 spiiter _ Bemerkung
Angebot
Bus 271,91 Verbesserte Erschliessung Raum Altishofen, Nebikon Dagmersellen X
Neue Linie Ebikon-Mall-Inwil-Waldibrlicke (Ersatz Linie 54 und Abschnitt L22
Bus 111,22 Reussbricke-Inwil) X
Bus 23 Taktverdichtung aufgrund Eréffnung Mall of Switzerland X 2020 durch Linie 1 ersetzt
Bus 529 ganztagiger Stundentakl bis Root D4 (Verlangerung) X
Verbessertes Angebot am Nachmittag/Abend zwischen Sursee, Schenkon, Gunzwil,
Bus 87 Berominster (Moischter Express) X
Flugelung S6 und S7/RE bis Betriebsschluss (Systematisierung Angebot am Abend und
Bahn  S6/S7/RE kein Umstieg mehr in Wolhusen) X X
Verdichtung zwischen Willisau, Alberswil, Nebikon Uber Mittag (3 Kurspaare fur den 30
Bus 271 Minuten Takt) X X
Bus 73 Systematisierung Angebot
Mobilitatsmanagement Hirslanden/St.Anna (Schliessung Taktllicke So Vormittag,
Bus 14 Taktverdichtung HVZ Mo-Fr) X X
Linienverlangerung im Sommer zwischen Entlebuch Gfellen ins Langis (Finanzierung
Bus 232 durch Dritte) X
Bahn S1 Zusatzliche Doppeltraktionen Sursee-Luzern-Baar (SBB) X
Bus 110 TSE Taktverdichtung Transseetalexpress (TSE), Hochdorf-Eschenbach-Gisikon-Rotkreuz X
Verlangerung Halbstundentakt am Abend bis Hochdorf, u.a. Busanschlusse in
Bahn S9 Emmenbriicke und Gersag X
60/61/63/64/65/
Bus  221/272/81 Fahrplanoptimierungen / Taktllicken schliessen X X
Bus 86 Ausbau Linie 86 (vorbehaltlich Beteiligung Campus) X X
Surental: Verbesserte Abenderschliessung MoFr (Voraussetzung fir Campus
Bus 85 Erschliessung am Abend) X
Bus 14 Busfilhrung durch Arsenalstrasse x __Verzdgerung Infrastruktur
Bus  WTE Neue HVZ-Linie Wiggertal-Express (WTE), Willisau-Nebikon X
Bus 21 Busfiihrung durch Motelstrasse entfallt mit AggloMobil 4
Umsetzung Quartiererschliessungskonzept Bramberg, Dattenberg, Sonnen- und
Bus 9,11,15 Schattenberg inkl. Rolimaterial X Aktualisiert mit AggloMobil 4
Bus  diverse Optimierung Angebot auf letzte S-Bahnkurse am Bahnhof Luzern x __Uberfuhrt in Nachtnetz 2022
Abhangig von Fuhrung via
Bus 14 Busfiihrung via Bahnhof Mattenhof (Pilatusarena, Uberbauung Mattenhof 1) x Arsenalstrasse
Bus  alle Refit Automaten S-Pos Gesellschaft X X X
Bahn  S8/529 Durchbindung Sursee-Olten-Turgi X X
RBus-Netzerganzung Ebikon (Verlangerung L1 via Bushub Ebikon nach Mall of
RBus 1 Switzerland) X
Einkirzung zum 6V-Knoten Ebikon und Ruckverlangerung L22 bis Gisikon-Root und
Bus 22 23 L23 bis Gisikon Weitblick X X inkl. Anpassungen
Bus 18 Neue Tangentiallinie Littau - Ebikon Bahnhof X neu als Linie 30
Durchbindung der Linie 20/24 inkl. Taktanpassung, Ennethorw - Meggen Tschadigen,
Bus 20,24 Bereinigung Liniensplitting Meggen/Horw Aktualisierung mit AggloMobil 4
Bahn  S61 Verldngerung S61 ab Schachen bis Willisau (BLS), Vollkosten X neu als S77
Optimierung auf S61: Buserganzung Werthenstein bei Einfuhrung S61: Malters -
Bus 210 Schachen - Wolhusen (Spital) X neu als Linie 212
Bus 271 Optimierung auf S61 X
Bus 91 Optimierung auf S61: Otpimierung Ebersecken - Schétz X neu als Linie 275
Verbesserung der Abenderschliessung ab S9 fiir Hochdorf, Hohenrain, Baldegg,
Bus  101/105 Romerswil X
Verbesserung der Abenderschliessung ab S9 fiir Hitzkirch, Aesch, Schongau,
Bus 106/107 Muswangen, Hamikon X
Bus  Div. Verdichtungen Bus zu Hauptverkehrszeiten X u.a. Verdichtung Linie 1 bis Maihof
Durchbindung der Linie 12/8 Littau-Wirzenbach (RBus-Linie 3), Einkurzung auf
RBus 8,12 Abschnitt Hirtenhof - Luzern Bhf X __per 2024 geplant
abhangig von Siedlungsentwicklung
Bus 12 Verlangerung Tschuopis x _ Tschuopis
Bahn S41 Neue S-Bahn S41 Luzern-Horw (Zentralbahn) X per 2022
Bahn SS9 Zusatzliche Doppeltraktionen (SBB) X
RBus 2,8 Durchbindung der Linie 2/8 (RBus Linie 2) entfallt mit AggloMobil 4
Bus 9,19 Anpassung Linie 9 und 19 aufgrund Durchbindung der Linie 2/8 entfallt mit AggloMobil 4
keine Umsetzungsmaoglichkeit bis AK
Bahn LU-ZG-ZH Mittefristangebot Bahn mit Regionalexpress (Halt Ebikon) 2035
Trolley Div. Abschreibungen Fahrleitungsanpassungen X X X X X
Rollmaterial 2018 _ 2019 _ 2020 _ 2021 spater _Bemerkung
Bahn BLS Refit NINA X
Bahn BLS Refit FIS X X X
Bahn SOB Neues Rollmaterial Voralpenexpress VAE X X
Bahn  Flirt APFZ (Refit Kundeninformation und -sicherheit) X X X X X
Bahn S9 Anpassung an BehiG, Sanierung & Modernisierung Fahrzeuge X X X X
Bahn BLS Neu- und Umbau Werkstatten X X X
Bahn  Zentralbahn Neu- und Umbau Werkstatten X X X
Bahn Zentralbahn Ersatz Rollmaterial IR Luzern-Engelberg X
Bahn BLS Integraler Einsatz Létschberger S6/S7 inkl. Nachristung ECTS Level 2 X
Tarif und ergénzende Mobilitatsangebote 2018 _ 2019 _ 2020 _ 2021 spéter ung
Tarif Swisspass [ ZPS Zukinftiges Preissystem Schweiz im Passepartout (TU-Aufgabe)
Bus Weiterentwicklung Nachtnetz (Mithilfe Planung des Abgleichs TU-VVL) X X X
Mitfahrsysteme Spontanes Mitfahrsystem (0V-Erganzung) X X X X X
Mobilitastsmanagement  Marktbearbeitung Veranstaltungen (u.a. 6V-Ticketintegration) X X
Mobilitstsmanagement  Mobilitatsausbildung Schulen X X K
Kommunikation Starkung Bahnsystem Zentralschweiz (S-Bahnen in der Zentralschweiz)
Kommunikation Periodische 6V-Kampagnen fur den ganzen Verbund (Dachkampagne)
Kommunikation Gemeinsames Social Media in der 6V-Branche
Mobilitatsmanagement _ Sharing, u.a. Bike-Sharing an Haltestellen (Planung und Mithilfe Aufbau)
Infrastruktur Definition Standard Half llenausrilstung (Mithilfe Planung)

Mobilitstsmanagement ~ Weiterentwicklung 6V-Plattformen (luzernmobil.ch)
Mobilitstsmanagement ~ Weiterentwicklung Mobilitdtsmanagement Privatpersonen
Mobilititsmanagement  Contact-Center Passepartout (Mithilfe Aufbau)
Mobilitatsmanagement _ Mobilitatsmanagement in Unternehmen
Fahrgastinformation Weiterentwicklung 8V-LIVE

Fahrgastinformation Netzplane Bus, Weiterentwicklung Bus&Bahn

Hinweis: Darlber hinaus wurden zahlreiche weitere Massnahmen umgesetzt
(vgl. https://lwww.vvl.ch/oev-angebot/fahrplanwechsel/archiv-fahrplan).
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Beilage 5

Abgeschlossene Planungen mit Relevanz auf den 6V im Kan-
ton Luzern in der Berichtsperiode 2018-2022

Alle Planungsdokumente sind verfligbar auf

https://www.vvl.ch/oev-angebot/angebotsplanung/oevplanungen

Titel Verfasser Datum
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Phase 4 3B AG im Auftrag VVL 19.02.2018
Korridorrahmenplan Zentralschweiz SBB im Auftrag BAV 30.03.2018
O0V-Erschliessung Escholzmatt Industrie 3B AG im Auftrag VVL 03.04.2018
Buserschliessung Seetal, TP 1 Linien 101/1015 3B AG im Auftrag VVL 28.05.2018
Buserschliessung Seetal, TP 2 Abendangebot Raum Hoch- 3B AG im Auftrag VVL 28.05.2018
dorf
Buserschliessung Seetal, TP 3 Abendangebot Raum Hitz- 3B AG im Auftrag VVL 28.05.2018
kirch
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Ubersicht und techni- 3B AG im Auftrag VVL 20.06.2018
scher Fahrplan ab Dez. 2019
Botschaft Ausbauschritt 2035 Bundesrat 04.12.2018
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Phase 5 3B AG im Auftrag VVL 24.01.2019
Agglomerationseffekte des Durchgangsbahnhofs Luzern Ecoplan im Auftrag BUWD Kan-  15.02.2019
ton Luzern
Nachtnetzstrategie Region Luzern Trafiko im Auftrag VVL/nacht- 27.03.2019
stern/OW/IdeeSeetal
Buserschliessung Seetal, TP 4 Harmonisierung Linien 3B AG im Auftrag VVL 08.04.2019
106/107
E-Bus-Strategie VVL Infras im Auftrag VVL 12.04.2019
Aktualisierung 6V-Konzept Sursee, Phasen | (Analyse), Il Metron im Auftrag VVL/Sur- 30.10.2019
(Technischer Bericht) und Il (Konzept) seePlus
Strategie Mobilitdtsmanagement Kanton Luzern Nov. 2019
Machbarkeitsstudie S-Bahn-Haltestellen Steghof und Horw  mrs im Auftrag VVL/zb 18.12.2019
See
AggloMobil 4 Metron im Auftrag VVL 20.12.2019
Busoptimierungen im Zuge S61/S77, Phase 6 3B AG im Auftrag VVL 26.03.2020
Vorbereitungsarbeiten AS2040, Aktualisierung Nachfrage- SMA im Auftrag ZKéV 02.07.2020
daten und Nachfrageprognose
Korridorstudie Beromiinster-Luzern, Szenarienstudie 3B AG im Auftrag VVL 03.08.2020
Vorbereitungsarbeiten AS2040, Angebotsziele ZKoV August 2020
Umsetzungsplanung Verldngerung Linie 4 Metron im Auftrag VVL 31.08.2020
Machbarkeitsstudie neue Busverbindung Malters-Littau-Kri- 3B AG im Auftrag VVL 15.12.2020
ens
Nachtnetz 2022, Konzeptbericht VVL 21.01.2021
Grundlagen/Konzepte Buserschliessung Raum Sursee- 3B AG im Auftrag VVL 27.01.2021
Dagmersellen
Agglomerationsprogramm Luzern 4. Generation Kanton Luzern 25.05.2021
Mobilitdt und Raum 2050 — Sachplan Verkehr, Teil Pro- Bundesrat 20.10.2021
gramm
Grobuberprifung/Variantenstudium Linie 528 Schneiter Verkehrsplanung im 25.10.2021
Auftrag VVL
Verkehrsperspektiven 2050 Bundesrat 16.11.2021
Aktualisierung Sachplan Verkehr, Teil Schiene Bundesrat 26.01.2022
Botschaft Stand der Ausbauprogramme und Perspektive Bundesrat Juni 2022
BAHN 2050
Korridorstudie Wolhusen-Langenthal EBP AG im Auftrag VVL Sommer 2022
Vorbereitungsarbeiten AS2040, Systemanalyse SMA/Infras im Auftrag ZK6V Sommer 2022
Gesamtperspektive Luzern SBB, Kanton Luzern Herbst 2022
Bus 2040 Infras/ewp im Auftrag VVL In Arbeit
Beschleunigung Bussystem ewp/Infras im Auftrag VVL In Arbeit
Uberpriifung Busnetz Emmen asa im Auftrag VVL In Arbeit
Konzept Verbindung Rontal-Rotkreuz Metron im Auftrag VVL In Arbeit
Angebotsiberprifung im Raum Sempach-Sursee Metron im Auftrag VVL In Arbeit

Verlangerung Linie 4 bis Mattenhof, Variantenpriifung

Noch offen

Start Herbst 2022
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Beilage 8

Massnahmen 2023 bis 2026 Infrastruktur,
oV-Investitionskasse, Anteil Kt. LU

Gemass Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2023-2026, B 128 vom 22. August 2022

5.4 Investitionen offentlicher Verkehr

n 1'000 Franken Budget Finanzplan 20242026
Agglomerations- 2027 und
pragramm Mr. Prajekibazeichnung 2023 2024 2025 2026 Folgejchre Tatal Pmiekll
Investitionsausgaben 11’700 11'700 11°'700 11700
Projektiiberhang 2200 &'900 9100 4'300
[Dilferanz zwischan Investitionsausgaban und Total
Projekss)
Total Projekte 13900 18'600 20°800 16000 21’600
1 - Andeil Doppe|5|::L.rc:Js|:u.J ngiswﬂ |zh) 57500
2 - Etfiswil, Bushub 400 17400
3 - Buttisholz, Bushub 1°500 1'500 3000
4 - Woalhusen, Bushub 2000 1'000 &00 4°000
5 - Hochdad, Bushub 2000 2000 4°000
6 - Sursee, Bushub 3000 3000 1°700 127000
7 - Rsiden, Bushub 2'000 27000 4000
8 - Mebikan, Bushub 300 1°000 F00 2000
Q - Zall, Bushub 1'500 1°000 3000
1a - 5t Urban, Bushub 17500 1500
- Dagmersellen, Bushub 1'000 1'000 2000
12 - Enflsbuch, Bushub 1'000 500 1500
13 Beromunster, Bushub 1'000 2000 3000
14 APA Ov-6.2-4B Waldibricke, Bushub 57000 5000
15 - Hitzkirch, Bushub 2000 2000 A'000
& AP2 Ovo2b Ehikon, Bushub 11900
17 ﬁj ‘g::jl_u'\ Elekrifizierung Linie | 14°500
18 ﬁ: g:;fi: Elekrifizierung linie 12 und 30 2000 2200 4200
19 xj g\‘:zi‘ﬁlb Blekrifizierung Linie 4 mit Verldngerung Mattenhal 8200 8200
20 AP V-8 1-4A Elektifizierung linie 8 und 19 800 1'000 1"800
21 APA OV-B.1-4A Energieversorgung Baterie TrolleybusMNetz 1'000 1"000 2000
22 APA V-6 1-4A luzem, Bushalestelle Dur:l‘r"esserpenonunh:lge 1'500 1'300 27800
23 AP? OV4.3b Horw, Bushub 100
24 AP3 OV-6.3b-3A Kriens, Bushub KrienshAatienhat B'O00
25 AP3 OV-6.4b3A Luzem, Bushub Litau 1'000 2000 500 3500
2 e 3:2 %gn  Rohenbug, Bushub 8000 5000 35600
27 AP3 OV-0.163A  Emmen, Bushub Bahnhof Gersag 1500 1'500 3000
2B - Fermbuz inkl. Tarminal 1'400 1°400 3000
29 AP OV-B 348 Lodeinfrastrukiur fir Defossilisisrung 1°000 500 500 500
30 - Civerse Projekfierungsarbeiten 500 500 500 500 500
31 Mobilitatsmanagement 100 100 100 100

Die geschatzien Gesamiprojektkosten sind inkl. allfallige Bundesbeitrage ous dem Agglomerationsprogramm sowie Beitrdge Dritter (u.a. Transportuntemehmen,
Standorgemeinde). Diese Kosten sind somit bei den meisten Projekien nicht vollumfanglich durch den Kanton zu ragen. Der Kostenteiler wird projekbweise lesigelagt.
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Beilage 9

Anliegen an Bauprogramm Kantonsstrassen 2023-2026 und

kommunale Infrastruktur-Umsetzungsplanungen

Nachstehend werden, basierend auf den Ausfiihrungen im vorliegenden 6V-Bericht,
Bedurfnisse an die kommenden Infrastruktur-Umsetzungsinstrumente formuliert, da-
mit die in Kapitel 3 gesetzten Ziele bestmoglich erreicht werden konnen. Ein Teil da-
von ist bspw. im Bauprogramm Kantonsstrassen 2023-2026 bertcksichtigt.

Generelle Anliegen:

— Rasche Planung und Umsetzung bereits teilweise schon lange eingestellter und
von einem Programm zum nachsten teilw. mehrfach nach hinten geschobener
Busbevorzugungsmassnahmen, insb. auch GVK Luzern - Massnahmen.

— Gesamtheitliche Betrachtung 6V (wie beim Veloverkehr auch vorgesehen): Reali-
sierung/Finanzierung auch von 6V-Strassen, Wendeschleifen und Bushubs auch
abseits Kantonsstrassen (ggf. mit Anpassungsbedarf Strassengesetz). Evil. in
Projekt «Zukunft Mobilitdt Kanton Luzern» zu klaren.

— Darstellung und gesamtheitliche Planung verschiedener (Teil-)Projekte im Rah-
men einer Korridorbetrachtung, insb. bei potenziellen Wechselwirkungen zwi-
schen den verschiedenen Projekten (analog K13 vor einigen Jahren). Gegebe-
nenfalls mit separater Umsetzung zwecks Minimierung von Projektrisiken.

— Konsequentere Umsetzung Verkehrsmanagementsystems zugunsten des 6V,
u.a. nach dem 4V-Prinzip gemass «Zukunft Mobilitat im Kanton Luzern».

— Bushubs zu multimodalen Verkehrsdrehscheiben weiterentwickeln, in Betriebs-
und Gestaltungskonzepten auch sogenannte Minihubs bericksichtigen.

Anliegen fur konkrete Massnahmen:

Strasse Gemeinde(n) Massnahme Zeitpunkt
Diverse Diverse Nutzenmaximierung Bypass fur den 6V (durchgehende  Bis Inbe-
Busbevorzugung/Busspuren in den Engpassbereichen). triebnahme
Bypass
K2, K4, K13, Luzern, Kriens, Busbevorzugung Innenstadt und Agglomerationsraum Rasch
K17, K31, Emmenbricke, E- (einerseits als flankierende Massnahme zu den Bau-
K32, K32a, bikon phasen DBL und Bypass, andererseits als definitive
Gemein- Massnahme, um das heutige und kiinftige Verkehrsvo-
destrassen lumen Uberhaupt vertraglich abwickeln zu kénnen).
K2, K4, K13, Luzern Optimierung Umsteigepunkte Schlossberg, Luzerner- Rasch
K17, K31, hof, Pilatusplatz, Kreuzstutz
K32, K32a
K2/K30 Luzern Bushub im Zusammenhang mit Radverkehrsmassnah- Rasch
men und BehiG-Haltestellen bei Brielstrasse Luzern,
Konzentration aller Haltestellen im Bereich Briel/Briel-
strasse an einem Ort.
K2b Weggis Neue Haltestelle «Acher» sowie Abbiegen/Einmlnden 2023
von bzw. zur Kantonstrasse Knoten Seilbahn im Zu-
sammenhang mit Fihrung Linien 502 und 528 via Tal-
station Seilbahn
K4/K32 Luzern Knoten Obergrund-/Horwerstrasse Linksabbieger fir Li- Rasch
nie 11 in Fahrbeziehung Horwerstrasse-Eichhof-Stein-
hofstrasse und umgekehrt
K4/K33/K33a Kriens, Littau, Bushaltestellen und Busbevorzugung Renggloch fur Ende 2024

Malters

neue Buslinie Malters-Littau-Kriens
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K10 Entlebuch Buseinmindung Marktplatz Rasch
K13/K14/ Sursee, Ober- Busbevorzugung im weitrdumigen Zulauf Bahnhof Sur- ~ Rasch
K18/K48 kirch, Mauensee, see
St. Erhard,
Schenkon, Geu-
ensee
K13/K16 Emmenbriicke Evtl. Anpassung Bushub Emmenbriicke Bahnhof Sid 2025
(evtl. 1 zusatzliche Kante und/oder Ein-/Ausfahrt Rich-
tung Reussegg ermdoglichen)
K16/Gde Hochdorf Linienfihrung Bus, Bushub Bahnhof Hochdorf Rasch
K16 Eschenbach, Ball- Bei den Strassenbauprojekten entlang der Seetalbahn Laufend
wil, Hochdorf, soll ein grésserer Abstand zwischen Strasse und
Baldegg, Gelfin- Schiene erreicht werden (vgl. GVK Seetal), inkl. bauli-
gen, Hitzkirch, Er- cher Trennung (Leitplanken 0.a.) fiir eine héhere Be-
mensee, Mosen triebszuverlassigkeit auch im Bahnverkehr.
K16 Gelfingen Haltestelle Kreisel fur Linie 109 Rasch
K17 Root Verlegung Bushaltestelle Root Dorf auf ndrdliche Seite  rasch
des Kreisels (fiir Mitbedienung Linie 22)
K18 Beromunster Haltestelle Landessender fir Linie 87 Rasch
K33a Luzern, Littau Busbevorzugungsprovisorium Bern-/Luzernstrasse in- 2025
folge Renggloch-Umleitungsverkehr, sofern es sich als
zweckmassig erwiesen hat, aufrechterhalten, bis defini-
tive Losung auf K33a umgesetzt wird.
K40 Willisau Verlangerung Busspur im Zulauf zum Bahnubergang Rasch
K42 St. Urban Bushub neue Endstation asm 2025
K44 St. Erhard Neue Bushaltestelle Gewerbegebiet Kantons- Rasch
strasse/Baumgarten
K44 Kaltbach, Wauwil, Bushaltestellen flr neue Linien 80 (in Nebikon im Be- 2024
Egolzwil, Nebikon reich Bahnhof Ost auf Kantonsstrasse)
K44 Nebikon Busbevorzugung Einmiindung Kantonsstrasse/Bahnhof = Rasch
Nebikon
K47 Buttisholz Klarung BehiG Bushaltestellen Dorf Rasch
K48 Eich Wendeanlage fir Fahrrichtungen Sursee und Sempach  Rasch
(Lésung derzeit in Erarbeitung)
K56a Roémerswil Uberpriifung ungeniigender Haltestellen Rémerswil, Rasch
resp. gemeinsame Haltestelle EinmiUndung Richtung
Roémerswil
Diverse Diverse Busbevorzugung mit Dosierstellen vor Ortsdurchfahrten  Laufend
(bspw. Emmen, Inwil, Eschenbach, Ballwil, Hochdorf,
Wolhusen, Root, Ebikon, Littauerboden, etc.); kein Bau
von Ortsumfahrungen
(K13)/Gde Nottwil Wendeschleife Nottwil Wyshusli 2023
(K14) Sursee, Schen- O0V-Trasse zwischen Sursee Industrie und Kan- Rasch
kon, Geuensee tonstrasse Zollhus
(K32)/Gde Luzern, Horw, Kri- Bushub Mattenhof Ostseite, Ergdnzung Fahrweg/Halte- Rasch

ens

kante/Wendeanlage fiir Verlangerung Linie 4; evtl. Zwi-
schenschritt mit provisorischer Endhaltestelle beim Krei-
sel Waldegg
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Beilage 10
Einbettung 6V-Bericht im Planungsumfeld

Planungs- Relevanz fiir den 6V-Bericht 2023 bis 2026

instrument

Raumkonzept + Das Raumkonzept Schweiz [25] dient als Orientierungsrahmen und Ent-
Schweiz scheidungshilfe fur die Raumentwicklung auf allen drei Staatsebenen. Eines

der Ziele ist die Steuerung der Mobilitat fur ein raum- und energiesparendes
Verkehrsnetz und die Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung.
Das Raumkonzept Schweiz umfasst auch konkrete strategische Stossrich-
tungen fur den mittelstadtisch gepragten Handlungsraum Luzern, welcher im
Einflussbereich der Metropolitanrdume Zirich, Basel und der Hauptstadtre-
gion Bern liegt.

FABI +++ Seit 2014 ist der Bund zustandig fur die Planung und Finanzierung der
Bahninfrastruktur (Bau und Unterhalt) [26]. Die Kantone werden Uber Pla-
nungsregionen einbezogen. Es werden ca. alle 4-8 Jahre Infrastruktur-Aus-
bauschritte erarbeitet. Vorgesehene Bahnangebote missen auf dieser vom
Bundesparlament beschlossenen Infrastruktur fahrbar sein. Die Kantone
und weitere Dritte kdnnen zusatzliche oder alternative Massnahmen finan-
zieren, sofern diese in den erwahnten Ausbauschritten integriert sind. Im
Ausbauschritt 2035 ist fir den Kanton Luzern die Realisierung des Zimmer-
berg-Basistunnels 2 und die Projektierung des Durchgangsbahnhofs Luzern
(DBL) enthalten. Die Realisierung des DBL soll in den nachfolgenden Aus-
bauschritten aufgenommen werden.

NAF ++  Mit dem Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds wurde die Finanzie-
rung der Agglomerationsprogramme und der Nationalstrassen langfristig si-
chergestellt [27]. Investitionen in Nationalstrassen haben Auswirkungen aufs
untergeordnete Netz und damit auch den GV. Beispielsweise ist in der Re-
gion Luzern der Bypass mit Ausbauten auf den Zulaufstrecken im Ausbau-
schritt 2019 enthalten. In den Agglomerationsprogrammen werden jeweils
zahlreiche 6V-Massnahmen, in Abstimmung mit der Siedlungs- und brigen
Verkehrsentwicklung, umgesetzt. Bald ist das Agglomerationsprogramm Lu-
zern der 5. Generation in Erarbeitung.

Kantonsstrategie +++ Gemass Kantonsstrategie ab 2019 [28] nimmt der Kanton Luzern seine Ver-
antwortung fur kiinftige Generationen wahr und verfolgt mit seiner Politik
das Ziel, dass Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft inre Ressourcen lang-
fristig bewahren und erneuern kénnen. Zudem starkt er den Kanton, indem
er seine Regionen und Zentren durch ein leistungsfahiges Verkehrssystem
verknilpft und so an die grossen nationalen und internationalen Verkehrs-
achsen anbindet. Dabei will der Kanton gemass Legislaturprogramm auch
die Herausforderungen des Klimawandels verstarkt angehen und hierzu ein
effizientes, sozial- und umweltvertragliches Mobilitatsverhalten fordern.

Richtplan +++ Gemass Richtplan [5] liegt in der Mobilitatsentwicklung die Prioritat im Ag-
glomerationsraum auf dem 6V, wenn nétig auf Kosten des MIV, zur Steige-
rung der Gesamtverkehrskapazitat, Energieeffizienz und zugunsten Umwelt.
Hierzu ist u.a. ein Verkehrsmanagement, u.a. mit besonderer Beachtung
des 6V, umzusetzen.
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Agglomerations- +++ Gemass Agglomerationsprogramm Luzern [29] soll der 6V zusammen mit

programm dem Fuss- und Veloverkehr (FVV) einen wesentlichen Teil der mit dem
Siedlungswachstum generierten Mobilitadtsentwicklung tbernehmen. Es sind
hierzu zahlreiche Massnahmen, insbesondere infrastruktureller Art, vorgese-
hen. Der Bund lobt in seinen Prifberichten die vorgesehene 6V-Konzeption
mit den Verknlpfungspunkten in den Subzentren der Agglomeration.

Bauprogramm  +++ Im Bauprogramm Kantonssirasse 2023-2026 sind zahlreiche Busbevorzu-

Kantonsstrassen gungs-Massnahmen vorgesehen, deren Umsetzung aber — teilweise Uber
mehrere Vierjahresprogramme hinweg — verzogert sind.

Mobilitats- +++ Wichtiger Bestandteil einer integrierten Mobilitatsbetrachtung sind Mobili-

management- tatsmanagement-Konzepte. Hierzu hat der Kanton Luzern eine Mobilitats-

strategie management-Strategie zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl erarbeitet
[15]. Der Kanton und seine Mitarbeitenden sollen eine Vorbildrolle einneh-
men. Dem VVL kommt eine wichtige Rolle in der Umsetzung dieser Mobili-
tatsmanagement-Strategie zu (vgl. Kap. 4.2.1).

Umwelt- ++  Der Umweltbericht gibt einen Uberblick (iber den aktuellen Zustand der Um-

bericht welt und identifiziert die finf gréssten Herausforderungen, welche den Kan-
ton in den kommenden Jahren im Umweltbereich beschaftigen werden [30].
Bspw. beeinflusst die Siedlungsentwicklung die Mobilitat, weshalb beide Be-
reiche aufeinander abzustimmen sind, um bessere Voraussetzungen fur die
Nutzung des offentlichen Verkehrs zu schaffen. Er definiert auch ein kanto-
nales Modalsplit-Ziel.

Klimabericht ++  Der kantonale Klimabericht ist vom Kantonsrat beschlossen. Er zeigt auch
fir den 6V direkt und indirekt relevante Massnahmen im Mobilitatsbereich
auf. Entsprechende Inhalte sind im Kapitel 2.3.1 enthalten.

Regionale +++ In den regionalen Gesamtverkehrskonzepten wie GVK Agglomerationszent-

Gesamt- rum Luzern, GVK LuzernOst oder GVK Luzern-Sud und weiteren Verkehrs-

verkehrs- strategien und -konzepten in anderen kantonalen Teilrdumen nimmt der 6V

konzepte eine wichtige Stellung ein, um die kinftigen Mobilitdtsbedurfnisse im bebau-

ten Raum Uberhaupt bewaltigen zu kénnen. Dabei sind sowohl Anreiz- wie
auch Druckmassnahmen (Push&Pull) vorgesehen.
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Beilage 11

Bisherige Bemerkungen des Kantonsrats zu den 6V-Berichten

6V-Bericht Bemerkungen Status
(in Klammern: realisiert per Fahrplanjahr)
2012-2015 Im Raum Luzern ist die Inbetrieb- Erledigt:

nahme von Tangentiallinien bereits
wahrend der ersten Berichtsperiode
anzustreben.

Kriens—Horw (2014)
Meggen—Adligenswil-Ebikon (2014)
Kriens—Emmenbricke (2017)
Littau—Emmenbricke—-Waldibriicke (2017)
Waldibriicke—Inwil-Ebikon (2018)

— Littau—Kantonsspital-Ebikon (2020)

2014-2017

Der 6V-Bericht soll kiinftig mit einer
Erfolgskontrolle betreffend die auf-
gefuhrten Massnahmen erganzt
werden.

Erledigt im 6V-Bericht 2018 bis 2021 (vgl.
Kap. 1.4 und Beilage 4). Wird im vorliegen-
den Bericht fortgefuihrt. Der jahrliche Ge-
schéaftsbericht des VVL enthéalt jeweils Nach-
fragedaten und Finanzkennzahlen

(vgl. www.vvl.ch/kennzahlen)

Der geplante Rollmaterialersatz auf
der Linie Luzern-Wolhusen-Bern
(via Entlebuch) ist wie geplant um-
zusetzen.

Erledigt:

— Rollmaterialersatz S6 (2014)

— Ersatz Rollmaterial RE (2016/2017)
— Rollmaterialersatz S7 (2017)

Bei der Realisierung von neuen Um-
steigeknoten von Bus und Bahn
wird drauf geachtet, dass die Reise-
zeiten nicht verlangert werden und
der Takt nicht ausgedunnt wird.

Dargestellt im 6V-Bericht 2018 bis 2021
(Kap. 1.4). Die Anbindung von Buslinien an
die Bahn bezweckt zuverlassige Reisezeiten
auch zu Spitzenzeiten, womit in aller Regel
die Verbindung via Bahn schneller ist als die
Fahrt mit den verlustzeitanfalligen Buslinien.
Mit der Anbindung an die Bahn wurde das
Gesamtangebot Richtung Agglomerations-
zentrum zudem erhoht.

Privat finanzierte Infrastrukturen sol-
len in die strategischen und konzep-
tionellen Uberlegungen miteinbezo-
gen werden.

Erledigt. Dargestellt im 6V-Bericht 2018 bis
2021 (Kap. 1.4)

Bestehende, funktionierende Bus-
buchten sollen nicht rickgebaut
werden.

Hinweis fur die Infrastruktureigentiimer. Dar-
gestellt im 6V-Bericht 2018 bis 2021 (Kap.
1.4). Die Frage nach Uberholbaren Haltestel-
len ist jeweils aus gesamtverkehrlicher Optik
Uber ganze Strassenkorridore anzugehen
und sollte nicht im Einzelfall erfolgen.

In der Agglomeration Luzern ist die
Buspriorisierung konsequent umzu-
setzen.

Hinweis fur Infrastruktureigentiimer, bereits
dargestellt im 6V-Bericht 2018 bis 2021. Die
Umsetzung entspricht nicht den Zeitplanen.
Der vorliegende Bericht fordert die umge-
hende und konsequente Umsetzung der
Buspriorisierung deshalb nochmals deutlich.
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2018-2021

Im nachsten 6V-Bericht sind die
Themen Sharing Economy und Digi-
talisierung in Bezug auf Ausgangs-
lage, Mdglichkeiten und Massnah-
men detailliert aufzufiihren.

Ist im vorliegenden 6V-Bericht 2023 bis 2026

thematisiert (Kapitel 2.3.1 und 2.3.3 sowie
Beilage 12).

Push- und Pull-Massnahmen sind in
Planungsberichten konkret aufzuzei-
gen.

Hinweis an Verantwortliche verschiedener

Planungsberichte wie AggloMobil, Gesamt-

verkehrskonzepte, Agglomerationspro-
gramm, Mobilititsmanagement-Strategie,
etc. Ist auch im vorliegenden 6V-Bericht
2023 bis 2026 erwahnt.

Zusatzlich zur Erweiterung der Ka-
pazitaten sollen die Spitzenbelas-
tungen durch ein intelligentes Mobili-
tatsmanagement gebrochen wer-
den. Der Kanton soll deshalb in part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit
den grossen Betrieben, den Wirt-
schaftsverbanden und den Schulen
entsprechende Losungsansatze ent-
wickeln.

An den Regierungsrat Uberwiesene Bemer-

kung. Ist in der kantonalen Mobilitatsma-

nagement-Strategie aufgenommen, nun fol-
gen Umsetzungsplanungen. Den VVL betref-

fende Inhalte sind im vorliegenden 6V-Be-
richt 2023 bis 2026 aufgenommen.
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Beilage 12

Erganzende inhaltliche Erlauterungen

Zu Kap. 1.5.2, Zielerreichung

Interpretation Verfehlung Modalsplit-Ziel

Weshalb das Modalsplit-Ziel — unabhangig von Covid-19 — klar verfehlt wird, bzw.
der Modalsplit des 8V im Agglomerationsraum zwischen 2010 und 2015 sogar rick-
laufig war (vgl. untenstehende Abbildung), ist aufgrund vieler Einflussfaktoren eine

Interpretationssache.
Stadt Luzern Agglomerations- Region Sursee Gibrige Regionen
glrtel Luzern (Sempachersee Plus)
12% 0, 0, 0, 0,
2015 - 45% 67% 78% 76%
ol
\ " g .

42% 19 20% 49 16% 1o 15% oy

0,
10% 47%

2010 ‘
10%
(I

75% 75%

41% oy 23% oy 16% o 15% 39
0,
11% 46% 83% 73%
2005 ‘
( 8%‘ ’ 8%‘\

B ~I 5% VAL |

37% 6% 15% 7% 7% 2% 16% 3%
mmm Offentlicher Verkehr mmmmm  motorisierter Individualverkehr s Fuss- und Veloverkehr == andere
Datenquelle: Lustat Mikrozensus Mobilitat und Verkehr

Abb. 29: Entwicklung Modalsplit in verschiedenen kantonalen Teilrédumen.

Folgende Grunde dirften beim Ruckgang mitspielen:

— Fehlende Busbevorzugung: Die Busse verkehren in der Stadt und der Agglome-
ration zu Spitzenzeiten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens laufend lang-
samer und erleiden kritische Verspatungen, womit auch Anschlisse verloren ge-
hen. Punktuelle Verbesserungen dank einzelner bereits realisierter Busbevorzu-
gungsmassnahmen vermochten dies nicht zu kompensieren. Weitere schon
lange geplante Busbevorzugungsmassnahmen und andere 6V-Infrastrukturen
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werden nicht gemass urspringlicher Terminierung geplant und umgesetzt, wofur
nebst Einsprachen und angespannten Ressourcen auch unterschiedliche Priori-
tatensetzungen der Beteiligten verantwortlich sind.

— Neue Autobahnanschlisse: Die Er6ffnung der beiden Autobahnanschlisse
Buchrain und Rothenburg im Jahr 2011 flhrte zu einer besseren Erreichbarkeit
der Agglomeration mit dem MIV. Als Folge entstanden in deren Umfeld neue
Stoérquellen und Verlustzeiten fur den 6V. Insgesamt wurde dadurch in der Agglo-
meration die relative Attraktivitdt des MIV hdher, wahrend jene des 6V ver-
gleichsweise schlechter wurde. Auch Taktverdichtungen und tangentiale Direkt-
verbindungen im 6V vermogen diese Verschlechterungen nicht auszugleichen,
weil auch diese Verlustzeiten erleiden.

— Angebotsreduktionen: Nach temporaren Angebotsreduktionen im Zuge von kan-
tonalen Sparprogrammen mussten teilweise Nachfrageriickgange im 6V ver-
zeichnet werden (bspw. Linien 61 und 73), was zur Ruckverlagerung zum MIV
gefuhrt haben dirfte.

— Preisentwicklung: Die Konsumentenpreise im 6V stiegen Gberproportional zu all-
gemeiner Teuerung, im MIV sanken sie in derselben Zeit (vgl. Beilage 12, zu Ka-

pitel 2.2.2).

Zu Kap. 2.1.1, Angebot

Fernbusse

Heute halt der Grossteil der Fernbuslinien auf der Autobahnraststatte Neuenkirch
und ein kleiner Teil beim Inseli in der Stadt Luzern. Beide Standorte stehen mittel-
fristig nicht mehr oder nur noch begrenzt zur Verfigung, weil sie anderweitig genutzt
werden oder die Anforderungen an eine gute 6V-Erschliessung nicht erfillen. Um
die Anbindung durch Fernbusse im Raum Luzern zu gewahrleisten und zu verbes-
sern, wurden zahlreiche Standorte fiir einen alternativen Fernbusterminal analysiert
und bewertet sowie anschliessend die bestbewerteten Standorte auf Stufe Vorpro-
jekt vertieft analysiert. Ziel ist es, einen Standort fir Fernbusse mit vier Haltekanten
zu finden, welcher eine gute Anbindung an das 6V-Netz und an die Nationalstrassen
gewahrleistet und moglichst zentral liegt. Allfallige Synergien mit Zwischenhalteplat-
zen, welche die Stadt Luzern fur die Reisecars plant, sollen genutzt werden.

Einzelne Unternehmen versuchten in den vergangenen Jahren nationale Fernbus-
Angebote zu lancieren. Diese flihrten entlang der Bahnhauptachsen mit systembe-
dingt langeren Fahrzeiten und boten deutlich gunstigere Tickets mit Anerkennung
von Halbtax- und Generalabonnements. Dennoch war die Nachfrage zu klein. Po-
tenziale quer zu Bahnkorridoren oder zwischen Nebenzentren wurden bisher kaum
abgeholt. Ein erfolgreiches Beispiel fur solche Querverbindungen ist der Tellbus zwi-
schen Altdorf und Luzern.

Zu Kap. 2.1.2, Nachfrage und Kapazitatsengpasse

Nachfrageprognosen

Die Nachfrageprognose 2030 des Bundesamts fir Verkehr (BAV) von 2012 wird
bspw. auf dem Abschnitt Gersag—Rothenburg Dorf seit 2016 Ubertroffen. Damit ist
die nationale Bahnplanung fir den Ausbauschritt 2035, trotz mehrfachen Hinweisen
seitens VVL, von zu tiefen Werten ausgegangen, was sich im Angebotskonzept
2035 in einem mangelhaften Bahnangebot im Korridor Luzern—Olten zeigt. Die bis-
her stark Uberdurchschnittliche Nachfrageentwicklung im Vergleich zu den Kapazita-
ten in den Bahnkorridoren kann auch an den Querschnitten Emmenbricke—Luzern
und Ebikon—Luzern illustriert werden.
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Anzahl Fahrgaste

Anzahl Fahrgaste
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Abb. 30: Nachfrage- und Kapazitadtsentwicklung S-Bahn und RE im beispielhaften Quer-
schnitt Emmenbriicke—Luzern (Morgenspitzenstunde Richtung Luzern). Ab 2024 inkl. Dop-
pelstockziigen auf RE Luzern—Olten.
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Abb. 31: Nachfrage- und Kapazitédtsentwicklung S-Bahn im beispielhaften Querschnitt Ebi-
kon-Luzern (Abendspitzenstunde Richtung Luzern).

Die Verkehrsperspektiven 2050 [2] gehen bis 2050 von einem schweizweit durch-
schnittlichen Wachstum bei den Personenkilometern im 6V von 11 Prozent aus, wo-
bei festzuhalten ist, dass dies einem Szenario auf Basis verschiedener Annahmen
und keinem politischen Zielbild entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass das
6V-Wachstum im Raum Luzern aufgrund des hohen Siedlungswachstums entlang
der Bahnkorridore und des Nachholbedarfs im Bahnangebot mit entsprechender
Nachfrageentwicklung insbesondere im Agglomerationsraum und zwischen den ver-
schiedenen Zentren Uberdurchschnittlich sein wird.
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Zu Kap. 2.1.3, Storquellen und Verlustzeiten

Betriebliche Massnahmen zugunsten Fahrplanstabilitat/Anschlusssicherheit
Es gibt verschiedene Beispiele fur betriebliche Massnahmen, welche aufgrund feh-
lender Bevorzugungsinfrastrukturen ergriffen werden muissen, um das Taktangebot
und die Anschlisse halten zu kénnen, woflr der Einsatz finanzieller Mittel erforder-
lich sind oder Nachteile fir die Fahrgaste entstehen:

— Einsatz zuséatzlicher Busse, um langere Fahrzeiten wahrend Spitzenzeiten aus-
zugleichen. Dies kostet jahrlich rund 1,3 Millionen Franken, ohne dass dadurch
eine Taktverdichtung resultiert. Volkswirtschaftlich resultieren durch Anschluss-
briiche und langere Reisezeiten erheblich hdhere negativen Auswirkungen.

— Direktere Linienfihrung zur Einhaltung der Fahrplane und Anschlisse; Wegfall
der Bedienung von Ortsteilen oder ganzer Ortschaften (bspw. Linie 271 in Ettis-
wil, Schoétz Post und Altishofen Dorf, Linie 82 in St. Erhard und Buchs LU).

— Verkirzte Linienfuhrung zur Einhaltung der Fahrplane; Wegfall der Bedienung
von Ortsteilen (bspw. Linie 85 Triengen Industrie).

— Bewusste Anschlussbriiche zur Vermeidung von «Sichtanschlissen» bei zu
knappen Umsteigezeiten; Anpassung Ankunfts- und Abfahrtszeiten, damit die ge-
fahrdeten Anschliisse nicht mehr im Fahrplan angezeigt werden (bspw. Linien 63
und 81 Nordanschluss in Sursee sowie Linie 271 Nordanschluss in Willisau).

— EinfGhrung erganzender Linien mit Anschluss auf die zuverlassigere S-Bahn
(bspw. Linie 60 zusatzlich zur Linie 61 und Linie 70 zusatzlich zur Linie 72).

— Betriebliche Verknipfung von Linien mit langeren Standzeiten mit solchen mit
kirzeren Standzeiten (bspw. Linien 62 und 65 in Sursee).

Zu Kap. 2.1.5, Weitere Themen

Tarif und Vertrieb

Der 6V wird im normalen Ticketsortiment insb. flr kurze zonenlberschreitende
Fahrten als teuer wahrgenommen [3]. Bis 2016 wurden die 6V-Tarife stetig erhoht,
einerseits aufgrund von Abgeltungszielen seitens Besteller, andererseits aufgrund
der mit FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) beschlossenen héhe-
ren Nutzerfinanzierung. Wahrenddessen war der Konsumentenpreis im MIV rick-
laufig. Solange die Preise des 6V starker steigen als die Preise des MIV, schwacht
dies die Wettbewerbsposition des 6V. Auch im Tarifverbund Passepartout ist an-
hand der Umsatzentwicklung feststellbar, dass die preisliche Schmerzgrenze er-
reicht sein dirfte.

Die Vertriebskanale befinden sich im Umbruch. Digitale Kanale haben starke Zu-
wachsraten, wahrend der Verkauf Gber Automaten und der bediente Verkauf riick-
laufig sind. Es ist davon auszugehen, dass beim bedienten Verkauf weiterhin eine
Bereinigung der Beratungs- und Verkaufsstandorte sowie ein zunehmender Verzicht
auf den Chauffeurverkauf stattfinden wird. Einerseits vereinfachen digitale Kanale
den Zugang zum 6V. Mit dem automatischen Ticketing (bspw. Fairtiq, EasyRide)
mussen sich die Fahrgaste nicht mehr um das Tarifsystem kiimmern; das System
berechnet ihnen am Ende des Betriebstages automatisch den besten Preis fir die
aufgezeichneten Fahrten. Andererseits entsteht mit an bestimmte Verbindungen ge-
bundenen Sparbilletten eine Lenkungswirkung von stark zu schwach ausgelasteten
Verbindungen, mit dem positiven Nebeneffekt, dass auch preissensitive Fahrgaste
angesprochen werden. Der Tarifverbund Passepartout bietet seit Sommer 2021 als
erster Verbund Sparbillette an.
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Innerhalb der Tarifbranche (Verblnde und nationaler direkter Verkehr) wurde mit
dem Ubereinkommen Ue 500 die Grundlage fiir die angestrebte Tarifharmonisier-
ung und zur kiinftigen Organisation geschaffen. Darliber hinaus laufen die Arbeiten
zum Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems (Projekt «GITA») mit dem Ziel, ein
auf kiinftige Beduirfnisse abgestimmtes Tarifsortiment anbieten zu kénnen. Damit
sind auch die Voraussetzungen gegeben, um die sich mit der Digitalisierung bieten-
den Chancen nutzen und den Zugang zum 6V tarifarisch vereinfachen zu kénnen.
Mit der vom Bund angestossenen Offnung des Vertriebs im 6V fiir Dritte kommen
neue Herausforderungen auf die 6V-Branche zu. Die Offnung ist eine wichtige Vo-
raussetzung fur die Anbindung des 6V an multimodale Mobilitatsplattformen und
Vernetzung der Mobilitatsangebote. Die Tarifhoheit und die Uberblickbarkeit der ver-
schiedenen Angebote sind noch zu regeln.

Zu Kap. 2.2.1, Rolle und Zweck des oV

Flachen- und ressourceneffiziente Mobilitatsabwicklung

Mit der erwarteten Siedlungsentwicklung und der damit einhergehenden Mobilitats-
zunahme steigt der Bedarf nach einer flachen- und ressourceneffizienten sowie um-
weltschonenden Abwicklung der Mobilitatsbedlrfnisse, damit letztlich mehr Perso-
nen auf den bestehenden Verkehrsflachen unterwegs sein kbnnen — wie im kanto-
nalen Richtplan vorgesehen [5]. In der Stadt Luzern sind entsprechende Effekte
punktuell spurbar; trotz Siedlungsentwicklung hat sich die absolute Anzahl wie auch
der Anteil des MIV reduziert und im Gegenzug die Nachfrage und der Anteil des 6V
erhoht. Damit diese Entwicklung weitergeht, muss der 6V zuverlassig verkehren
kénnen — auch auf der Strasse. Dies I6st eine positive Wirkungskette aus, wie mit
dem grinen Kreis in Abbildung 32 dargestellt. Damit kann der 6V im Vergleich zu
anderen Verkehrsmitteln geniigend attraktiv werden, um zur — in den Planungsin-
strumenten geforderten — modalen Verlagerung beizutragen. Wie in Kapitel 2.1.3
gezeigt, ist heute der 6V allerdings durch zahlreiche Storquellen betroffen. Dies
fuhrt, wie im roten Regelkreis in Abbildung 32 dargestellt und in Kapitel 1.5 ausge-
wiesen, dazu, dass die Modalsplit-Ziele insbesondere im Agglomerationsraum nicht
erreicht werden und damit auf derselben Flache weniger Mobilitat moglich ist.

Mobilitat Mobilitat
auf gleicher Flache

jiEEEN .o

i1l
e

Abb. 32: Positive Wechselwirkung bei hoher Zuverldssigkeit im 6V (Soll geméss Richtplan)
und negative Wechselwirkung bei geringer Zuverléssigkeit im 6V (Realitét).
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In den dicht bebauten Stadten und Agglomerationen ist die Mobilitatsentwicklung
weitgehend auf den bestehenden Verkehrsflachen zu bewaltigen. Ursache fur Staus
ist der vergleichsweise hohe Raumbedarf der einzelnen Autofahrenden, wie Abbil-
dung 33 anhand der Beispieldaten der Pilatusstrasse in Luzern illustriert. Die Ab-
wicklung einer bestimmten Anzahl Personen mit dem MIV bendétigt deutlich mehr
Strassenflache, als wenn die gleiche Anzahl Personen mit dem 6V, zu Fuss oder mit
dem Velo unterwegs ist. Bisher werden die Strassenraume und -kapazitaten haupt-
sachlich fur Autofahrende und hierbei auf den Spitzenbedarf von wenigen Stunden
pro Tag dimensioniert. Die flacheneffizienten Verkehrsmittel (6V, Fuss- und Velover-
kehr) folgen oftmals nur an zweiter Stelle.
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Abb. 33: Raumbedarf von 38 Personen zu Spitzenzeiten in 1 Bus oder in 35 Autos.

6V-Grundversorgung

Eine gewisse Siedlungsdichte hilft, damit der 6V fir eine effiziente Grunderschlies-
sung sorgen kann. Die Verkehrsmittelwahl verandert sich, wie in Abbildung 34 dar-
gestellt, mit grosserer Siedlungsdichte hin zum 6V und zum Fuss- und Veloverkehr
[31]. In dichten, idealerweise linearen Siedlungsstrukturen kann der 6V dank einfa-
cherer Nachfragebiindelung seine Starken als flacheneffizientes Transportmittel
ausspielen. In der Agglomeration und insbesondere im landlichen Raum findet aller-
dings noch immer ein erheblicher Teil der Siedlungsentwicklung am Siedlungsrand
und abseits der starken 6V-Achsen statt. Mit dem verscharften Raumplanungsge-
setz und dem darauf abgestimmten kantonalen Richtplan, unter anderem mit Riick-
zonungen und Innenverdichtung, ist eine starkere Abstimmung von Siedlung und
Verkehr zu erwarten. Die bisherige Entwicklung erschwert die Erschliessung durch
den 6V aufgrund geringer Bindelungseffekte und disperser Nachfragestrukturen.
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Modalsplit (Inlandetappen 2015)

Dadurch nimmt der MIV weiter zu, welcher bei Engpassen wiederum den 6V behin-
dert. Hierzu sei auch auf die im 6V-Bericht 2018 bis 2021 (Kapitel 2.5) dargestellten
Starken und Schwachen der einzelnen Verkehrsmittel hingewiesen. Verkehrsdreh-
scheiben mit ergdnzenden Massnahmen in Zentrumsgebieten kénnen die Starken
der verschiedenen Verkehrsmittel in einer Reisekette kombinieren.
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Abb. 34: Unterschiedliche Verkehrsmittelanteile je nach Siedlungsdichte.

Zu Kap. 2.2.2, Faktoren mit Einfluss auf die oV-Nachfrage

Neben den in Kapitel 2.1.7 erwahnten Erfolgsfaktoren hangt die Verkehrsmittelwahl
massgebend davon ab, wie komfortabel, wie schnell und zu welchen Kosten eine
Person mit einem bestimmten Verkehrsmittel von A nach B gelangt. Folgende Ein-
flussfaktoren stehen im Zentrum:

Infrastruktur- und Angebotsausbau

Sowohl auf nationaler wie kantonaler Ebene werden 6V-Angebote und MIV-Infra-
strukturen parallel ausgebaut. Damit werden zwar Kapazitatsengpasse laufend be-
hoben oder verschoben, die erhéhte Kapazitat wird aber jeweils umgehend durch
zusatzlich induzierte Nachfrage wieder aufgefullt, weil Opportunitatskosten (unpro-
duktive Reisezeiten durch Stau) minimiert wurden. Die zusatzliche Nachfrage fuhrt
zu neuen Staus und Verlustzeiten an Orten, wo Busse noch keine Priorisierung ge-
niessen — mit den bekannten Folgen gemass Abbildung 32. Die mit Kapazitatsaus-
bauten vermeintlich gelosten Probleme verlagern sich also nur und verstarken sich
gar.

Wie durch die Ausfihrungen in Kapitel 1.5 gezeigt, nimmt die relative Attraktivitat
des MIV gegenlber andern Verkehrsmitteloptionen deutlich zu, wenn die Erreich-
barkeit bspw. mit neuen Autobahnanschliissen verbessert wird.
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Parkplatzverfiigbarkeit

Steht am Arbeits-, Einkaufs- oder Freizeitort ein Gratisparkplatz zur Verfigung und
ist die Reisezeit mit dem Auto nicht Ianger als mit dem 6V, ist das Auto oft erste
Wahl. In der Stadt Luzern hat gemass Befragungen die Halfte aller Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer am Arbeitsort einen Gratisparkplatz und ein weiterer Viertel
einen kostenpflichtigen Parkplatz zur Verfiigung [32]. Diese Anteile haben sich in
den letzten Jahren gar erhéht und sind massgeblich fir das Verkehrsaufkommen zu

Spitzenzeiten verantwortlich.

Stadt

0 20 40 60 80 100

Landlicher Raum

0 20 40 60 80 100

Agglomerationsgurtel

0 20 40 60 80 100

Parkplatze am Arbeitsort

== gratis Parkplatz
== kostenpflichtiger Parkplatz
= kein Parkplatz

Datenquelle: Monitoring Gesamtverkehr Luzern 2017

Abb. 35: Parkplatzverfiigbarkeit am Arbeitsort in verschiedenen kantonalen Teilrdumen.

Folgen fiir Verkehrsmittelwahl

Gesamtschweizerisch ist festzustellen, dass die Verkehrsleistungen im MIV und 6V
prozentual starker steigen als die Bevdlkerung, jene des Fuss- und Veloverkehrs
hingegen weniger stark. Nachdem der 6V bis 2010 héhere Zunahmen verzeichnete
und Verkehrsmittelanteile gewinnen konnte, entwickelt sich seither der MIV starker.
Dies kdnnte auch mit der Konsumentenpreisentwicklung zusammenhangen, ge-
mass welcher der 6V seit 2010 relativ gesehen deutlich teurer wurde als der MIV
(Messung im 6V erfolgt anhand von Tarifen fir immer gleiche, typische Verbrauchs-
muster; Messung im MIV erfolgt anhand diverser Preise fur Kauf, Betrieb und Unter-
halt von sowie Dienstleistungen flr Fahrzeuge [33]). Fuhrt man die Trends seit 2010
linear fort, wird die Diskrepanz zwischen der Realitat und den 2010 erstellten Prog-
nosen, welche dem 6V ein héheres Wachstum bescheinigten, sichtbar. Die ver-
kehrspolitischen Ziele zur Verlagerung vom MIV zu den flachen- und ressourceneffi-
zienten Verkehrsmitteln werden also nach heutiger Beurteilung nicht erreicht.

123





140%

120%

100%(

80%}-

60%

TREND | PROGNOSE

TREND | PROGNOSE

60%

2000 2010

IIIIIIIIIIIIIII>

2020 2030 2040 2050

2000 2010 2020 2030 2040 2050

I Fuss- und Veloverkehr

TREND | PROGNOSE

60%
2000 2010 2020 2030 2040 2050

Verkehrsleistung, Ist-Daten 2000—2020 bzw. Trendfortschreibung bis 2050 auf Basis Ist-Daten 2010-2020
Verkehrsleistung, Prognose gemass Verkehrsperspektiven 2050, Stand 2017
Konsumentenpreisentwicklung

Bevolkerungsentwicklung CH

Datenquelle: Bundesamt fiir Statistik, Bundesamt fir Raumentwicklung

Abb. 36: Vergleich Entwicklung Bevolkerung, Verkehr und Konsumentenpreise.

Zu Kap. 2.2.3, Handlungsspielraume zur Erreichung verkehrlicher Ziele

4V-Prinzip

Mit Verkehr vermeiden, verlagern, vernetzen und vertraglich abwickeln, den 4V, las-
sen sich verkehrspolitische Ziele erreichen. Die 4V umfassen folgende Aspekte:
— Verkehr vermeiden: In der Raumplanung sind Rahmenbedingungen fir kurze,

mit flacheneffizienten und ressourcenschonenden Verkehrsmitteln bewaltigbare
Wege zu schaffen (bspw. dichte Besiedlung und nah beieinanderliegende, vielfal-
tige Nutzungen). Zudem ist Zurtickhaltung beim weiteren Strassenausbau ange-
zeigt [7]. Mit geeigneten Mobilitatsmanagement-Massnahmen kann ein bewuss-
tes Mobilitatsverhalten geférdert werden.
— Verkehr verlagern: Mittels geeigneter Mobilitatsmanagement-Massnahmen

(bspw. finanzielle Anreize, Mobilitdtskonzepte) und infrastrukturellen sowie be-
trieblichen Massnahmen zur Optimierung der Reisezeiten und Erhéhung der Zu-
verlassigkeit (bspw. hochwertiger 6V inkl. Busbevorzugung und Dosierstellen
MIV, Vernetzungsinfrastrukturen, Parkierungsbewirtschaftung), sowie eines men-
schengerechten Strassenraums wird einerseits eine modale Verlagerung vom
MIV zum 6V und Fuss- und Veloverkehr und damit eine héhere Flacheneffizienz
erreicht. Andererseits wird mit Mobilititsmanagement-Massnahmen (bspw. spa-
tere Sitzungstermine und Schulstartzeiten, Kulturveranderung) auch eine zeitli-
che Verlagerung des Verkehrs zur Brechung von Verkehrsspitzen erreicht, womit
die Infrastruktur und das Angebot effizienter genutzt werden.

— Verkehr vernetzen: An physischen Verkehrsdrehscheiben und mittels digitaler

Mobilitatsplattformen werden verschiedene Verkehrsmittel bzw. Mobilitatsange-
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bote optimal miteinander verknuipft, sodass die je nach Zweck bzw. Raumtyp ge-
eigneten Verkehrsmittel innerhalb durchgangiger Mobilitatsketten (mit dem 6V als
Rulckgrat) genutzt werden kénnen. Dies tragt zur Reduktion der Verkehrsbelas-
tung und Erhéhung der Flacheneffizienz bei.

— Verkehr vertraglich abwickeln: Der verbleibende Verkehr wird mittels Verkehrs-
management so gesteuert, dass auf der zur Verfligung stehenden Flache mog-
lichst viele Mobilitatsbedurfnisse siedlungsvertraglich und effizient abgewickelt
werden kénnen. Gegebenenfalls ist dazu eine 6rtliche Verlagerung von Ruck-
staus vom Engpassbereich zu einer vorgelagerten und vom 6V passierbaren Do-
sierstelle erforderlich. Zusatzlich minimieren kleinere und mit erneuerbaren Ener-
gien betriebene Fahrzeuge die Belastungen des verbleibenden Verkehrs.

1. Verkehr vermeiden 2. Verkehr verlagern

Mobilitatsbedlirfnisse reduzieren Verkehrsstrome zeitlich und zu flacheneffizienten
Verkehrsmitteln verschieben

- Starkung Zentrumsgebiete mit kurzen Wegen - Finanzielle Anreize
- Férderung bewusstes Mobilitétsverhalten - Leistungsfahige und zuverlassige 6V-Achsen mit
- Abstimmung Siedlung und Verkehr Dosierung MIV
—— - Direkte und sichere Fuss- und Veloverbindungen
p— &
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Belastung des verbleibenden Verkehrs minimieren Mobilitat besser aufeinander abstimmen kkk
- Kleine Fahrzeuge und alternative Antriebe - Vernetzung der Mobilitatsangebote
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Abb. 37: Prinzip «Verkehr vermeiden, verlagern, vernetzen und vertréglich abwickeln».

- Vernetzte Planung zwischen den Beteiligten

D

Zu Kap. 2.3.1, Klimawandel und Ressourcenknappheit

Fossilfreie Mobilitat

Der stattfindende Klimawandel wird durch den mit fossilen Energien betriebenen
Verkehr massgeblich beschleunigt. In der Schweiz tragt der Verkehr zu einem er-
heblichen Teil zu den Treibhausgasemissionen bei, wovon der 6V einen Anteil von 5
Prozent beisteuert, obwohl er, gemessen an der Leistung, 20 Prozent der Nachfrage
bewaltigt.

Neben den Luftemissionen verursacht der Verkehr auch massgebliche Larmemissi-
onen und bendtigt Flache. Der Bund hat nachgewiesen, dass der Klimawandel ein
erhebliches Schadenspotenzial fir Schienen, Strassen und Stromversorgung auf-
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weist. Dies kann sich in Form von Hitzeperioden (mit Langsamfahrstellen bzw. Un-
terbrichen infolge Gleisverwerfungen), steigendem Energiebedarf (zum Kuhlen; mit
Auswirkungen auf den Energiebedarf), Steinschlagen bzw. Felsstirzen und Murgan-
gen sowie Uberschwemmungen &ussern [34].

Nach heutigem Wissensstand bieten elektrische Antriebe eine hohere Energieeffizi-
enz (Wirkungsgrad von der Primarenergie bis zum Vortrieb auf der Strasse bzw.
Schiene) als die heute dominierenden fossilen Treibstoffe und auch als Wasserstoff-
antriebe (verbunden mit Brennstoffzelle) oder synthetische Treibstoffe. Zu beachten
ist die Primarenergie, sprich der Energiedarf fur die Herstellung der Antriebsenergie.
Strom aus Wasser- oder Sonnenkraft hat bspw. eine deutlich bessere Energiebilanz
als Strom aus fossilen Energietragern. Wichtig ist zudem der Gesamtkontext der
Energiegewinnung und Energienutzung. Es wird herausfordernd, den ganzen kinfti-
gen Energiebedarf mit erneuerbaren Energien zu decken. Deshalb sollen fur jeden
Einsatzzweck die effizientesten Technologien verwendet werden. Bei Bussen ist das
nach heutigem Kenntnisstand die kontinuierliche Energiezufuhr per Fahrleitung oder
die Energiespeicherung in Batterien. Der nur halb so energieeffiziente Wasserstoff
hat seine Starken primar in Einsatzbereichen, wo Batterien auch langfristig ungeeig-
net sind, bspw. bei Langstrecken-Lastwagen, bei Schiffen oder Flugzeugen, sowie
allenfalls zur Zwischenspeicherung von Energieproduktionsspitzen. Nach aktueller
Marktentwicklung scheinen sich Batteriebusse gegentiber anderen Technologien in
den nachsten Jahren durchzusetzen. Die Markt- und Technologieentwicklung wird
weiterhin aktiv verfolgt und allfallige Veranderungen werden aufgenommen.

Emissionsarme Energien ermdglichen die Senkung des Schadstoffausstosses. Zu-
dem ermdglicht sie eine Reduktion der Larmemissionen, zumindest bis zu einer Ge-
schwindigkeit von ca. 30 km/h — darliber dominiert das Rollgerausch der Fahrzeuge,
dessen Lautstarke unabhangig der Antriebsenergie ist. Emissionsarme, effiziente
und mit erneuerbaren Energien angetriebene Fahrzeuge haben, abgesehen vom Ri-
siko des haufigeren Gebrauchs (durch die umweltvertraglichere Wahrnehmung),
keinen Einfluss auf das Verkehrsaufkommen; die Kapazitatsengpasse und die Zu-
verlassigkeitsprobleme flir den 6V bleiben dieselben. Zu berlicksichtigen sind zu-
dem die teilweise kritischen Elemente dieser Energieformen wie die Ausgangsstoffe
fur die Batterieherstellung und deren Entsorgung [35] [36].

Zu Kap. 2.3.2, Digitalisierung

Automatisierung und selbstfahrende Fahrzeuge

Es laufen Versuche im Strassenverkehr mit Automatisierungsgrad 5, das heisst
ohne Eingriffe der Fahrperson. In der Vernetzung zwischen verschiedenen Fahrzeu-
gen, Verkehrsteilnehmenden und der Infrastruktur wird die Mobilitatszukunft mit all
ihren Verheissungen (hdhere Kapazitat, hdhere Sicherheit, usw.) gesehen. Dazu ist
aufgrund des umfangreichen Datenflusses eine leistungsfahige Telekommunikati-
onsinfrastruktur erforderlich. Es ist unklar, wann und in welchem Umfang diese Zu-
kunft auf der Strasse flachendeckend Realitat wird. Eine lange Phase mit Automati-
sierungsgrad 4, das heisst einem hochautomatisierten Fahrzeug, in welchem die
Lenkenden als Kontrollinstanz wirken, ist wahrscheinlich. In dieser Zeit wird auf-
grund des Mischverkehrs zwischen handgelenkten und automatisierten Fahrzeugen
die Kapazitat eher sinken. Zuerst wird die Automatisierung auf Autobahnen Einzug
halten, spater in den Stadten und zuletzt auf Uberlandstrassen [37]. Das kiinftige
Verkehrsaufkommen selbstfahrender Fahrzeugen hangt von den Besitzverhaltnis-
sen der einzelnen Fahrzeuge ab und wie sie genutzt werden (vgl. Szenarien in Kapi-
tel 2.3.6). Bei spurgeflihrten Verkehrsmitteln (Seilbahnen, Schraglifte, Metro und in
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Ansatzen auch im Eisenbahnverkehr) ist die Automatisierung teilweise weiter fortge-
schritten, da geschlossene Systeme bessere Voraussetzungen dafir bieten.

Effizientere Nutzung der Infrastruktur

Auf dem Schienennetz beabsichtigt die ERTMS-Strategie eine bessere Nutzung der
Infrastruktur durch moderne IT-Mittel, sprich héhere Kapazitaten und mehr Stabilitat,
dank mehr Software statt Hardware zu dereinst geringeren Kosten. Es wird sich, mit
Blick auf die teilweise erntichternden Erfahrungen beim ETCS L2 (Fihrerstandssig-
nalisierung), wo teilweise gar Kapazitatsreduktionen in Kauf genommen werden
mussten, zeigen mussen, ob die beabsichtigten Effizienz- und Kapazitatssteigerun-
gen erreicht werden kdnnen.

Auf dem Strassennetz ermoglicht die fortschreitende Digitalisierung eine intelligen-
tere, adaptive Steuerung von Lichtsignalanlagen entsprechend dem Verkehrsauf-
kommen bzw. entsprechend der rollenden Neupriorisierung verschiedener Ver-
kehrsteilnehmender. Heutige, weitgehend starre Lichtsignalsteuerungsprogramme,
welche im Optimalfall eine Busbevorzugung auf Anmeldung beinhalten, kdnnen so
effizienter gestaltet werden. Erste Anwendungen in Luzern sind ermutigend.

Multimodale Mobilitatsplattformen (Mobility as a Service, Maa$S)

Durch die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel Uber solche multimodalen Mo-
bilitatsplattformen wird eine effizientere Verkehrsabwicklung erwartet. Die Wirkung
wird abhangig sein von begleitenden Push- und Pull-Massnahmen. Ohne derartige
Eingriffe besteht die Gefahr unerwlnschter Verlagerungen vom 6V zum MIV, weil
das Auto in einigen Fallen noch immer die deutlich schnellere, bequemere und wo-
mdglich glnstigere Alternative darstellt. Ein effektiver Mehrwert ist hingegen in ei-
nem Szenario zu erwarten, in welchem die Gesellschaft hauptsachlich mit geteilten
Fahrzeugen und Fahrten unterwegs ist.

Ein Hebel fur die effiziente und vertragliche Verkehrsabwicklung ist das Routing der
Fahrtwlnsche. Ist es neutral, wird die jeweilige Praferenz der Nutzenden angezeigt.
Wird es durch kommerzielle Interessen der Vermittler gelenkt, kdnnte es den ver-
kehrspolitischen Zielen zuwiderlaufen. Wird das Routing hingegen durch den Staat
aufgrund verkehrspolitischer Zielsetzungen bestimmt, kdnnten bspw. besonders gut
besetzte Fahrzeuge bevorzugt und so die Flacheneffizienz erhdht werden.

Mobilitatsplattformen sind flr deren Betreiber attraktiv, weil sie zahlreiche Anbieter-
und Nachfragedaten generieren, die kommerziell genutzt werden konnen. Aus staat-
licher Sicht waren solche (aggregierten) Nachfragedaten interessant, um mehr Gber
das Mobilitatsverhalten der Bevdlkerung zu wissen und entsprechend passendere
Mobilitatsangebote und -infrastrukturen bereitstellen zu kénnen. Es wird sich mit
Blick aufs Datenschutzgesetz weisen missen, welche Daten den verschiedenen be-
teiligten Akteuren zur Verfiigung stehen bzw. wie diese genutzt werden durfen.

Es besteht bei zahlreichen Mobilitatsakteuren die Beflirchtung, dass nicht mehr ge-
fragt ist, wer auf diesen Plattformen nicht sichtbar ist. Bisherige Versuche zur Etab-
lierung einer multimodalen Mobilitatsplattform verliefen in der Schweiz wenig erfolg-
reich. Die Projekte und Apps von den SBB («Reiseplaner»), der SOB («abilio») und
von Postauto wurden wieder beendet. Griinde daflir waren die mangelnde Benut-
zerfreundlichkeit, der Aufwand fir die Datenpflege und Fragen zum Datenschutz. In-
zwischen laufen neue Initiativen seitens Schweizer Stadten, Transportunternehmen
und Privaten fir solche Plattformen (bspw. «openmobility.ch» [Diverse], «ZiriMobil»
[VBZ]). Derweil gibt es im Ausland regional begrenzt funktionierende und proprietare
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Beispiele wie Whim (u.a. Helsinki), Jelbi (Berlin) oder WienMobil (Wien). Google
vereinigt auch immer mehr Mobilitdtsangebote und scheint auf dem Weg zu einer
multimodalen Mobilitatsplattform zu sein. Generell ist eine starke Dynamik im Be-
reich von Mobilitatsplattformen festzustellen.

Smart City

Smart City ist ein Sammelbegriff flir gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die da-
rauf abzielen, Stadte und Regionen effizienter, technologisch fortschrittlicher, griner
und sozial besser durchmischt und integriert zu gestalten. Diese Konzepte beinhal-
ten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. Die Potenziale
der Smart City entfalten sich erst im Rahmen eines kooperativen Beziehungsge-
flechts zwischen Burgerinnen und Burger, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik. Smarte Mobilitat zeichnet sich dadurch aus, dass sie (energie)effi-
zient, emissionsarm, erneuerbar, sicher und kostengunstig ist.

Datenmanagement

Im &ffentlichen Raum und im 6V werden immer mehr Daten erhoben. Dabei handelt
es sich um offentliche Daten, die teilweise sinnvoll weiterverwendet werden kdnnen,
aber auch um vollkommen private Daten. Mit Nutzung von Daten lassen sich Stadte,
Regionen und Netze besser steuern oder Einsparungen von Ressourcen (bspw.
Verkehrsflachen, Energiebedarf) realisieren. Ein gezieltes Management interessan-
ter Datenbestande findet bislang allerdings nur bedingt bzw. nur in einzelnen The-
menbereichen statt. Eine passende Losung flur eine zukunftsfahige, datenschutz-
konforme Smart-City-(Daten-)Infrastruktur fehlt in der Schweiz zum jetzigen Zeit-
punkt noch. [38]

Zu Kap. 2.3.3, Sharing Economy

Teilen von Parkplatzen

Ein Parkplatz wird zwischen verschiedenen Parteien geteilt, wobei nur eine Partei
aufs Mal den Parkplatz nutzt. Dies flhrt bei gleicher Verkehrsnachfrage zu weniger
bendtigten Parkplatzen oder bei gleicher Anzahl bisher ungeteilter Parkplatze zu
mehr Verkehr. Bei 6ffentlichen Parkplatzen spielt dieses Prinzip seit jeher. Den pri-
vaten Parkplatzen ist hingegen in der Regel im Rahmen der Baubewilligung jeweils
eine feste Nutzung zugewiesen, weshalb hier das Teilen der Parkplatze erschwert
bzw. verunmdglicht wird.

Flexible Angebotsformen bei geteilten Fahrten

In jingerer Zeit testen verschiedene Akteure sogenannte On-Demand-Angebote;

eine Art Sammeltaxi mit flexiblen Routen und Haltestellen, flexiblem «Fahrplan» so-

wie dem Anspruch auf Blindelung von Fahrtwiinschen. Mit der Digitalisierung kén-
nen vormals telefonische Ablaufe effizienter gestaltet und Nachfrage und Angebot in

Echtzeit zusammengefiuhrt werden. Damit besteht die Chance, die Vorteile des 6V

(Grundversorgung, Bindelung) und des MIV (zeitliche und raumliche Flexibilitat) zu

kombinieren. Verschiedene Akteure sehen in dieser Art Mobilitatsangebot die L6-

sung fir die kiinftigen Herausforderungen und zudem einen lukrativen Markt, sobald
die Fahrzeuge selbstfahrend als «Robo-Taxi» verkehren. Die bisherigen Versuchs-
betriebe offenbaren verschiedene Spannungsfelder:

— Verkehrliche Probleme werden je nach Gebiet eher verscharft als geldst, weil sol-
che Angebote kaum von Autofahrenden, sondern hauptsachlich von vormaligen
O6V-Nutzenden, Velofahrenden und zu Fuss Gehenden genutzt werden und der
Biindelungsgrad in vielen Fallen sehr tief ist. Somit resultieren tendenziell mehr
Verkehr, eine geringere Auslastung des 6V und damit héhere Abgeltungen.
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— Sollen On-Demand-Angebote anstelle des konventionellen Linien-6V die Grun-
derschliessung sicherstellen, muss nach heutiger Auslegung der hindernisfreie
Zugang fur alle gewahrleistet sein. Dies ist mit dem Grundprinzip flexibler Ange-
botsformen — den vergleichsweise kleinen Fahrzeugen und den virtuellen Halte-
stellen (definierte Start- und Zielpunkte zusatzlich zu herkdmmlichen Haltestellen)
— kaum umsetzbar.

— Flexible Angebotsformen sind mit der heutigen nationalen Fahrplan- und Tarifar-
chitektur des «nationalen direkten Verkehrs» schwierig vereinbar.

— Die Erwartungshaltung nach besserer Angebotsqualitat fur die Einzelperson
(moglichst Tur-zu-Tuar-Direktfahrten) steht im Widerspruch zur Erwartungshaltung
der Mitfahrenden (moglichst geringe Umwegfahrten) und zur Wirtschaftlichkeit.
Je individueller das Angebot ausgerichtet ist, desto weniger dirfte es staatliche
Aufgabe sein, ein solches Angebot bereitzustellen und zu finanzieren.

— Das Strassennetz muss flexible Routen zulassen, wofur Siedlungsstrukturen mit
geringem Sackgassenanteil und vielen Wendemdglichkeiten vorteilhafter sind.
Das kontrastiert zu den Absichten von Gemeinden, das untergeordnete Stras-
sennetz zu kammern und Durchfahrten auf parallelen Strassen zu unterbinden.

— Das Ubernehmen von Fahrgésten bspw. von einem Bahnanschluss ist ver-
gleichsweise einfach und zuverlassig plan- und durchfihrbar. Hingegen ist mit ei-
nem flexiblen Bedarfsangebot das plinktliche Zubringen von Fahrgasten zu ei-
nem Bahnanschluss risikobehafteter.

— Der Einsatz eines On-Demand-Angebots als 6V bedingt dessen Funktion als Zu-
bringersystem zu einem hoéher hierarchisierten 6V-Angebot (bspw. RBus oder
S-Bahn), womit ein Umsteigevorgang in der Reisekette zwingend ist. Auf Direkt-
fahrten bedachte Autofahrende werden damit als Zielgruppe kaum erreicht, wo-
mit auch keine Modalsplit-Veranderung vom MIV zum 6V erwartet werden darf.
Nur taxi-ahnliche Uberlagerungsangebote hatten mit inren moglichen Direktfahr-
ten das Potenzial, bisherige Autofahrende zu gewinnen; allerdings verursachen
solche Angebotsformen letztlich mehr Verkehr.

Bei allen bisherigen und laufenden Versuchsbetrieben von On-Demand-Angeboten
zeigt sich ein hoher Ressourceneinsatz, welcher meist einem vergleichsweise be-
scheidenen Nutzendenkreis gegentlibersteht. Einzelne Versuchsbetriebe wie bspw.
Kollibri in Brugg wurden wieder beendet, andere wie mybuxi erweitern ihr Bedie-
nungsgebiet schrittweise. Aufgrund der dargestellten Spannungsfelder ist noch of-
fen, wie sich On-Demand-Angebote im Mobilitatsmarkt positionieren werden. Als
Teil des 6V kdnnten sie einerseits Linienverkehre zu Zeiten und in Rdumen schwa-
cher Nachfrage ersetzen, wobei noch zu zeigen ist, ob dies mit einer besseren An-
gebotsqualitdt und bzw. oder mit einer besseren Wirtschaftlichkeit einhergehen
kann. Andererseits konnten solche Angebote den Linien-6V gezielt bspw. auf tan-
gentialen Verbindungen ergénzen. Als taxi-nahes Angebot in Uberlagerung zum 6V
dirften in Zentrumsbereichen gréssere Nachfragepotenziale vorhanden sein, aller-
dings wirden dadurch verkehrlich negative Folgen resultieren. Letztlich durfte fr
solche Angebotsformen nur eine kleine Nische zweckmassiger Einsatzfelder tGbrig-
bleiben.

Der heutige Gesetzesrahmen lasst Licken offen, wie On-Demand-Angebote mit
Fahrzeugen unter 9 Platzen als 6V eingeordnet und entsprechend — mit allen damit
verbundenen Pflichten — konzessioniert oder kantonal bewilligt werden kénnen. Zu-
dem ist unter den Bestellern auch noch nicht restlos geklart, ob solche Angebotsfor-
men als 8V bestellt und finanziert werden kénnen oder sollen. Das 6V-Gesetz des
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Kantons Luzern und die zugehdrige Verordnung sind auf Linienverkehre ausgerich-
tet und mussten fur On-Demand-Angebote in einzelnen Punkten angepasst werden.

Zu Kap. 2.3.5, Weitere Entwicklungen im oV-Umfeld

Hochwertige Bussysteme

Bei hochwertigen Bussystemen sind in Europa insbesondere franzdsische Stadte
Vorreiter (unter dem Begriff BHNS - «Bus a haut niveau de service»). Diese Bussys-
teme wurden ahnlich wie umfassende Tramprojekte geplant und umgesetzt, womit
erfolgreiche Gesamtsysteme aus hochwertigen kapazitatsstarken Fahrzeugen, kon-
sequenter Bevorzugung fir Busse und den Fuss- und Veloverkehr (punktuell mit
Einschrankungen fir den motorisierten Individualverkehr) sowie gelungener stadte-
baulicher Integration entstanden sind. BHNS entspricht dem urspriinglichen Ziel des
Systems RBus. Im Unterschied zu den BRT-Systemen («Bus Rapid Transit») in den
Grossstadten in Sidamerika oder China berticksichtigen die BHNS-Systeme die ge-
wachsene und teilweise historische Bebauungs- und Strassenstruktur. Die konse-
quente Busbevorzugung mittels Lichtsignalbeeinflussung und partiellem Eigentras-
see (nach Neuverteilung des Strassenraums) eliminiert Stérquellen im Busbetrieb
und erlaubt kiirzere und zuverlassigere Reisezeiten sowie deutlich héhere Leis-
tungsfahigkeiten. Die jeweils stark steigenden Nachfragezahlen zeigen den wesent-
lichen Erfolgsfaktor eines urbanen 6V: schnelle und zuverlassige Verbindungen. Nur
damit kann die angestrebte Modalsplit-Verschiebung vom MIV zum &V erreicht wer-
den [39]. Bei den Priorisierungsmassnahmen ist eine linienweise Planung mit Be-
achtung gegenseitiger Abhangigkeiten erfolgsversprechender als eine lose Aneinan-
derreihung von unabhangig voneinander geplanten Infrastrukturmassnahmen. In der
Schweiz ist betreffend hochwertige Bussysteme die Agglomeration Lausanne mit
der Planung und Umsetzung der «Axes forts» federflihrend.

Erganzende und konkurrierende Mobilitatsangebote

Das Velo ermdglicht, neben der Vergrosserung des Haltestelleneinzugsgebiets, eine
vergleichsweise kostenglinstige Variante zu einer zusatzlichen Feinerschliessung
mit Ortsbussen. Zudem ermoglicht es im Zulauf von Bahnhdéfen eine willkommene
Entlastung der Buslinien im kapazitatsbestimmenden Kurzstreckenbereich. Gerade
im landlichen Raum, wo das Busangebot ausserhalb der Spitzenzeiten ausgedinnt
ist, erhoht das Velo das mit der Bahn erreichbare 6V-Potenzial massgeblich. Zudem
ist es wahrscheinlich, dass das Velo als Verkehrsmittel im Zuge von Covid-19 einen
héheren Stellenwert erlangt. Um den 6V insgesamt zu starken, ist somit die Kombi-
nation von 6V und Velo in jeder Region des Kantons zielfihrend. Werden dabei ne-
ben privaten Velos zunehmend auch geteilte Velos (Bikesharing) bericksichtigt,
profitieren auch Besucherinnen und Besucher und Arbeitnehmende an ihrem Ar-
beitsort. Mit dem Teilen der Velos kann sich ausserdem der totale Platzbedarf fur
abgestellte Velos verringern. Sowohl fur private wie geteilte Velos sind Abstellplatze
sowie attraktive und llickenlose Verbindungswege relevant.

Fahrgaste von den 8V in der Regel Uberlagernden gewerblichen Fahrdiensten
(Rideselling-Angebote) sind fast ausnahmslos vormalige zu Fuss Gehende, Velo-
fahrende oder 6V-Nutzende, wahrend damit kaum bisherige Autofahrten ersetzt
werden und dadurch insgesamt mehr Verkehr und eine geringere Flacheneffizienz
entstehen. Im landlichen Raum wiederum sind solche Systeme nicht lukrativ, ob-
wohl sie hier eher einen Nutzen fir die Grundversorgung stiften kénnten.
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Zu Kap. 2.3.6, Mogliche Szenarien der kiinftigen Mobilitatsentwicklung

Tab. 9:  Beschreibung mégliche Szenarien fiir die kiinftige Mobilitatsentwicklung.
Denkbare Beschreibung Wirkung
Szenarien langfristig (>10 Jahre) / kurzfristig (bis 2025)
Weiter wie 6V und MIV bzw. Schiene und Langfristig: Die Verkehrsleistung steigt sowohl
bisher Strasse werden weiterhin im im 6V wie im MIV weiterhin an. Engpasse wer-

Gleichschritt entwickelt. Die
technologische und digitale
Durchdringung der Mobilitat
bleibt weitgehend aus.

den mit Ausbauten lokal behoben, worauf neue
Engpéasse zutage treten.
Kurzfristig: identisch zur langfristigen Wirkung.

Automatisierte

oV und MIV bzw. Schiene und

Langfristig: Die Verkehrsleistung steigt im MIV

Individualitat Strasse werden weiterhin im stark an, weil selbstfahrende Fahrzeuge leer
Gleichschritt entwickelt. Die heimgeschickt und geholt werden, bisher fahrun-
Mobilitat ist weitgehend digita- taugliche Personen damit fahren kdnnen und die
lisiert. Die Fahrzeuge sind Autofahrt neu wie im 6V produktiv genutzt wer-
weiterhin weitgehend in Pri- den kann [40]. Ebenso steigt der Guterverkehr
vatbesitz und werden vorwie-  weiterhin an. Die Bedeutung des 6V und anderer
gend individuell genutzt. Verkehrsmittel sinkt. Engpasse werden mit Aus-
bauten lokal behoben, worauf neue Engpasse
auftreten. Die Zersiedelung wird durch die zele-
brierte Individualitat gefordert.
Kurzfristig: dieselbe Wirkung wie im Szenario
«weiter wie bisher», solange selbstfahrende
Fahrzeuge nicht flachendeckend im Einsatz sind.
Verknupfte Die Verkehrsmittel werden an- Langfristig: Der wesensgerechte Einsatz der
Mobilitat hand ihrer Starken eingesetzt, Verkehrsmittel und die Vernetzung der verschie-
wozu neben multimodalen denen Mobilitdtsangebote entlastet bisher hoch-
Verkehrsdrehscheiben und di- belastete Zentren vom MIV und ermdéglicht wie-
gitalen Mobilitatsplattformen der attraktive Lebensraume mit Verkehr statt un-
gezielte Anreize zur adaqua-  attraktive Verkehrsraume mit Randbereichen.
ten Nutzung zu setzen sind. In  Der &V ist stérungsfrei unterwegs und ermaoglicht
hochbelasteten Raumen wer-  sichere Anschlisse. Die innere Verdichtung wird
den zugunsten der funktionie-  unterstutzt.
renden Mobilitatsabwicklung Kurzfristig: Mit ganzheitlicher Verkehrsplanung
flachen- und ressourceneffizi-  und entsprechenden Vernetzungs- und Push-
ente Verkehrsmittel konse- und Pull-Massnahmen ware eine rasche Wir-
quent bevorzugt. kung erreichbar, sofern die mobile Gesellschaft
entsprechende Massnahmen auch akzeptiert.
Smarte Mobi-  Mit selbstfahrenden Fahrzeu-  Langfristig: Wenn starke Nachfragestréome wei-
litat gen vermischen sich 6V und terhin durch grosse 6V-Gefasse bedient werden

MIV. Sammeltaxis in Flotten-
besitz erganzen den auf
Hauptachsen weiterhin ver-
kehrenden Linien-6V zweck-
massig, wozu zugunsten der
Effizienz Regulierungen und
aktives Verkehrsmanagement
notwendig sind.

und kleinere Nachfragestréme, statt wie bisher
individuell, neu gebundelt werden, wird eine Ver-
kehrsreduktion maoglich.

Kurzfristig: Solange selbstfahrende Fahrzeuge
noch nicht flachendeckend im Einsatz sind und
die mobile Gesellschaft weiterhin vorwiegend am
eigenen Auto festhalt, resultiert dieselbe Wirkung
wie im Szenario «weiter wie bishery.

Zu Kap. 2.4, Folgen der Covid-19-Pandemie auf den 6V

Die Annahmen zur Nachfrageentwicklung im 6V setzt sich aus folgender Differen-
zierung zwischen den Kundensegmenten zusammen:

— Es wird davon ausgegangen, dass sich das partielle Homeoffice etabliert, wes-
halb mit etwas weniger Pendlerverkehr gerechnet wird.
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Dies durfte teilweise oder gar vollstandig durch zusatzlichen Freizeitverkehr kom-
pensiert werden.

Ein vermutlich geringer Teil der Bevdlkerung wechselt aufgrund von Bedenken
zum Ansteckungsrisiko auch mittel- bis langfristig das Verkehrsmittel, bspw. vom
6V zum eigenen Auto oder zum Velo.

Je nach Reisehindernissen oder Wegfall von Reisegriinden (bspw. Grossveran-
staltungen) fallt ein Teil der 6V-Nachfrage zumindest temporar weg.

Die Bevolkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung wird fur zusatzliche Mobilitat sor-
gen.

Sollten sich vermehrte Wegzlige aus der Stadt aufs Land bewahrheiten, resultiert
bei Verbleib der Arbeitsstellen im Zentrum trotz vermehrtem Homeoffice Mehrver-
kehr durch langere Wege.

Nicht zuletzt bestehen politische Ziele zur Verlagerung der Mobilitdtsnachfrage
vom MIV zum 6V und zum Fuss- und Veloverkehr.

Nachfolgend sind mdgliche Szenarien zu mittel- bis langfristigen Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie auf den 6V festgehalten, wobei auch eine Mischung oder in ih-
rer Wirkung teilweise gegenlaufige Bewegungen denkbar sind.

Szenario und mogliche Folgen fiir 6V

Auswirkung auf 6V-Berichtsinhalte
(O verstarkend, = neutral, ® ggf. Anpassungsbedarf)

Mehr Homeoffice

Arbeithehmende arbeiten 6fters ganze
Tage oder einzelne Stunden von zu-
hause und entlasten so die Spitzenzei-
ten. Dabei ist auch eine Zunahme des
Freizeitverkehrs denkbar, welcher heute
zu grossen Teilen per MIV abgewickelt
wird — mit allenfalls negativen Auswirkun-
gen auf die Kapazitat und Zuverlassigkeit
des 6V zur abendlichen Hauptverkehrs-
zeit.

© Mobilitdtsmanagement (Kap. 4.2): Die entstehenden
Kapazitatsreserven sind zunachst wichtig flrs Abstand-
halten, spater firr die weitere Nachfrageentwicklung.

© Tarif (Kap. 4.4): Weniger Arbeitstage und mehr Frei-
zeitreisen kdnnen nach flexibleren, kundenfreundlichen
Tarif- und Preismodellen verlangen.

© Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage ein-
hergehende Erlésausfalle verursachen einen héheren
Abgeltungsbedarf.

© Verkehrsmanagement (Kap. 4.2) und Kapazitat (Kap.
4.3 und 5): Die Dringlichkeiten fir Verkehrsmanage-
ment- und Kapazitats-Massnahmen bleiben hoch.

Nachfrageverlagerung zum MIV und
zum Fuss- und Veloverkehr

Der 6V wird bezlglich Gesundheit als
«unsicher» wahrgenommen, womit eine
Verlagerung zum MIV und zum Fuss-
und Veloverkehr stattfindet, mit negativen
Folgen auf die Staus und Verlustzeiten
des 6V (vgl. Negativspirale Abb. 32). Die
Nachfrage im 6V reduziert sich zu allen
Zeiten und bei allen Verkehrszwecken.
Die Kundenbindung reduziert sich; es fin-
det eine Verlagerung von Jahresabos zu
Einzelbilletten statt.

@ Verkehrsmanagement (Kap. 4.2): Busbevorzugungen
sind zentral, um die Abwicklung des Verkehrs zu ge-
wahrleisten.

© Erganzende Mobilitatsangebote (Kap. 4.3 und 5): Bei
einer Verlagerung zum Fuss- und Veloverkehr wird ein
flachendeckendes Bikesharing noch wichtiger.

O Tarif (Kap. 4.4): Es sind multimodale und zeitlich fle-
xiblere Tarif- und Preismodelle zu lancieren.

© Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage ein-
hergehende Erlésausfalle verursachen einen héheren
Abgeltungsbedarf.

Starkeres Distanzempfinden

Die Reisenden reagieren sensibel auf
hohe Personendichten, wie sie bisher zu
Spitzenzeiten im 6V vorkamen, und for-
dern deshalb mehr Platz im 6V, zudem
kénnten die Fahrgastwechselzeiten lan-
ger dauern.

@ Angebot/Kapazitat (Kap. 4.3 und 5): Die Massnah-
men sind notwendig fur die Bewaltigung der Nachfrage
mit grosserem Abstandsbedurfnis. Allerdings fehlt teilw.
die Infrastrukturkapazitat. Daher sind auch Mobilitats-
management-Massnahmen (Kap. 4.2) wichtig.

© Finanzierung (Kap. 6): Bei gleichbleibenden Erlésen
steigen die Kosten und damit auch die Abgeltungen.
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Nicht geniigend finanzielle Mittel

Far die Finanzierung des 6V steht weni-
ger Geld als geplant zur Verfligung (tie-
fere Steuereinnahmen und héherer Mit-
telbedarf fur wirtschaftliche Folgen).
Gleichzeitig erhdhen wegfallende Fahr-
gasterldse den Abgeltungsbedarf.

® Massnahmen (Kap. 5) und Finanzierung (Kap. 6): Die
angestrebten Ausbauten sind nicht wie geplant moglich
bzw. mussen zeitlich verschoben werden. Allenfalls
muissen auch bestehende Angebote reduziert werden,
womit die Kapazitat und Attraktivitdt und in der Folge
die Nachfrage sinkt. Dies fuhrt zu einer weiteren Verla-
gerung zum MIV (vgl. Negativspirale Abb. 32). Eine
Preiserhdhung fur die Fahrgaste dirfte ahnliche Auswir-
kungen haben.

Beschleunigung der Digitalisierung
Die Fahrgaste I6sen ihre Tickets ver-
starkt kontaktlos Uber digitale Kanale.

Tarif (Kap. 4.4) und Mobility as a Service (Kap. 4.5):
Der Einsatz der Digitalisierung fir den Vertrieb und die
gezielte Beratungsprasenz sind weiterhin wichtig.

Status quo

Das Mobilitatsverhalten normalisiert sich
wieder. Die Entwicklung lauft im bisher
erwarteten Rahmen weiter.

Dieses Szenario wird durch den 6V-Bericht vollstan-
dig abgedeckt. Mobilitdtsmanagement-Massnahmen
(Kap. 4.2) sind notwendig, um die Chancen aus der vo-
ribergehenden Verhaltensanderungen zu etablieren.
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		Zu Kap. 2.3.5, Weitere Entwicklungen im öV-Umfeld

		Hochwertige Bussysteme

		Ergänzende und konkurrierende Mobilitätsangebote



		Zu Kap. 2.3.6, Mögliche Szenarien der künftigen Mobilitätsentwicklung

		Zu Kap. 2.4, Folgen der Covid-19-Pandemie auf den öV



		Wirkunglangfristig (>10 Jahre) / kurzfristig (bis 2025)

		Beschreibung

		Denkbare Szenarien

		Langfristig: Die Verkehrsleistung steigt sowohl im öV wie im MIV weiterhin an. Engpässe werden mit Ausbauten lokal behoben, worauf neue Engpässe zutage treten.

		öV und MIV bzw. Schiene und Strasse werden weiterhin im Gleichschritt entwickelt. Die technologische und digitale Durchdringung der Mobilität bleibt weitgehend aus.

		Weiter wie bisher

		Kurzfristig: identisch zur langfristigen Wirkung.

		Langfristig: Die Verkehrsleistung steigt im MIV stark an, weil selbstfahrende Fahrzeuge leer heimgeschickt und geholt werden, bisher fahruntaugliche Personen damit fahren können und die Autofahrt neu wie im öV produktiv genutzt werden kann [40]. Ebenso steigt der Güterverkehr weiterhin an. Die Bedeutung des öV und anderer Verkehrsmittel sinkt. Engpässe werden mit Ausbauten lokal behoben, worauf neue Engpässe auftreten. Die Zersiedelung wird durch die zelebrierte Individualität gefördert.

		öV und MIV bzw. Schiene und Strasse werden weiterhin im Gleichschritt entwickelt. Die Mobilität ist weitgehend digitalisiert. Die Fahrzeuge sind weiterhin weitgehend in Privatbesitz und werden vorwiegend individuell genutzt.

		Automatisierte Individualität

		Kurzfristig: dieselbe Wirkung wie im Szenario «weiter wie bisher», solange selbstfahrende Fahrzeuge nicht flächendeckend im Einsatz sind.

		Langfristig: Der wesensgerechte Einsatz der Verkehrsmittel und die Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsangebote entlastet bisher hochbelastete Zentren vom MIV und ermöglicht wieder attraktive Lebensräume mit Verkehr statt unattraktive Verkehrsräume mit Randbereichen. Der öV ist störungsfrei unterwegs und ermöglicht sichere Anschlüsse. Die innere Verdichtung wird unterstützt. 

		Die Verkehrsmittel werden anhand ihrer Stärken eingesetzt, wozu neben multimodalen Verkehrsdrehscheiben und digitalen Mobilitätsplattformen gezielte Anreize zur adäquaten Nutzung zu setzen sind. In hochbelasteten Räumen werden zugunsten der funktionierenden Mobilitätsabwicklung flächen- und ressourceneffiziente Verkehrsmittel konsequent bevorzugt.

		Verknüpfte Mobilität

		Kurzfristig: Mit ganzheitlicher Verkehrsplanung und entsprechenden Vernetzungs- und Push- und Pull-Massnahmen wäre eine rasche Wirkung erreichbar, sofern die mobile Gesellschaft entsprechende Massnahmen auch akzeptiert.

		Langfristig: Wenn starke Nachfrageströme weiterhin durch grosse öV-Gefässe bedient werden und kleinere Nachfrageströme, statt wie bisher individuell, neu gebündelt werden, wird eine Verkehrsreduktion möglich.

		Mit selbstfahrenden Fahrzeugen vermischen sich öV und MIV. Sammeltaxis in Flottenbesitz ergänzen den auf Hauptachsen weiterhin verkehrenden Linien-öV zweckmässig, wozu zugunsten der Effizienz Regulierungen und aktives Verkehrsmanagement notwendig sind. 

		Smarte Mobilität

		Kurzfristig: Solange selbstfahrende Fahrzeuge noch nicht flächendeckend im Einsatz sind und die mobile Gesellschaft weiterhin vorwiegend am eigenen Auto festhält, resultiert dieselbe Wirkung wie im Szenario «weiter wie bisher».

		Auswirkung auf öV-Berichtsinhalte (( verstärkend, ( neutral, ( ggf. Anpassungsbedarf)

		Szenario und mögliche Folgen für öV

		( Mobilitätsmanagement (Kap. 4.2): Die entstehenden Kapazitätsreserven sind zunächst wichtig fürs Abstandhalten, später für die weitere Nachfrageentwicklung.

		Mehr Homeoffice

		Arbeitnehmende arbeiten öfters ganze Tage oder einzelne Stunden von zuhause und entlasten so die Spitzenzeiten. Dabei ist auch eine Zunahme des Freizeitverkehrs denkbar, welcher heute zu grossen Teilen per MIV abgewickelt wird – mit allenfalls negativen Auswirkungen auf die Kapazität und Zuverlässigkeit des öV zur abendlichen Hauptverkehrszeit.

		( Tarif (Kap. 4.4): Weniger Arbeitstage und mehr Freizeitreisen können nach flexibleren, kundenfreundlichen Tarif- und Preismodellen verlangen. 

		( Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage einhergehende Erlösausfälle verursachen einen höheren Abgeltungsbedarf.

		( Verkehrsmanagement (Kap. 4.2) und Kapazität (Kap. 4.3 und 5): Die Dringlichkeiten für Verkehrsmanagement- und Kapazitäts-Massnahmen bleiben hoch. 

		( Verkehrsmanagement (Kap. 4.2): Busbevorzugungen sind zentral, um die Abwicklung des Verkehrs zu gewährleisten. 

		Nachfrageverlagerung zum MIV und zum Fuss- und Veloverkehr 

		Der öV wird bezüglich Gesundheit als «unsicher» wahrgenommen, womit eine Verlagerung zum MIV und zum Fuss- und Veloverkehr stattfindet, mit negativen Folgen auf die Staus und Verlustzeiten des öV (vgl. Negativspirale Abb. 32). Die Nachfrage im öV reduziert sich zu allen Zeiten und bei allen Verkehrszwecken. Die Kundenbindung reduziert sich; es findet eine Verlagerung von Jahresabos zu Einzelbilletten statt.

		( Ergänzende Mobilitätsangebote (Kap. 4.3 und 5): Bei einer Verlagerung zum Fuss- und Veloverkehr wird ein flächendeckendes Bikesharing noch wichtiger. 

		( Tarif (Kap. 4.4): Es sind multimodale und zeitlich flexiblere Tarif- und Preismodelle zu lancieren. 

		( Finanzierung (Kap. 6): Mit geringerer Nachfrage einhergehende Erlösausfälle verursachen einen höheren Abgeltungsbedarf.

		Stärkeres Distanzempfinden 

		( Angebot/Kapazität (Kap. 4.3 und 5): Die Massnahmen sind notwendig für die Bewältigung der Nachfrage mit grösserem Abstandsbedürfnis. Allerdings fehlt teilw. die Infrastrukturkapazität. Daher sind auch Mobilitätsmanagement-Massnahmen (Kap. 4.2) wichtig. ( Finanzierung (Kap. 6): Bei gleichbleibenden Erlösen steigen die Kosten und damit auch die Abgeltungen.

		Die Reisenden reagieren sensibel auf hohe Personendichten, wie sie bisher zu Spitzenzeiten im öV vorkamen, und fordern deshalb mehr Platz im öV, zudem könnten die Fahrgastwechselzeiten länger dauern. 

		( Massnahmen (Kap. 5) und Finanzierung (Kap. 6): Die angestrebten Ausbauten sind nicht wie geplant möglich bzw. müssen zeitlich verschoben werden. Allenfalls müssen auch bestehende Angebote reduziert werden, womit die Kapazität und Attraktivität und in der Folge die Nachfrage sinkt. Dies führt zu einer weiteren Verlagerung zum MIV (vgl. Negativspirale Abb. 32). Eine Preiserhöhung für die Fahrgäste dürfte ähnliche Auswirkungen haben.

		Nicht genügend finanzielle Mittel 

		Für die Finanzierung des öV steht weniger Geld als geplant zur Verfügung (tiefere Steuereinnahmen und höherer Mittelbedarf für wirtschaftliche Folgen). Gleichzeitig erhöhen wegfallende Fahrgasterlöse den Abgeltungsbedarf.

		( Tarif (Kap. 4.4) und Mobility as a Service (Kap. 4.5): Der Einsatz der Digitalisierung für den Vertrieb und die gezielte Beratungspräsenz sind weiterhin wichtig.

		Beschleunigung der Digitalisierung 

		Die Fahrgäste lösen ihre Tickets verstärkt kontaktlos über digitale Kanäle. 

		( Dieses Szenario wird durch den öV-Bericht vollständig abgedeckt. Mobilitätsmanagement-Massnahmen (Kap. 4.2) sind notwendig, um die Chancen aus der vorübergehenden Verhaltensänderungen zu etablieren.

		Status quo 

		Das Mobilitätsverhalten normalisiert sich wieder. Die Entwicklung läuft im bisher erwarteten Rahmen weiter.



